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VORWORT

Wenn jemand ein Haus bauen will und über das nötige Kapital verfügt, so benötigt er vor allem Land. Er wird

nach öffentlicher Beurkundung des Vertrages und Eintrag des Kaufes im Grundbuch Grundeigentümer. Als

solchem steht ihm nach schweizerischem Gesetz das Recht zu, in den Schranken der Rechtsordnung über sein

Eigentum nach Belieben zu verfügen (ZGB Art. 641).
Der glückliche Grundeigentümer kann also grundsätzlich bauen, vielleicht aber doch nicht ganz so, wie er

will, denn er hat sich — in seinem eigenen Interesse — dem Wohle der Gesamtheit einzuordnen. Keine Gesetz¬

gebung besagt, daß die Grundeigentümer gehalten seien, ihr Land bis zur maximalen Ausnützung zu verwer¬

ten, wie dies viele aus spekulativen Erwägungen glauben tun zu müssen. Im Gegenteil, es sind ihnen Beschrän¬

kungen auferlegt, die im ersten Moment vielleicht als Zwangsmaßnahmen erscheinen, die sich bei genauer

Erfassung aber als in ihrem eigenen Nutzen liegend erweisen. Nicht die Freiheitsrechte und ihre möglichst

weitgehende Ausnützung zum eigenen Vorteil sind für die Demokratie typisch, vielmehr ist es die Bereitschaft

zu freier Verständigung und zum Opfern eigener Vorteile im Interesse der Allgemeinheit, auf der sich diejenige
Staatsform aufbaut, in der die Gesamtheit der mündigen Bürger die Staatsgewalt ausübt.

Der Begriff des Grundeigentums ist privatrechtlicher Natur. Durch die Verfassungen fast aller Kantone ist

das Grundeigentum jedoch ausdrücklich gewährleistet (z. B. Verfassung des eidgenössischen Standes Zürich,

Art. 4).
Auch werden die Beziehungen zwischen dem privaten Grundeigentum und den öffentlichen Gemeinwesen

durch das öffentliche Recht beherrscht. Es bleibt dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden vorbehalten,

Beschränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzustellen, wie vor allem betreffend die Bau-,

Feuer- und Gesundheitspolizei, das Straßenwesen, die Bodenverbesserungen, die Zusammenlegung von länd¬

lichen Fluren und von Baugebiet, die Sicherung der Landschaften und Aussichtspunkte vor Verunstaltung
u.a.m. (ZGB Art. 702).

Demnach erhalten die Organe dieser Gemeinwesen das Recht, ordnende Pläne aufzustellen. Haben sie hiezu

wirklich nur das Recht ?

Je mehr die wachsenden Siedlungen wahllos wertvolles Kluturland aufsaugen, desto kleiner wird die zur

Verfügung stehende Landreserve. Wieviel hochwertiges Produktionsland fällt so dahin, wie manche bäuerliche

Existenz geht zugrunde! Die Ernährungspolitik der benachbarten Städte wird umso komplizierter und

unwirtschaftlicher, je mehr die Siedlungen anwachsen.

Wird deshalb das Recht zu Planen für die öffentlichen Verwaltungen nicht je länger je mehr zur dringenden

Notwendigkeit, ja zur Pflicht: müssen sie nicht ordnen, reservieren, erhalten, haushalten, mit einem Wort —

planen? Dies ist in gewissem Maße bereits anerkannt; so sind im Kanton Zürich nach der geltenden Gesetz¬

gebung vor allem folgende fünf Kategorien von Plänen aufzustellen :

a) der Gesamtplan,

b) der Bebauungsplan,

c) die Bau- und Niveaulinienpläne,

d) der Bauzonenplan,

e) die Quartierpläne.

Diese Pläne bilden die öffentlichrechthche Grundlage für die gesamte Bebauung eines Siedlungskörpers ; sie

sind das Resultat des Planens. Der Begriff «Planen» will dabei aufgefaßt sein als

9



a) die umfassende und intensive Erforschung (Geographie)
— der Struktur, des Bestandes und der voraussichtlichen Zunahme der Bevölkerung,
—• der verschiedenen Bebauungsarten, ihrer Grundlagen und deren möglicher Veränderungen,
— der Versorgungsprobleme ("Wasser, Kanalisation, Gas, Elektrizität, Lebensmittel usw.),
— der Erwerbsgebiete, ihrer Ökonomie und ihrer vernünftigen Entwicklung,
— des Verkehrs und seiner voraussichtlichen Abwandlung,
— der Erholungsflächen, der Freiflächen;

b) die Bewertung der gefundenen Ergebnisse an den Erfordernissen des öffentlichen Wohles;

c) die Koordination der Ergebnisse zum quantitativ oder qualitativ höchstmöglichen Nutzeffekt; diese

Koordination besteht in der planlichen Umarbeitung einer auf dem Papier dargestellten, bestehenden

Landschaft (Bestandesaufnahme) in eine neue, gewandelte Landschaft, wie sie für die Zukunft erstrebt

wird.

Für diese Planung sind nicht nur die allgemein anerkannten strategischen, politischen, hygienischen und

ästhetischen, allenfalls technischen und rechtlichen Belange maßgebend, sondern vor allem — als oft verges¬

sene, trotzdem aber wichtigste Grundlage — wissenschaftliche und wirtschaftliche Gesichtspunkte. Jeder

ohne diese Rücksicht erstellte, von einer Gemeinde genehmigte Plan muß bei der Verwirklichung als nutzlos

zur Seite gelegt werden; er scheitert an der Finanzierung.
So wie der Baubeflissene über das nötige Kapital verfügen muß, um bauen zu können, so benötigt das

Gemeinwesen die erforderlichen Gelder, um die Planung durchzuführen und zu verwirklichen. Die hiefür

erforderlichen finanziellen Aufwendungen sind noch unverhältnismäßig kleiner als die unnötigen Ausgaben,
die beim Fehlen einer vernünftigen Planung — oft unbewußt — entstehen.

Wenn der Planer für die Durchsetzung seiner Pläne nach Rechtsgrundlagen verlangt, so muß er erst selber

einheitliche technische Grundlagen schaffen und die Realisierung seiner Planung durch einen einwandfreien

ökonomischen Wirtschaftsplan gewährleisten. Denn die Ausübung dieser geforderten Rechte, die Anwendung
sämtlicher die Planung umfassenden Gesetze und Verordnungen setzt große Geldmittel voraus, die zur Reali¬

sierung der Pläne bereit gehalten oder im Verlaufe der Entwicklung beschafft werden müssen. Solange diese

nüchterne Tatsache nicht berücksichtigt wird, bleibt jeder Plan ein bloßes Wunschbild und dient niemals als

ordnendes Instrument in der Entwicklung zum Wohle einer Siedlung, einer Stadt, ja eines ganzen Landes.

Die vorliegende Arbeit möchte dazu beitragen, die Diskussion über die Art und den Umfang der zur Pla¬

nungsarbeit benötigten Grundlagen zu fördern. Außerdem enthält sie eine Anzahl bisher unbekannter Grund

lagen, die dem Planenden seine Aufgabe erleichtern sollen.

Das hauptsächlichste Material der Arbeit stammt aus dem Generalbebauungsplan der Stadt Zürich, ins¬

besondere aus dem ihm zugehörigen Grundstückregister und den Inventarplänen des städtischen Bebauungs¬
und Quartierplanbureaus. Für die Überlassung dieses Materials, ohne das die Arbeit nicht möglich gewesen

wäre, spreche ich der Stadtverwaltung meinen Dank aus.

Ferner danke ich den Herren Prof. Dr. Gutersohn und Prof. Dr. Hess für ihre wertvollen Beratungen bei

der endgültigen Fassung der Arbeit.
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ERSTES KAPITEL

DIE BEDÜRFNISSE

In der französischen Revolution entstanden mit der Beendigung der Feudalherrschaft die private Eigentums¬
garantie und das Prinzip der absoluten Baufreiheit. Die Folge dieser Ursachen war aber die Spekulation, die

zu unerfreulichen Bau- und Wohnverhältnissen führte. Ohne das Prinzip des Privateigentums aufzuheben,

sollte zur Bekämpfung dieser Auswüchse ein neues Mittel angewendet werden: die Planung. Dieses Buch

befaßt sich hauptsächlich mit einem Teilgebiet der Planung, nämlich mit der Orts- und Stadtplanung. Unter

dem Ausdruck «Planung» ist daher im folgenden Orts- oder Stadtplanung zu verstehen.

Um die Jahrhundertwende umfaßte der Begriff des Städtebaues alle diejenigen baulichen Maßnahmen, die

dazu bestimmt waren, einerseits der städtischen Bevölkerung die Einrichtung zweckmäßiger Wohnungen und

Arbeitsstätten, den Verkehr und die Bewegungim Freien, anderseits dem Gemeinwesen die Errichtung der Bau¬

lichkeiten für Verwaltung, Gottesdienst, Unterricht, Gesundheits- und Krankenpflege, Lebensmittelversor¬

gung, Sicherheit und Vergnügungen, Kunst und Wissenschaft, Verkehr und sonstige öffentliche Zwecke zu

ermöglichen.
Der Städtebau bereitet also den allgemeinen Boden vor, auf welchem sich die bauliche Einzeltätigkeit ent¬

faltet ; er schafft die örtlichen Vorbedingungen, welche für das bürgerliche Wohnen, den städtischen Verkehr,
die Besorgung der öffentlichen Angelegenheiten vorhanden sein müssen; er stellt den Rahmen auf, welcher die

miteinander wetteifernden und sich bekämpfenden Einzelbestrebungen umfaßt, das Programm, nach welchem

sich die private und öffentliche Bautätigkeit sowie der große und kleine Verkehr richten sollen.

Das städtische Wohnen, das bürgerliche Erwerbsleben, der Fern- und Ortsverkehr, die städtischen All¬

gemeinanlagen sind daher die Ausgangs- und die Zielpunkte alles dessen, was unter den Begriff des Städte¬

baues fällt. (1)
Das ausgehende 19. und das beginnende 20. Jahrhundert brachten neue Lehren über den Städtebau. Die

zunehmende Schematisierung der Stadterweiterungen im 19. Jahrhundert veranlaßte Architekten und Kunst¬

historiker, Forderungen nach einer künstlerischen Belebung des Städtebaues aufzustellen. Als einer der ersten

machte R. Baumeister 1876 in seiner Schrift «Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirt¬

schaftlicher Beziehung» die Fragen des Städtebaues zum Gegenstand wissenschaftlicher Bearbeitung. Er

würdigte nicht nur die historische Stadtbaukunst, sondern suchte auch für die Gruppierung von Neubauten
eine Gesamtform, die eine künstlerische Einheit herstellen sollte.

Es waren dann vor allem zwei Werke, «Der Städtebau nach künstlerischen Grundsätzen», 1889, von Camillo

Sitte, und «Der Städtebau», 1890, von J. Stubben, welche die Verwirklichung dieses Gedankens förderten

(2, Seite 83). Stubben empfahl bereits im Jahre 1901 anläßlich einer Tagung deutscher Architekten- und

Ingenieurvereine in Königsberg die erhöhte Nutzanwendung statistischer Erhebungen auf Fragen des Bau-

und Wohnungswesens.
In der Folge wurde der Stadtkörper aber rein räumlich aufgefaßt; die Stadt wurde nicht als etwas Ganzes,

Untrennbares definiert. Sie wurde auch nicht mehr als etwas Lebendiges, als der Lebensraum einer Gemein¬

schaft, als einheitlicher Organismus empfunden.

Angeregt durch Hygieniker und Mediziner entstanden die Gartenstadtpläne. Zur eigentlichen Gartenstadt¬

bewegung führten jedoch erst die Bemühungen des englischen Parlamentsstenographen E. Howard, der vor

allem mit seinem Werk «Garden cities of to-morrow», 1902, hervortrat.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden verschiedene städtebauliche Zeitschriften herausgegeben. In jene
Zeit fallen auch die ersten großen Städtebauausteilungen. Im Jahr 1912 fand in Düsseldorf der erste Kongreß
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für Städtewesen statt. Dadurch wurden die Probleme des Städtebauwesens in breitere Bevölkerungsschichten

getragen. Leute aus mancherlei Berufen beschäftigten sich plötzlich mit Städtebau. So ist es nicht verwunder¬

lich, wenn das Stadtbauwesen zum Kampfplatz verschiedener Interessen wurde, so der Eisenbahnen, der

Straßenbahnen, der Kanalisationsverwaltung, der Boden- und Hauseigentümer, der Gewerkschaften, des

Fiskus und der Privatwirtschaft. (2, Seite 91.)
Es ist daher auch verständlich, wenn das Bewußtsein, daß die Stadt ein Organismus, d. h. ein geordnetes,

pulsierendes Gefüge ist, verloren ging. Die Aufgliederung in Einzelaufgaben führte dazu, daß die Zusammen¬

arbeit der verschiedenen Verwaltungsabteilungen innerhalb der einzelnen Stadtgemeinden mangelhaft war.

(2, Seite 95.) Das Bedürfnis nach festen Grundsätzen und Grenzen zwischen dem, was in das Gebiet des Städte¬

bauers gehöre, womit er sich zu befassen habe, und dem was er andern Wissenschaften überlassen müsse, war

nicht mehr vorhanden. Der Städtebau wurde dadurch ein außerordentlich vielseitiges Gebiet, das in vielfache

Wechselbeziehungen zu andern Wissenschaften trat. Solche sind Statistik, Hygiene, Soziologie, Gesellschafts¬

und Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik, Siedelungspolitik, Baupolitik, Bau- und Verkehrstechnik, Geologie,
Geographie, Verwaltungsrecht, Rechtswissenschaft, Kunstgeschichte.
Die beiden Hauptprobleme, mit denen sich die Planung zu befassen hat, sind die Nutzung des Bodens und

die Bedürfnisse der darauf anzusiedelnden Menschen. Dabei muß die Ansiedelung derart gestaltet werden, daß,

unter Berücksichtigung der verschiedenen Lebensansprüche freier Leute, die nicht willkürlich an eine be¬

stimmte Stelle befohlen werden können, die wirtschaftlichste Lösung erreicht wird. Ein gewachsenes Chaos ist

immer noch besser als ein organisiertes Chaos ; gar keine Planung ist immer noch besser als falsche Planung, die

wirtschaftlich keine Realisierbarkeit gewährleistet.
Da es sich bei den heutigen Verhältnissen im Städtebauwesen vornehmlich nicht um die Neuanlage ganzer

Städte, sondern um Erweiterung schon gewachsener Städteorganismen handelt, kann der Begriff der Orts¬

und Stadtplanung als Erfassung der Grundlagen und Festlegung der sich daraus ergebenden besten Nutzung
des Bodens unter konstanter Berücksichtigung der optimalen wirtschaftlichen Verwirklichungsmöglichkeit
umschrieben werden.

Welches sind aber diese Grundlagen, diese Bedürfnisse ?

I. Die Fragestellung

Innerhalb eines ganzen Gemeindegebietes können die Bedürfnisse des menschlichen Lebens in folgende fünf

Hauptkategorien aufgeteilt werden:

A. Siedlungsgebiet B. Industriegebiet C. Geschäftszentren

1. Wohnen 2. Arbeiten

3. Kultur 4. Erholung

D. Bildungs- und Verwaltungszentren E. Freiflächen

Der Verkehr ist funktionell das Bindeglied der vier Hauptbedürfnisse. Er ist aber abhängig vom Fern- oder

Transitverkehr, der seinerseits die Verkehrsprobleme im Stadtinnern und somit die Verkehrsführung primär
beeinflußt.

Das Problem der Planung besteht in der Lösung der Fragen : Wie sind die verschiedenen Bedürfnisse am

zweckmäßigsten zu befriedigen ? Wie sind sie zu ordnen ? Sie sind zunächst verschiedenen Zonen oder Gebieten

zuzuweisen.
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Die verschiedenen Bedürfnisse des Menschen lassen sich innernalb dieser Gebiete aufteilen in

Problem

Wohnen

Selbständiges Kleinhandwerk

Einkaufen, Handel

Erste Ausbildung

Â. Das Siedlungsgebiet

Lösung

Wohnhaus EF, MF, WG

Wohnhaus mit Werkstatt, Laden, Atelier usw. WG

Geschäftshäuser, Gewerbebauten

Kleinkinder-, Primär-, Sekundärschulen mit zugehörigen
Spielplätzen

Problem

Produktion

Import, Export

B. Das Industriegebiet

Lösung

Fabriken, Lagerplätze
Lager- und Umschlagplätze, Transportanstalten

Problem

Handel

Geldwesen

Versicherung

C. Die Geschäftszentren

Lösung

Geschäftshäuser, Bürohäuser, Warenhäuser, Restaurants,
Hotels

Banken, Wechselstuben

Versicherungs- und Rückversicherungsanstalten

Problem

Verwaltung

Ausbildung
Wissenschaft

Kultur

Religion
Krankheit

Tod

D. Die Bildungs- und Verwaltungszentren

Lösung

Amtsgebäude
Fortbildungs-, Handels-, Gewerbe- und Berufsschulen

Institute, Höhere Lehranstalten, Laboratorien, Hochschulen

Museen, Theater- und Konzerthäuser, Zerstreuungslokale
Kirchen, Gottesdienstsäle, Gemeindehäuser

Spitäler, Erholungsheime, Altersheime

Krematorium, Abdankungshallen, Friedhöfe

Problem

Erholung

Spiel und Sport

Landesverteidigung

E. Die Freiflächen

Lösung

a) genutzte Anlagen:
Landwirtschaft

Familiengärten
b) künstliche Anlagen:

Parks, Grünanlagen, Botanische Gärten

c) natürliche Anlagen:
Wald, Seen, Flüsse, Bäche

Spiel-, Turn-, Tennis-, Fußball-, Handball-, Sportplätze
usw., Schwimmanlagen, Sporthallen
Kasernen, Allmenden, Schießplätze, Reitanstalten

Problem

Flugverkehr
Staatliche und private Bahnen

Straßen- und Seilbahnen

F. Der Verkehr

Lösung

Militär-, Zivil-, Segelflugplätze

Bahngebiete, Bahnhöfe, Zweckbauten

Trasse, Haltestellen, Depots, Zweckbauten
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Schiffahrt Häfen, Landeplätze
Straßen Fern- oder Überlandstraßen

Hauptstraßen vom Siedlungsgebiet zum Stadtkern oder zu

den Industriegebieten
Ringstraßen zur Verbindung der einzelnen Gebiete

Erschließungs- oder Wohnstraßen

Entlastungsstraßen

Wanderwege und Promenaden

II. Die Begriffserklärungen
Die Vielfalt der den Städtebau bestimmenden Elemente erfordert eine Fixierung und Erläuterung der einzel¬

nen Begriffe, die sich aus der Erfahrung im Laufe der Zeit ergeben haben. Ihre Rangordnung erfolgt nicht nach
ihrer Bedeutung, sondern nach den Kausalzusammenhängen, beginnend mit den Bedürfnissen des einzelnen

Menschen.

1. Die Wohnfläche pro Person

Jeder Mensch benötigt zum Wohnen eine bestimmte Fläche. Sein Bett mit der zugehörigen Fläche, der Tisch

mit dem Platz für den Stuhl, die Gelegenheit zum Kochen, zum Waschen usw., alle diese Dinge erfordern eine

bestimmte minimale Fläche. Das Total mit den zugehörigen Mauerhorizontalschnitten ist gleich der Wohn¬

fläche pro Person. Sie wird erhalten durch Division der gesamten Wohnfläche eines Gebäudes durch die

Anzahl der Bewohner, wobei die kollektiv benutzten Flächen wie Abort, Küche, Korridor, Treppenhaus usw.

inbegriffen sind. Ihre Formel lautet

WFLP = —-

E

Diese Zahl der m2 Wohnfläche pro Person dient zur Beurteilung der herrschendenWohnverhältnisse, sowie auch

derjenigen, die zukünftig als minimal erforderlich verlangt werden sollen. Rechnerisch ausgedrückt kann die

Wohnfläche pro Person auch als Bestandteil der Gleichung für die Dichteberechnung betrachtet werden.

(Vgl. Seite 25 nachstehend.)
In den einzelnen Ländern schwanken die Bedürfnisse und die Wohnansprüche ziemlich stark, was in der

Größenordnung der Wohnfläche pro Person zum Ausdruck kommt, z. B. (3)
Rußland im Jahre 1925 6,10— 6,15 m2/E

im Jahre 1928 5,75 m2/E
neuerdings als Minimum 7,00—12,00 m2/E

Palästina für Neusiedlungen 13,50—18,00 m2/E
Türkei 50,00 m2/E
Deutsche Normen, als Minimum 22,00 m2/E
Schweiz, Planungspraxis bisher 15,00—30,00 m2/E
Stadtplanchef Straßer, Bern, in seinem Bauordnungsvorschlag (4) . 25,00 m2/E
Bauordnung für Uzwil (5) 26,00—27,00 m2/E
Sozialer Wohnungsbau (6) 25,00 m2/E
Bauordnung der Stadt Zürich 1946 30,00 m2/E

Die effektiven Verhältnisse in der Stadt Zürich sind durch das Bebauungs- und Quartierplanbureau für den

Stichtag 1. Dezember 1941 untersucht und im Grundstückregister festgehalten worden (vgl. Seite 93 nach¬

stehend).
Die folgende Tabelle zeigt die Werte nach rechtskräftigen Bauzonen und Hausgattungen geordnet.

Zone EF MF WG Summe EF, MF, WG

m2/E m2/E m2/E m2/E

1 54,21 30,90 40,72 31,27
2 32,76 26,55 37,13 26,85
3 49,77 35,38 42,86 37,02
4 31,68 28,14 35,67 28,71
5 33,51 29,18 38,71 30,45
6 52,32 37,60 43,82 42,83
7 43,29 36,02 64,09 39,26
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Diese Tabelle zeigt, daß der Gesamtdurchschnitt der Wohnfläche pro Person mit 35,09 m8/E in der Stadt

Zürich einen weit größeren Komfort im Wohnungswesen darstellt als die bisherige Planungspraxis annahm.

Interessant ist ferner, daß mitunter in MF bestimmter Zonen ein größerer Wohnflächendurchschnitt pro
Person vorhanden ist als in EF. Durch die Arealstatistik, die ebenfalls für die Stichzeit 1. Dezember 1941

durch das Bebauungs- und Quartierplanbureau aufgestellt wurde, kann ferner festgestellt werden, daß sich in

einzelnen statistischen Bezirken noch viel größere Werte der Wohnflächen pro Person vorfinden, als die Zonen¬

durchschnitte ersehen lassen. So beispielsweise in

Bezirk oder Stadtkreis Geb. Z EF Geb. Z MF

m2/E m3/E

Altstadt, rechts innerer Teil 10 101,46 43 37,69
Altstadt, links äußerer Teil 8 176,67 22 45,83

Enge 135 106,42 377 46,97
Kreis 8 250 87,06 694 37,30
Kreis 8, unterer Teil 34 118,65 248 39,88
Kreis 8, mittlerer Teil 70 93,67 262 35,53
Kreis 8, oberer Teil 146 74,78 184 35,80

In der künftigen Planung für die Stadt Zürich wird es deshalb, nach meiner Auffassung, angemessen sein,
den Berechnungen eine Wohnfläche pro Person von 35,00 ma zu Grunde zu legen.

2. Die Bewohnungsziffer

Ein Einzelmensch bedarf einer größeren Minimalfläche für seine Wohnung als eine Gemeinschaft von Men¬

schen; denn Treppe, Korridor, Küche, Bad, Abort usw. dienen mehreren Menschen gemeinsam. Aus wirt¬

schaftlichen Gründen wird deshalb eine Wohnung normalerweise von mehreren Menschen benutzt. Berechnet

man die Durchschnittszahl der Bewohner pro Wohnung, so erhält man eine Zahl, die ich mit Bewohnungsziffer
bezeichne. Die Bewohnungsziffer ist ein Dichtebegriff (vgl. Seite 25 nachstehend) und kann generell als Maß¬

stab für die Größe einer Familie betrachtet werden. Sie dient vor allem zur Berechnung der für eine Stadt mit

einem bestimmten Einwohnerbestand benötigten Zahl von Wohnungen.

In Stuttgart (7) wurde 1939 eine Bewohnungsziffer von 3,2467 errechnet. Für Wien (8) betrug sie in den

Jahren 1934: 3,055,1939: 2,734,1946/47: 2,85. In Madrid (7) betrug die Bewohnungsziffer 1900: 5. Feder (8a)
rechnet mit einer solchen von 3,44, will sie aber auf 4,26 erhöht wissen. Der soziale Wohnungsbau (6) legt
seinen Berechnungen den Wert von 3,3 zu Grunde. In Indien (3) betrug die Ziffer 1934: 5. Der County of

London Plan (9) rechnet mit 3,445.

Aus den Ergebnissen der eidgenössischen Volkszählung von 1941 (10) lassen sich folgende Bewohnungs-
ziffern für die größten Städte der Schweiz errechnen:

Bern 4,05 Aarau 3,60 Zürich 3,315

Zug 4,03 Bellinzona 3,60 St. Gallen 3,29
Chur 3,92 Lugano 3,53 Biel 3,22
Baden 3,77 Ölten 3,53 Lausanne 3,125
Solothurn 3,76 Schaffhausen

.... 3,48 Basel 3,04
Thun 3,62 Winterthur 3,42 Genf 2,71

Luzern 3,61 Herisau 3,34

Das Grundstückregister 1941 zeigt für die Stadt Zürich nach Zonen und Hausgattungen geordnet folgende
Werte:

Zone EF MF WG GW Total

1 4,76 3,08 3,38 4,05 3,31

2 4,14 3,21 3,38 3,71 3,29

3 4,15 3,02 3,26 4,70 3,20

4 4,20 3,08 3,41 3,64 3,28

5 3,97 3,07 3,16 4,33 3,31

6 4,21 3,01 3,30 4,72 3,40

7 4,26 2,96 2,57 5,59 3,52

Stadt 4,18 3,06 3,34 4,26 3,29
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Bei den EF kann wohl in einzelnen Quartieren die Ziffer füglich um 1, nämlich um einen Dienstboten reduziert

werden, wenn man die Familiengröße vergleichen will.

Die Bewohnungsziffer verändert sich im Laufe der Jahre nicht wesentlich, wie die fortschreibende Bevöl-

kerungs- und Wohnungsstatistik zeigt; sie betrug:

1934 3,583 1938 3,534 1942 3,393 1946 3,386

1935 3,533 1939 3,520 1943 3,394 1947 3,424

1936 3,521 1940 3,487 1944 3,380 1948 3,385

1937 3,503 1941 3,290 1945 3,366 1949 3,339

Die zu Beginn des letzten Krieges rasch sinkende Bewohnungsziffer scheint sich demnach bei 3,38 zu stabili¬

sieren. Es empfiehlt sich daher, für die Planung der Stadt Zürich nach meiner Auffassung, künftig mit einer

Bewohnungsziffer von 3,38 zu rechnen.

3. Die Bruttowohnfläche

Die Bruttowohnfläche umfaßt die nur für Wohnzwecke genutzten Flächen einer Wohnung oder eines Hauses

mit den zugehörigen Flächen der Mauern und Wände im Horizontalschnitt. Die Bruttowohnfläche eines Hau¬

ses ist das Produkt aus der Anzahl m2 Wohnfläche pro Person mal Bewohnungsziffer mal Anzahl der Wohnun¬

gen. Die Formel lautet :

WFLP x Bew. Zif. x WZ = WFL

In reinen Wohnhäusern ist die Bruttowohnfläche pro Geschoß gleich der Gebäudefläche. Die Summe aller

dieser Bruttowohnflächen pro Geschoß ergibt die totale Bruttowohnfläche des Hauses. Sie dient zur Ermitt¬

lung des Flächenbedarfs der einzelnen Wohnungen innerhalb der Gebäudefläche und zur Berechnung der

Nutzungsziffer. (Vgl. Seite 21 nachstehend.)

Dieses Flächenmaß dient wiederum als Kriterium des Wohnungswesens. Die Bruttowohnfläche einer

Wohnung betrug (3)

in Österreich, Wien 1918 38 m2

in Österreich, Wien 1927 40—57 m2

in Polen 24—80 m2

in Dänemark für eine 2-Zimmer-Wohnung .
40 m2

3-Zimmer-Wohnung .
50—60 m2

4-Zimmer-Wohnung . 70—90 m2

Im sozialen Wohnungsbau (6) wird mit 52 m2 gerechnet, während im Wiederaufbau in den Niederlanden (11)
mit einer Bruttowohnfläche für zwei Personen von nur 37 m2, vier bis acht Personen von 47—54 m2 gerechnet
wurde.

Die Arealstatistik und das Grundstückregister der Stadt Zürich 1941 zeigen folgende Werte, nach Bauzonen

und Hausgattungen geordnet:

Bruttowohnfläche pro Wohnung
El

n2
tyi8 m%

m
2

Zone
EF MG WG Summe EF, MF, VG

ma
m* mä ma

1 257,80 95,21 137,60 121,63
2 135,50 85,15 125,46 96,92
3 206,35 107,45 139,82 123,10
4 133,03 86,80 121,46 101,63
5 132,89 89,65 122,29 104,48
6 220,37 113,10 144,65 143,59
7 184,44 106,67 164,93 137,72

Stadt 198,07 100,65 137,27 122,15

Total der Wohnungen 6 463 50 202 38 945 95 610
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Bruttowohnfläche pro Gebäude :

7
EF MF WG Summe EF, MF, WG

/,one
ma ma m2 ma

1 257,80 659,48 780,01 727,11

2 135,50 550,59 616,12 516,67

3 206,35 556,65 676,61 515,59

4 133,03 387,74 492,53 329,25

5 132,89 374,96 500,24 269,26

6 220,37 420,53 492,35 318,41

7 184,44 368,51 441,79 261,41

Stadt 198,07 522,87 712,14 494,17

Total der Gebäude 6 463 9 664 7 507 23 634

Der hohe Wohnungsstandard in der Stadt Zürich im Vergleich mit den Verhältnissenim Auslande kommt hier

deutlich zum Ausdruck.

4. Die Behausungsziffer

Die Behausungsziffer einer Stadt oder einer Zone gibt die durchschnittliche Anzahl der Bewohner pro Wohn¬

haus an. Sie ist ein Dichtebegriff und vermittelt ein Bild über das Wohnungswesen einer Stadt; sie erlaubt

damit Rückschlüsse auf die Bewohnungsziffern der einzelnen Häuser, auf die vorherrschende Bauart (Hoch¬
oder Flachbau) und auf die Wohnkultur im weitesten Sinne.

Eine Behausungsziffer von 10 oder mehr bedeutet bereits einen erheblichen Anteil von Mehrfamilienhäu¬

sern; von 15 aufwärts kommt in der Behausungsziffer eine weitgehende Anwendung des Mehrwohnungsbaues
zum Ausdruck (7). Bei einer Ziffer von 18 bis 19 hat die mehrstöckige Bauweise (Stockwerkshäufung) für den

Kleinwohnungsbau in entscheidender Weise das Übergewicht erlangt; bei einer Durchschnittsziffer von 30 und

mehr Bewohnern hegen die großen Hausformen des Massenmietshauses und der Mietskaserne vor.

Die statistische Aufstellung zeigt die Veränderung des Wohnungswesens und der Bauart im Verlaufe der

Jahre. Die Behausungsziffer ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Stadtplanung. Ihre Anwendung

gestattet die Prognose für die nötige Anzahl der Gebäude für eine bestimmte Bevölkerungszahl.

In der folgenden Tabelle sind die Behausungsziffern einiger Städte vergleichsweise zusammengestellt

(1,7,12):

Stadt 1870 1890 1895 1900 1910 1930

Bremen 7,84 7,83

Krefeld
'

14,23 13,96 12,69

Köln 14,00 14,76 17,00 18,05

Aachen 17,30 17,44 16,64

Braunschweig 18,05 17,99

Barmen 18,21 18,36

Frankfurt a. M 17,82 18,71

Essen a. R 16,90 18,87 17,01

Elberfeld 20,13 19,48 18,02

Dortmund 18,05 19,09 19,86

Düsseldorf 16,80 18,69 20,00

Danzig 21,06 20,34

Hannover 19,27 20,36

Stuttgart 22,00 21,06 18,61

Hamburg 23,32

Kiel 21,98 23,85

Leipzig 27,84

Dresden 28,68

München 28,00 34,40

Chemnitz 30,14

Königsberg 30,29 32,42

Magdeburg 32,31 31,83

Stettin 30,02 38,54

Posen 39,44 39,12
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Stadt 1870
1890189519001918

1930

Breslau

Charlottenburg
Berlin

Gent

Brüssel

Antwerpen

Philadelphia
Boston

Chicago

Bradford

Bristol .

Liverpool
London .

1890189519001918

50,00 38,49 40,70

60,70

63,00 71,15 77,00 75,90

4,58

9,00 8,97

8,94

9,00 5,40

8,40

8,80

(1911)
4,08

5,30

5,57

7,00 7,89

(1910)
|6,52

8,40 10,90

13,44

Den Haag
Rotterdam

Amsterdam

Paris 36,00

Petersburg 55,00

Wien 63,00

Budapest 69,99 43,63

Für die größten Städte der Schweiz ergaben sich Ende 1941 die folgenden Werte (10) :

Aarau 6,30 Solothurn 8,39 Bern 11,99

Ölten 6,62 Baden 8,40 Lugano 12,99

Herisau 6,97 Zug 8,69 Zürich 12,996

Winterthur 7,306 Basel 9,53 Luzern 14,65

Schaffhausen 7,72 Chur 9,72 Lausanne 16,14

Thun 7,74 Biel 9,78 Genf 18,57

Bellinzona 8,37 St. Gallen 10,56

Das Grundstückregister 1941 zeigt für die Stadt Zürich nach Hausgattungen und Bauzonen geordnet

folgende Werte:

Zone EF MF WG Summe EF, MF, WG

1 4,76 21,34 19,15 19,54

2 4,14 20,74 17,80 17,47

3 4,15 20,74 15,79 13,22

4 4,20 13,78 13,81 10,81

5 3,97 12,85 12,92 8,41

6 4,21 11,18 11,24 7,41

7 4,26 10,23 6,89 6,34

Stadt 4,18 15,89 17,35 13,15

Die Schwankungen der Behausungsziffer im Verlaufe der Jahre sind in der Stadt Zürich ganz unbedeutend,

was auf große Konstanz im Wohnungswesen wie im Bauwesen schließen läßt. Die Behausungsziffer für die

ganze Stadt betrug (Berechnungsgrundlage : siehe 17) :

1934 12,989 1938 12,939 1942 12,858 1946 12,868
1935 12,842 1939 13,036 1943 12,423 1947 12,900

1936 12,806 1940 12,957 1944 13,011 1948 12,738

1937 12,758 1941 12,966 1945 12,892 1949 12,527

Zur Wahrung der Flachbauweise wird im sozialen Wohnungsbau (6) mit einer Behausungsziffer von 10,1

gerechnet.

Für die Stadt Züsich wird es heute unter Berücksichtigung der Entwicklungstendenz meines Erachtens

angezeigt sein, auf eine Behausungsziffer von 12,9 abzustellen.
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5. Das Baulandpro Person und die durchschnittlichen Parzellengrößen
Der Quotient aus der Grundstücksfläche und der zugehörigen Behausungsziffer ergibt die Baulandfläche pro

Person. Dieser Wert dient zur Berechnung der für eine bestimmte Bewohnerzahl erforderlichen Bauland¬

reserve. Auch dieses Flächenmaß ist ein Maßstab zur Beurteilung der vorhandenen Siedlungsdichten einer

Stadt.

Nach dem Grundstückregister 1941 ergaben sich in Zürich, nach Hausgattungen und Bauzonen geordnet,

folgende Größenwerte in m2:

Zone EF MF WG GW Summe EF Summe

m2 m2 m2 m2 MF, WG m2 m2

1 117,76 16,56 15,83 28,97 16,69 33,41

2 118,39 22,80 33,85 129,52 29,14 78,16

3 135,04 34,48 35,19 42,79 41,47 57,48
4 100,69 43,38 49,99 43,82 51,94 72,20

5 112,76 51,07 63,18 30,18 67,95 80,22

6 171,11 67,43 77,85 40,18 100,76 118,07

7 195,30 95,79 167,46 34,84 142,35 168,82

Stadt 150,12 35,17 25,57 37,96 41,14 59,49

Anhand dieser Werte ist es nun möglich, für jede Zone sowie für die ganze Stadt die Baufläche des Vollaus¬

baues, d. h. das für eine bestimmte, maximale Einwohnerzahl nötige Siedlungsgebiet zu ermitteln. Diese

Gesamtbaulandfläche kann generell auch gestützt auf die durchschnittlichen Parzellenflächen berechnet wer¬

den. Das Grundstückregister der Stadt Zürich von 1941 zeigt hiefür folgende Werte:

Zone EF MF WG GW Summe EF Totaldurchschnitt

m2 m2 m2 m2 MF, WG m2 m2

1 560,06 353,37 303,30 624,52 326,23 437,07

2 489,64 472,76 602,78 1121,72 509,07 783,71

3 559,95 539,47 555,49 731,82 548,40 594,32

4 422,80 597,80 690,37 575,79 561,65 566,07

5 447,18 655,17 816,57 391,18 571,40 523,78

6 720,69 754,16 874,77 504,09 746,67 682,41

7 832,09 980,08 1154,29 451,88 902,40 713,72

Stadt 627,49 558,47 443,62 634,24 540,86 569,90

Nach einer Untersuchung des Bebauungs- und Quartierplanbureaus an durchschnittlich 90 reinen Bautypen

ergaben sich folgende Parzellenflächen pro Person und folgende Grundstücksgrößen :

„ . r7 r , 7
PFLP PFL

Bautyp GZ Geb. Z
m2 m2

Freistehend EF 1,33 120 145,59 561,73

Freistehend EF 2,01 65 172,44 716,29

Freistehend, Villa EF 2,23 217 306,91 1335,12

Doppel EF 1,50 84 131,92 522,95

Doppel EF 2,15 98 79,20 330,55

Reihen EF 1,00 64 109,13 450,16

Reihen EF 2,06 618 70,02 273,01

Freistehend MF 2,5 43 45,60 852,60

Freistehend MF 3,0 73 47,91 859,84

Freistehend MF 3,5 41 35,42 758,44

Freistehend MF 4,69 16 23,72 603,44

Doppel MF 2,46 24 51,16 699,17

Doppel MF 3,0 16 42,81 845,56

Doppel MF 3,5 48 38,30 490,54

Doppel MF 4,425 12 16,23 351,58

Reihen MF 2,51 74 36,89 627,65

Reihen MF 3,0 125 31,78 659,32

Reihen MF 3,5 68 31,39 685,13

Reihen MF 4,0 72 15,14 418,01

Reihen MF 5,0 41 15,10 473,37
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Ist das für eine gegebene Einwohnerzahl nötige Siedlungsgebiet zu bestimmen, so berechnet man anhand

der Beh. Zif. die Zahl der erforderlichen Gebäude resp. die Zahl der Grundstücke und multipliziert sie mit den

entsprechenden Mittelwerten der PFL.

6. Die Uberbauungsprozente

Die Überbauungsprozente geben den prozentualen Anteil der Gebäudefläche an der gesamten Grundstück¬

fläche an. Ihr Wert stellt ein Kriterium dar für die flächenmäßige Ausnutzung der einzelnen Grundstücke,

ganzer Bauzonen oder Quartiere. Sie bilden für die Beurteilung der Verhältnisse des Wohnungswesens, ins¬

besondere der Bebauungsdichte, eine wichtige Grundlage. Praktisch schwanken sie für das einzelne Grund¬

stück zwischen Bruchteilen eines Prozentes und hundert Prozenten, was der totalen Überbauung der Parzel-

lenfiäche gleichkommt. Durch die Zulassung bestimmter Werte innerhalb einer Bauzone wird die Bautätigkeit
in wirtschaftlicher Hinsicht gelenkt. Vorschriften über höchstzulässige Überbauungsprozente können eine

Beschränkung oder eine Erleichterung des Bauens bedeuten, indem sie eine bauliche Zusammenballung oder

Auflockerung zur Folge haben. (Vgl. Seite 21 nachstehend.)
Insbesondere ist bei der Festsetzung der Überbauungsprozente auf die widersprechenden Interessen Rück¬

sicht zu nehmen: einerseits auf diejenigen der Ästhetik (Städtebau, Auflockerung der Siedlung) und ander¬

seits auf diejenigen der Wirtschaftlichkeit. Die Vorschriften für Gebiete mit weiträumiger Bebauung sollten

nicht so weit gehen, daß das Bauen überhaupt nur noch für sehr begüterte Baulustige in Frage kommen kann.

Nach Bruno Schwan (3) erreicht die Überbauung in

Indien, etwa um 1933 66,7 %
ihr Anteil soll neuerdings auf 33,33%
vermindert werden.

In Griechenland nimmt die Überbauung bei PFL von 100 ma 50,00%
150 m2 20,00%

der Fläche in Anspruch.

In Österreich (Wien) betrug die Überbauung vor 1918 für Gebäude mit Kleinwohnungen 70,00—80,00%
Nachher wurde sie beschränkt auf maximal 50,00%
für Häuser mit Kleinwohnungen auf maximal 75,00%
für Villen auf maximal 25,00%
In Polen finden sich Werte von 40,00%
fürEF 10,00—20,00%
In Rußland 30,00—35,00%

In Schweden wird die Überbauung durch ein Gesetz 1931 für eingebaute Grundstücke von früher 75,00%
auf 60,00% und für Eckgrundstücke von früher 80,00% auf 75,00% reduziert.

In Ungarn (Budapest) wird eine maximale Überbauung von 85,00%
geduldet.

Der Bauordnungsvorschlag von Stadtplanchef Straßer (Bern) (4) gibt für die verschiedenen Zonen die fol¬

genden höchstzulässigen Überbauungen an:

Zone I Landwirtschaftliche Bebauung, Großbetrieb 1,0 %
II Landwirtschaftliche Bebauung, Kleinbetrieb 1,5 %

III Parkbebauung 5,0 —10 %
IV Selbstversorger Villenquartier 12 —15 %
V Offene Bebauung EF 20 %
VI Offene Bebauung MF 2 GZ 25 %
VII Offene Bebauung MF 3 GZ 30 %
VIII Geschlossene Bebauung MF 3 GZ 35 %
IX Geschlossene Bebauung MF 4 GZ 30 %
X Geschlossene Bebauung städtischer Blockbau 5 GZ 27 %

Die neue Bauordnung von Zollikon (18) sieht folgende Höchstwerte vor:

für die MF-Zone mit 3 GZ 14 %
die EF und Zweifamilienhauszone mit 2 GZ 14 %
die Einzel-, Doppel- und Reihen-EF-oder MF-Zone mit 2 GZ 14 %
die Einzel- und Doppel-EF-Zone mit 2 GZ 20 %
die freistehenden MF mit 2 GZ 20 %
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W. Dunkel schlug im Bebauungsplanwettbewerb für Solothurn (4) nachstehende Werte vor :

Altstadtzone 3—4 GZ 50% UE
Geschäftszone 3—4 GZ 30% UE
Mietshauszone 2—3 GZ 20% UE

EF-Zone 2—3 GZ 10% UE

Das Grundstückregister 1941 zeigt für die Stadt Zürich, nach Hausgattungen und Zonen geordnet, fol¬

gende Zahlenverhältnisse :

Zone EF MF ¥G GW Summe EF Totalsumme

% % % % MF, WG% %
1 19,08 41,81 56,24 47,29 49,48 48,31

2 14,59 31,57 31,47 39,16 29,07 35,54
3 16,43 28,90 33,48 34,49 27,49 29,65
4 15,92 21,51 23,56 35,64 20,70 25,45
5 15,09 19,75 20,94 35,33 18,14 21,53
6 13,90 19,28 19,75 28,73 16,51 18,90

7 11,35 14,32 15,56 24,13 12,77 15,78

Stadt 14,57 26,36 39,36 38,92 26,00 30,47

(Vgl. auch die nachstehenden Ausführungen über die Nutzungsziffer.)
Der Gesamtdurchschnittswert von 30,47% bedeutet, daß in der Stadt Zürich eine vorwiegend lockere

Bebauung vorherrscht und daß Zürich zu Recht als Gartenstadt angesprochen werden darf.

7. Die Nutzungsziffer

Der Begriff der Nutzungsziffer wurde erstmalig in der Bauordnung von Berlin vom 3. November 1925 (7,
Band I, Seite 248) als Kennzeichen für verschiedene Bauklassen verwendet. Damals verstand man darunter

das Produkt aus der für jede Bauklasse zulässigen Zahl der Vollgeschoße und der in Zehnteln der Grund¬

stücksfläche angegebenen zulässigen Geschoßfläche (d. h. Ausnutzbarkeit des Grundstückes). Heute bedeutet

die Nutzungsziffer den Quotienten aus dem Produkt der totalen Bruttowohnfläche, d. h. der Fläche der

bewohnten Geschosse inklusive Mauer-, Korridor- und Treppenhausflächen oder der Gebäudefläche mal Zahl

der Geschosse einerseits und der Parzellenfläche anderseits. Die Formel lautet:

NZ =
GFL X GZ WFL

PFL PFL

Die Größe der Parzelle wird hiebei vielfach entweder mit der hinter der Baulinie verbleibenden Grund¬

stücksfläche (Hochbauamt der Stadt Zürich) oder mit der Bruttolandfläche, d. h. mit der Fläche der gesamten

Parzelle inklusive zugehörigem Straßenanteil (16), eingesetzt. Beides erscheint mir für die Planung unzweck¬

mäßig. Denn wenn es richtig ist, das vor der Baulinie gelegene Land als nicht überbaubar außer Betracht fal¬

len zu lassen, so muß die infolge der zonenmäßig verlangten Grenzabstände nicht überbaubare Fläche

konsequenterweise ebenfalls von der Grundstückgröße abgezogen werden. Es verbleibt dann nur noch die

Nettobaufläche, d. h. die effektiv überbaubare Fläche, die in Beziehung zur Bruttowohnfläche gebracht wird,

was aber für die Beurteilung der Ausnutzung nicht geeignet ist. Was die Hinzurechnung der zugehörigen
Straßenfläche anbelangt, so zeigt die Arealstatistik des Bebauungs- und Quartierplanbureaus von 1941, daß

der Straßenanteil für einzelne Grundstücke mehr als hundert Prozent, für andere dagegen null betragen kann.

Somit ist die Beurteilung der Ausnutzung, wenn die Nutzungsziffer nach diesem Verfahren berechnet wird,

wiederum nicht konsequent.
1941 betrug der prozentuale Anteil der Straßenfläche am Gesamtgebiet in den verschiedenen statistischen

Bezirken und Stadtkreisen:

Rechts, innerer Teil

Rechts, äußerer Teil

Links, innerer Teil

Links, äußerer Teil

Kreis 1

Wollishofen
. . .

Leimbach
....

Enge

O/ 0/
/o /o

21,43 Kreis 2 7,08

32,38 Südlicher Teil 4,45

26.94 Nördlicher Teil 14,15

25,62 Kreis 3 6,41

27,05 Oberer Teil 25,67

6,41 Mittlerer Teü 24,91

2,85 Unterer Teil 12,59

13.95 Kreis 4 18,20

o/
/o

Oberer TeÜ 22,78

Unterer Teü 9,62

Kreis 5 14,38

Unterstraß 15,93

Oberstraß 10,32

Kreis 6 13,02

Fluntern 9,10

Hottingen 6,42
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/o

Hirslanden 6,30

Witikon 2,99

Kreis 7 5,91

Unterer Teil 6,41

Mittlerer Teil 16,38

Oberer Teil 7,50

Kreis 8 8,17

/o

Albisrieden 4,79

Altstetten 5,37

Kreis 9 5,16

Höngg 4,15

Wipkingen 10,59

Kreis 10 5,63
Affoltern 3,60

o/
/o

örlikon 13,00

Schwamendingen .... 4,71

Seebach 5,98

Kreis 11 5,87

Ganze Stadt 7,46

Für die Planung ist angesichts solcher Schwankungen nach meiner Auffassung bei der Berechnung der

Nutzungsziifer nur die Verwendung der reinen Parzellenflächen angebracht.
Die Nutzungsziffer ist für den Planer ein wichtiges Hilfsmittel, weil durch ihre Festsetzung indirekt bereits

die zukünftige Bevölkerungszahl und die Dichte bestimmt werden können. (Vgl. Seite 27 nachstehend.) Die

Bevölkerungszahl ihrerseits bildet aber den Ausgangspunkt für alle mit der Ansiedelung verbundenen Belange,
wie Werkleitungen, Abwasserbeseitigung, Friedhöfe, öffentliche Bauwerke aller Art, usw.

Die Formel für die Nutzungsziffer lautet :

GFL x GZ WFL
NZ =

UE % X GZ WFLP x Beh. Zif.

PFL PFL 100 PFL

Die Bauordnung von Berlin vom 3. November 1925 (7) bestimmt folgende Werte für die

Zone

I

II

IIa

III

lila

IV

IVa

V

Va

offen . . .

offen . . .

geschlossen,

geschlossen.

geschlossen,

geschlossen.

geschlossen.
geschlossen,

geschlossen.

GZ

2

2

2

3

3

4

4

5

5

UE%

10

20

30

30

40

40

50

50

60

NZ

0,2

0,4

0,6

0,9

1,2

1,6

2,0

2,5

3,0

Für den sozialen Wohnungsbau in der Schweiz (6) soll die Ausnutzung die Zahl 1, für Stadtrandsiedlungen
sogar 0,35 und für ländliche Siedlungen 0,13 nicht übersteigen.
Im Bebauungsplanwettbewerb für Ölten, 1944, war die NZ auf 0,2—0,375 limitiert, während der Wett¬

bewerb für den Bebauungsplan Rorschach folgende Werte aufwies :

NZ

Geschlossene Bebauung 1,00

Wohnzone 3 GZ 0,35
Wohnzone 2 GZ 0,25
Halberwerbszone 2 GZ 0,10

Nach E. Messerer (16) sollen folgende Werte gelten :

GZ

EF 1

EF 2

Doppel EF 1

Doppel EF 2

Reihenhaus 1

Reihenhaus 2

Reihenhaus 3

Reihenhaus 4

Reihenhaus 5

Reihenhaus 6

Geschlossen, Blockbau 4

Geschlossen, Blockbau 6

NZ

(mit Bruttolandfläcbe)

0,15

0,22

0,20

0,32

0,27

0,51

0,77

0,88

0,96

1,10

1,43

2,20
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Stadtplanchef Straßer (4) schlägt nachstehende Regelung vor:

Zone GZ UE% NZ

Offen I 2 1,0 0,0005
II 2 1,5 0,0075

III 1—2 5—10 0,0625
IV 2 12—15 0,1875
V 2 20 0,3125
VI 2 25 0,6250
VII 3 30 0,7500

Geschlossen VIII 3 35 0,8750
IX 4 30 1,0000
X 5 27 1,2500

Er berücksichtigt dabei allerdings nicht, daß UE% und NZ nicht willkürlich festgesetzt werden können, da

sie in einem zwingenden Abhängigkeitsverhältnis zu einander stehen :

UEo/o=r^i00oderNZ
=
I^5%^Z

'
GZ 100

Die Bauordnung Uzwil (5) begrenzt die Werte wie folgt:

Zone GZ NZ

I MF Zone 3 0,55
II EF und Zweifamilienhauszone

... 2 0,24
III EFZone 1 0,16
IV Villenzone 2 0,06

Das Grundstückregister 1941 der Stadt Zürich zeigt, nach Hausgattungen und Zonen geordnet, die fol¬

genden Werte:

7» r? EF
r~

MF
r

WG
^

Summe
'

/.one GZ

Nz
GZ

NZ
GZ

NZ
GZ

NZ

1 2,41 0,4603 4,46 1,8663 4,57 2,5717 4,50 2,2288
2 1,90 0,2767 3,69 1,1646 3,48 1,0968 3,49 1,0149
3 2,24 0,3685 3,57 1,0319 3,64 1,2180 3,42 0,9402
4 1,98 0,3146 3,02 0,6486 3,03 0,7134 2,83 0,5862
5 1,97 0,2972 2,89 0,5714 2,93 0,6126 2,60 0,4712
6 2,20 0,3058 2,89 0,5576 2,85 0,5628 2,58 0,4264
7 1,95 0,2217 2,63 0,3760 2,46 0,3827 2,27 0,2897

Stadt 2,17 0,3157 3,55 0,9363 4,08 1,6053 3,51 0,9137

Die Gesamtdurchschnittszahl von 0,9137 zeigt, daß die bestehende Bebauung den Anforderungen des sozia¬

len Wohnungsbaues entspricht.
Die Nutzungsziffer verändert sich je nach Geschoßzahl und Zusammenbau von mehreren Häusern (Vgl.

Tafel 1).
Der Berechnung wurde eine GFL von 10 X10 m = 100 m3 und eine zugehörige PFL mit allseitigem Grenz¬

abstand von 5 m zu Grunde gelegt. Die graphische Darstellung der einzelnen errechneten Werte zeigt eine

rapidere Zunahme der NZ beim Zusammenbau nach der mehrgeschoßigen Bauweise gegenüber der Flach¬

bauweise. Es ergibt sich ferner die Tatsache, daß für verschiedene Bauweisen dieselbe NZ vorhanden sein

kann, so z. B.

2 GZ Dreispänner NZ = 0,75

3 GZ Einfachhaus NZ = 0,75

3 GZ Zweispänner NZ = 1,00

4 GZ Einfachhaus NZ = 1,00

4 GZ Dreispänner NZ = 1,50

6 GZ Einfachhaus NZ = 1,50

So gelangt man zur Feststellung, daß die NZ allein, ohne Angabe der GZ und der Grenzabstände, keine

zuverläßige baupolizeiliche Bestimmung darstellt.

Die Untersuchung des Bebauungs- und Quartierplanbureaus an durchschnittlich je 90 Beispielen reiner

Bautypen ergab die folgenden Werte für die NZ und UE%:
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Bautyp GZ NZ UE%

Freistehend EF 1,33 0,2110 15,91

Freistehend EF 2,01 0,1816 9,025

Freistehend, Villen 2,23 0,2485 11,15

Doppel EF 1,5 0,1779 11,86

Doppel EF 2,15 0,3835 17,84

Reihen EF 1,00 0,2472 24,72

Reihen EF 2,06 0,3948 19,16

Freistehend MF 2,5 0,6163 24,65

Freistehend MF 3,0 0,6609 22,03

Freistehend MF 3,5 0,9607 27,45

Freistehend MF 4,69 1,4971 31,92

Bautyp GZ NZ UE%

Doppel MF 2,46 0,5455 22,18

Doppel MF 3,0 0,6284 20,95

Doppel MF 3,5 1,0241 29,26

Doppel MF 4,425 1,7462 39,46

Reihen MF 2,51 0,6594 26,27

Reihen MF 3,0 0,7234 24,11

Reihen MF 3,5 0,9156 26,16

Reihen MF 4,0 1,7646 44,12

Reihen MF 5,0 1,7683 35,37

8. Der Baulandanteil pro m2 Bruttowohnfläche

Wird die Grundstücksfläche in Beziehung gebracht zur Bruttowohnfläche des darauf errichteten oder zu

errichtenden Gebäudes, so stellt des Quotient ein Kriterium für die überbauungsmäßige Wirtschaftlichkeit

dar. Die Formel lautet:

PFL
_

1

WFL
~

NZ

Der Baulandpreis wird vornehmlich bestimmt durch die Situation der Parzelle ; er nimmt generell zu gegen

das Stadtzentrum und richtet sich vor allem nach der Verkehrslage. Die gleichen Faktoren sind unter anderem

mitbestimmend für die Bauordnung und die Zonenfestsetzung, indem im Stadtzentrum und an guter Ver¬

kehrslage die größte Ausnutzung des Baugrundes zugelassen wird. Die Bauordnung kann als wirksames

Mittel gegen die Spekulation angewendet werden.

Die Belastung der Bruttowohnfläche durch den Baulandanteil wird durch zwei Faktoren bestimmt : durch

die Baulandpreise und durch die minimalen Parzellenflächen, welche sich durch die zonenmäßig vorgeschrie¬
benen Grenzabstände ergeben. Sind die Baulandpreise unverhältnismäßig hoch oder die Grenzabstände

unverhältnismäßig groß, so wirkt sich die Belastung im Extremfalle als unüberwindbares Bauhindernis aus.

Umgekehrt kann durch die Festlegung zu kleiner Grenzabstände, wenn die Baulandpreise bei der Festsetzung
der Bauordnung außer acht gelassen wurden, der Spekidation geradezu Vorschub leisten. Dies sei an einigen
Beispielen dargelegt.

Annahme GFL = 10 X10 m = 100 m2

1. MF GZ 5

Baulandpreis Fr./m2 600.—

WFL 500 m2

Grenzabstand 3,5 m

PFL 17x17 m = 289 m»

289
Baulandbelastung = = 0,578 X Fr. 600.— == Fr. 346.80

2. EF GZ 2

Baulandpreis Fr./m2 6.—
WFL 200 m2

Grenzabstand 8,0 m

PFL 26x26 m = 676 m2

Baulandbelastung — = 3,38 X Fr. 6.— = Fr. 20.28

3. MF GZ 3

Baulandpreis Fr./m2 15.—

WFL 300 m2

Grenzabstand 3,5 m

PFL 17x17 m =289 m2

289
Baulandbelastung = = 0,936 X Fr. 15.— = Fr. 14.45

300
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4. EF GZ 2

Baulandpreis Fr./m2 250.—
WFL 200 m2

Crenzabstand 6,0 m

PFL 22x22 m =484 m2

484

Baulandbelastung = = 2,42 X Fr. 250.— = Fr. 605.—

Auf der Erkenntnis dieser Zusammenhänge beruht ein großer Teil der Grundstückspekulation.

9. Die Dichte

Die Dichte ist ein Verhältnisbegriflf der auf eine bestimmte Einheit bezogenen Zahl von Personen (7, Band II,
Seite 200 ). In der Planung sind folgende Bezeichnungen gebräuchlich, oder sie sollten meines Erachtens ein¬

geführt werden:

Bezeichnung bezogen auf die Einheit von

A. Bevölkerungs- oder Volksdichte (7) . .
1 km2 Land, festes Land, Kulturland, Ackerland

B. Siedlungsdichte (7) a) 1 ha des totalen Gemeindegebietes
b) 1 ha der besiedelten Fläche inklusive Straßenraum

C. Wohndichte (nur Bewohner) .... 1 ha reines Siedlungsgebiet, d. h. Gebäudefläche, Garten und

Hofraum ohne Straßenfläche

D. Beschäftigungsdichte (nur Beschäftigte) 1 ha reines Siedlungsgebiet
E. Baudichte (7) 1 bebautes Grundstück

F. Behausungsziffer (7) 1 bewohntes Gebäude

G. Bewohnungsziffer 1 Wohnung
H. Raumbewohnungsdichte 1 Zimmer der Wohnung
Die Bevölkerungsdichte der Stadt Zürich betrug 1941 (10, sowie Arealstatistik 1941) 36,607 E/ha, und be¬

züglich festen Landes allein 38,959 E/ha.
Die Siedlungsdichte ist in den einzelnen Ländern und Städten wegen der verschiedenen Bauweise sehr

variabel :

USA, Chicago (3), je nach Zone 31, 46, 97, 193, 386

Indien 250

Australien, Brisbane 304

Frankreich, Paris Innenstadt 1100

außen 200—300

Durchschnitt 600—800

Österreich, Wien 450

Rußland bei 2 GZ 200—250

bei 3—4 GZ 300-^00

Tschechoslowakei, Prag Kern 500

außen 220

Die Bauordnungen von Berlin (7, Band I, Seite 248) rechneten mit folgenden Werten:

Zone alte BO vom 15.8.1897 neue BO vom 3.11.1925

5 GZ 1600 1200

4 GZ 1000 800

3 GZ 600 450

2 GZ 300 150

E. E. Straßer (4) nimmt in der von ihm aufgestellten BO folgende Werte an:

Zone
I2

(offene Bebauung)

(offene Bebauung)

(offene Bebauung)

(offene Bebauung)

(offene Bebauung)

(offene Bebauung)

(offene Bebauung)
Zone

VIII350

(geschlossene Bebauung)

(geschlossene Bebauung)

(geschlossene Bebauung)

I2

II 3

III 25

IV 75

V 100—130

VI 250

VII 300
VIII350

IX 400

X 500

25



Anläßlich der Vortragsreihe über den Wiederaufbau (Volkshochschule im Winter 1945) vertrat E. Roth die

Werte :

400 für 4—6 GZ 80—100 für 2,5 GZ

während R. Steiger Durchschnittswerte von 90—100 annahm. A. Meili (13) legt für die Satellitenstadt Zü¬

rich eine Durchschnittsdichte von 100—120 E/1 ha Siedlungsgebiet zu Grunde, wobei Zürich aber schon heute

eine solche von 130 aufweise.

Meili scheint sich dabei über die Auswirkung des großen Spielraumes zwischen 100 und 120 E/ha keine

Rechenschaft abgelegt zu haben; er hätte sonst die im vorliegenden Fall resultierende Baulandreservefläche

von 433 ha nicht unberücksichtigt lassen können.

Im sozialen Wohnungsbau (6) werden folgende Dichtezahlen empfohlen:
für ländliche Siedlungen 80

Stadtrandsiedlungen 180

städtische Wohnquartiere maximal
.

500

Die Bauordnung für Uzwil (5) bestimmt für die

Zone I 3 GZ 180

II 2 GZ 80

III 1GZ 50

IV 2 GZ 10

Gemischte Gewerbe- und Wohnzone .
3 GZ 100

Dorfkernzone 3 GZ 120

Die Weisung zur neuen Bauordnung der Stadt Zürich (19) gibt für die Siedlungsdichte die nachstehenden

Werte an, die gemäß den Angaben des Hochbauamtes (Straßenfläche = 20% des Gemeindegebietes) zur

Ermittlung der Wohndichte umgerechnet wurden:

Zone Siedlungsdichte Wohndichte

W 5 450 562,40

W4 350 437,50

W37s 195 243,75

W3 220 234,41

W2y3 108 135,00

W l1/, 80 100,00

WW 21/» 17 UE% 64 80,03

WW P/s 6 UE% 10 12,51

Kernzone 162 375,00

Durchschnitt 176 220,35

Das Grundstückregister 1941 und die Arealstatistik 1941 ergeben folgende Wohndichten, nach Zonen und

Hausgattungen geordnet :

Zone EF MF WG GW S^mw^f Totalsumme

1 84,92 624,18 631,54 34,52 599,02 299,29

2 84,46 376,63 295,38 7,72 343,57 127,95

3 74,05 290,01 284,20 23,37 241,10 173,97

4 99,32 230,51 200,03 22,82 192,51 138,50

5 88,68 195,81 158,27 33,13 147,16 124,66

6 58,44 148,30 128,45 24,89 99,25 84,70

7 51,20 104,39 59,72 28,70 70,25 59,23

Stadt 66,61 284,36 391,16 26,35 243,10 168,09

Gemäß der Untersuchung des Bebauungs- und Quartierplanbureaus über durchschnittlich 90 reine Bau¬

typen ergeben sich die nachstehenden Dichtezahlen :
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Bautyp GZ Bew. Zif. Beh. Zif. Wohndichte Bautyp GZ Bew. Zif. Beh. Zif. Wohndichte

Freistehend EF 1,3 3,86 3,86 68,69 Doppel MF 2,46 2,95 13,667 195,47
Freistehend EF 2,01 4,15 4,15 57,99 Doppel MF 3 2,68 19,75 233,57
Freistehend Villen 2,23 4,35 4,35 32,58 Doppel MF 3,5 2,92 12,83 261,08

Doppel EF 1,5 3,96 3,96 75,81 Doppel MF 4,425 3,82 21,67 616,26

Doppel EF 2,15 4,17 4,17 126,26 Reihen MF 2,51 3,49 17,01 271,07

Reihen EF 1 4,125 4,125 91,63 Reihen MF 3 3,09 20,74 314,63

Reihen EF 2,06 3,91 3,91 142,82 Reihen MF 4 3,22 27,61 660,53

Freistehend MF 2,5 2,99 18,70 219,30
Reihen MF 5 3,39 31,34 662,10

Freistehend MF 3 2,87 18,70 208,73

Freistehend MF 3,5 3,14 21,41 282,35
Freistehend MF 4,69 3,39 25,45 421,54

Die Festsetzung und Angabe der Dichte wird in der Stadtplanung für manche Belange benötigt, beispiels¬
weise für Berechnungen über die Wirtschaftlichkeit, für die Wasser-, Gas- und Elektrizitätsversorgung, für die

Abwasserbeseitigung, für öffentliche Bauwerke aller Art, Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe, für Handel,

Gewerbe, Industrie, Verkehr usw.

Die Gleichungen für die Berechnung der Dichtezahlen (vgl. Seiten 25 ff.) lauten:

E
SD

Sied. Geb. + Straßenfläche

E NZ

Wird in der Gleichung WD

Sied. Geb.

BD
Beh. Zif.

PFL

Beh Zif
E

Geb. Z

E
Bew. Z _

WZ

_

NZ
v mono riii» n

x io ooo =
WFLP

x io ooo

X 10 000 (15,16)

X
10 000

die
NZ als Quotient mit dem Dividenden Bruttowohn-

WFLP

fläche als Produkt aus WFLP X Beh. Zif. X Geb. Z aufgefaßt, so geht der Zusammenhang der Dichte

mit der Nutzungsziffer deutlich hervor (vgl. Seite 28 nachstehend).

III. Beziehungen einzelner Begriffe untereinander und Gesetzmäßigkeiten

Aus den vorstehenden Begriffserläuterungen geht deutlich hervor, daß einzelne Werte zu andern in einer

zwingenden Abhängigkeit stehen. Es ergeben sich mathematische Gesetzmäßigkeiten, deren Nichtbeachtung
zu Fehlplanungen führen muß. Diese Fehlplanungen wiederum können, sowohl beim einzelnen Grundeigen¬
tümer wie bei der Allgemeinheit, äußerst unangenehme finanzielle und wirtschaftliche Konsequenzen hervor¬

rufen. Auch in dieser Beziehung zeigt sich, daß man besser keine Planung aufstellt als eine falsche.

1. Die Uberbauungsprozente in Abhängigkeit von der Nutzungsziffer

Wenn in der Gleichung der Nutzungsziffer NZ =

WFL

PFL
der Dividend WFL als Produkt von WFL pro

WFL GFL x GZ,
Geschoß (gleich GFL) und der Anzahl Geschosse aufgefaßt wird nämlich NZ = = so ist

PFL PFL

der Zusammenhang der NZ mit den UE% und die Abhängigkeit der UE% von der NZ offensichtlich, da

GFL
. . ,„„ ^ , ,

.
„„ UE% X GZ

, _„,

NZ x 100
UE% X 100. Daraus folgt: NZ = oder UE% =

PFL
°

100
'"

GZ

Werden die korrespondierenden Werte der NZ und der UE% errechnet und graphisch dargestellt (vgl. Tafel 2),
so zeigt sich, daß der Zunahme der NZ eine konstante lineare Zunahme der UE% gegenübersteht. Werden die

UE% gleich groß belassen, so nimmt mit steigender Geschoßzahl die NZ konstant zu.
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Dieses Resultat besagt, daß in siedlungstechnischen, städtebaulichen und baupolizeilichen Ordnungen einer

bestimmten NZ nicht willkürlich gewählte UE% beigegeben werden dürfen, sondern nur die tatsächlich

korrespondierenden Werte.

2. Die Dichtezunahme in Abhängigkeit von der Wohnfläche pro Person, und der Bedarf an
Bauland in Abhängigkeit von der Dichte

E
Wird die Wohndichte nach der Gleichung WD =

—: X 10 000 ermittelt, so kann das Sied. Geb.
Sied. Geb.

(gleich dem Total der Parzellenflächen) auch aufgefaßt werden als Produkt von Baulandanteil pro Person und

E
Anzahl der Bewohner. In der erwähnten Gleichung eingesetzt, ergibt dies WD = X 10 000 folg-

PFLP x E

lieh WD =
1^-°
PFLP

Im Diagramm eingezeichnet ergeben die anhand dieser Gleichung errechneten Werte für WD resp. PFLP

eine Hyperbel. Mit andern Worten nimmt der Baulandbedarf pro Person bei zunehmenden Dichtewerten erst

langsamer, dann immer rapider ab. Die Kurve ermöglicht die Bestimmung jedes einzelnen Wertes. (Vgl.
Tafel 3.)
Der Zusammenhang in Bezug auf das gesamte Siedlungsgebiet, d. h. auf den totalen Baulandbedarf für

verschiedene Bevölkerungszahlen, ist in Tafel 4 dargestellt durch die Kurvenschar für E = 500, 1000, 10 000,
15 000, 20 000, die sich aus folgender Gleichung zweiten Grades ergibt :

E
Sied. Geb. =

WD

Die einzelnen Bildkurven sind wiederum Hyperbeln; sie zeigen analog der Kurve nach Tafel 3 das erst

langsamere, dann aber immer rapidere Abnehmen der Fläche des Siedlungsgebietes bei zunehmender Wohn¬

dichte. Dieses Diagramm veranschaulicht noch eindrücklicher als Tafel 3 die Empfindlichkeit der Dichtezahl ;

es dient als Hilfsmittel bei der Feststellung des Flächenbedarfes für eine bestimmte Anzahl Personen, die nach

einer festgelegten Dichte angesiedelt werden sollen.

3. Die Dichte in Abhängigkeit von der Nutzungsziffer bei verschiedenen Bruttowohnflächen pro
Person

E
Wird die Wohndichte nach der Gleichung WD = X 10 000 berechnet, so müssen Dichte, NZ und

WFLP

WFLP logischerweise in einem bestimmten Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen. Die abgewandelte
NZ WFLP x WD

Gleichung WFLP = —— X 1000 oder NZ = dient zur
Bestimmune der Werte, die im Dia-6

WD 10 000
B

gramm Tafel 5 eingezeichnet sind. Beträgt die WFLP 15, 20, 25, 30 und 35 va.2 und wird die korrespondie¬
rende NZ berechnet, die je nach der Geschoßzahl wächst, so nimmt die Dichte linear stetig zu, und zwar bei

Annahme einer kleineren WFLP rapider als bei größerer. Diese Kurven dienen ebenfalls zur raschen Bestim¬

mung der einzelnen Faktoren für die Aufstellung von Zonenstrukturen und Zonenordnungen.

4. Der Baulandanteil pro m2 Bruttowohnfläche in Abhängigkeit von der Nutzungsziffer

Da die Ausnutzung eines Grundstückes durch die Bruttowohnfläche und die Parzellenfläche bestimmt wird,
steht auch der Baulandanteil in einer zwingenden Abhängigkeit von der Nutzungsziffer. (Vgl. Abschnitt

vorstehend.)
WEL PFL

Während NZ = —

,
stellt der reziproke Wert den Anteil des Baulandes pro m2 Bruttowohnfläche dar.

c • •
PFL 1

Somit ist =

WFL NZ

Da es sich um eine Gleichung zweiten Grades handelt, muß die Bildkurve wieder eine Hyperbel ergeben.
(Vgl. Tafel 6.) Es ist eine gleichseitige Hyperbel, nach welcher die entsprechenden Wertzahlen sofort heraus¬

gelesen werden können.
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Bereits auf Seite 24 vorstehend wurde auf die Auswirkung der Festsetzung von Dichtezahlen auf die Wirt¬

schaftlichkeit des Bauwesens hingewiesen; das Diagramm Tafel 6 zeigt die Wichtigkeit dieser Erkenntnis

noch deutlicher. Eine Bauordnung, welche diese Zusammenhänge nicht berücksichtigt, wird immer als mangel¬
haft erscheinen.

Um die Wirtschaftlichkeit des Bauens nach gerechten Grundsätzen zu gewährleisten (wobei Gerechtigkeit
nicht mit Gleichschaltung verwechselt werden darf), ist es notwendig, neben ästhetischen Grundsätzen auch

solche wirtschaftlicher Natur zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der minimalen Grundstückgrößen sind die

notwendigen Grenzabstände festzulegen; dies setzt aber die Berechnung des Baulandanteils pro m2 Brutto¬

wohnfläche und die Miteinbeziehung der geltenden Baulandpreise (Landpreis plus Erschließungskosten) vor¬

aus; dabei steht die Parzellengröße auch zur Gebäude- resp. Bruttowohnfläche in Relation.

Die Hauptaufgabe der Planung besteht jedoch nicht so sehr in der Aufstellung absolut gültiger theoretischer

Prinzipien, sondern, in Ablehnung jeder Übertreibung und jeder Einseitigkeit, in der sorgfältigen Abwägung
der kollidierenden Interessen. Diese sind: einerseits dasjenige der Allgemeinheit an einer vernünftigen und

wirtschaftlich zweckmäßigen Ordnung — anderseits dasjenige jedes Einzelnen an der Erhaltung der Freiheit.

IV. Beziehungen verschiedener Art

Die Bedürfnisse des menschlichen Lebens, die in der Planung berücksichtigt werden wollen, sind auf Seite

12 ff. vorstehend erwähnt. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind verschiedene Beziehungen und

Zusammenhänge zu beachten, die einem modernen Stadtorganismus eigen sind. Es kann sich in dieser Arbeit

nicht darum handeln, für alle diese Teilprobleme Lösungen zu suchen, bilden sie doch zum großen Teil Gegen¬
stand anderer Wissenschaften; jedes einzelne Problem gehört in den Rahmen einer besonderen Arbeit. Für den

Planer ist aber das Wissen um das Vorhandensein der im Folgenden skizzierten Beziehungen von grundlegen¬
der Wichtigkeit.

1. Die Verwaltung

Die öffentlichen Verwaltungen einer Gemeinde können zentralisiert oder dezentralisiert organisiert sein,

wobei auch die Möglichkeit einer Zentralverwaltung mit dezentralisierten Unterabteilungen besteht. Der

Aufbau der Verwaltung muß auf die für unser demokratisches Staatsleben grundlegende Voraussetzung
Rücksicht nehmen, daß das aktive Interesse möglichst vieler Bewohner an den Aufgaben der Gemeinde

erhalten oder neu geweckt wird. Hierbei sind verschiedene Gesichtspunkte, insbesondere politischer, wirt¬

schaftlicher und sozialer Art maßgebend (20).
Für die Planung spielt die Organisation der Verwaltung vor allem wegen der Lage der einzelnen Gebäulich-

keiten und wegen deren Flächenbedarf eine Rolle.

Der Bestand des städtischen Personals (21) betrug für Zürich in Prozenten der Gesamtbevölkerung aus¬

gedrückt :

Jahr vollbeschäftigtes voll- und teilbeschäftigtes Ein Beamter auf

Personal Personal wieviele Einwohner

Ende 1933, vor der Eingemeindung . . 2,54% 3,01% 32,37 E

1.1.1934, Eingemeindung 2,21% 2,75% 36,30 E

Ende 1934 2,22% 2,78% 36,02 E

Ende 1948 2,56% 2,82% 35,47 E

Daraus geht hervor, daß die Eingemeindung eine gewisse Reduktion des Verwaltungspersonals mit sich

brachte, daß aber — wohl im Interesse einer rascheren Geschäftserledigung — seither wieder verhältnis¬

mäßig mehr Personen in Dienst genommen werden mußten.

Ende 1941 benötigte die Verwaltung der Stadt Zürich nach dem Grundstückregister folgende Gebäude,

Lokale, Nutzungsflächen und Parzellenflächen:

Zentralisierte Verwaltungsstellen 45 Gebäude 6 Lokale

Dezentralisierte Verwaltungsstellen 29 Gebäude 26 Lokale

Total 74 Gebäude 32 Lokale

Pro in der städtischen Verwaltung beschäftigte Person betrug für diese Gebäude und Lokale die Nutzungs¬
fläche 15,304 m2, die Parzellenfläche 127,59 m2; auf einen Stadteinwohner bezogen, belief sich die Nutzungs¬
fläche auf 0,380 m2, die Parzellenfläche auf 0,317 m2.
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Da die Verwaltung der Bevölkerung dienen soll, müssen die Gebäude (Amtshäuser) und Lokale der Verwal¬

tung in der Stadt so gelegen sein, daß sie von der Bevölkerung ohne Mühe gefunden werden können. Zweck¬

mäßig ist die Lage insbesondere an Verkehrsknotenpunkten und Hauptplätzen oder zentralisiert im Stadtkern

resp. smngemäß in den Quartierzentren. Da der künftige Flächenbedarf der Verwaltungsgebäude nur sehr

schwer vorausbestimmt werden kann, sind sie am besten in geräumigen Grünanlagen oder Parks zu erstellen,
was eine später allfällig nötig werdende Erweiterung am leichtesten zuläßt. (Vgl. auch 8a, Seite 83,131,133 ff.)

2. Die Versorgung und die öffentlichen Dienste

A. Die Wasserversorgung

Topographie und geologische Verhältnisse eines Gemeindegebietes sind bestimmend für die Vorkommen von

Grund-, Quell- oder Seewasser. Hat eine Gemeinde auf ihrem eigenen Territorium zu wenig Fassungsmög¬
lichkeiten, so muß sie Wasser aus anderen, an Wasservorkommen reicheren Gemeinden beziehen und her¬

leiten.

Schon im alten Rom wurde dieses Problem auf eine geradezu geniale Art gelöst, wie die folgende Übersicht

über die neun Aquaedukte Roms zeigt (12)

Name erbaut durch Gesamtlänge
1 Appia 311 a. c. n. Appius, Claudius Crassus 16,6 km

Erweiterung 20 a. c. n. Augustus 9,5 km

2 Anio Vetus 271 a. c. n. Censores Curtius Dantatius und Lucius Papyrius 63,7 km

3 Marcia 145 a. c. n. Marcius Rex 91,6 km

Erweiterung 20 c. a. n. Augustus 1,2 km

4 Tepula 126 a. c. n. Censores Caepio und Cassius Longinus 18,8 km

5 Julia 34 a. c. n. Agrippa 22,9 km

6 Virgo 21 a. c. n. Agrippa 23,0 km

7 Alsientina 19 a. c. n. Augustus 32,9 km

8 Claudia 50 p. c. n. Caligula und Claudius 68,9 km

9 Anio Novus 50 p. c. n. Caligula und Claudius 87,2 km

Die neun Leitungen hatten zusammen eine Länge von 436,4 km und hätten täglich eine Wassermenge von

671 000 m3 nach Rom liefern können. Störungen verschiedener Art eingerechnet, betrug die Menge allerdings
nur 315 000 m3; zieht man die unterwegs eintretenden Verluste in Betracht, so gelangten wohl nur 203 000 m3

nach Rom, was einer Kopfquote von täglich 144 1 Wasser entspricht.

In der Hauptstadt der USA, Washington, betrug die Kopfquote im Jahre 1945 pro Tag 500 1 (22). Für das

Jahr 2000 wird dort jedoch mit einem Tagesbedarf pro Kopf von 930 1 und einem Spitzenbedarf von 1150 1

gerechnet, wobei das Einzugsgebiet (Potomacfluß) 30 000 km2 umfaßt.

Das für die Stadt Zürich beschaffte Wasser setzt sich zusammen aus Quellwasser, das hauptsächlich aus den

Quellgebieten des Sihltales und des Lorzetobels stammt, aus Grundwasser und aus Seewasser. Letzteres wird

etwa 28 m unter dem Spiegel des Zürichsees gefaßt und in besonderen Filteranlagen gereinigt (23). Die Stadt

Zürich besitzt 14 verschiedene Druckzonen, 17 Pumpwerke und 27 Reservoire; für die Wasserversorgung der

Stadt ist ein Beamtenstab von 160 Personen erforderlich. Der Flächenbedarf und die Lage der einzelnen Werke

im Gemeindegebiet, die für die Planung von ausschlaggebender Bedeutung sind, richten sich nach der Fas¬

sungsart.

Für die Stadt Zürich wird mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 520 1 pro Tag und pro Kopf

gerechnet. Bei einem VoUbesetzungszustand von 600 000 E ergibt sich ein täglicher Wasserverbrauch von

600 000 X 0,520 m3 =

312 000 m3/Tag
Dazu kommt die Belieferung der Vororte mit 28 000 m3/Tag
Es ist somit ein Totalwasserbedarf sicherzustellen von 340 000 m3/Tag

Heute erbringt die Wasserversorgung folgende Tagesleistungen (24) :

Seewasserwerk Wollishofen 100 000 m3/Tag
Grundwasserwerke Limmat- und Glattal 62 000 m3/Tag
(davon Grundwasserversorgung Hardhof allein 56 000 m3/Tag)

Sihl-, Lorzetal und alokale Quellwasserversorgungen 23 000 m3/Tag
Total Wasserversorgung heute 185 000 m3/Tag
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Folgende Erweiterungen sind projektiert:
Erweiterung des Seewasserwerkes Wollishofen 28 000 m3/Tag
Anlage eines zwölften Fassungsbrunnens des Grundwasserwerkes Hardhof 7 000 m3/Tag
Neues rechtsufriges Seewasserwerk beim Burghölzli (etwa 20 036 ma Baugelände) . . 120 000 m3/Tag

Total Wasserversorgung für die Zukunft 340 000 m3/Tag
Diese Berechnung dürfte den Bedarf für den VoUbesetzungszustand gewährleisten.

Das Leitungsnetz richtet sich bezüglich Lage und Dimensionen nach der Wohndichte und den Industrie¬

zentren. Dabei müssen die Verhältnisse im VoUbesetzungszustand berücksichtigt werden, um die Leitungen
nicht nachträglich vergrößern zu müssen.

B. Die Gemüseversorgung

Ebenso wichtig wie die Wasserversorgung ist die Versorgung einer Stadt mit Lebensmitteln, Milch, Gemüsen,

Früchten, Fleisch usw.

Der Jahresbedarf eines Erwachsenen an Lebensmitteln wurde in den Jahren 1936/37 aus dem Durch¬

schnittsverbrauch von 169 Familien berechnet; diese Verbrauchszahlen werden Konsumeinheiten genannt

(26). Die Konsumeinheiten betrugen für

Brot aUer Art

Mehl

Grieß

Hafer und Gerste

Mais

Reis

Bohnen, Erbsen, Linsen
....

Teigwaren
Dörrobst

Kartoffeln

Butter

Konfitüre

Bienenhonig

Frischgemüse

84,2 kg Zucker

11,0 kg Kakao

1,9 kg Schokolade

2,8 kg Kaffee und Surrogate
0,8 kg Thee

5,0 kg Pflanzenfett

0,7 kg Tierische und gemischte Fette
. .

10.2 kg Rind- oder Kalbfleisch

0,8 kg Schweinefleisch

88.3 kg Seifen

11,0 kg Eier

1,7 kg Frische Milch 305,5

0,7 kg Speiseöle
70—150 kg

35,7 kg
1,7 kg
2,1 kg
3,8 kg
0,3 kg
5,3 kg
2,8 kg

12,2 kg
10,6 kg
6,4 kg
234 Stück

05,5 1

4,9 1

Bei der Obst- und Gemüseversorgung sind von wesentlicher Bedeutung die Erzeugnisse aus den Familien¬

gärten und die Selbstversorgung aus dem Umgelände des Wohnhauses, die Produktion aus den Gemüse¬

gärtnereien auf Stadtgebiet, die Zufuhr aus dem Inland und endlich der Import aus dem Ausland. Die quanti¬
tative Analyse des Bedarfes an Nahrungsmitteln für die Versorgung einer Stadt ist wegen der ständig wechseln¬

den Ernährungsart außerordentlich schwierig (25). Die Gemüseertragswerte werden von Saitzew folgender¬
maßen in Rechnung gesteUt :

300—400 kg pro Are im landwirtschaftlichen Gemüsebaubetrieb,

600 kg pro Are im Gärtnereibetrieb.

(Diese Werte erscheinen aUerdings sehr hoch (29).

Pro Obstbaum rechnet man mit einer Durchschnittsernte von 14 kg, davon fallen auf Mostobst 60%, so daß

pro Baum etwa 5,6 kg Tafel- und Wirtschaftsobst verbleiben. Pro ha Kartoffelacker (26) können bei einer

mittleren Ernte etwa 240 Doppelzentner Kartoffeln geerntet werden.

Während des zweiten Weltkrieges stieg der Bedarf an Frischgemüse im Zusammenhang mit der kriegs¬
bedingten Einschränkung des Fleischkonsums in der Stadt Zürich sehr stark an wie die nachstehende Zusam¬

menstellung über den Gemüseverbrauch pro Kopf und Jahr zeigt (27) :

1922 63,8 kg Nach anderer Darstellung (28) :

1936/37 146,8 kg 1940 120,0 kg
1943 221,2 kg 1942 180,0 kg

Die Gemüsezufuhr nach Zürich betrug in den letzten Vorkriegsjahren (25) aus

dem Stadtgürtel ....
16 000 Tonnen = 32%

aus der übrigen Schweiz
.

17 000 Tonnen = 34%
aus dem Ausland

....
17 000 Tonnen = 34%

Total 50 000 Tonnen

Diese Mengen ergeben eine Kopfquote von 110 kg pro Jahr.

100%
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Die Obstzufuhr betrug in den gleichen Jahren:

aus dem Stadtgürtel . .
3 300 Tonnen = 7%

aus der übrigen Schweiz .
5 700 Tonnen = 13%

aus dem Ausland
....

36 000 Tonnen = 80%

Total 45 000 Tonnen = 100%

Vor und während dem Krieg bot die Gemüsebelieferung der Stadt Zürich folgendes Bild (25, 26, 28, 29) :

Jahr Gesamtbedarf Import Inland Gemüsegürtel

Vorkrieg 50 000 1100% 17 000 t 34% 17 000 t 34% 16 000 t 32%
1940 40 000 t 100% 13 700 t 34% 8 900122% 17 400144%
1941 32 500 t 100% 10 000 t 31% 9 500 t 29% 13 000 t 40%
1942 60 000 1100% 6 100 t 10% 11 400 t 19% 37 500 t 62%

Zürichs Gemüsegürtel umfaßt die Produktionsgebiete der Bezirke Zürich, Affoltern, Horgen, Meilen, Uster,

Pfäffikon, Bülach und Dielsdorf. Die Produktionsflächen in der Stadt Zürich selbst betrugen 1940 (28) :

Feldmäßige Betriebe 9 000 Aren

Gärtnerische Betriebe 34 000 Aren

Dazu kamen die Produktionsflächen des Gemüsegürtels rings um die Stadt :

Feldmäßige Betriebe 11 321 Aren

Gärtnerische Betriebe 42 150 Aren

Eine Stadt mit 95% Nur-Konsumenten kann sich mit Kartoffeln, Milch, Fleisch, Gemüse usw. nicht mehr

selber versorgen (26). Zur Versorgung einer solchen Stadt müssen primär die direkt angrenzenden Gebiete

herangezogen werden; die Lieferungsn aus entfernteren Produktionsgebieten können nur als Zuschuß- und

Ergänzungslieferungen betrachtet werden (29). "Wenn auf 1 ha berufsgärtnerisch bepflanztes Land 201 Gemüse

als mittlere Jahreserzeugung gerechnet werden, so ergibt sich nach der Arealstatistik von 1941 folgender

Eigenproduktionsanteil an Gemüse für die Stadt Zürich :

222,00 ha berufsgärtnerisch genutzter Boden X 20 t = 4 440 t 7,406% vom

Familiengartenanteil 3 4001 5,666% Gesamt-

Private Hausgärten 12001 2,000% konsum

Total 9 040 t 15,072%

Da die Zufuhr aus dem Stadtgürtel während der Kriegsjahre durchschnittlich 50% der gesamten Gemüse¬

belieferung ausmachte, ergibt sich aus dieser Zusammenstellung die namhafte Größe des stadteigenen Anteils

von 15,072%, der nicht außer Betracht fallen darf.

Diese wichtige Feststellung führt für die Verhältnisse der Stadt Zürich zu bedeutungsvollen Folgerungen :

a) Eine weitere Eingemeindung würde rein versorgungstechnisch schwierigen Problemen rufen, da durch

eine Verlagerung des Stadtgürtels nach Außen eine Überdeckung mit den Gürteln anderer Städte, wie Winter-

thur oder Baden, unvermeidbar würde. Die Erweiterung des Gemüsegürtels hätte größere Zufahrtsdistanzen

zum Marktort zur Folge und wäre somit unwirtschaftlich. Die Preise würden steigen, und die Lebenskosten in

der Stadt müßten eine weitere Erhöhung erfahren.

b) Es dürfen nicht willkürlich gärtnerisch genutzte Ländereien der spekulativen Bodennutzung zugespro¬

chen und für die Überbauung freigegeben werden, ohne daß in Stadtnähe durch Zonenbestimmung (Regional¬

planung) Realersatz mittels Nutzungsausscheidung für den Gemüsebau geschaffen wird; denn die Eigenpro¬
duktion auf dem stadteigenen Gebiet macht ja einen beträchtlichen Anteil aus. Wenn also die Stadtplanung
vorausschauend aufbauen will, so können diese wirtschaftspolitischen Punkte nicht einfach außer acht gelas¬
sen werden. Sonst könnte ihr von kommenden Generationen Verantwortungslosigkeit vorgeworfen werden.

Wohl beziehen sich die oben angeführten Berechnungen auf die Kriegszeit, d. h. auf eine anormale Epoche.
Welche Zeit kann aber als normal bezeichnet werden ? Ist es nicht vernünftiger, die Ergebnisse einer derartigen
Periode als Ausgangspunkt zu verwenden, auch wenn die für den Gemüsebau reservierte Nutzungsfläche
dadurch vielleicht größer als notwendig wird? Diese Fläche kann ja später bei veränderten Bedürfnissen ohne

weiteres zugunsten von Bau- oder Industrieland reduziert werden. Das umgekehrte Vorgehen aber bringt —

schon heute — zum Teil unüberwindbare Schwierigkeiten, besonders für die Stadt Zürich mit ihren knappen
Flächen. Bereits jetzt ist eine in jeder Beziehung vernünftige und zweckmäßige, allen Bedürfnissen voll

gerecht werdende Bodennutzung nicht mehr möglich.

Die Vergrößerung des Gemüsekonsums zeigt sich auch in der steten Zunahme der Lebensmittelläden, in
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denen neben Spezereien oder Milch auch Frischgemüse verkauft wird (29). Die Totalzahlen ergeben für die

Stadt Zürich von 1920 bis 1942 folgendes Bild:

Eingemeindung

1920

1925

1930

1933

1934

1935

1940

1942

495

542

658

798

930

1 016

1 032

1 010

Läden, in denen ausschließlich

oder zusätzlich Gemüse verkauft

wurde

Im Allgemeinen erfolgt die Verteilung der Gemüseprodukte durch Zentral- und Filialstellen. Markthallen

und Hauptlebensmittelgeschäfte sollen zentral, am Verkehr, an der Bahn oder an Fernverkehrsstraßen liegen.
Die Lage der Filialen, Quartiermärkte usw. richtet sich nach der Wohndichte und nach den Besorgungswegen
die Hausfrau oder Lieferant (Milchmann, Bäcker, Metzger usw.) täglich zurücklegen müssen. Für die tägliche
Versorgung soll das Einzugsgebiet eines Ladens einen Radius von 400 m nicht überschreiten. Ein solches

Geschäft versorgt ungefähr 1000 Personen. Postfilialen, Bankfilialen, Schuhmachergeschäfte, Haushaltungs¬
geschäfte usw., kurz Läden und Betriebe, die nicht täglich aufgesucht werden, können ein Einzugsgebiet von

doppeltem Radius (etwa 800—1000 m) oder doppelter Einwohnerzahl bedienen. Bei Spezialgeschäften, Groß¬

banken, Warenhäusern usw. spielt der Weg keine Rolle mehr; diese Institutionen liegen am vorteilhaftesten

in der City.

Eine 1946 vom Verfasser durchgeführte Untersuchung über die Versorgungsstellen gibt für die Stadt Zü¬

rich folgende Durchschnittswerte :

Gattung Ladenanzahl Nutzfläche Pro Laden Pro Kopf Ein Laden auf wieviele

total in m2 m2 m2 Einwohner

542 24 283 44,80 0,074

häufigster Wert:

34,30 0,05

606,2

250 8043 32,17 0,024

häufigster Wert:

27,85

1 314,3

Konsumverein KVZ
. 119 11448

Lebensmittelverein LVZ . 138 12 059

Kaufhaus . 43 2 168

Denner
. 35 2 021

.
51 3 605

Baer-Pfister .
42 2 316

.
20 2 758

Total 448 36 375 81,08 0,111

häufigster Wert :

81,05

733,4

Übrige Lebensmittel-

und Spezereigeschäfte . . 581 28 561 49,16 0,087

häufigster Wert :

49,24

565,5

319 24 101 75,55 0,073

häufigster Wert :

66,12

1 030,0

Apotheken, Drogerien . . 178 16 858 94,71 0,051

häufigster Wert :

73,10

1 845,9

15 628 0,047

häufigster Wert :

0,02
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Nach Angaben des städtischen Lebensmittelinspektorates bietet die Entwicklung der Massenfilialen von

Großverteilern in der Stadt Zürich folgendes Bild:

Gattung 1910 1920 1925 1930 1934 1940 1942

LVZ Lebensmittelverein Zürich . 69 80 91 106 137 139 141

KVZ Konsumverein Zürich ...
65 74 80 95 120 121 122

Kaufhaus 30 30 44 45 58 55 50

Simon 26 37 38 40 42 50 51

Baer-Pfister 31 34 38 43 61 50 53

Denner ? ? ? 44 43 39 37

Giro — — — — — 24 22

Migros — — — 6 20 20 20

Konkordia 5 12 7 10 12 12 13

Total 226 267 289 389 493 510 509

C. Die Versorgung mit Elektrizität und mit Gas

Die in der Schweiz für Wohn- und Industriezwecke produzierte Elektrizität stammt hauptsächlich aus Nieder-,

Mittel- oder Hochdruckwasserkraftwerken, die in ihrer Lage von der Situation zur Stadt weitgehend unabhän¬

gig sind. Das Leitungsnetz verzweigt sich von den Unterstationen in Leitungskanäle, die genügend dimensio¬

niert, d. h. für den Vollbesetzungszustand der Stadt berechnet sein sollen.

Für das erste Halbjahr 1946 ergab sich für die Stadt Zürich ein mittlerer Tagesverbrauch von 2 022 222 kWh

und ein Kopfverbrauch pro Tag von 5,59 kWh (30). Nach Feder (8a, Seite 156) würde der Stromverbrauch

dagegen nur 103 kWh/E im Jahr betragen.
Die Gaswerke sind an Verkehrsstränge gebunden, da sie mit großen Kohlenmengen beliefert werden müssen.

Der Kohlenverbrauch des Gaswerkes Zürich betrug in den Jahren:

in Tonnen Leistungsnetzlänge am
Jahresende in km

1893/00 28 646 182,2

1901/10 72 851 312,7

1911/20 95 280 499,5

1921/30 87 903 734,5

1931/40 145 576 994,0

1941/45 98 609 1 051,6

Das Leitungsnetz gliedert sich in Hauptstränge, welche in die einzelnen Verbrauchsgebiete führen. Letztere

müssen sich nach der Wohndichte richten, wie sie für den Vollausbau angenommen wird. Der Gasverbrauch

pro Jahr und pro Kopf in der Stadt Zürich betrug (17) :

1893/00 46 m3 1921/30 140 m3

1901/10 112 m3 1931/40 151m3

1911/20 140 m3 1941/45 141m3

D. Die Abwasserbeseitigung

Die Abwassermenge, die durch ein Kanalnetz abzuleiten ist, wird entscheidend beeinflußt durch die Wahl des

Entwässerungsverfahrens (31). Eine Ortskanalisation kann nach dem Trennverfahren oder nach dem Misch¬

verfahren durchgeführt werden. Im Trennverfahren wird das Schmutzwasser für sich allein, im Mischverfahren

Schmutz- und Regenwasser miteinander abgeleitet. Die abzuleitende Schmutzwassermenge kann ungefähr
dem Wasserverbrauch aus dem Wasserleitungsnetz gleichgesetzt werden. Er schwankt je nach den örtlichen

Verhältnissen zwischen 250 und 500 1 pro Kopf und Tag. Die größte Schmutzwassermenge ergibt sich aus dem

größten Tagesverbrauch. Er beträgt etwa das l,6fache des mittleren Verbrauches. Der größte Abfluß des

Schmutzwassers erfolgt während 16 Stunden in den Städten, 14 Stunden in mittelgroßen Ortschaften und

12 Stunden in kleineren Ortschaften. Hieraus läßt sich der größte stündliche Schmutzwasseranfall folgender¬
maßen berechnen:

% des täglichen
Wasserverbrauchs

für Städte 1,6 X Vis = 10

für mittelgroße Orte
.... 1,6 X Vu = 11,5

für kleine Orte 1,6 X Via = 13

Somit beträgt er für eine Stadt mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 500 1 pro Kopf und

Tag 10% von 500 1 = 50 1. Durch Multiplikation der Einwohnerzahl, die für den Vollausbau einer Stadt fest-
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gesetzt worden ist, mit dem Schmutzwasseranfall pro Kopf erhält man die größte abzuleitende Schmutzwasser¬

menge.

Über die Menge des industriellen und gewerblichen Abwassers sind je nach den örtlichen Verhältnissen

gesonderte Untersuchungen durchzuführen.

Der Sickerwasserzufluß in die Kanäle wird durch prozentualen Zuschlag zum eigentlichen Schmutzwasser mit

50—100% in Rechnung gebracht. Der Trockenwetterabfluß in der Stadt Zürich setzt sich wie folgt zusammen :

Eigentliches Schmutzwasser 61%
Industrielles und gewerbliches Abwasser . . . 16%
Sicker-, Grund- und Bachwasser 23%

Die Menge des industriellen und gewerblichen Abwassers sowie des Sicker-, Grund- und Bachwassers zusam¬

men entspricht somit in der Stadt Zürich 64% der eigentlichen Schmutzwassermenge. Der Trockenwetter¬

abfluß beträgt im Tagesmittel rund 120 000 m3; der maximale Stundenabfluß beträgt 7200 m3, was ziemlich

genau 1jle des mittleren Tagesabflusses ausmacht.

Die weitaus größte Abwassermenge liefert jedoch der Regen. Die Berechnung dieser Abflußmenge ist sehr

kompliziert, indem die klimatischen Verhältnisse genau untersucht werden müssen. Für die Berechnung der

Kanäle ist der kurze Platzregen maßgebend, weil dieser innerhalb kurzer Zeit verhältnismäßig große Wasser¬

mengen liefert. Um die größte Abwassermengen und damit die Dimension der Kanäle zu berechnen, müssen

folgende Punkte berücksichtigt werden :

a) System g) Durchflußzeit (Regenwasser)
b) Einzugsgebiet in ha h) Regenintensität
c) Sammellänge i) Abflußkoeffizient (Rauhigkeit des Rohrinnern)
d) Gefälle k) Regendichtigkeitskoeffizient

e) Rohrprofil 1) Abflußmenge
f) Geschwindigkeit

Als Grundlage für ein generelles Entwässerungsprojekt dienen primär genaue Angaben über die geographi¬
schen Verhältnisse an verschiedenen Punkten im Gelände, die am einfachsten in Kurvenplänen im Maßstab

1 : 5000 aufgetragen werden, um sich ein Bild über die Beschaffenheit des Gebietes machen zu können. Die

Entwässerungsgebiete werden begrenzt durch die Wasserscheiden. Durch die maximale Bebauung nach dem

Zonenplan wird das Einzugsgebiet festgelegt und in einzelne Zonen unterteilt. Je nach der Art der Über¬

bauung ist der Anteil der in das Kanalnetz gelangenden Regenwassermengen verschieden groß. Bei geschlos¬
sener Bebauung kann er 80—90%, bei ländlicher, offener Bebauung 0,05—1% betragen. Für die Anlage der

Sammelkanäle muß das Bestreben wegleitend sein, das Abwasser möglichst rasch und auf dem kürzesten Wege
an den tiefsten Punkt des Gemeindegebietes zu leiten. Dort muß das Abwasser vor der Einleitung in den Vor¬

fluter (Bach oder Fluß) noch behandelt werden. Das Abwasser wird aus den Sammelkanälen im Hauptsammel-
kanal gefaßt und in Kläranlagen geleitet, um nachher dem Vorfluter zugeführt zu werden (32, 33, 34). Keh-

richtverbrennungs- und Kadaververwertungsanstalten sind des Geruches, des Lärmes und Rauches wegen

ebenfall an den Stadtrand und in Gebiete, die den vorherrschenden Winden abgewendet sind, zu weisen.

3. Die Bodenbeschaffenheit

Die Nutzung des Bodens — für Landwirtschaft, Gärtnereien, Wohn- oder Industriebebauung — soll sich nach

der Beschaffenheit und Zusammensetzung des Bodens richten (Geologie, Pédologie). Geologische Karten die¬

nen in Verbindung mit den Ergebnissen der Bodenuntersuchungen zur Ausscheidung der zweckdienlichsten

Nutzung.
Über die Böden (35) auf stadtzürcherischem Gebiete wurde 1943 durch Dr. L. Gisiger von der Eidg. Land¬

wirtschaftlichen Versuchsanstalt in Zürich-Oerlikon in Zusammenarbeit mit dem Bebauungs- und Quartier¬

planbureau eine Untersuchung vorgenommen. Zur Herstellung einer Bodenprobenübersicht schlug Gisiger
folgenden Weg ein : Der Boden wurde vorerst generell untersucht bezüglich Herkunft und Beschaffenheit. Es

handelt sich weitgehend um diluviale Ablagerungen. In der Folge wurde die chemische Zusammensetzung der

Böden mit ihren Grund- und Hauptfehlern, wie stauende Nässe, zu große Durchlässigkeit, Kalküberschuß und
Säureüberschuß analysiert. Dabei ergab sich, daß die Böden auf Stadtgebiet eine vorteilhafte physikalische
und chemische Beschaffenheit aufweisen, tiefgründig sind und günstige Wasserführung aufweisen. Sie sind in

die Serie der Braunerden einzureihen. Die nachfolgende Punktbewertung gibt einen Maßstab für die Bonität

der Böden, wobei die höchste Punktzahl 24 dem Maximum der Bodengüte zukommt (35).
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1. Tiefgründigkeit 1—5

2. Lage und Neigungsverhältnisse 1—5

3. Beschaffenheit, Ton, schwer, zähe 2

Lehm 3—4

sandiger Lehm 5

4. Lehmiger Sand 5

Sand 3

5. Humus 3—10% 3

1—3 und 10—15% 2

unter 1% und über 15% 1

6. Karbonate (karbonatreich 3, karbonatfrei 3, stark sauer 1) 1—3

7. UntergrundbeschafFenheit (kiesig, sandig, sandiger Lehm 3, toniger Lehm 2, Ton 1) 1—3

Maximale Punktzahl 24

Böden mit 21—24 Punkten gewährleisten sehr gute, 18—20 Punkte gute, 15—17 Punkten mäßige, unter

15 Punkten ungenügende landwirtschaftliche Nutzung. Von den 152 Proben auf Stadtgebiet zeigten die besten

23,5 Punkte, die schlechteste immer noch 16,5 Punkte. Der Durchschnittswert betrug 21,076 Punkte, was die

außerordentlich günstige Beschaffenheit der stadtzürcherischen Böden beweist. Theoretisch könnte jeder
Quadratmeter Stadtboden für gärtnerische oder landwirtschaftliche Nutzung ausgeschieden werden, wobei

eine sehr gute Bewirtschaftung gewährleistet wäre. Die Feststellung ist ein wichtiges Argument für die Aus¬

scheidung von genutzten Freiflächen (Landwirtschaftszonen) und Grünzonen. Aber auch ernährungspolitisch
ist die gute Bodenqualität für den Schutz und die Erhaltung des stadteigenen Anteils am Gemüsegürtel eine

bedeutungsvolle Tatsache.

Wo es die Topographie einer Gemeinde erfordert, geben Untersuchungen über Bergschatten und Sonnen¬

bestrahlung ebenfalls Anhaltspunkte für die Ausscheidung von agrarisch zu nutzenden Gebieten oder von

solchen, die eher für Wohnbebauung in Frage kommen können (36).

4. Die Wohngebiete
Im Jahre 1941 (Grundstückregister) wies das Wohnungswesen in der Stadt Zürich folgende Struktur auf:

Es wohnten

27 014 E = 8,22% in 6 463 EF = 18,84%
153 469 E = 46,71% in 9 664 MF = 28,18%
130 267 E = 39,65% in 7 507 WG = 21,89%
17 821 E = 5,42% in 10 665 GW = 31,09%

328 571 E = 100,00% in 34 299 bewohnten Gebäuden = 100,00%
7 824 E in Kollektivhaushaltungen.
Ferner waren noch 5439 Gebäude ohne Wohnungen vorhanden ; insgesamt standen in Zürich 39 738

Gebäude. Nach rechtskräftigen Zonen verteilen sich die Gebäude wie folgt (Grundstückregister) in Prozenten:

Zone EF MF WG GW Total

1 1,50 21,06 40,28 37,16 32,54

2 8,32 32,52 14,33 44,83 4,90
3 16,06 37,67 21,23 25,04 23,55
4 21,32 33,92 13,47 31,29 5,91
5 36,85 27,60 9,13 26,42 6,71
6 39,84 27,18 6,49 26,49 24,47
7 35,51 18,36 4,25 41,88 1,92

Stadt 18,84 28,18 21,89 31,09 100,00
Im Verlaufe der Jahre verändert sich jedoch der Gebäudeverteiler ; in Zürich z. B. zeigt sich eine merkliche

Zunahme der EF-Gattung. Ende 1948 (17) fand sich folgender Gebäudebestand vor:

EF 8 999 = 23,95%
MF 11307 = 30,09%
WG 8 113 = 21,59%
GW 1643 = 4,37%

Bewohnte Gebäude total
...

30 062 = 80,00%
Gebäude ohne Wohnungen. . . 7 513 = 20,00%

Alle Gebäude 37 575 = 100,00%
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1941 wohnten in Flachbauten (1—3 Geschosse, ohne GW) 77 446 E = 24,92% in 9639 Gebäuden = 40,78%,
in Hochbauten (3—5 Geschosse, ohne GW) dagegen 233 304 E = 75,08% in 13 995 Gebäuden = 59,22%.

In Stockholm (Schweden) wohnen 83% E in Wohnungen und 17% E in EF (37).
Für die Stadt Zürich ist auch folgende Zusammenstellung von Interesse (Grundstückregister 1941):

Anzahl Wohnungen pro Haus

Zone EF MF WG
Total EF,
MF,WG

Anzahl Zimmer pro Wohnung

Zone EF MF WG
Total EF,
MF, WG

r-l L 6,93 • 5,67 5,98 1 6,50 3,05 3,52 3,35
2 ]L 6,47 5,27 5,33 2 4,61 2,85 3,52 3,00
3 ]L 5,18 4,84 4,19 3 6,12 3,42 3,67 3,64
4 ]L 4,47 4,05 3,31 4 4,82 2,89 3,23 3,15
5 ]L 4,18 4,09 2,58 5 4,92 3,02 3,01 3,39
6 ]L 3,72 3,40 2,22 6 6,61 3,66 3,79 4,40
7 ]L 3,45 2,68 1,90 7 6,00 3,40 4,13 3,90

Stadt ]L 5,19 5,19 4,54 Stadt 6,10 3,25 3,53 3,55

Anzahl Zimmer pro Person:

one EF MF WG

1 1,37 0,99 1,04
ISS 1,12 0,89 0,96

3 1,48 1,13 1,12

4 1,12 0,94 0,95
5 1,24 0,98 0,95
6 1,57 1,22 1,15

7 1,41 1,15 1,61

Total EF,
MF,WG

1,02

0,91

1,15

0,97

1,04

1,32

1,17

Stadt 1,46 1,06 1,06 1,09

Von den am 1. Dezember 1941 vorhandenen 99 795 Wohnungen (Grundstückregister) standen 1222 =

1,22% leer. Die Leerwohnungsziffer soll nach der Hasse'schen Regel (7) 3% der gesamten Wohnungen betra¬

gen. E. Klöti (38) rechnet mit einem Leerwohnungsbestand von 2%, wobei in Zeiten der Arbeitslosigkeit auch

noch 3% angängig seien, aber 4% schon auf energischen Widerstand der Hauseigentümer stoßen würden. Dem¬

gegenüber vertritt M. Iklé (39, Seite 27) die Auffassung, «es sei schon recht gewagt, den Leerwohnungsbestand
im Interesse der Arbeitsbeschaffung auf 3% ansteigen zu lassen». Er hält einen Leerwohnungsbestand für

kleinere Städte von 1>0%
mittlere Städte von 1,5%
Städte mit über 100 000 E von . 2,0% für ausreichend.

Für den Kanton Zürich (40) werden als normal angesehen die folgenden Prozentsätze für :

Großstädte 2,0%
Mittel-und Kleinstädte 1,5%
Größere und mittlere Landgemeinden . 1>0%
Kleinere Landgemeinden 0,5%

Die Leerwohnungsziffer für die Stadt Zürich betrug in den Jahren (40, Statistisches Amt der Stadt Zürich)
1915 3,29% 1935 3,45% 1944 0,32%
1920 0,18 1940 2,29 1945 0,13

1925 0,23 1941 1,22 1946 0,05

1930 0,78 1942 0,83 1947 0,03

1934 2,94 1943 0,31 1948 0,03

Soll das Wohnungsangebot in normalen Zeiten der Nachfrage genügen, so ist die Leerwohnungsziffer von

2% für Zürich für den Vollausbau der Stadt nach meiner Auffassung bei der Berechnung der erforderlichen

Zahl von Wohnungen mit einzubeziehen. (Vgl. auch Seite 29 vorstehend.)
Jede Stadt wird bezüglich der Wohnungsstruktur ihre spezifischen, eigenen Verhältnisse aufweisen. Sie sind

bedingt durch Lebensstandard und Gewohnheiten, durch die Konjunktur, die Wirtschaftslage im allgemeinen,
durch Baugesetze und Bauordnungen. In der Planung für die betreffende Gemeinde sind diese Verhältnisse

vorerst zu untersuchen und die Resultate zu berücksichtigen.
Für die Lage der Wohngebiete sind Klima und Topographie einer Stadt grundlegend. Wo topographisch

kein natürlicher Windschutz (Höhenzug, Wald usw.) vorhanden ist, kann künstlich ein solcher geschaffen
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werden durch Pflanzung von Alleen oder Wäldern. Darin kann unter Umständen ein weiteres Argument für

die Schaffung von Freiflächen und Grünzonen liegen. In der Landwirtschaft wird das Hilfsmittel des künst¬

lichen Windschutzes schon seit geraumer Zeit verwendet, z. B. im Juchhof (Altstetten bei Zürich) und in

Realta (Domleschg, Rheintal) (41). Sumpfige Niederungen zeigen ungesunde Nebelbildung. Solche Gebiete

sind zu drainieren oder es müssen sogar vorerst Fluß- und Bachabsenkungen das Land für den Wohnbau

geeignet machen. Nach Süden bis Westen orientierte Hänge ermöglichen in den subtropischen bis arktischen

Zonen die für gesunde Lebensbedingungen notwendige optimale Besonnung. Richtige Stellung der Gebäude

und Fenster gewährleistet eine gesunde Wirkung des Sonnenlichtes oder schützt gegebenenfalls gegen dessen

übermäßige Einwirkung (42, Seite 53 ff.). In unserer Gegend ist der Sonneneinfall im allgemeinen für alle

Räume im Herbst und im Winter in den Morgenstunden erwünscht, nicht erwünscht dagegen in den Mittags¬
und Nachmittagsstunden in den Monaten Juni bis August. Als richtige Lage für Kleinwohnungen mit 1—2

Zimmern wird die Ost-West-Zeile betrachtet, wobeiWohn- und Schlafzimmer nach Süden, Treppe, Bad, Vor¬

raum und Küche nach Norden orientiert sein sollen. Für Großwohnungen gilt die Nordwest-Südost-Zeile als

optimal; die Schlaf- und Wirtschaftsräume sind nach Nordosten, die Wohn- und Kinderzimmer nach Süd¬

westen zu orientieren. Für Drei- bis Vierzimmerwohnungen eignet sich die Nordost-Südwest-Zeile, wobei die

Wohn- und Schlafzimmernach Südosten, die Wirtschafts- und Nebenräume nachNordwesten orientiert werden.

Die Bauordnung von Berlin verlangt für Aufenthaltsräume eine Mindestbesonnung von zwei Stunden täg¬
lich (Altbaugebiete während 150 Tagen, für Stadterweiterungsgebiete während 250 Tagen des Jahres).

Die Besonnungsdauer wird für jeden Ort nach den geographischen Breitengraden berechnet (43, 44, 6,

Seiten 13 und 70 ff.). In südlicheren Gegenden werden für die Bebauung Schattenhänge bevorzugt, so z. B. bei

verschiedenen Dörfern im Tessin.

In klimatischer Hinsicht ist die Außentemperatur der bebauten Gebiete höher als in unüberbautem Ter¬

rain; an Sommertagen sind Temperaturerhöhungen bis zu sieben Grad gemessen worden (45). Nachts und im

Winter ist die Temperatur im Stadtgebiet gegenüber der Landschaft um ein bis zwei Grad Celsius höher. Die

zusätzliche Wärme ist in der Steinmasse der Häuser gespeichert. Die Erwärmung der Mauern vollzieht sich

relativ langsam, daher die langsamere Erwärmung am Morgen, aber auch die langsamere Abkühlung am Abend.

Mit der Vergrößerung der Stadt steigt auch das tägliche Temperaturminimum (46).

Infolge Fehlens feuchtigkeitsverdunstender Flächen (abgesehen von Grünflächen und Parkanlagen usw.)
ist das Stadtklima um 5% trockener als das Klima der Landschaft; außerdem wird der Niederschlag durch die

Abwasserbeseitigung viel rascher abgeführt als in der Landschaft (47). Das Maximum der relativen Luftfeuch¬

tigkeit wandert nachts langsam vom Freiland gegen den Stadtkern, unter Abnahme des Maximalwertes um

etwa 30%. Der Nebelreichtum ist über der Stadt infolge stärkerer Luftverunreinigung viel größer als auf der

Landschaft. Die Luftzusammensetzung über bebautem oder unbebautem Gebiet ist völlig verschieden. Mes¬

sungen zeigen wesentliche Luftvereinigungen über Industrie- und Gewerbezentren, die sich durch die Luft¬

strömung auf die benachbarten Wohngebiete übertragen können. Deshalb ist die Erhaltung und allenfalls die

Schaffung neuer, trennender Grünzüge und Freizonen, die zugleich als Luftgeneratoren dienen, äußerst wich¬

tig (48). Eine Untersuchung in Frankreich soll ergeben haben, daß eine Baumschranke von 25 m Tiefe bis zu

75% der vorhandenen Rauch- und Staubpartikel absorbieren kann.

5. Arbeitsstellen

Bis in die Zeit der französischen Revolution erfolgte die für den notwendigen Lebensunterhalt erforderliche

Beschäftigung meistens im gleichen Gebäude das auch die Wohnung des Erwerbstätigen enthielt. Die seit¬

herige Entwicklung des Verkehrs, der Technik, der Industrie und des Handels haben die Trennung von Wohn¬

gebäude und Arbeitsstelle mit sich gebracht (2, Seite 42 ff., 51). Der Bau von Straßen und die Erstellung von

Eisenbahnen, aber auch die Möglichkeit, Wasser in Leitungen an praktisch jede Stelle des Gemeindegebietes
zu führen, haben die Situation der Arbeitsstellen teils lokalisiert, teils von jeder Ortsgebundenheit befreit. Im

Stadtgebiet, das sich durch Erweiterung und Einbezug ehemals dörflicher Gemeinden im Verlaufe der Jahre

vergrößert hat richtet sich die Verteilung der Arbeitsstellen (Grundstückregister 1941, Betriebszählung 1939)
nach den verschiedenen Erwerbszweigen. Entweder lokalisiert im Stadtkern, in den verschiedenen Quartier¬
zentren (an den alten Dorfplätzen) oder in ehemals am Stadtrand gelegenen Gebieten mit Geleiseanschluß

finden wir Zusammenballungen, die wir mit Beschäftigungszentren bezeichnen. Es handelt sich dabei um

Geschäfts- oder Gewerbegebiete mit Büro- und Geschäftshäusern oder um Industriezonen mit Fabrikgebäu¬
den. Anderseits finden sich Stadtquartiere, die eine Mischung von Wohngebäuden und Arbeitsstätten auf¬

weisen. In der Stadt Zürich gibt es 19 ausgeprägte Beschäftigungszentren.
Im Stadtkern vollzieht sich der guten Verkehrs- und Wirtschaftslage wegen eine Umwandlung der histori¬

schen Wohn- und Gewerbebebauung in moderne, den neuen hygienischen Ansprüchen besser genügende
Geschäftshäuser mit Ladenlokalen und Büroräumlichkeiten. Dieser Prozeß der Wandlung vollzieht sich nicht
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nur in Zürich, sondern in allen im Mittelalter gegründeten, während der letzten 150 Jahre aufgeblühten
Gewerbe- und Handelsstädten (49, 50). Mit dem Aufkommen der Industrie stieg die zentrale Bedeutung der

meisten Städte in ungestümer Art ; das Gebiet innerhalb der Stadtmauern wurde zu klein und die großstädti¬
sche Siedlung wuchs aus der Altstadt heraus. Die Neubauten gruppierten sich, immer größere Kreise ziehend,

um den alten Kern herum. Gleichzeitig mit der Stadterweiterung nahm aber auch die Bedeutung des zentral

gelegenen Stadtkernes zu. Die nun erschlossenen Außengebiete riefen nach neuen, durchgehenden Verkehrs¬

wegen. Dadurch wurde der Kern automatisch zum VerkehrsZentrum und Verkehrsschnittpunkt. Längs der

neuen Verkehrsadern entstanden in zunehmendem Maße Geschäftshäuser und Verwaltungsgebäude und damit

setzte der Prozeß der Citybildung ein. Unter Citybildung verstehe ich allgemein die Umwandlung von Wohn¬

bauten in Geschäftshäuser unabhängig davon, ob diese Wohnbauten in der historischen Altstadt oder in

neueren Quartieren stehen. Neben der Altstadt wuchs so aus ehemals bescheidenen Anfängen heraus die

heutige City. Diese Entwicklung verlief zunächst normal, solange genügend zentral gelegene Bauplätze vor¬

handen waren. Als aber der zentral gelegene Boden knapp wurde, stiegen die Bodenpreise derart in die Höhe,

daß die beschleunigte Umwandlung der Altstadt zur City trotz der damit verbundenen Unkosten, Abschrei¬

bung der bestehenden Gebäudewerte, Abbruchkosten usw. rentabel erschien. Es entstand ein Konflikt zwi¬

schen Tradition und Fortschritt, zwischen Altstadt und City, bei dem das Neue sich immer mehr durchsetzt

(51, Seite 7 ff.). Dieser Umwandlungsprozeß wird an den Bevölkerungszahlen der Altstadt und der übrigen
Gemeindegebiete ersichtlich (17) :

Jahr Altstadt heutige Stadt
Altstadt Übrige Stadt

in Prozenten

1408 5 200—6 100 7 760—9 170 67,0 33,0

1637 8 621 13 049 61,8 38,2

1799 10 000 21318 46,9 53,1

1850 17 040 41585 41,0 59,0

1894 28 099 (höchste Einwohnerzahl der Altstiidt)
1900 25 920 168 921 15,4 84,6

1910 25 502 215 488 11,8 88,2

1920 23 461 234 808 10,0 90,0

1930 21824 290 937 7,5 92,5

1941 20 091 336 395 6,0 94,0

1945 19 567 357 060 5,5 94,5

1947 19 655 376 574 5,22 94,78

1948 19 352 382 940 5,05 94,95

1949 18 746 385 280 4,87 95,13

Wie oben erwähnt, ist die Lage der Industrie- und Gewerbezonen je nach dem Erwerbszweig an Bahnlinien,

Wasser- und Verkehrsstraßen gebunden. In der Stadt Zürich sind für die Entwicklung der Industrie bedeu¬

tende Landreserven vorgesehen, wobei unter Umständen die Erweiterung oder das Entstehen von benach¬

barter Wohnbebauung verhindert werden muß. Störende Industrien oder Gewerbebetriebe sollen nämlich

unter Beachtung der vorherrschenden Windrichtung, durch schützende Freiflächen mit Baumbestand von den

Wohnquartieren getrennt werden.

Über Betriebsstruktur und Beschäftigte geben die Betriebszählungen Aufschluß. Für Zürich wurden

solche 1905, 1929 und 1939 durchgeführt (52).

Art 1929 Stadt und Vororte 1939 Stadt

Betriebe % Beschäftigte % Betriebe % Beschäftigte %

Industrie, Handwerk 7 703 41,96 76 139 54,94 8 613 39,67 70 020 47,26

Handel und Verkehr. 9 831 53,54 57 067 41,18 11 167 5144 69 009 46,58

Übrige Gewerbe . .
826 4,50 5 370 3,88 1929 8,89 9 121 6,16

Zusammen ....
18 360 100,00 138 576 100,00 21 709 100,00 148150 100,00

Von allen diesen Betrieben auf Stadt- und Vorortsgebiet wiesen 1929 nur vierzehn Betriebe mehr als 500

Beschäftigte auf; 686 Betriebe fielen unter den Fabrikbegriff des Fabrikgesetzes. 1939 bestanden auf Stadt¬

gebiet zwanzig Betriebe mit über 500 Beschäftigten und total 901 Fabriken.

Diese Zahlen zeigen deutlich eine Verschiebung sowohl der Betriebs- als auch der Beschäftigungsstruktur,
indem die Betriebe von Industrie und Handwerk von 1929 bis 1939 um 2,39% und die Zahl ihrer Beschäftigten
um 7,68% abnahmen. Die Zahl der Betriebe des Handels und Verkehrs nahm um 2,1% ab, die Zahl ihrer

Beschäftigten dagegen um 5,4% zu. Bei den übrigen Betrieben zeigt sich nahezu eine Verdoppelung sowohl der

Betriebe als auch der Beschäftigten.
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Die Verteilung der Beschäftigten nach ihrer Stellung im Betrieb gestaltete sich in den Jahren 1929 und 1939

in Prozenten wie folgt (52):

Stellung 1929 1939 Zu- oder Abnahme
0/ 0/ 0/
/o /o /o

Inhaber, Pächter 11,92 12,83 +0,91

Betriebsleiter, Direktoren, Verwalter 2,69 5,19 +2,50
Technisches Personal, Ingenieure 3,15 5,11 +1,96

Verwaltungs-, Büro- und kaufmännisches Personal 23,14 21,50 —1,64

Arbeiter, Gehilfen, Ausläufer, Chauffeure 52,39 48,71 —3,68

Kaufmännische Lehrlinge 4,93 4,89 —0,04

Gelegenheitsarbeiter und gelegentlich mitarbeitende Familienangehörige 1,78 1,77 —0,01

Die Zunahme der Inhaber, Pächter, Direktoren, Verwalter usw. und die Abnahme des kaufmännischen

Personals, der Arbeiter usw. ist frappant.

Nach dem Grundstückregister von 1941 betrug die KQ für Industriegebiet 5,07 m2/E und der Gebietsanteil

am Gesamtstadtgebiet 1,81%. Nach der Bauordnung von 1946 (14) dagegen beträgt die KQ 7,83 m2/E und

der Anteil des Gebietes 4,8%.

6. Wohnort und Arbeitsstelle

Sobald sich eine Stadt so erweitert und entwickelt hat, daß die bauliche Ausnutzung des Gemeindegebietes
beinahe das Maximum erreicht, indem eine weitergehende Überbauung mit gesunden sozialen, hygienischen
und ästhetischen Anschauungen nicht mehr vereinbar wäre, beginnt die Beziehung zwischen Wohnort und

Arbeitsstelle eine wesentliche Rolle zu spielen. Unter Umständen sind die öffentlichen Verkehrsbetriebe (Eisen¬
bahnen, Straßenbahnen, Trolleybus und Autobus) und das Straßennetz nicht mehr weiter ausbaufähig (54,
Seite 120 ff.). Das Anwachsen der Bevölkerungszahl bringt aber zwangsläufig eine Vermehrung oder Vergrö¬

ßerung der Beschäftigungsstellen und somit eine Zunahme des Arbeitsverkehrs, d. h. des Verkehrs zwischen

Arbeitsstelle und Wohnort, mit sich. Die Arbeitswegzeit steht ihrerseits in Relation mit dem Arbeitsunter¬

bruch über Mittag. Die Mittagspause wird in zürcherischen Verhältnissen normalerweise auf zwei Stunden

bemessen. Gewisse Fabriken schalten dagegen eine Mittagszeit von nur einer Stunde ein. Daher spielt der

Arbeitsweg zwischen Wohnort und Arbeitsstelle eine große Rolle. Um optimale Verhältnisse zu schaffen, sind

weitgehende Untersuchungen nötig. Vor allem gilt es festzustellen, wo die Beschäftigten einer bestimmten

Arbeitsstelle wohnen, um nachher die Arbeitswege erfassen zu können. Zur Abklärung dieses Fragenkomplexes
für die Stadt Zürich hat der Verfasser 1945 einige der größten Betriebe der verschiedenen Gattung nach dem

Wohnort der Beschäftigten befragt. Die Wahl verschiedener Branchen erfolgte, um möglichst viele Berufs¬

klassen und soziale Schichten bezüglich ihrer Wohnortswahl und bezüglich des sich daraus ergebenden

Arbeitsweges erfassen zu können. Das Resultat der Befragung bei den einzelnen Betrieben lautete eindeutig
dahin, daß sich niemand vorschreiben lassen wolle, wo er zu wohnen habe. Wegleitend für den Beschäftigten
ist, daß er sein Mittagessen zu Hause einnehmen kann; im übrigen wohnt er (solange ein normales Angebot von

Wohnungen vorhanden ist) dort, wo es ihm nach seinen charakterlichen Eigenarten paßt oder er richtet sich

nach dem Wohnungsmietpreis. Ganz allgemein machte ich die Feststellung, daß billige Einfamilienhäuser mit

etwas Gartenland und Wohnungen im Grünen, in der Nähe von Freiflächen, Wiesen, Wäldern usw. bevorzugt
werden. Dieser Tendenz ist durch die Schaffung von Wohnkolonien im Grünen in begrüßenswerter Weise

Rechnung getragen worden. Eine solche Siedlungsart erfordert zwar etwas mehr Boden und wird auch der

längeren Zufahrtswege und der Verlängerung des Leitungsnetzes wegen etwas kostspieliger; dafür sind aber

weniger kommunale Freiflächen erforderlich. Auch ist diese Wohnart eine Basis der allgemeinen Zufriedenheit

und bewirkt eine einzigartige Verbundenheit mit der Scholle.

Bei der Frage, wie weit sich ein Betrieb für den Wohnort seiner Angestellten interessiert, lassen sich drei

Kategorien unterscheiden:

1. Der Betrieb unterhält aus betriebstechnischen, sozialen oder spekulativen Gründen entweder eigene Woh¬

nungen in MF- oder EF-Siedlungen, oder aber er richtet Wohnungsvermittlungsstellen ein.

2. Bei gewissen Betriebsarten (Schichtenbetrieb, Pikett- oder Präsenzdienst usw.) hat der Betrieb zwar ein

Interesse an möglichst betriebsnahen Wohnungen seiner Angestellten; das Fehlen der erforderlichen

Kapitalkraft macht es ihm aber unmöglich, seine ideellen Forderungen durch Bereitstellung eigener Wohn¬

gelegenheiten auch materiell zu verwirklichen.

3. Die weitaus meisten Betriebe verhalten sich — erstaunlicherweise — gegenüber den Wohnortsproblemen
ihrer Angestellten gleichgültig.
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Da es also immerhin nicht wenige Betriebe gibt, die ein Wohnen ihrer Angestellten in der Nähe der Arbeits¬

stelle fordern oder begrüßen, muß diesem Bedürfnis in der Planung Rechnung getragen werden. Solche Arbeits¬

stätten gehören aber nicht in die Nähe des Stadtzentrums; denn hier wäre die Schaffung des nötigen Wohnrau¬

mes zu unwirtschaftlich und deshalb nicht realisierbar (vorzeitige Sanierung der Altstadt). Es fehlt an der

nötigen Landreserve innerhalb des schon überbauten Gebietes. Dagegen muß die Neuplanung im unüberbau-

ten Gebiet durch Ausscheidung entsprechender Wohnzonen dafür sorgen, daß in der Nähe der Arbeitsstellen

die für gewisse Betriebe notwendigen Wohngebiete reserviert bleiben.

Gestützt auf Rundfragen in 37 Betrieben habe ich folgende Durchschnittszahlen über die Wohnorte der

Beschäftigten in Zürich ermittelt:

36,57% wohnen im gleichen Stadtkreis, in dem ihre Arbeitsstelle ist

15,81% wohnen in unmittelbar anstoßenden Stadtkreisen

30,16% wohnen in den übrigen Stadtkreisen

82,54% wohnen auf Stadtgebiet
17,46% wohnen außerhalb der Stadt.

Anhand der vorstehenden Prozentzahlen sollte es möglich sein, für den Vollausbau der Industrie- resp. Kern¬

zonen die nötigen Werte für die Wohnzonen zu berechnen. Letztere wären unter Berücksichtigung der

Betriebs- und Beschäftigungsdichte resp. der effektiven Beschäftigtenzahl nach den Wohndichten abzustufen.

Die Tatsache aber, daß im Bestände nicht ausschließlich reine Wohn- und Kern- oder Industrie/Gewerbe-
Zonen vorhanden, sondern wesentliche Gebiete durch Gemischtnutzung durchsetzt sind, erschwert die

Berechnung oder macht sie mangels von Dichtewerten überhaupt unmöglich.
Bei zwei Stunden Mittagszeit sollte der Zeitaufwand für die Zurücklegung des Weges vom Wohnsitz bis zur

Arbeitsstelle nach meiner Auffassung 15—20 Minuten nicht überschreiten, unabhängig davon, ob diese Strecke

zu Fuß, mit dem Velo oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel überwunden wird. Das Bebauungs- und

Quartierplanbureau hat nach den im Jahre 1948 festgestellten 20 Beschäftigungszentren, zusammengefaßt in

neun Beschäftigungszonen, die Distanzen ermittelt, die innerhalb 18 Minuten Fahrzeit (inklusive Wartezeit

und zu Fuß zurückgelegte Zeitstrecke) erreicht werden können. (Vgl. Seite 82 nachstehend.)

7. Die Wohn- und Siedlungspolitik

Der Wohnungsbedarf richtet sich in erster Linie nach den Bevölkerungsbewegungen und dem sich daraus

ergebenden Bevölkerungsaufbau. Wenn aber die Mietzinse (wie gegenwärtig) durch die Preiskontrolle tief

gehalten werden, wenn ferner durch Warenumsatzsteuer, Lohnerhöhungen, Materialverknappung und damit

Materialverteuerung die Baukosten derart ansteigen, daß selbst für eine gemeinnützige Baugenossenschaft

infolge Rückganges der Rendite das Bauen von neuen Wohnungen erschwert, ja verunmöglicht wird, dann

kann der Zustand eintreten, daß der Wohnungsbedarfüberhaupt nicht mehr gedeckt werden kann. Am 1. April
1947 sollen in Zürich 2000 Personen ohne Wohnung gewesen sein (39, Seite 18).
Die Wohnbautätigkeit macht im allgemeinen 1ji bis x/3 der gesamten Bautätigkeit aus, weist aber im Rah¬

men des gesamten Bauvolumens die größten Schwankungen auf. Weite Kreise betrachten das Wohnungs¬

problem, das durch die private Bautätigkeit nicht mehr gelöst werden kann, als Aufgabe des Bundes, der

Kantone und der Stadt. Die öffentliche Hand soll helfend eingreifen, was jedoch keineswegs einfach ist. Die

Tätigkeit der öffentlichen Körperschaften auf diesem Gebiet ist in der Presse schon häufig schärfstens kriti¬

siert worden. Es scheint dabei vergessen worden zu sein, daß die Lösung des Wohnungsproblems nicht impro¬
visiert werden kann und daß sie sich nicht ablenken lassen darf durch momentane Bestrebungen, allfällige
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. In erster Linie muß die Bearbeitung des Problems auf einer sorgfältigen Ana¬

lyse des Wohnungsbedarfes beruhen. Der Bedarf kann nicht analysiert werden, wenn nicht dauernd und genau

die Umschichtung der Bevölkerung beachtet und gedeutet wird. Das Wohnungsproblem ist jedoch eine Frage
nicht nur des Wohnungsbestandes und der Nachfrage, sondern ebensosehr der Sozialpolitik. Es muß ein Aus¬

gleich geschaffen werden zwischen der Tendenz der modernen wirtschaftstechoischen Zusammenballung aller

Gütererzeugung an bestimmten geographischen Mittelpunkten (Städten) einerseits, und anderseits dem drin¬

genden Bedürfnis, ungesunde Konzentrationen der Bevölkerung zu vermeiden und der Herausreißung der

Leute aus ihrer naturverbundenen ländlichen Heimat entgegenzuarbeiten.

A. Die Bevölkerungsumschichtung

Der größte natürliche Bevölkerungszuwachs in der Schweiz entfiel auf die Jahrzehnte 1890—1910. Der

Geburtenüberschuß (39, Seite 11) betrug in den Jahren:

1870/1880 7,3°/oo 1888/1900 8,7%o 1900/1910 10,2°/Oo
im Durchschnitt.
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Die Hauptursache dieser raschen Zunahme des Geburtenüberschusses lag im starken Rückgang der Sterb¬

lichkeit bei vorerst nur leichtem Rückgang der Geburtenziffer. Der Geburtenüberschuß steht in enger Wechsel¬

wirkung mit dem Altersaufbau der Bevölkerung.
Den zweiten wichtigen, jedoch viel schwerer zu erfassenden Faktor bildet die Wanderungsbilanz. Die

scheinbar günstigeren Lebensbedingungen in den Städten können eine anormal starke Abwanderung vom

Lande in die Stadt bewirken. Das Maß dieser Zuwanderung in die Stadt ist jedoch stark abhängig von der

wirtschaftlichen Lage; die Entwicklung ist deshalb sehr sprunghaft. Der Geburtenüberschuß der Jahrhun¬

dertwende ergab in den dreißiger Jahren einen ungewöhnlich hohen Prozentsatz von Heiratsfähigen. Die

HeiratszifFer betrug 1930 für die gesamte Schweiz 7,9°/oi» in der Stadt Zürich hingegen 9,8°/00. Die große

Heiratsfreudigkeit bewirkte eine rege Wohnbautätigkeit, die sich jedoch in Zürich nicht wie in anderen

Städten als Übergangebot auswirken konnte. 1935 wies z. B. Lausanne einen Leerwohnungsbestand von

9,6%, Genf sogar einen solchen von 11% auf (39, Seite 12). In den letzten Jahren des ersten Weltkrieges
nahm der Geburtenüberschuß merklich ab, so daß jetzt und künftighin die heiratsfähigen Altersklassen kleiner

sein werden; damit kann auch die Wohnungsnachfrage nicht mehr in gleichem Maße steigen. Zudem werden

die durch Todesfall aufgelösten Haushalte sich von Jahr zu Jahr infolge der Überalterung der Bevölkerung
mehren. Mit der Umschichtung der Bevölkerung ändern sich auch die Ansprüche an die Wohnungsgröße. Wie

rasch sich dieser Wandel im Wohnungsbedarf nach dem Einsetzen des Geburtenrückganges Geltung ver¬

schaffte, beweist mit aller Deutlichkeit die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Zürich (39, Seite 17).
1926—1930 wurden 9000 Wohnungen mit ein bis drei Zimmern, dagegen nur 1400 Wohnungen mit fünf und

mehr Zimmern erstellt. Am Ende dieser Bauperiode erreichte der Leerwohnungsbestand 0,8% in der ersten

Gruppe, jedoch 2,2% in der letzteren. Während des zweiten Weltkrieges nahm die Geburtenziffer wieder

stark zu. Der Statistiker rechnet aber trotz allem mit einer dauernden Reduktion der Geburtenzahl. Die natür¬

liche Bevölkerungsbewegung nach dem zweiten Weltkrieg dürfte daher nur einen beschränkten Wohnungs¬
bedarf neu entstehen lassen.

%
B. Der Wohnungsbedarf

Der Wohnungsbedarf entspricht dem Haushaltungsbestand. Zwar wohnen 2% der Bevölkerung in Unter¬

miete und nur 98% der Haushaltungen beanspruchen eigene Wohnungen. Da aber 2% Leerwohnungsbestand
als tragbar gelten, erscheint die Gleichsetzung von Haushaltungsbestand und Wohnungsbedarf trotzdem als

richtig. Der Wohnungsbedarf wird nach folgender Formel berechnet (39, Seite 20) :

Hbx = (Hby x 80% H) —15% t — 37% T — 10% W

wobei Hbx = Haushaltungsbestand im Zeitpunkte x, z. B. heute

Hby = Haushaltungsbestand im Zeitpunkte der letzten Volkszählung
H = die seither geschlossenen Heiraten

t = die Todesfälle im Alter von 30—50 Jahren

T = die Todesfälle im Alter von über 50 Jahren

W = der Wanderungsgewinn oder Wanderungsverlust

Die Wohnbautätigkeit schwankt nun nicht einfach wie andere Investitionen im Rhythmus der Konjunktur.
Vielmehr richtet sie sich auf lange Frist nach dem biologisch bedingten Bedarf, wie er sich aus der Bevölke¬

rungsbewegung ergibt. Der Bedarf wird durch den Konjunkturverlauf höchstens eine gewisse Verschiebung,
nicht aber eine grundlegende Veränderung erfahren. Gemäß gründlichen Studien muß sich also der Wohnungs¬
bedarf, auf längere Frist gesehen, unweigerlich rückläufig entwickeln (39, Seite 22). Die Nachfrage nach Woh¬

nungen wird zurückgehen, während gleichzeitig infolge Ansteigens der Zahl der Todesfälle in vermehrtem Maße

Wohnungen frei werden. Während heute noch ein beachtlicher Wohnungsmangel festzustellen ist, wird in

nicht mehr allzuferner Zeit — Statistiker rechnen unter Annahme normaler Wohnbautätigkeit mit den

Jahren 1960—1965 — der Zustand erreicht sein, in welchem unsere Bevölkerung in dem dannzumal vorhan¬

denen Wohnungsbestand genügend Platz findet.

Die Prognose für den Wohnungsbedarf ist aber nicht ohne weiteres auch eine solche für den Wohnungsbau.
Die Wohnbautätigkeit kann trotz der rückläufigen Tendenz des theoretischen Wohnbedarfs in günstigem
Sinne beeinflußt werden. Da die nicht vorausbestimmbare Wanderungsbilanz zur Entstehung eines neuen

Wohnbedarfs führen kann, ist eine Belebung der Wohnbautätigkeit in einzelnen Gegenden denkbar und mög¬
lich. Auch die Wohnungsansprüche, sowie die durchschnittliche Größe der Familie üben einen Einfluß auf die

Wohnbautätigkeit aus. Vor allem aber bringt der Ersatz alter Wohnungen, beispielsweise anläßlich der Um¬

wandlung der Altstadt in die City, stets eine gewisse Belebung der Bautätigkeit, wobei allerdings derartige
«Ersatzbauten» die rückläufige Tendenz des Wohnungsbedarfes nicht vollständig zu kompensieren vermögen

(39, Seite 23).

42



Wie im vorangegangenen Abschnitt dargelegt wurde, kann der Wohnungsbedarf ungedeckt bleiben, ohne

daß dieser Zustand zu einer entsprechenden Wohnbautätigkeit führt, und zwar immer dann, wenn keine oder

keine genügende Rentabilität für den Wohnungsbau gewährleistet ist. Wohnungsbau bedeutet aber nicht

nur eine Kapitalanlage oder eine Arbeitsbeschaffungsmöglichkeit, sondern vor allem auch eine Verantwortung :

nicht nur gegenüber dem zukünftigen Bewohner, sondern auch gegenüber der Gesamtheit, dem Stadt- und

Landschaftsbild sowie gegenüber der Nachwelt; diese wird uns vielleicht einmal nach den Wohnbauten,

Städten und Siedlungen, die wir ihr hinterlassen haben, bewerten.

Um allfällige Mißstände in der Wohnungsmarktlage zu beheben, stehen der öffentlichen Hand hauptsäch¬
lich in Kriegs- und Krisenzeiten drei Instrumente zur Verfügung :

a) Die Subventionen.

b) Die kriegswirtschaftliche Bewirtschaftung der Baumaterialien.

c) Die Bodenpolitik.

a) Die Subventionen

Sie stellen in Form von Beiträgen einen Ausgleich zu den durch die Umstände übermäßig gesteigerten Bau¬

kosten dar. Heute betragen sie im günstigsten Falle 45% der Baukosten (39). Wenn aber heute der Baukosten¬

index in Zürich auf etwa 170 steht, so reicht die maximale Subvention von 45% doch nicht aus, um die Kosten¬

differenz gegenüber dem Vorkriegsstand zu decken. Es ist von der Überlegung auszugehen, daß nicht die Dif¬

ferenz zum Vorkriegszustande maßgebend sein soll, sondern die Höhe, auf welcher der Baukostenindex in der

Nachkriegszeit stabilisiert werden soll. Die Subvention wird nur dort gewährt, wo es gilt, die Wohnungsnot zu

bekämpfen. Sie ist wohl geeignet, den Wohnungsbau zu fördern, kann aber nicht hindern, daß Spekulations¬
bauten ohne Subvention in einem Umfange erstellt werden, der über das tragbare Maß hinausgeht. Für diesen

Fall besteht die Möglichkeit der

b) Bewirtschaftung der Baumaterialien

Durch das Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamt (KIA) wurden während des Krieges für jede Ortschaft von über

2000 Einwohnern Wohnbaukontingente festgesetzt die dem normalen, durch die natürliche Bevölkerungs¬

bewegung bedingten Wohnbedarf entsprachen.

Bei der öffentlichen Wohnungs- und Siedlungspolitik handelt es sich jedoch nicht nur um die mengenmäßige
Befriedigung des Wohnbedürfnisses, sondern ebenso sehr um die Lösung des Problems, der Bevölkerung natur¬

nahe Heimstätten unter Vermeidung von großstädtischen Zusammenballungen zu schaffen. Wenn die Politik

die Wohlfahrt aller Glieder des Staates zum Ziele haben soll, so muß die Siedlungspolitik das gute Zusammen¬

wohnen, das rechte Zusammenleben aller Bevölkerungsteile einer Stadt, Gemeinde oder Region bezwecken,

soweit dies von baulichen Faktoren abhängt. Ein Wohnen in diesem Sinn umfaßt nicht nur den Aufenthalt

innerhalb der vier Wände, sondern auch alle Beziehungen zwischen den Arbeits-, Wohn- und Erholungsstätten
als einem organischen Ganzen. Neben den Anforderungen die an eine gesunde Wohnung gestellt werden müs¬

sen, reihen sich auch solche, die aus der Beurteilung nachbarlicher Zusammenhänge der Siedlung entstehen.

Um allen diesen Momenten Rechnung tragen zu können, ist die wichtigste Voraussetzung für eine ziel¬

bewußte Siedlungspolitik eine vorausschauende, umfassende Planung, die auch durchgesetzt werden muß,

wenn nicht alles Utopie bleiben soll. Zur Verwirklichung hat hier die

c) Bodenpolitik

einzugreifen. Was heißt Bodenpolitik? (39, Seite 59.) Abstrakt ausgedrückt bedeutet das Wort nach dem

deutschen Handwörterbuch für Kommunalwissenschaften vom Jahre 1918 «die Aufgabe einer städtischen

Gemeinde, die Werte des Bodens, ihre Steigerung und die aus ihr kommenden wirtschaftlichen Kräfte für den

Nutzen der Gesamtheit heranzuziehen». Heute versteht man unter Bodenpolitik eher die Bereitstellung aus¬

reichender Landreserven für Freiflächen, Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Ansiedlung überhaupt
durch die Gemeinde. Daß sich die Gemeinde durch einen großen Eigenbesitz an Grund und Boden sowie durch

dessen rechtzeitige Ergänzung und rationelle Verwertung, die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

außerordentlich erleichtern kann, bedarf keiner näheren Begründung. Insbesondere ist der kommunalen

Bodenpolitik seit dem nie zuvor in solchem Maße gekannten Wachstum der Städte eine wichtige Bedeutung

zugekommen. Diese Entwicklung wird durch folgende Tabelle veranschaulicht, aus der die Zahl der Großstädte

mit über 100 000 Einwohnern und ihr prozentualer Anteil an der Gesamtbevölkerung ersichtlich sind (7,
Band I, Seite 515):
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Land

Deutschland . .

Frankreich. . .

England . . .

Italien
....

Niederlande . .

Österreich
. . .

Rußland. . . .

Schweden . . .

Schweiz
....

Spanien ....
Tschechoslovakei

Ungarn ....

Japan ....

USA

Canada ....

Argentinien . .

Brasilien . . .

Australien . . .

Zahl

29

16

34

12

4

2

12

2

3

6

2

2

10

36

2

2

4

4

1900

% der Gesamt¬

bevölkerung

37,6

22,3

8,4

11,1

9,0

10,4

18,6

10,0

18,4

7,9

33,4

Zahl

41

16

43

14

4

2

2

3

7

2

2

10

50

4

3

1910

% der Gesamt¬

bevölkerung

24,2

14,4

39,1

11,4

23,5

32,8

9,3

11,9

9,4

13,3

11,2

22,1

15,4

20,3

37,5

Die Bevölkerungszunahme in einzelnen Städten ergab folgendes Bild:

Antwerpen .
Berlin 1861 570 000 E

1910 2 060 000 E

London 1861 2 970 000 E

1910 5 880 000 E

Paris 1861 610 000 E

1910 3 440 000 E

Amsterdam 1622 105 000 E

1800 201 000 E

1812 180 000 E

1880 317 000 E

1900 511 000 E

1922 696 484 E

Antwerpen 1800 62 000 E

1850 88 000 E

Barcelona

Zürich (17)
bezüglich des heu¬

tigen Stadtgebietes

Zahl

46

16

46

18

4

3

24

3

4

9

4

3

22

68

6

5

13

5

1880

1900

1920

1922

1860

1920

1927

1408

1637

1700

1799

1850

1900

1948

1920

% der Gesamt¬

bevölkerung

26,6

15,2

39,2

14,2

24,2

32,4

6,8

12,4

15,0

12,0

8,2

14,4

14,8

25,9

18,9

27,5

11,8

43,4

169

273

302

412

etwa 190

etwa 710

etwa 760

8

13

17

21

41

168

382

etwa

000 E

000 E

000 E

151 E

000 E

000 E

000 E

000 E

949 E

879 E

318 E

585 E

021 E

940 E

Die kommunale Bodenpolitik ist als bewußtes Gegengewicht zu der jahrzehntelang übermäßig grassieren¬
den privaten Bodenspekulation geradezu provoziert worden. In Frankfurt a. M. und Freiburg i. Br. stand

bereits im Jahre 1905 60—70% des gesamten Gemeindegebietes im Gemeindebesitz (39, Seite 60). In der

Schweiz betrug der Anteil der Gemeinde am Grundbesitz (55, Seite 298a):

Bern 1945/46 49,9 % des Gesamtgebietes
Biel 1945 54,8 % des Gesamtgebietes
Basel 1930 20,91% des Gesamtgebietes
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In der Stadt Zürich war der gemeindeeigene Anteil an Grund und Boden folgender (17) :

vom Gesamtbesitz

Ende Gesamt¬ davoD innerhalb außerhalb Anteil vom

besitz Wald der Stadt der Stadt Stadtgebiet
ha ha ha ha 9/

/o

1894 1 760,5 1 353,3 574,5 1 186,0 13,0

1900 1 847,9 1 314,1 625,6 1 222,3 14,2

1910 2 394,2 1 747,7 1 058,5 1 335,7 24,0

1920 2 726,4 1 760,5 1257,5 1468,9 28,5

1930 3 040,4 1844,1 1477,1 1 563,5 33,5

1933 3 165,9 1 869,5 1521,1 1 644,8 34,4

1934 3 513,7 2 040,1 2 045,8 1467,9 23,7*

1940 3 603,5 2 073,6 2 131,0 1472,5 24,7

1948 3 895,6 2 081,3 2 347,2 1 548,4 27,2

Von der Gesamtfläche standen 1946 in der Stadt Zürich

24,4 % als städtisches Land

3,9 % als kantonales Land und

2,25% als eidgenössisches Land

Total 32,35% im Eigentum der öffentlichen Hand. Davon standen

jedoch nur noch rund 35 ha für die Überbauung zu Wohnzwecken zur Verfügung, nachdem der kommunale

und der genossenschaftliche Wohnungsbau bereits etwa 65 ha in Anspruch genommen hatten.

Die Bodenpreise sind wie andere Warenpreise konjunkturbedingt. Vielfach haben die Gemeinden die Bedeu¬

tung des kommunalen Bodeneigentums für die Allgemeinheit erst zu spät, d.h. erst in Zeiten hoher und höch¬

ster Bodenpreise erkannt. Es kann sich jedoch nicht darum handeln, eine durchgehende Kommunalisierung
des Grundeigentums anzustreben (39, Seite 61). Der Erwerb und die Mehrung des kommunalen Grundbesitzes

müssen nach Maß und Zeitpunkt wohl überlegt durchgeführt werden, wenn sie nicht einerseits die private
Initiative allzusehr einengen und anderseits der Gemeinde ein Risiko für Verluste aufbürden sollen, die

durch keine entsprechenden Vorteile für die Allgemeinheit ausgeglichen werden. Um aber eine vernünftige

Bodenpolitik betreiben zu können, bedarf es der Grundlage eines sorgfältig aufgestellten Nutzungsplanes.
(Vgl. Seite 114 nachstehend.) Denn wenn der Erwerb des kommunalen Grundeigentums nicht vorausschauend

nach ganz bestimmten Nutzungsideen an der zonenmäßig richtigen (resp. in ganz benachbarter) Lage einsetzt,

so kann die Gemeinde leicht und mit Recht als größtes und gefährlichstes Spekulationsinstitut bezeichnet

werden. Die Gemeinde hat sich vorsorglicherweise überall dort um den Landerwerb zu bemühen, wo bis heute

noch keine rechtlichen Mittel vorhanden sind, um eine private Bodennutzung, die den Interessen der Allgemein¬
heit zuwiderläuft, zu verhindern. Aber nicht nur zur Verhinderung einer unerwünschten privaten Boden¬

nutzung hat die Gemeinde Land zu erwerben: sie benötigt Baugrund auch für Abtausch- und Sanierungs¬

möglichkeiten, beispielsweise zwecks Verlagerung von zonenfremden Industrien aus Wohngebieten. Aus die¬

sem Grunde sollte eine Gemeinde auch nie eigenes Land an Private veräußern, ohne daß ihr Realersatz geboten
wird; die Tendenz soll ja auf Vermehrung des öffentlichen Grundbesitzes gehen.

8. Die Wirtschaftlichkeit

Wenn ein Baubeflissener den Auftrag zur Projektierung eines Baues erteilt, so wird jeder ernsthafte Architekt

sofort nach der Höhe der vorgesehenen Bausumme fragen. Wo ist aber, in Analogie dazu, bei der Planung
seitens der Gemeindeverwaltung oder der stimmberechtigten Bürger die gleiche Frage schon anläßlich der

Genehmigung einer Bauordnung oder eines Nutzungsplanes gestellt worden? Dabei treffen Kostenüberschrei¬

tungen bei einem einzelnen Bauvorhaben nur einen einzelnen Bauherrn; eine zu kostspielige Ortsplanung da¬

gegen kann entweder überhaupt nicht verwirklicht werden, oder sie führt die Gemeinde als Ganzes bis an den

Rand des Ruins.

Die Planung darf nicht ausschließlich nach städtebaulichen, ästhetischen oder hygienischen Richtlinien

erfolgen, sie muß auch die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigen. Soll die Planung
nicht nur auf dem Papier aufgestellt werden, sondern die Grundlage für die Ausführung und Verwirklichung

bilden, so muß gleichzeitig für die stufenweise Realisierung ein Finanzierungsplan aufgestellt werden. Denn nur

anhand eines solchen ist es möglich, die Auswirkungen der Planung auf die Gemeindefinanzen zu beurteilen.

* Das Stadtgebiet umfaßte bis Ende 1933 eine Fläche von 4907,627 ha. Am 1. Januar 1934 erfolgte die zweite Eingemein¬
dung, die eine Gebietsvergrößerung von 4271,49 ha und somit die heutige Fläche des Gemeindegebietes von 9189,117 ha mit

sich brachte.
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So ideal oft Bebauungs- und Bauzonenplane bei flüchtiger Betrachtung erscheinen mögen, so müssen sie doch

wegen der mangelnden Finanzierbarkeit als utopische, unnütze Arbeit zur Seite gelegt werden. Es genügt
nicht, das Volk durch Reklame und schöne Illustrationen für eine Planungsidee zu gewinnen, wenn nicht

gleichzeitig über die Finanzierung diskutiert werden kann. Wenn beispielsweise Freiflächen (Landwirtschafts¬
oder Grünzonen) in Gebieten ausgeschieden werden, für welche im Handel bereits hohe Baulandpreise ver¬

langt und auch bezahlt werden, so müssen offenbar ästhetische Wünsche auf Freihaltung zurücktreten, oder

dann hat eben die Allgemeinheit wesentlich mehr Mittel zur Verwirklichung aufzubringen. Der Planer inter¬

essiert sich aber nicht nur für die Wirtschaftlichkeit der Planung, resp. ihrer Verwirklichung, sondern auch für

diejenige der Bautätigkeit schlechthin; denn auch diese Zusammenhänge sind maßgebend für die Festsetzung
der einzelnen Zonen.

Der Marktwert oder Verkehrswert einer Liegenschaft (56, Seite 6) beruht auf Ertragswert, Realwert, Boden¬

preis und Baukosten (57, Seite 29). In den Baukosten sind, neben allen Auslagen für die verschiedenen Arbeits¬

kategorien, die Anschlußkosten, Gebühren, Architekten- und Bauleiterhonorare, Bauzinsen und die Aufwen¬

dungen für den Innenausbau enthalten. Um eine durchschnittliche Wertbasis zu erhalten, werden die Kosten¬

bestandteile eines bestimmten Haustyps für einen bestimmten Termin untersucht. Wird nun diese Kosten¬

summe gleich 100 gesetzt, so stellt der letztere Wert den Baukostenindex dar (57, Seite 76). Wenn für einen

späteren Termin die Baukosten in Prozenten des ursprünglichen Standes ausgedrückt werden, so bildet der

neue Baukostenindex eine Verhältniszahl zur Basis. Einen gesamtschweizerischen Index gibt es heute noch

nicht, es bestehen lediglich Indices für die Städte Bern und Zürich. Als Indexhaus für Zürich galt bis zum

Jahre 1938 ein 1925/26 erstelltes typisches Doppelmehrfamilienhaus mit acht Dreizimmerwohnungen und

mittlerem Komfort (58 ; für die Jahre vor 1925/26 wurden die Werte entsprechend umgerechnet) :

Basis 1914 100 1938 140

1920 249 1939 141

1925 173 1940 159

1930 154 1941 1. August 182,9

1931 150 1942 1. August 206,1

1932 144 1943 1. August 215,1

1933 139 1944 1. August 222,8

1934 137 1945 1. August 231,0

1935 134 1946 1. August 249,4
1936 131 1947 1. August 274,2

1937 139 1948 1. August 278,3

(17)

Seit 1938 wurde der Baukostenindex durch das Statistische Amt der Stadt Zürich nach einem neuen Index¬

haus berechnet (58). Das erstgewählte Haus genügte nicht mehr, da die Anforderungen im Wohnkomfort

immer höher stiegen und sich auch die Bautechnik stets änderte. Das neugewählte Indexhaus wurde 1932 in

Hohlsteinmauerwerk erstellt. Es enthält drei Dreizimmer- und drei Zweizimmerwohnungen, wovon zwei

Dachwohnungen sind. Der neue Index bezieht sich auf 1939 = 100 und zeigt folgenden Anstieg (17) :

1940 112,3 1.8.1944 157,8 1.2.1947 183,7

1.8.1941 129,5 1.8.1945 163,6 1.8.1947 194,2

1.8.1942 146,0 1.2.1946 165,8 1.2.1948 196,6
1.8.1943 152,3 1.8.1946 176,6 1.8.1948 197,1

Der Anstieg des Baukostenindexes ist die logische Folge der Wirtschaftslage, der Erhöhung des Lebens¬

kostenindexes, der Lohnerhöhung, der Materialverknappung, der Umsatzsteuer usw. Der Delegierte für

Arbeitsbeschaffung rechnet im günstigsten Falle mit einer Stabilisierung des Baukostenindexes auf 150—160,
sofern die momentan herrschende Baukostensteigerung nicht mehr allzulange andauert.

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA hat auch Normen für Baukubikmeterpreise
berechnet. Sie betrugen im Durchschnitt für folgende Hausarten und Erstellungsjahre:

A. Massive Einfamilienhäuser Klasse 4 Herrschaftshaus Klasse 6/7
1937—1939 Fr./m3 58.— 1930 Fr./m3 73.—

Arbeiterwohnhaus Klasse 2/3 Vornehmes Ferienhaus Klasse 7

1943 Fr./m3 84.— 1941 '.
. . Fr./m3 80.—

Wohnhaus Klasse 5 B. Massive Mehrfamilienhäuser Klasse 3/4/5
1942 Fr./m3 60.50 1937—1943 Fr./m3 60.80

Vornehmes Wohnhaus Klasse 6

1932 Fr./m3 70.—
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c. Massive Wohnhäuser mit 1931 Kongreßhaus Luzern
. Fr./m3 68.—

Geschäftslokal Klasse 4/5 1938 Kongreßhaus Zürich
. Fr./m3 69.—

1937—1939 Fr./m3 62.— F. Schulhäuser

1942/43 Klasse 5 Fr./m3 63.— 1934
. Fr./m3 57.—

1936 Klasse 6 Fr./m3 73.40 1935
. Fr./m3 49.40

Wohnhäuser in Holz 1936 Zürich-Altstetten
. . . Fr./m3 59.20

1930—1938 Fr./m3 51.20 1935
. Fr./m3 52.50

Geschäftshäuser 1937
. Fr./m3 58.40

1929 Börse Zürich . . . . Fr./m3 102.— 1939 Zürich-Fluntern.
. . . Fr./m3 63.50

1934 Braustube Hürlimann . Fr./m3 122.—

D.

E.

Die Baukosten als solche sind innerhalb der gleichen Baukategorie und Bauweise mehr oder weniger kon¬

stant. Reduktionen der Baukosten sind nur beschränkt möglich, wenn nicht zu ganz neuartiger Bauweise

gegriffen wird. Die Normalisierung gewisser Bauteile oder Konstruktionen, vor allem aber die Vorfabrikation

ganzer Bauteile und«Elemente könnte allenfalls noch Preissenkungen herbeiführen.

Anders verhält es sich mit den Kosten für das Bauland. Die Bodenpreise schwanken je nach der Wirtschafts¬

lage (Nachfrage und Bedarf), die nicht direkt beeinflußbar ist. Sie sind jedoch insoweit ebenfalls wie die Bau¬

kosten konstant, als sie unabhängig von der Situation des Baugrundstückes mehr oder weniger gleichmäßig
steigen.

Die Höhe der Bodenpreise wird bestimmt durch die Verkehrslage, die Aussichtslage, jedoch wird sie auch

beeinflußt durch eine allfällig bestimmte oder vorgesehene Nutzungsart, sei es zu Landwirtschafts- oder Wohn¬

zone, zu Industriegelände oder Grünzug usw. Da durch das Baugesetz, insbesondere aber durch die Bauord¬

nung, die Grenz- und Gebäudeabstände für die einzelnen Zonen bestimmt sind, wird dadurch indirekt die

Größe der Bauparzelle festgelegt. Diese Festlegung ist jedoch zu wenig genau; die minimale Grundstücksgröße
würde präziser bestimmt durch bestimmte Nutzungsziffern und Überbauungsprozente. Die Untersuchung des

Baulandbelastungsanteiles auf die Bruttowohnfläche (vgl. Seiten 24 und 28 vorstehend), beweist, wie wichtig
die Einführung derartiger Bestimmungen für die Stadt Zürich wäre, um eine gerechte Wirtschaftlichkeit zu

gewährleisten. Für die Beurteilung der Verhältnisse in einem ganzen Gemeindegebiet ist ein Bodenwertplan
die wichtigste Grundlage, in dem die Bodenpreise anhand der getätigten Handänderungen, der Schätzungen
und der Schätzungsentscheide der zuständigen Kommission farbig nach einzelnen Wertklassen aufgeteilt,
eingetragen werden. Die Handänderungen sind dabei möglichst objektiv zu berücksichtigen, indem «Lieb¬

haberpreise» für Land an besonders günstigen Aussichts- oder Geschäftslagen (in der City) in der Planung
nicht berücksichtigt werden dürfen.

Wenn nun nach den Ausführungen auf Seite 24 vorstehend eine zu geringe Belastung des Baulandes auf die

Bruttowohnfläche vorliegt, so resultiert beim betreffenden Gebäude eine zu hohe Rentabilität; der Überschuß

ist als Spekulationsgewinn zu bezeichnen. Eine allgemeinverbindliche Normalrendite existiert allerdings nicht.

Für ein Mietshaus wurde in Zürich 1921 eine Rendite von 3%, 1927 schon von 6% und endlich 1933 von 7,3%
des Gebäudewertes als normal betrachtet (39, Seite 24).

Die durchschnittliche Rendite betrug in Zürich für

Weiträumige Bebauung EF oder MF

Normale EF

Reine MF

Wohnhäuser mit Geschäftslokalen .

1945-1947 heute

6-6,5% 6 %
7 % 6,25%

7-7,5% 6,25%
8 % 6,50%

Der Grundstückpreis macht je nach der Lage 1/4 bis 1ji des Gesamtliegenschaftenwertes aus. Zonenplan
und Bauordnung sind es, welche die Wirtschaftlichkeit des Bauens bestimmen. Wenn die wirklichen Boden¬

preise in der Planung nicht mitberücksichtigt werden, so kann eine Rechtsungleichheit entstehen, indem eine

falsche Zoneneinteilung einerseits das Bauen verunmöglicht und anderseits der Spekulation Vorschub leistet.

Eine gerechte Lösung kann auf zwei Wegen erreicht werden :

A. Durch Bauordnungsvorschriften, insbesondere durch die Festsetzung von Grenz- und Gebäudeabstän¬

den, Nutzungsziffern und Überbauungsprozenten können die Bodenpreise innerhalb der Zonen weitgehend

ausgeglichen werden. Die Grenz-, resp. Gebäudeabstände müssen hierzu von der niederen zur hohen Bebauung,
vom einfachen bis zum mehrfach zusammengebauten Hause derart vergrößert werden, daß die resultierenden

Grundstücksgrößen die gewünschte, als angemessen zu bezeichnende Rentabilität gewährleisten. Nach den

heute gültigen Bauordnungen liegen die Verhältnisse in der Stadt Zürich noch umgekehrt, indem die Grenz-

und Gebäudeabstände mit zunehmender baulicher Ausnutzung immer kleiner werden, ohne daß Vorschriften
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betreffend Überbauungsprozente oder Nutzungsziffern erlassen worden sind (maximal 12 m bei geringster
Ausnutzung in Höngg, minimal 3,5 m in den am intensivsten ausnützbaren Gebieten, welche direkt dem Bau¬

gesetz unterstehen).

B. Vorzuziehen ist jedoch ein anderer Weg, indem der Zoneneinteilung ein Übersichtsplan mit den gelten¬
den Bodenpreisen zu Grunde gelegt wird. Damit wird erreicht, daß die Bodenpreise überhaupt nicht beein¬

flußt werden müssen, daß im Gegenteil der Baulandwert die Bauzonen bestimmt. Dabei ist auch eine Koordi¬

nation mit den städtebaulichen und ästhetischen Forderungen der Planung ohne weiteres möglich ; es werden

außerdem unnötige Härten bei der Festsetzung der Zonen vermieden.

Die Planer der Zukunft werden vor allem diese wirtschaftlichen Beziehungen und Zusammenhänge unter¬

suchen und berücksichtigen müssen, bevor sie die Anpassung der Rechtsordnung an ihre Ideen und Projekte

verlangen können. Planung und Recht erfordern Geld, und wenn das Geld nicht gerecht verwendet, angelegt
und verteilt wird, so dürfte die Zahl der Planungsgegner je länger desto größer werden.

9. Die Schulen (60, 61, 62)

Im Kanton Zürich umfaßt die obligatorische Schulpflicht heute noch acht Schuljahre; die Einführung eines

neunten Pflichtschuljahres steht jedoch unmittelbar bevor. Jedes Kind wird mit dem 7. Altersjahr schul¬

pflichtig; den Abschluß der obligatorischen Ausbildung erreicht es im 15. resp. 16. Altersjahr. Während der

letzten 11 Jahre betrug der Anteil der schulpflichtigen Kinder an der Gesamtbevölkerung der Stadt Zürich

zwischen 10,45% und 10,99%; der Durchschnitt liegt bei 10,74%. Etwa 0,72% werden aber privat unterrich¬

tet, so daß die Zahl der Schulkinder, welche in öffentlichen Lehranstalten ausgebildet werden müssen, 10,02%
der Gesamtbevölkerung ausmacht. Meines Erachtens ist es unter Berücksichtigung der Entwicklungs¬
tendenz angemessen, den Anteil der schulpflichtigen Kinder an der Gesamtbevölkerung auf 10% zu bemessen.

Gemäß Beschluß des Großen Stadtrates vom Jahre 1928 (59) sollen die folgenden maximalen Schülerzahlen

pro Schulklasse nicht überschritten werden:

Primarschule 1.—3. Klasse mit 40 Schülern (Elementarstufe)
4.—6. Klasse mit 36 Schülern (Realstufe)

7. Klasse mit 28 Schülern (Oberstufe)
8. Klasse mit 26 Schülern

Sekundärschule I. Klasse mit 28 Schülern

II. Klasse mit 26 Schülern (Oberstufe)
III. Klasse mit 24 Schülern

Aus diesen Angaben läßt sich die für die Stadt Zürich im Vollbesetzungszustand nötige Anzahl der Schul¬

häuser berechnen. Nach den Erhebungen des Statistischen Amtes und des Schulamtes der Stadt Zürich betrug
die Zahl der Schulkinder inklusive Kindergartehschüler, jeweils auf Ende Juli gezählt :

Jahr Bevölkerung
Reguläre

Schulkinder
% der Privat

Bevölkerung Ausgebüdete

Total

Schulkinder

Total % der

Bevölkerung

1935 317 458 32 492 10,24 2 398 34 890 10,99

1936 318 342 32 522 10,22 2 400 34 922 10,97

1937 319 212 32 775 10,27 2 419 35 194 10,87

1938 323 814 32 878 10,15 2 426 35 304 10,90

1939 334 457 33 182 9,92 2 449 35 631 10,65
1940 335 353 33 549 10,00 2 476 36 025 10,74

1941 337 637 33 170 9,98 2 488 36 198 10,72

1942 337 025 33 688 9,99 2 486 36 174 10,73

1943 340 951 33 855 9,93 2 498 36 353 10,66
1944 347 381 33 939 9,77 2 506 36 445 10,49

1945 353 623 34 419 9,73 2 540 36 959 10,45

Durchschnitt 10,02% 10,74%

(Die privat ausgebildeten schulpflichtigen Kinder machen etwa 7,38% der Regulärschulpflichtigen aus.)
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Nach Schulkreisen geordnet, lagen 1943 die Verhältnisse wie folgt:

Schulkreis
(olme KmderÏÏSubesucher) Bevölkerung % Anteil

Schulkreis Uto, Albisrieden, Kreise 2 und 3 . . . . 7 654 etwa 85 002 9,00
Schulkreis Limmattal, Altstetten, Kreise 4 und 5 .

6114 etwa 74 056 8,26
Schulkreis Waidberg, Kreise 6 und 10 5 473 72 731 7,52
Schulkreis Glattal, Kreis 11 3 560 31971 11,14
Schulkreis Zürichberg, Kreise 1, 7 und 8 4 648 81898 5,68

Total Stadt 27 449 345 658 7,94

(Die Zahl der Kindergartenbesucher betrug 21,3% der Gesamtschülerzahl.)

Zwei Jahre vor Beginn der Schulpflicht können Kinder einen Kindergarten besuchen, wenigstens sofern

genügend Platz vorhanden ist. Dies ist in stadtzürcherischen Verhältnissen allerdings noch in Frage gestellt, da

es vielfach an den notwendigen Räumlichkeiten fehlt. Während früher vorwiegend Kinder berufstätiger Müt¬
ter in den Kindergarten geschickt wurden, greift heute die Auffassung Platz, daß diese Gelegenheit für Kinder

aller Volksschichten bestehen sollte. Die Kleinkinderschule hat ja nicht nur Kinderkrippencharakter, sondern

es kommt ihr gleichzeitig die Aufgabe zu, die Kinder an die Schuldisziplin zu gewöhnen. Sollte allen vorschul¬

pflichtigen Kindern von fünf und sechs Jahren der Kindergartenbesuch ermöglicht werden, so hätten 1945

21,86% von ihnen in keinem Kindergarten untergebracht werden können, weil die nötigen Räumlichkeiten

nicht vorhanden waren.

Die Kindergartenklasse sollte nicht mehr als 34 Kinder umfassen. (Vgl. Verordnung über die Kindergärten
der Stadt Zürich vom 6.7.1939/29.11.1945.) Nach Angaben des Schulamtes wird ein Schulweg von 300 m

Länge oder fünf Minuten Wegzeit als angemessen betrachtet. Die Kindergärten sind inmitten des in Betracht

kommenden Einzugsgebietes, aber abseits von verkehrsreichen Straßen zu projektieren.

Die Elementarstufe umfaßt die Primarklassen 1 bis 3, mit einer Höchstschülerzahl von 40 Kindern pro

Klasse. Der Schulweg kann bis zu 800 m Länge oder 10 Minuten Wegzeit umfassen.

Die Realstufe (Klassen 4—6) weist heute in Zürich zu stark besetzte Klassen auf (bis zu 60 Schülern, welche

Zahl unbedingt zu hoch ist). Der Schulweg soll eine Maximallänge von 800 m haben, was 10 Minuten Wegzeit
entspricht.

Die Oberstufe umfaßt die Klassen 7 und 8 sowie die Sekundarklassen 1 bis 3. Für diese Schulerkategorie
spielt der Schulweg keine große Rolle mehr. Immerhin sollte er 2 km Weglänge nicht überschreiten. Ideal wäre

eine Weglänge von nicht mehr als 1400 m oder eine Wegzeit von nicht mehr als 15 Minuten.

Zum Kindergartengebäude gehört ein Rasenspielplatz von 1000 m2 Fläche, Kleinkinderturngeräte, ein Sand¬

platz und eventuell ein Planschbecken. Die Grundstücksfläche dürfte mit 1500 bis 2000 m2 genügend groß
bemessen sein.

Für das Primarschulhaus, das die Klassen 1 bis 6 aufzunehmen hat, galten bis heute nach Angaben des

Schulamtes folgende Normen: Rund 20 000 m2 Areal, 12 Normalklassenzimmer, ein Singsaal und eine Normal¬

turnhalle von 14,2 X 25 m reiner Turnfläche.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung hat ergeben, daß sich die Kosten pro Klassenzimmer mit den zugehörigen
Nebenräumen (Anteil an Lehrerzimmer, Turnhalle, Singsaal usw.) sowie der Anteil am Grundstück, kurz die

Kosten pro Klasseneinheit, für das Normalschulhaus mit 12 Klassenzimmern auf rund Fr. 245 000.— belaufen,
was pro Schulkind Fr. 6477.35 ausmacht.

Überlegungen aus jüngster Zeit führen zur neuen Lösung des Kleinschulhauses. Dieses enthält zwei Kinder¬

gartenlokale, drei Klassenzimmer für die Elementarstufe, eine Kleinturnhalle mit 10 X18 m reiner Turnfläche,
ein Arbeitsschulraum und die erforderlichen Nebenräume auf einem Areal von etwa 4500 m2; der Schulweg
wird auf maximal 500 m Länge festgesetzt. Bei diesem Typ belaufen sich die Kosten pro Klasseneinheit auf

nur Fr. 224 000.— oder Fr. 5600.— pro Schulkind. Es können also pro Klasseneinheit Fr. 21 000.— und pro

Schulkind Fr. 525.— eingespart werden. Erfahrungsgemäß wird mit einer maximalen Benützbarkeitsdauer

der Schulhäuser von 85 Jahren gerechnet. In dieser Zeit besuchen pro Klasseneinheit 3230 Kinder das Normal-

wie auch das Kleinschulhaus. Somit beträgt der Effektivanteil an den Gestehungskosten pro Schulkind

Fr. 75.85 für das Normalschulhaus und Fr. 69.35 für das Kleinschulhaus. Im weiteren lehrt die Erfahrung, daß

der Lehrbetrieb im Kleinschulhaus dem Wesen der Kinder besser angepaßt werden kann als im Normalschul¬

haus. Viele Kinder haben, wenn die Schulpflicht beginnt, schon zwei Jahre lang im gleichen Schulhaus und

mit demselben Schulweg den Kindergarten besucht. Außerdem haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, die

Schüler schon während der Kindergartenzeit einigermaßen kennen zu lernen; schwierige Kinder können
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leichter geführt werden, da ein Erfahrungsaustausch zwischen Kindergärtnerin und Lehrer oder Lehrerin

jederzeit möglich ist. Der Schulweg mit 500 m Länge ist für das Kleinkind zwar etwas groß bemessen; es

bedeutet aber einen Vorteil, daß dieser Schulweg fünf Jahre lang derselbe bleibt und daß ihn die Eltern mehr

oder weniger überwachen können.

Die Anlage von Kleinschulhäusern bedingt in der Situation eine größere Dezentralisierung. Dies wirkt sich

auf das Einzugsgebiet günstiger aus ; denn bei einem Normalschulhaus in weniger dicht besiedeltem Gebiete

muß sich ja die Einzugszone zwangsläufig vergrößern, damit alle Schulzimmer besetzt werden können. Diese

Feststellung sollte bei der Neufestsetzung der Situation von Primarschulhäusern berücksichtigt werden.

Das Normalschulhaus für die Oberstufe (Klassen 7 und 8, Sekundarklassen 1 bis 3) soll 18 Klassenzimmer,

zwei normale Turnhallen mit 14,2 X 25 m reiner Turnfläche, Physik- und Übungszimmer, Singsaal, Zeich¬

nungssaal usw. enthalten. Der Arealbedarf beträgt etwa 30 000—45 000 ma. Für den Schulweg sollten nicht

mehr als 20 Minuten Zeit aufgewendet werden müssen. Dies ergibt ein sehr vergrößertes Einzugsgebiet, da

Schulkinder im Alter von 13 bis 16 Jahren ohne Bedenken das Fahrrad, oder ein öffentliches Verkehrsmittel

wie Tram, Autobus, oder Trolleybus benützen können und deshalb innerhalb der 20 Minuten auch wesentlich

größere Weglängen als zu Fuß zurückzulegen vermögen.
Die folgende Zusammenstellung zeigt den Schulhausbedarf, den ich für die verschiedenen Wohndichten

berechnet habe. Dabei beziehen sich die mit «A» bezeichneten Tabellen auf die Berechnung für die Normal¬

schulhäuser, und die mit «B» versehenen Tabellen auf jene für die Kleinschulhäuser.
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derbemittelten Bevölkerung örtlich ersichtlich. Die Gegenüberstellung der Berechnungen für die Schulhaus¬

zahl nach der Bevölkerungsmenge mit der erforderlichen Fläche an Bauland und den aufzuwendenden Kosten

ergibt die wirtschaftlich günstigste Lösung der Schulhausfrage. Die Kosten sind dabei als Indexzahlen auf¬

geführt.

Der Berechnung sind dabei folgende Werte zu Grunde gelegt :

Fläche Kosten in Punkten

Kindergartengebäude ...
1 000 m2 100,00

Primarschulhaus 20 000 m2 1 837,50

Kleinschulhaus 4 500 m2 700,00

Oberstufenschulhaus
.... 35 000 m2 2 812,50

Zusammenstellung der erforderlichen Baulandflächen und Kosten für den Schulhausbau nach den Lösungs¬
arten mit Normal- und mit Kleinschulhausanlagen.

Lösungsart A. mit Normalschulhaus B. mit Kleinschulhaus

Einwohner Fläche in Aren Kosten nach Punkten Fläche in Aren Kosten nach Punkten

3 000 10 100,00 10 100,00

4 000 15 150,00 15 150,00
5 000 20* 200,00* 55 800,00
6 000 225 2 087,50 55* 800,00*
7 000 230* 2 137,50* 232,5 2 987,50

8 000 335 3 106,25 242,5* 3 037,50*
9 000 435 4 025,00 242,5* 3 037,50*
10 000 440 4 075,00 242,5* 3 037,50*

11000 440* 4 075,00* 510,0 5 275,00

12 000 445* 4 125,00* 510,0 5 275,00

13 000 450* 4 175,00* 532,5 5 625,00
14 000 455* 4 225,00* 532,5* 5 625,00
15 000 560 5 193,75 542,5* 5 725,00*
16 000 560 5 193,75 542,5* 5 725,00*
17 000 665 6 162,50 542,5* 5 725,00*
18 000 670 6 212,50 552,5* 5 825,00*
19 000 1025* 9 075,00* 1125,0 10 825,00
20 000 1030* 9 125,00* 1135,0 10 925,00

21000 1135 10 093,75* 1135,0 10 925,00
22 000 1140 10 143,75* 1135,0* 10 925,00
23 000 1240 11 062,50 1145,0* 11 025,00*
24 000 1245 11112,50* 1167,5* 11 375,00

25 000 1245 11 112,50* 1167,5* 11 375,00

26 000 1350 12 081,25 1190,0* 11 725,00*
27 000 1360* 13 000,00* 1 390,0 13 562,50

28 000 1460 14 100,00 1400,0* 13 662,50*

29 000 1640 14 556,25* 1565,0* 15 068,75
30 000 1645 14 606,25* 1 587,5* 15 418,75

31000 1645 14 606,25* 1 587,5* 15 418,75

32 000 1750 15 375,00* 1620,0* 15 868,75

33 000 1930 17 031,25 1 620,0* 15 868,75*

34 000 1935 17 081,25* 1830,0* 17 806,25

35 000 2 040 18 051,00* 1852,5* 18 156,25

36 000 2 040 18 051,00* 1 852,5* 18 156,25

37 000 2 050 18 101,00* 1852,5* 18 156,25

38 000 2150 19 069,75 1 875,0* 18 506,25*

39 000 2155 19 119,75* 2 050,0* 19 912,50

40 000 2 260 20 087,50 2 060,0* 20 012,50*

Die mit * versehenen Werte geben jeweils die wirtschaftlich günstigeren Lösungen in Bezug auf Fläche und

Kosten an.
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Für die Mittel- und Hochschulstufen können für die Schulgebäude keine Normalien mehr ausgearbeitet
werden, da die Bedürfnisfrage von Fall zu Fall abgeklärt werden muß. Bei diesen Anlagen spielen Wegzeitund

Weglänge erst recht keine Rolle mehr. Bezüglich der Situation ist einer zentralen Verkehrslage der Vorzug zu

geben.

Es ist schon oft die Frage gestellt worden, was eine Gemeinde nach Erreichung des Vollbesetzungszustandes
mit den zahlreichen Schulhausbauten machen solle, wenn einmal die Überalterung der Bevölkerung eines

Quartiers eintrete. Nach meiner Auffassung sind dann zwei Möglichkeiten gegeben. Einmal werden die Primar¬

schulhäuser als Fortbildungs- oder Berufsschulen verwendet werden können. In der Stadt Zürich ist ja zur¬

zeit vor allem Mangel an Räumlichkeiten für die Werkjahrsausbildung sowie für Ferien- und Freizeitbeschäf¬

tigung Jugendlicher unter anderen offensichtlich. Zum andern ist der Abbruch der leichter gebauten Klein¬

schulhäuser und die Umgestaltung des bisherigen Schulgeländes in Parks oder Erholung&flächen ohne großen
Kostenaufwand denkbar.

10. Kirchen

Zur Bestimmung der nötigen Anzahl von Kirchen für den Vollausbau einer Gemeinde ist die Untersuchung
ihrer konfessionellen Bevölkerungsstruktur maßgebend.

Für die Stadt Zürich lagen die Verhältnisse wie folgt (17) :

ir e . %-Anteil der v. , Gläubige pro
Konfession

^Gläubigen
Klrchen

Kirche

Jahr 1850 auf heutigem Stadtgebiet

a) Protestantisch 78,99% 12 2 738

b) Römisch-katholisch 6,41% 1 2 665

c) Christ-katholisch — — —

d) Andere und Konfessionslose 14,60% — —

Jahr 1900 auf heutigem Stadtgebiet

a) Protestantisch 61,21% 20 5142

b) Römisch-katholisch 25,90% 6 6 217

c) Christ-katholisch ? 1 —

d) Andere und Konfessionslose 12,89% — —

Jahr 1945

a) Protestantisch 66,738% 37 6440

b) Römisch-katholisch 27,818% 18 5 518

c) Christ-katholisch 1,398% 3 1664

d) Andere und Konfessionslose 4,046% — —

Anläßlich der Volkszählung von 1941 zeigte sich folgende Verteilung, wobei eine eigene Erhebung durch

Erfragen bei den maßgebenden Kirchenbehörden im Jahre 1946 bereits wieder beträchtliche Veränderungen

zeigte :

Konfession 1941 1946

Protestantisch 66,74% 56,46%
Römisch-katholisch 27,80% 34,63%
Christ-katholisch 1,41% 1,41%
Israelitisch 1,83% 1,83%
Andere 0,12% 3,57%
Konfessionslos 2,10% 2,10%

Die Differenz zwischen den beiden Prozentzahlengruppen ist allerdings teilweise auch dadurch zu erklären,

daß die im Kirchensteuerregister eingetragene Konfession nicht immer mit der tatsächlichen übereinstimmt;

Personen, die offiziell einer bestimmten Konfession angehören können in Wirklichkeit zu einer Abart oder

Sekte gehören.

Im Jahre 1946 bekannten sich insgesamt 97,9% der totalen Bevölkerung zu den verschiedenen Konfessio¬

nen. Es standen ihnen 76 Kirchen und 22 Versammlungslokale, im ganzen also 98 Räume als Kultusstellen

zur Verfügung. Das heißt, daß auf durchschnittlich 3361 Gläubige eine Kultusstätte vorhanden war oder, da

in den 98 Räumen total 58 054 Plätze vorhanden waren, ein Platz auf 5,67 Gläubige. Die folgende Zusammen¬

stellung nach eigenen Erhebungen aus dem Jahre 1946 zeigt die Verhältnisse für die einzelnen Religionsarten :
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Gattung Kirchen Lokale Plätze «£ *£?£
1. Evangelisch reformierte Landeskirche

... 32 1 26788 96959 28519

2. Übrige evangelische Kirchen 5 — 2 950 3 833 2 991

3. Christ-katholische Kirche 3 — 1102 2 589 1677

4. Römisch-katholische Kirche 18 — 11514 52 201 16 441

5. Methodisten 6 3 3 875 3 507 1824

6. Evangelische Gemeinschaften 2 2 1470 1047 404

7. Baptisten 1 2 870 644 538

8. Israeliten 2 — 1030 2 296 2 029

9. Heilsarmee 1 5 1880 540 456

10. Übrige 6 9 6 575 8 937 5 501

Zusammen 76 22 58 054 172 553 60 380

Für die Kirchen der verschiedenen Konfessionen ergaben sich dementsprechend folgende Durch¬

schnittswerte :

Gattunff
Platzzahl Parzellen- Nutzungs- PFL pro Nutzungsfläche

irattung
flatzzani

flachem8 flachem8 Platz m8 pro Platz m8

1 836,3 3 030,0 881,2 3,624 1,07
2 590 766,6 598,2 1,30 1,01
3 367 863,0 559,0 2,35 1,52
4 640 2 900,0 913,4 4,53 1,43
5 452 594,5 304,0 1,32 0,67
6 535 523,5 202,0 0,98 0,38
7 290 644,0 538,0 1,07 0,90
8 515 1148,0 1015,0 1,82 1,61
9 500 540,0 456,0 1,08 0,91
10 803 1489,5 916,8 1,86 1,14

Total 698 2 270,4 794,47 3,25 1,14

Setzt man gleichbleibende konfessionelle Struktur der Bevölkerung auch für den Vollbesetzungszustand
voraus und rechnet wieder, daß die Zahl der Gläubigen 97,9% der Bevölkerung beträgt, so wird die religiöse
Kultusausübung in jenem Zeitpunkt 146 Kultusstätten erfordern, wenn analog den heutigen Verhältnissen

für jede Kirche und jedes Lokal 3360 Seelen gerechnet werden. Bei einer mittleren Parzellenfläche von

2270,4 m2 sind somit für die Kirchen, welche 77,55% der Kultusstätten ausmachen, 114x2270,4 m8 =

2588,26 Aren Baulandfläche nötig. Demgegenüber beträgt der heutige Bestand 1725,53 Aren. Es sind somit

in der Stadt Zürich 862,73 Aren Land für den Kirchenbau zu reservieren. Außerdem muß mit 32 Lokalen

(22,45% der Kultusstatten) gerechnet werden, von denen 22 bereits bestehen.

Die beiden Hauptkonfessionen, die evangelisch-reformierte Landeskirche und die römisch-katholische

Kirche, seien in der Folge eingehender untersucht :

A. Die evangelisch-reformierte Landeskirche

Als Norm gilt eine Pfarrstelle auf 3000 Gläubige (63). Zwei Pfarrstellen oder 6000 Gläubige erfordern eine

Kirche mit maximal 700 Plätzen, die bei besonderen Festanlässen um etwa 100 Notsitze vermehrt werden

können. Es wird also mit andern Worten für acht Gläubige ein Sitzplatz vorgesehen. Diese Annahme basiert

auf der Erfahrung, daß pro Sonntag durchschnittlich 25% aller Gläubigen die Kirche (Gottesdienst, Sonntags¬
schule und Kinderlehre) besuchen. Die durchschnittliche Nutzungsfläche pro Kirchensitzplatz beträgt 1,10 bis

1,20 m8, die durchschnittliche Parzellenfläche 3,60 m2. Somit ist für eine Normalkirche eine Totalnutzungsfläche
von 770 bis 840 ma erforderlich, die Flächen der Mauern, der Korridore, der Emporen usw. miteingerechnet.
Zählt man dazu auch noch die umgebenden Anlagen, so läßt sich eine Totalparzellenfläche von etwa 2520 bis

3000 m8 ermitteln.

In der Stadt Zürich bestehen heute zwanzig protestantische Ortskirchengemeinden. Die moderne Stadt¬

planung ist bestrebt, die Menschenmasse und das Häusergewirr der großen Städte wieder in, nach der histori¬

schen Entwicklung rekonstruierte kleinere Quartiergemeinden aufzugliedern (20). Da die in der heutigen
Stadt Zürich zusammengeschlossenen ehemaligen politischen Gemeinden seit der Eingemeindung sehr stark

angewachsen sind, müssen einzelne von ihnen i n mehrere Kirchgemeinden unterteilt werden. Es wird auch zu

prüfen sein, ob die Quartiere, die in jüngerer Zeit besonders stark gewachsen sind, weil sie über große Bauland-

57



reserven verfügen, erneut unterteilt werden müssen. Die heutigen zwanzig örtlich verankerten protestanti¬
schen Kirchgemeinden der Stadt Zürich müßten, wenn keine von ihnen mehr als 30 000 Bewohner umfangen
soll, im Vollbesetzungszustand auf etwa vierzig erhöht werden (vgl. Seite 107 nachstehend).
Neben den erwähnten zwanzig reformierten Ortskirchengemeinden bestanden im Jahre 1946 noch verschie¬

dene andere protestantische Gemeinden, die sich über das Gebiet der ganzen Stadt erstreckten, nämlich die

französische Kirchgemeinde mit 8000 Seelen, die Chiesa evangelica di lingua italiana mit 180 Seelen, die evan¬

gelischen Gemeinschaften, die Gemeinden der Lukaskapelle mit 500 Seelen und schließlich die Minoritätskirche.

B. Die römisch-katholische Kirche

Im Jahre 1946 dienten 15 Pfarreien mit insgesamt 18 Kirchen den 105 600 Gläubigen römisch-katholischer

Konfession; 1941 waren es noch 93 523 Seelen gewesen. Bei diesen Kirchen handelt es sich um Diasporakirchen,
die ihre Stützen größtenteils aus der Innerschweiz erhalten. Im Gegensatz zur evangelisch-reformierten Lan¬

deskirche sind die Pfarrstellen bei größeren Gemeinden nicht verdoppelt oder verdreifacht worden; statt des¬

sen wurden einem Pfarrer bis zu sieben Vikare zugeteilt. Als Norm gilt wie bei der evangelisch-reformierten
Landeskirche pro Pfarrstelle oder Vikariat eine Zahl von etwa 3000 Gläubigen. Die römisch-katholischen

Kirchen weisen in der Stadt Zürich im Durchschnitt 641 Plätze bei einem Meistwert von 800 Plätzen auf. Am

Sonntag besuchen rund 30 bis 33% der Gläubigen die Messe. Die durchschnittliche Nutzungsfläche pro Kir¬

chensitzplatz beträgt etwa 1,45 m2, somit ist für eine Kirche mit 800 Plätzen eine Totalnutzungsfläche von

1160 m2 erforderlich. Die durchschnittliche Parzellenfläche, auf einen Kirchensitzplatz berechnet, beträgt etwa

4,50 m2, sodaß die Normalkirche eine totale Grundstücksgröße von 3000 bis 3600 m2 benötigt.
Vergleicht man diese Werte mit denjenigen der evangelisch-reformierten Landeskirche, so zeigt sich, daß

die Stadtplanung für beide Kirchenarten mit ungefähr den gleichen Werten rechnen kann.

C. Die andern Kirchen

Die durchschnittlichen Werte für die christ-katholischen Kirchen betragen: ungefähre Platzzahl 590, Nutzungs¬
fläche total etwa 600 m2, Parzellenfläche etwa 770 m2, Nutzungsfläche pro Kirchensitzplatz 1,01 m2, Parzellen¬

fläche pro Kirchensitzplatz 1,30 m2.

Für die übrigen Kirchen und religiösen Gemeinschaften betragen die durchschnittlichen Werte : ungefähre
Platzzahl 480-^190, Nutzungsfläche etwa 500 m2, Parzellenfläche 690—700 m2.

Die Bedürfnisse für die Zukunft lassen sich nur durch Rundfragen ermitteln; sie sind aber im Nutzungs¬
programm (vgl. Seite 96 nachstehend) bezüglich ihrer Größenzahlen und übrigen Beziehungen, wie z. B.

Situation, zu berücksichtigen.

11. Grün- und Freiflächen

Für ein Bauerndorf inmitten von Wiesen, Ackern und Feldern, eingesäumt von Wäldern, gibt es kein Frei¬

flächenproblem. Neben den überbauten Gebieten sind ringsum noch überreichlich freie Flächen vorhanden. In

einer Stadt dagegen, in der eine große Zahl von Menschen zusammengedrängt lebt, in der viele Bewohner kein

eigenes Haus zu bauen vermögen, in der das Problem der Ansiedlung, das sich bis zur Not entwickeln kann,
durch die Erstellung von Mietwohnungen und Spekulationsbauten gelöst wird, wurde das natürliche Bedürfnis

nach unbebauten, freien Flächen während vieler Jahre fast vollständig ignoriert. Die Bewohner einer Stadt,
die nur aus Häusern und Straßen ohne Wiesen und Bäume bestünde, müßten aber wohl seelisch und körperlich
verkümmern. In den Städten des Mittelalters breiteten sich viele Gärten, Rebberge, ja ganze landwirtschaft¬

liche Anwesen innerhalb der Mauern oder Festungen aus. Wie diese Erscheinung zu erklären ist — ob als

Äußerung besonderer Naturverbundenheit, als Zufall, als militärpolitische Maßnahme oder als vorsorgliche
Landreservierung für spätere baulichen Erweiterungen — diese Frage mag hier offen bleiben. Mit dem unge¬

heuer raschen Anwachsen der Städte in der Zeit der Schaffung der ersten Eisenbahnen und mit dem Auf¬

blühen der Industrie wurden diese unbebauten Flächen jedenfalls durch eine immer dichter werdende Über¬

bauung völlig aufgebraucht, und dadurch entstand das immer komplizierter gewordene Freiflächenproblem. In¬

zwischen ist in der Planung erkannt worden, daß die Städte, insbesondere bei Neuanlagen, in die vorhandene

Landschaft eingegliedert werden müssen; die Ausscheidung von Freiflächen stellt heute eine grundlegende
Forderung in der Planung dar (64).
Entstanden ist das Freiflächenproblem m. E. dadurch, daß der rechtliche Zwang zur Ausscheidung und

Erhaltung der erforderlichen und natürlichen Freiflächen für jede einzelne Liegenschaft in den Baugesetzen
und Verordnungen fehlte; diese Unterlassung führte in der Folge dazu, daß die Öffentlichkeit zum Ausgleich
für die fehlenden Freiflächen die Schaffung von der Allgemeinheit dienenden Grünanlagen forderte. Die Ent-

58



lastung der privatwirtschaftlichen Bautätigkeit fährte damit zu gewaltigen öfifentlichen Aufwendungen, wobei

sich einerseits die minimalen Anforderungen nur noch teilweise verwirklichen ließen, anderseits mit dem glei¬
chen Geld viel weniger erreicht werden konnte, als wenn die nötigen Freiflächen von den privaten Bauherren

erstellt worden wären.

Nach § 9 des zürcherischen Baugesetzes ist es wohl möglich, auch für Anlagen Baulinien festzusetzen und

damit das Recht zur Expropriation zu erlangen; aber seit 1893 ist von diesem Recht erst in sieben Fällen

Gebrauch gemacht worden. Dabei sind Anlagen nur eine von vielen Arten von Freiflächen.

Die deutsche Akademie für Städtebau verlangt als Voraussetzung für die praktische Planung die Festlegung
der Begriffe für die verschiedenen Arten von Grünflächen (65, Seite 93) :

«Die frühere Unterteilung zwischen ,hygienischem' und ,dekorativem' Grün kann begrifflich nicht mehr

befriedigen, wird auch der Vielfalt der Erscheinungen nicht mehr gerecht. Die Aufteilung nach Besitzverhält¬

nissen, bei der als öffentliche Grünflächen Parkanlagen, Sportplätze und Kleingärten (Familiengärten), als

private Grünflächen Hausgärten, land- und forstwirtschaftliche Flächen bezeichnet werden, reicht ebenfalls

nicht mehr aus. Die Einteilung nach der Nutzungsart ist insofern unzureichend, als dieselben Flächen mehr¬

fache Nutzung haben können. Ebenso ist die Unterscheidung nach den Bewirtschaftungskosten — etwa nach

denen für das natürliche Grün oder die künstlichen Anlagen — nur für den Gemeindehaushalt brauchbar.

Wir schlagen vor, die Grünflächen nach ihren Aufgaben zu unterteilen und gliedern deshalb wie folgt :

A. Allgemeine öffentliche Grünflächen.

1. Straßengrün,
2. abgeschlossene Grünplätze und Parkanlagen,
3. Grünverbindungen,
4. Wälder, Wiesen, Hänge,
5. Bäume und Baumgruppen,
6. Gewässer und Uferwege.

B. Grünflächen mit besonderen Zweckbestimmungen.
7. Spiel- und Sportplätze, Freiluftbäder, Jugendgelände,
8. Gemeinschaftsanlagen, Aufmarschplätze, Naturtheater,

9. Friedhöfe,

10. Grünflächen der Industrieanlagen,
11. Verkehrsgrün,
12. Militäranlagen, Exerzierplätze, Flugplätze.

C. Von Einzelnen genutzte Flächen.

13. Gemeinschaftsgärten und Privatparks,
14. Hausgärten,
15. Kleingärten (Familiengärten),
16. Obstgärten und Weinberge,
17. berufsgärtnerische und landwirtschaftlich genutzte Flächen,

18. Promenaden und Wege der innerhalb der unter 15 bis 17 aufgezählten Grünflächen.»

Diese Begriffsaufteilung zeigt deutlich, wie vielgestaltig und kompliziert das Freiflächenproblem sein kann.

Es wird wohl in den verschiedenen Ländern und Städten auch wieder anders gelöst. Aus den statistischen

Angaben für die einzelnen Länder und Städte ergibt sich aber, daß die wirklichen Verhältnisse in den Zahlen

der Grünflächenstatistik allein nicht zuverlässig erfaßt werden können und daß das Freiflächenproblem einer

Stadt nur im Zusammenhang mit ihren Wohnverhältnissen und ihren Besiedlungsdichten beurteilt werden

kann (66, Seite 100).

Folgende Freiflächen sind vorhanden oder werden gefordert (3) :

Indien 10 m2/E, wovon 1 m2/E Kinderspielplätze
4 m2/E Jugendspielplätze
5 m3/E Parks

Südaustralien hier bestehen 84 m2/E Parks

England es wurden 40 m2/E Freifläche gefordert

Norwegen im Stadtkern 4,5 ma/E Freifläche

Rußland 25—35 m2/E Freifläche, 8 m2/E Sportplätze und 60 m2/E Parks

Athen, Griechenland
. .

hier sind nur 0,5 m2/E Freifläche vorhanden
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Ankara, Türkei .... ein Gesetz von 1927 verlangt die Ausscheidung von

4 m'/E für Parks, Gewässer, Spiel- und Sportplätze
3 m2/E für Krankenhäuser, Kirchhöfe, Gaststätten

2 m2/E für Verwaltungs- und Militärbauten

2 m2/E für Schulen und Bibliotheken

insgesamt 11 m2/E
USA (48) der Anteil der Freiflächen und Parks sowie der öffentlichen Gebäude am Gesamt¬

areal beträgt :

für Städte

Parks
,
Freiflächen öffentliche Gebäude

mit mehr als 500 000 E 7,9% 7,2%
250 000—500 000 E 8,2% 11,7%
100 000—250 000 E 8,8% 8,3%
50 000—100 000 E 5,4% 8,7%

In der Ausstellung «USA baut» vom Herbst 1945 in Zürich wurden die Freiflächenverhältnisse von Chicago

angegeben mit :

37,2 m2/Kind Spielplätze für ein- bis fünfjährige Kinder

46,5 m2/Kind Spielplätze für fünf- bis vierzehnjährige Kinder

(wenn aber eine Anlage für 600 Kinder geschaffen wird, so reichen 21,7 m'/Kind aus,

und bei Anlagen für 1200 Kinder genügen 21,11 ma/Kind)
93,0 m2/Kind Sportplätze für zwölf- bis vierzehnjährige Kinder und

9,3 m2/E Anlagen.
Nach dem deutschen statistischen Jahrbuch 1930 erhielt Elkart, Hannover bei der Untersuchung der Frei-

flächenverhältnisse der deutschen Städte folgende Werte :

öffentliche Im Einflußgebiet öffentliche Im Einflußgebiet
Grünflächen der dichten Bebauung Grünflächen der dichten Bebauung
KQ ma Ungefährwerte KQm2 KQ ma Ungefährwerte KQm1

Berlin 46 5 Breslau 34 19

Hamburg 7 7 Frankfurt a. M. ...
84 27

Köln 72 21 Dortmund 64 14

München 23 18 Düsseldorf 47 26

Leipzig 25 25 Hannover 48 37

Essen 21 17 Nürnberg 35 16

Dresden 16 16

Zur Ermittlung des Bedarfes empfiehlt die deutsche Akademie für Städtebau, folgende Werte zu ver¬

wenden :

KQm2/E

Wälder, Parks, Grünverbindungen, Sportanlagen, Familiengärten 75

davon Parkanlagen, Grünplätze, Grünverbindungen, Spiel- und Sportplätze, Familiengärten ... 50

oder mindestens für Sportplätze 5

und für Familiengärten 20

wenn mehr als 75 m2/E zur Verfügung stehen, dann für Parkanlagen und Grünverbindungen . . 45

und für Sportplätze 5

Familiengärten 25

wenn mehr als 100 m2/E vorhanden sind, dann für Sportplätze 10

und für Familiengärten 35

Die Kopfquoten für öffentliche Grünflächen betrugen 1934 für (7) :

KQ in m*/E
Gattung Hamburg Köln

öffentliche Parkanlagen . .
4 5

Spiel- und Sportplätze . .
2 1

Familiengärten 8,8 15

Friedhöfe 2 4

Wald 0,13 5,5

Zusammen 17,00 30,50 32,80 17,50 34,00

Der County of London Plan (9) rechnet mit öffentlichen Freiflächen von 16,188 m2/E. Für den Wieder¬

aufbau von Coventry (67) wurde die Ausscheidung folgender K Q für Freiflächen gefordert :

Leipzig Dresden München

4 6 11

3,7 2 6

8 4 3

2,4 2 2

14,7 3,5 12
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a) für Anlagen, Ruheplätze, Parks und Naturschutzgebiete . 16,0 ma/E
b) für Erholungsflächen, Spiel- und Sportplätze 24,0 m2/E
c) für private Spielflächen 8,8 m2/E

Zusammen 48,8 m2/E
Der Manchester Plan (68) will die Freiflächen von 29,95 m2/E auf 36,42 m2/E vermehren.

Dem Edinburgh Plan 1949 (53) liegen folgende Werte zu Grunde :

Im Jahre 1946 waren an Freiflächen vorhanden : K Q m2/E
öffentliche Freiflächen 11,595
Private Freiflächen 7,884
Friedhöfe 1,833
Landwirtschaftliche Gebiete 92,773

Golfplätze 17,503

Allgemeine Erholungsflächen 4,096

Schulerholungsflächen 3,849

Unproduktives Land 5,540

Total Freiflächen 145,073

Als Freiflächenstandard wird dagegen gefordert :

Total 60,705
öffentliche Parks 16,188
öffentliche Spielplätze 16,188

Schulspielwiesen 8,094

Golfplätze 12,141
Friedhöfe 4,047

Familiengärten 4,047

In Stockholm (37) sind für Spiel- und Sportplätze 3 m2/E, die jedoch auf 7 m2/E anwachsen sollen, vorhanden.
In der Schweiz (69) wurden 1939 folgende KQ gefordert:

Für Flachbaugebiete für Spiel- und Sportplätze sowie

Grünflächen 4 m2/E
Bei mehrgeschossiger Bauweise, Grünflächen und Wald 7 ma/E bis 50 m2/E
wovon Spielflächen für schulpflichtige Kinder 1 bis 3 m2/E

Neuerdings werden folgende Werte für die Schweiz verlangt (70) :

Turn-, Spiel- und Sportanlagen (physisches Grün) 6 m2/E
Promenaden (Verbindungsgrün) 1 m2/E
Parkanlagen (optisches Grün) 3 m2/E
Stadtwald oder Naturpark 15 m2/E

Zusammen 25 m2/E
1941 waren in der Stadt Zürich nach der Arealstatistik folgende Freiflächen vorhanden (Kopfquoten):

Wald 64,71 m2/E
Andere Freiflächen 111,21 m2/E zusammen 175,92 mJ/E

Wovon Anlagen 2,04 m2/E
Friedhöfe 1,85 m2/E
Allmenden 2,14 m2/E
Badeplätze 0,46 m2/E ohne See- und Fluß¬

badeanstalten

Landwirtschaftlich genutzte Flächen 78,78 m2/E
Waldschulen 6,84 m2/E
Familiengärten 4,85 ms/E
Kriegsgärten 9,06 m2/E
Übrige Flächen, Kies- und Lehmgruben und unproduktive Flächen. 5,19 m2/E

Diese Zusammenstellung zeigt, daß in der Stadt Zürich noch wesentliche Flächen für bestimmte Sonder¬

zwecke fehlen (vgl. 70).
Aus all diesen Wertangaben ergibt sich deutlich, daß es unmöglich ist, allgemeinverbindliche Grundsätze

und Richtlinien aufzustellen. Die These, daß 50% des Gemeindegebietes als Freiflächen ausgeschieden werden

sollen (71), darf kaum verallgemeinert werden.

61



Die heutige Grünflächenpolitik beruht auf dem Bestreben, einer allzu großen Ausdehnung des geschlossenen,
bebauten Gebietes durch mehr oder weniger künstliche, kostspielige Hilfsmittel entgegenzuwirken (66,
Seite 92). Wenn in einem modernen Bebauungs- oder Nutzungsplan für Einfamilienhaus-Wohnzonen noch

besondere öffentliche Freiflächen ausgeschieden werden, so ist dies nach meiner Auffassung auf einer unrich¬

tige Auffassung über das Grünflächenproblem zurückzuführen.

Während sich die Größe und Lage von Sport- und Spielplätzen, Friedhöfen und Gärtnereien ohne weiteres

aus der Zahl der Bewohner und der Lage der Siedlungen errechnen läßt, hängt die Größe und Lage von Park¬

anlagen und Familiengärten, die man in den nun einmal bestehenden großen Städten braucht, von der

besonderen Ungunst der Verhältnisse ab, die sie beheben sollen, also vom baulichen Bestände der Stadt. Je

unzulänglicher die Wohnverhältnisse, je dichter die Bebauung, umso größer sollten sie sein, d. h. am größten
dort, wo die Verhältnisse am ungünstigsten sind: in der Altstadt (66).

Die Begründung für die Erhaltung oder Schaffung von Freiflächen liegt einmal in den topographischen
Verhältnissen des Stadtgebietes; auszuscheiden sind vorweg diejenigen Flächen, die aus hygienischen oder

bautechnischen Gründen ohnehin nicht überbaut werden können. Es sind dies nebelreiche, sumpfige Talböden,

ausgesprochen schattige, steile Hänge, Bachläufe, Wald, schlechter Baugrund (Wirtschaftlichkeit) usw. Im

weitern sind besonders windexponierte Gebiete (worüber Messungen durchgeführt werden müssen) auszu¬

scheiden. Die Erkenntnis, daß das Klima einer Stadt von dem des unbebauten Landes sehr verschieden ist,

wurde durch verschiedene Untersuchungen (45, 72, 47, 46) bestätigt (vgl. Seite 36 vorstehend). Das Maximum

der relativen Luftfeuchtigkeit wandert nachts langsam vom unÜberbauten Land gegen den Stadtkern, unter

Abnahme des Maximalwertes um etwa 30% (47). Wegen der raschen Ableitung des Meteorwassers durch die

Kanalisation und wegen des Fehlens verdunstender Flächen ist das Klima der Stadt durchschnittlich um etwa

5% trockener als das des unÜberbauten Landes. Eine Beschränkung der Grünflächen in der Stadt wirkt sich

in einer rapiden Zunahme der Trockenheit aus. Umgekehrt erzeugt die Luftverunreinigung über der Stadt

einen größeren Nebelreichtum und häufigere Niederschläge (46). Trockenes Wetter ist über der Stadt trocke¬

ner, nasses Wetter dagegen nasser als über dem Land, wobei der Trockenheitsüberschuß überwiegt; die

Klimaschwankungen sind demnach über der Stadt größer und extremer als über dem freien Land. Durch

lokale Untersuchungen des Klimas, des Windanfalls, der Zusammensetzung der Luft usw. können wissen¬

schaftlich genaue Werte ermittelt werden, die wegleitend sind für den Entscheid, ob ein bestimmtes Gebiet zu

überbauen oder besser freizuhalten sei. Diesbezügliche, größenmäßige und allgemeinverbindliche Angaben zu

machen, erscheint mir nicht tunlich, da die Verhältnisse von Stadt zu Stadt ganz verschieden sind.

Auch die Ausscheidung von Aussichtspunkten und Aussichtspromenaden sowie die dadurch bedingten

Freihaltungen sind von Ort zu Ort verschieden zu beurteilen.

Rechtlich kommen im Kanton Zürich hierbei § 9 des BG und die Verordnung betreffend Natur- und Heimat¬

schutz als Grundlagen für die Abtretung von Privatrechten (vollständige oder teilweise Expropriation des

Grundeigentums) zur Anwendung.

Als einen der wichtigsten Gründe für die Erhaltung oder Schaffung von Freiflächen möchte ich die Siche¬

rung der Ernährung in Kriegs- oder Mangelzeiten bezeichnen. Eine Stadt mit etwa 95% Nur-Konsumenten

kann sich allerdings niemals selber mit Kartoffeln, Gemüse, Milch und Fleisch usw. versorgen (26). Durch

Untersuchungen während des letzten Krieges wurden die damaligen Konsumeinheiten, d. h. die jährlichen

Verbrauchsmengen für eine Vollperson ermittelt (vgl. Seite 31 vorstehend und Anbauplan Wahlen). Anhand

derartiger Konsumeinheiten läßt sich der gesamte jährliche Bedarf für die Versorgung einer Stadt errechnen.

Ferner muß man den nötigen Flächenbedarf für die Produktion der einzelnen Lebensmittel kennen. Schließlich

bleibt noch zu bestimmen, ein wie großer Anteil der gesamten Lebensmittelproduktion während Ausnahme¬

zeiten auf dem Gebiete der Stadt produziert werden soll. Das hiezu erforderliche Produktionsgebiet stellt die

minimale Forderung für die Ausdehnung der Freiflächen dar. In normalen Zeiten können die ausgeschiedenen
Flächen einer andern Grünnutzung zugeführt werden; sie bleiben aber immer Pflanzlandreserve für allfällig
wiederkehrende Mangelzeiten. Dabei ist die verschiedene Produktionsquantität je nach den einzelnen Nut¬

zungsarten zu berücksichtigen: Haus- oder Familiengartenbau, landwirtschaftlich betriebener Gemüseanbau

Berufsgärtnereien.
Für die Berechnung sind folgende Grundwerte einzusetzen:

Durchschnittlicher Gemüsebedarf einer Vollperson pro Jahr (29) 200 kg
Durchschnittlicher Bedarf an Frischmilch für eine Vollperson pro Jahr (26) 305,5 1

Gemüseertragsmenge pro Jahr und pro Are

Im Haus- und Familiengarten etwa 200 kg
Im landwirtschaftlichen Gemüsebaubetrieb (25, 28) 300 bis 400 kg
Im Gärtnereibetrieb (25, 28) 600 kg
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Nach Angaben des schweizerischen Bauernsekretariates in Brugg, liefert eine Kuh pro Jahr durchschnittlich

30001 Milch und benötigt für ihr Futter den Ertrag von 60 Aren Wiesland. Somit werden pro Jahr und pro Are

Wiesland durchschnittlich 45,45 1 Milch produziert.
Für den Vollbesetzungszustand der Stadt Zürich mit den heutigen Gemeindegrenzen rechne ich mit 500 000

Einwohnern; diese konsumieren pro Jahr 500000x200 kg = 100 000 000 kg Gemüse und 500 000x305,51 =

1 527 500 000 1 Milch.

Für die Produktion der erwähnten Gemüsemengen wären theoretisch folgende Flächen notwendig :

100 000 000 : 200 = 50 000 ha im Haus- oder Familiengartenanbau,
100 000 000 : 350 = 28 571,4 ha im landwirtschaftlichen Gemüsebaubetrieb,

100 000 000 : 600 = 16 770 ha im Berufs-Gärtnereibetrieb.

Für die Beschaffung der Milch wären insgesamt nötig :

1 527 500 000 : 4545,45 = 335 830,11 ha Wiesland.

Die Stadt Zürich konnte während des vergangenen Krieges nur 15% der totalen Gemüsemenge auf stadt¬

eigenem Gebiete produzieren, (vgl. Seite 31 vorstehend), der Rest wurde aus dem Gemüsegürtel, aus dem

übrigen Inland und aus dem Ausland importiert.
Theoretisch kann der Anteil der Hausgartenproduktion errechnet werden, wie folgt :

500 000 E erfordern bei einer Beh.Zif. von 12,9 total 38 759 bewohnte Gebäude, wovon 19% = 7364 EF aus¬

geschieden werden können, die bei einer mittleren PFL von 600 ma eine Totalfläche von 441, 84 ha benötigen.
Davon sind bei einer mittleren GFL von 91,4 m2 insgesamt etwa 68 ha abzuziehen, sodaß eine reine Haus¬

gartenfläche von rund 373 ha für den Gemüseanbau verbleibt. Auf dieser Fläche können 373 X 20 t/ha =
7460 t Gemüse produziert werden. Nach StRB Nr. 984/25.5.45 sollen im Vollausbau der Stadt Zürich 200 ha

Dauerfamüiengartenareal ausgeschieden werden. Auf dieser Fläche können 200 X 20 t/ha = 4000 t Gemüse

produziert werden. Von den gemäß der Arealstatistik von 1941 vorhandenen 222 ha der Berufsgärtnereien
werden nach meiner Auffassung im VoUbesetzungszustande nur noch 150 ha bestehen. Sie werden 150 X 60 t/ha
= 9000 t Gemüse zu produzieren vermögen, wenn sie ausschließlich Gemüse anbauen. Demnach sollte es

möglich sein, während der Mangelzeiten im Gartenbau auf Stadtgebiet
7 460 t Gemüse in den Hausgärten (373 ha)
4 000 t Gemüse in den Familiengärten (200 ha)
9 000 t Gemüse in den Berufsgärtnereien (150 ha)

20 460 t Gemüse (723 ha) zu produzieren.

Wenn, wie während des letzten Krieges 15% des Gesamtgemüsekonsums von 1 000 000 t, d. h. 150 000 t,

auf stadteigenem Gebiet produziert werden sollen, wovon 20 460 t im Gartenbau beschafft werden können, so

muß der landwirtschaftliche Gemüsebaubetrieb noch 129 540 t Gemüse liefern. Der Anbau dieser Menge
erfordert eine Fläche von 129 540 : 35 t/ha = 3700 ha. Im Jahre 1941 betrug aber die rein landwirtschaftlich

genutzte Fläche nur 2588,595 ha (Arealstatistik). Daraus ist ersichtlich, daß die Ernährungspolitik künftiger

Mangelzeiten mit andern Verhältnissen wird rechnen müssen, indem im Vollausbau nicht mehr als 7,49%

(74 906,298 t ) der in der Stadt konsumierten Gemüse innerhalb der Stadtgrenzen produzierbar sein werden,

nämlich 20 460 t im Gartenbau und 54 446,2975 t Gemüse im landwirtschaftlichen Gemüsebaubetrieb). Für

letztere Menge ist eine Anbaufläche von 54 446,2975 : 35 t/ha = 1555,6085 ha nötig. Es müßten also auf

Stadtgebiet zur Sicherstellung einer derartigen Gemüseversorgung in Mangelzeiten insgesamt folgende Frei¬

flächen reserviert werden:

Familiengärten 200 ha

Berufsgärtnereien 150 ha

Landwirtschaftlicher Gemüsebau 1 555,6085 ha

Zusammen 1 905,6085 ha = 20,738% des Gesamtstadt¬

gebietes
Dazu kommen noch die Hausgärten mit 373 ha.

Für die Planung in der Stadt Zürich schlage ich folgende Bezeichnungen für die Freiflächen vor:

A. Agrar- und forstwirtschaftlich genutzte Freiflächen a) Wald

b) landwirtschaftliche Gebiete

c) Berufsgärtnereien

d) Familiengärten
B. Freiflächen für die Körperkultur e) Allmenden

f) Spiel-, Turn- und Sportplätze

g) Badeplätze, Luft- und Sonnenbäder

h) Kleinkinder Spielplätze
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C. Freiflächen für die Erholung i) Promenaden, Anlagen, Parks

k) Aussichtspunkte und Spazierwege mit Aussicht

D. Friedhöfe

Hingegen halte ich es nicht für richtig, eine Zone für öffentliche Bauten als «Grünzone» zu bezeichnen, wie

dies auch schon geschehen ist (19). Durch die Erstellung von öffentlichen Gebäuden geht das Grün nämlich

verloren.

A. Agrar- und forstwirtschaftlich genutzte Freiflächen

a) Wald

1941 umfaßte die Waldfläche auf Stadtgebiet 2126,33 ha, wovon 1011, 2 ha in städtischem, 1115,13 ha im

Eigentum von Staat, Kanton, Korporationen oder von Privaten standen. Die gesamte Waldfläche von 2126,33

ha macht 23,14% des ganzen Stadtgebietes aus, oder 24,63% des festen Landes nach Abzug der 554,73 ha

Gewässerfläche (Arealstatistik 1941). Außerhalb des Stadtgebietes gehören der Stadt Zürich noch 1062,4 ha

Wald (73, 74). Da Zürich in den letzten 50 Jahren mächtig angewachsen ist, sollte der Bedeutung des Waldes

zum Schutze des Landschaftsbildes noch viel mehr Beachtung geschenkt werden, als dies heute geschieht. Der

Erwerb des Waldes ist eine kostspielige Angelegenheit, die mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist (75). Der

Wald ist zwar durch die Forstgesetzgebung geschützt; diese sieht jedoch nur eine Bewilligungspflicht für Ro¬

dungen vor und wurde, besonders früher, recht weitherzig gehandhabt.
Die reizvollen Wälder an den Hängen des Uetliberges, des Höngger-, Käfer- und Zürichberges bilden einen

wesentlichen Bestandteil Zürichs. Schätzen wir uns glücklich, diese natürliche Grünzone zu besitzen, die das

Häusermeer der Stadt als naturgegebene Anlage begrenzt. Hätte eine Grünzone solchen Ausmaßes künstlich

geschaffen werden müssen, sie wäre wohl nie zustande gekommen!

b) Landwirtschaftliche Gebiete

Die volkswirtschaftliche und ernährungspolitische Bedeutung der landwirtschaftlich genutzten Flächen geht
aus folgender Zusammenstellung hervor:

Anteil der landwirtschaftlichen Flächen an der Gesamtfläche in Deutschland (76) :

In Berlin 15,7%
In 8 Gemeinden mit über 500 000 E 37,2%
In 15 Gemeinden mit über 200 000 E 38,2%
In 28 Gemeinden mit über 100 000 E 41,8%
In 43 Gemeinden mit über 50 000 E 45,3%

In 95 Gemeinden im Mittel 38,3%
Anteil der Gartenfläche (Hausgärten, Vorgärten, Kleingärten, Familiengärten, ohne öffentliche Garten¬

anlagen) an der Gesamtfläche (76):
In Berlin 18,6%
In 8 Gemeinden mit über 500 000 E 9,4%
In 15 Gemeinden mit über 200 000 E 7,5%
In 28 Gemeinden mit über 100 000 E 5,5%
In 43 Gemeinden mit über 50 000 E 6,6%

In 95 Gemeinden im Mittel 8,3%
Es ist eine Hauptaufgabe der Planung, den Boden unter Berücksichtigung seiner natürlichen Gegebenheiten

und seiner Lage in der Landschaft der volkswirtschaftlich auf die Dauer nützlichsten Verwertung zuzuführen.

Ziel ist die Sicherung des dauernden Höchstertrages durch eine der gegebenen Leistungsfähigkeit möglichst
angepaßte Nutzung, unter gleichzeitiger Verbesserung des Bodens und Erhöhung seines Wertes.

Der Entwurf des neuen eidgenössischen Meliorationsgesetzes zeigt die deutliche Tendenz, landwirtschaftlich

genutzte Ländereien zu erhalten. Dieses Novum ist sehr beachtenswert, denn ohne Schutz und Schonung wird

das gesamte Stadtgebiet, auch soweit es heute noch Landwirtschaftsbetrieben dient, nach und nach der Über¬

bauung anheimfallen. Radikale Stadtplaner rechnen selbst heute noch mit der gänzlichen Verdrängung der

Landwirtschaft aus dem Gebiet der Stadtgemeinden und in der Folge mit der lOOprozentigen Ausnutzung des

Bodens durch Industrie- und Wohnbauten. Das Streben nach Freihaltung des Bodens führt zum Konflikt mit

der verfassungsmäßigen Eigentumsgarantie (Verfassung des eidgenössischen Standes Zürich, § 4). Eine zonen¬

mäßige Freihaltung ist zwar möglich, jedoch nur dann, wenn der Boden durch die Gemeinde erworben wird.

Dies setzt aber gewaltige Aufwendungen voraus; die erforderlichen Mittel müssen durch Steuergelder be¬

schafft werden. Dem Bauern auf Stadtgebiet erscheint es oft verlockend, sein durch Gebühren und Abgaben
immer stärker belastetes Acker- und Wiesland eines Tages mit großem Gewinn als Bauland zu veräußern.

Doch gibt es auch in der Stadt Zürich noch einsichtige, standesbewußte Bauern, die ihr Land behalten und
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weiterbebauen wollen. So kam z.B. in einem 1934 eingemeindeten Vororte unter den Bauern eine Einigung zu

Stande, die zu einer Eingabe an den Stadtrat führte; diese Bauern wünschten ihren Grund und Boden dauernd

für Landwirtschaftszwecke zu erhalten und erklärten sich bereit, ihr Land durch ein allgemeines Bauverbot

belasten zu lassen, sofern die Stadt als Gegenleistung eine freiwillige Landumlegung durchführe und den

Beteiligten die Straßen-, Mehrwerts-, Dolen- und Kanalisationsbeiträge erlasse. Dieses Beispiel zeigt, daß durch

die Privatinitiative gewisser Bevölkerungskreise eine Freiflächenreservierung möglich ist ohne daß die Ge¬

meinde große Geldsummen für den Erwerb des Landes ausgeben muß.

In einer Stadt sind es notgedrungen Teile der landwirtschaftlich genutzten Fläche, die als Baulandreserve

dienen müssen. So zeigt ein Vergleich der Arealstatistik von 1936 (77) mit derjenigen von 1941 eine deutliche

Abnahme der landwirtschaftlich beworbenen Fläche. Sie betrug

1936 2 816,97 ha = 30,655% der Gesamtfläche KQ 88,07 m2/E
1941 2 588,595 ha = 28,170% der Gesamtfläche KQ 78,78 m2/E

Auch der Viehstand ging in den letzten Jahren merklich zurück. Nach Zählungen des Statistischen Amtes

der Stadt Zürich betrug der Viehbestand:

Jahr Kühe

1936 4 743

1943 1848

1947 1659

1948 1528

zur Aufzucht bestimmtes Jungvieh

454

nicht ausgeschieden
97

75

Auch die Betriebszählungen (52) veranschaulichen die Abnahme der Betriebe land- und forstwirtschaftlicher

sowie gärtnerischer Natur:

Betriebsart 1929 1939

Landwirtschaft

Forstwirtschaft

Gärtnereien

Zahl Beschäftigte Zahl Beschäftigte

629 2 083 532 1958

23 140 39 174

262 1375 317 1458

Zusammen

In Prozenten bezüglich der

Gesamtwerte ....

914 3 598 888

3,9.... 4,8 2,5

Die Gärtnereibetriebe gliederten sich 1939 in

110 reine Gemüsegärtnereien
69 Gemischtgärtnereien (Gemüse- und Blumenkulturen)
51 reine Blumengärtnereien
49 Kunden- oder Landschaftsgärtnereien
38 Baumschulen, Anstalts- und Spitalgärtnereien, Stadtgärtnerei usw.

Das schweizerische Bauernsekretariat in Brugg bezeichnet die landwirtschaftlichen Betriebe als

3 590

2,4

a) Kleinstbetrieb bei einer Fläche von unter 3 ha

b) Kleinbetrieb bei einer Fläche von 3 bis 5 ha

c) Kleinere Mittelbetriebe bei einer Fläche von 5 bis 10 ha

d) Mittelbetriebe bei einer Fläche von 10 bis 15 ha

e) Große Mittelbetriebe bei einer Fläche von 15 bis 30 ha

f) Großbetriebe bei einer Fläche von über 30 ha

Von den 532 Bauernbetrieben der Stadt Zürich im Jahre 1939 hatten 226 oder über 2/6 aller Betriebe höch¬

stens 1 ha Kulturlandfläche ohne Wald; nur 80 Betriebe verfügten über mehr als 10 ha. Die mittlere Betriebs¬

größe umfaßte 4,5 ha Kulturland. Die größten Betriebe der Stadt sind :

Städtischer Gutsbetrieb 78,5 ha

Landwirtschaftliche Schule Strickhof 64 ha

Schweizerische Anstalt für Epileptische 30,5 ha

Eidgenössischer Gutsbetrieb Reckenholz 20—23 ha

Die Eingemeindung vom 1. Januar 1934 brachte der Stadt Zürich eine beachtliche Vermehrung der land¬

wirtschaftlichen Betriebe :
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Ort Anzahl

Affoltern 95

Höngg 91

Seebach 63

Schwamendingen 59

Altstetten 52

Albisrieden 41

Witikon 35

Oerlikon 24

Neu zur Stadt kamen total 460 Betriebe

Für Zürich rechne ich im Vollausbau bei einer Gesamteinwohnerzahl von 500 000 mit einer Totalfläche an

landwirtschaftlich genutztem Boden von 1 555,6085 ha (vgl. Seite 63 vorstehend). Diese Fläche ergibt eine

KQ von 31,112 m2/E.

c) Berufsgärtnereien

Aus dem auf Seite 31 vorstehend Gesagten ergibt sich die große Bedeutung der Berufsgärtnereien. Die Areal¬

statistik 1941 stellt insgesamt 222,007 ha derart genutzten Bodens fest, was einer K Q von 6,76 ma/E entspricht.
Für den Vollausbau der Stadt Zürich ist im Zonen plan eine berufsgärtnerisch genutzte Fläche von 150 ha

auszuscheiden (vgl. Seite 63 vorstehend). Diese Fläche ergibt eine KQ von 3 m2/E. Sie ist im Freiflächen¬

system der Bauordnung als Grünzone auszuscheiden.

d) Familiengärten

Das dänische Institut für Städtebau untersuchte 1926 die Familiengartenverhältnisse und veröffentlichte

darüber eine Denkschrift (78). Es kam darin zum Ergebnis, daß die vorteilhafteste Größe eines Gartens 300

bis 400 m2 betrage. Die Lage müsse so gewählt werden, daß die Entfernung von der Wohnung 10—15 Minuten

Gehzeit nicht übersteige. Der Gartenbedarf kann entweder durch den eigenen Hausgarten oder durch den zu

pachtenden Familiengarten gedeckt werden. Die Zahl der Familiengärten muß daher in einem geeigneten
Verhältnis zur Zahl der gartenlosen Wohnungen in den Mietshäusern stehen. Da sich diese letzteren vor allem

in den Gebieten der geschlossenen Bauweise befinden, ist die Lage der Gärten dabei weitgehend bestimmt.

Das dänische Institut rechnet damit, daß für jede gartenlose Wohnung ein Familiengarten beschafft werden

müßte, was aber für die Verhältnisse in Zürich zu hoch gegriffen sein dürfte. In Zürich gab es 1941 (Grund¬
stückregister)

50 202 Wohnungen in MF

38 945 Wohnungen in WG

89 147 Wohnungen

was bei einer mittleren Gartenfläche von 350 m2 pro Wohnung eine Totalfläche von 3120,145 ha bedeuten

würde; ein solches Familiengartenareal auszuscheiden wäre jedoch nicht zu verantworten. Es gab denn auch

1941 effektiv nur 457,057 ha Gartenareal, also nur 14,65% der nach dem dänischen Programm errechneten

Fläche. Laut Bericht des Vereins für Familiengärten (79) waren in der Stadt Zürich vorhanden :

Familiengärten Kriegsgärten Zusammen
Jahr Aren Zahl Aren Zahl Aren Zahl

1942 16 287,76 7 788 4194,90 2 283 20 482,66 10 071

1943 17 112,44 8 343 4 253,63 2 314 21 366,07 10 657

1944 17 807,14 8 554 4 199,61 2 260 22 006,75 10 814

1945 17 869,31 8 516 4 306,39 2 287 22 175,70 10 803

1946 18 257,98 8 569 3 507,93 1856 21 765,91 10 425

1947 20 270,63 9 034 — — 20 270,63 9 034

1948 19 413,80 8 694 — — 19 413,80 8 694

Die durchschnittlichen Größen betrugen
Gartengröße 1 Garten pro 1 Gatten pro wieviele

Jahr m2 wieviele E Haushaltungen
1942 203,38 33,724 10,20
1943 200,49 32,434 9,80
1944 203,50 32,500 9,80
1945 205,27 33,05 9,93
1946 208,79 35,18 10,45
1947 224,38 41,68 12,23
1948 223,30 44,05 12,90
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Rechnet man mit einer Bew. Zif. von 3,38, so ergeben sich für 500 000 E der Stadt Zürich 147 926 Wohnun¬

gen. Soll nun wie bisher auf 10 Wohnungen ein Familiengarten von 205 m2 entfallen, so ist eine Fläche von

14 792,6x205 m2 = 30 324,83 Aren auszuscheiden. Laut StRB Nr. 984/25.5.45 sollen jedoch nur insgesamt
200 ha Gartenland als Dauerareal für die Stadt Zürich reserviert werden. Bei einer durchschnittlichen Garten¬

größe von 205 m2 ergeben sich somit nur 9756 Gärten, was bedeutet, daß auf einen Garten 51,25 E oder 15,53

Wohnungen entfallen werden. Die K Q beträgt 4 m2/E.
Ist es überhaupt richtig, daß die Stadt eigenen Boden für die Familiengartennutzung zur Verfügung stellen

muß ? Kann dem privaten Bauherrn, der eine große Zahl von Wohnungen erstellt und dafür eine hohe Ren¬

dite erhält, nicht zugemutet werden, sein Bauland so einzuteilen, daß auf 15 Wohnungen eine Familiengarten-
fläche von 200 m2 verbleibt ? Auch für diesen Boden wird ja ein jährlicher Pachtzins bezahlt; dadurch wird der

Bodenpreis mit der Zeit auf Null abgeschrieben werden können. Mir scheint, derartige Aufwendungen für die

Ausscheidung des erforderlichen Gartenlandes wären ohne weiteres zumutbar. Ist die Zahl der zu erstellenden

Wohnungen klein, so kann die Bauherrschaft, die heute ja oft eine Genossenschaft ist, eine entsprechende
Fläche einwerfen; die einzelnen eingeworfenen Flächen des ganzen Quartiers können dann an einer von der

Planungsstelle im Quartierplan bestimmten Stelle zusammengelegt werden, was die Anlage größerer Familien-

gartenareale ermöglicht. Die theoretische Größe des Gesamtareals für ein bestimmtes Quartier kann je nach

Wohnzone und Weglänge errechnet werden. Für die Stadt Zürich erachte ich eine maximale Entfernung des

Gartens von der Wohnung von einer halben Stunde, d. h. bis zu 2,5 kmWeglänge, als noch durchaus vertretbar.

B. Freiflächen für Körperkultur
e) Allmenden

Sind in einer Stadt aus der Zeit der bäuerlichen Bodennutzung noch Allmenden vorhanden, so sollten sie nie¬

mals für private Zwecke veräußert werden. Eine Stadt sollte grundsätzlich überhaupt nie Land an Private

verkaufen (49), jedenfalls nicht ohne dafür anderswo Privatland einzutauschen. Die Allmenden standen früher

der Allgemeinnutzung für landwirtschaftliche Zwecke zur Verfügung. Nach der Umwandlung der Bauern¬

dörfer zur Stadt sind nun die alten Allmenden der Allgemeinnutzung für die Köperkultur zuzuführen. Sie

können, wie in Zürich, militärischen Ausbildungszwecken dienstbar gemacht, oder aber für Sportarten frei¬

gegeben werden die eine große Flächenausdehnung erfordern, wie Hornussen, Segelflugsport u.a.m. Die All¬

menden der Stadt Zürich weisen eine Totalfläche von 70,456 ha auf, was im Jahre 1941 einer KQ von 2,14

m2/E entsprach (Arealstatistik). Im Vollausbau wird sich die KQ bei gleichbleibender Fläche auf 1,41 m2/E
reduzieren.

f) Spiel-, Turn- und Sportplätze

Die schulpflichtige Jugend benützt vor allem die Spiel- und Turnplätze, die für die Schule geschaffen werden.

Sie tummeln sich aber bereits auch auf den Spiel- und Sportplätzen der Erwachsenen. Der Schweizerische

Landesverband für Leibesübungen postuliert für 1000 Personen im Minimum 6000 m2 Spielfläche (70), wovon:

25% der Fläche (nicht Anzahl) in kleinen Anlagen

25% der Fläche (nicht Anzahl) in mittleren Anlagen

50% der Fläche (nicht Anzahl) in großen Anlagen

Für den Vollausbau der Stadt Zürich mit 500 000 E bedeutet dies die Ausscheidung einer Gesamtspielfläche
von 300 ha, (bei Zugrundelegung einer KQ von 6 m2/E).

Folgende Sportplätze standen bereits im öffentlichen Eigentum (80) :

1925 9 Anlagen mit einer Fläche von total 1,371 ha

1943 13 Anlagen mit einer Fläche von total 23,2714 ha

Dazu kamen (80) :

Anzahl Flächen in Aren

Gattung 1925 1943 1925 1943

Städtische Schulhausplätze 47 69 1429,52 2 539,31

Städtische Spielwiesen und Kinderspielplätze .31 56 1 206,86 3 106,45

Turnplätze der kantonalen Lehranstalten ...
2 2 98,45 165,00

Zusammen 80 127 2 834,83 5 810,76

An privaten Turn-, Spiel- und Sportplätzen wurden festgestellt (80) :

1925 15 Anlagen mit einer Fläche von 1087,00 Aren

1943 11 Anlagen mit einer Fläche von 2028,21 Aren, wobei die reine Spielfläche 1385,92 Aren betrug.

Spielwiesen sollen Seitenlängen von 35x90 m, Fuß- und Handballplätze von 68x105 m aufweisen, für

Trainingsplätze genügen aber schon Spielfelder von 60 X100 m = 6000 m2. Das Korbballspiel erfordert eine
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reizvolle Aussicht verloren gehen. Es ist daher Aufgabe der Planungsstellen, ihre Projekte für die Schaffung
und Erhaltung von Aussichtspunkten und Spazierwegen mit lohnender Aussicht so frühzeitig aufzustellen

und genehmigen zu lassen, daß sie bei fortschreitender Bautätigkeit ohne große Aufwendungen voll verwirk¬

licht werden können. Nach der Genehmigung der Rahmenprojekte durch die zuständigen Behörden sind unver¬

züglich die für die Realisierung nötigen Maßnahmen zu treffen, vor allem durch freihändigen Erwerb der

freizuhaltenden Grundstücke oder durch Aufstellung von Baulinien gemäß § 9 des BG. Allenfalls sind gestützt
auf die für die Erhaltung der Aussicht notwendigen Sichtlinien für die angrenzenden Baugebiete spezielle
Bauvorschriften zu erlassen, welche die Höhe und Stellung der projektierten Neubauten beschränken resp.

vorschreiben. In der Stadt Zürich sind bis heute 45 Aussichtspunkte gesichert. Neu sind 47 Aussichtsanlagen

geplant, sodaß im Endausbau in der Stadt Zürich 92 Aussichtspunkte vorhanden sein werden. Da die Rahmen¬

projekte dem Stadtrate noch nicht zur Genehmigung vorgelegt werden konnten, dürfen noch keine weiteren

Angaben gemacht werden.

Die Aussichtsanlagen müssen sich sinnfällig in ein System der Freiflächen einfügen. Denn um die Erholungs¬
flächen wirksam zu gestalten, müssen sie untereinander durch Grünzüge verbunden werden. Oft wird dies in

bestehenden Straßen jedoch nur noch durch das Einpflanzen von Bäumen möglich sein (vgl. Seite 114 nach¬

stehend).

D. Die Friedhöfe (83)

Bei allen Völkern und zu allen Zeiten spielte die Bestattung eine große Rolle, meistens verbunden mit

besondern Riten und Feierlichkeiten (84). In der Frühzeit lagen die Bestattungsplätze auf topographisch
markanten Punkten. Im Mittelalter wurden die Friedhöfe in unmittelbarer Nähe der Gotteshäuser als «Kirch¬

höfe» angelegt. Vor der Reformation bestanden gleich viele Begräbnisplätze wie Kirchen. Nach der Reforma¬

tion wurden die Friedhöfe vielfach an andere Orte verlegt, die durch die Bevölkerung leichter erreicht werden

konnten. Die ehemaligen Kirchhöfe waren infolge der Zunahme der Einwohnerzahlen und damit auch der

Todesfälle voll belegt und nicht mehr erweiterungsfähig, da es an der notwendigen Landreserve mangelte.
Viele Kirchhöfe gingen mit den Jahren ganz ein, wurden überbaut oder, wie in Zürich, zu öffentlichen Ver¬

kehrsplätzen umgestaltet (z. B. Prediger-, Zähringer- und Zwingliplatz sowie Münsterhof). Es entstand das

städtebaulich wichtige Problem, für die wachsende Stadt genügend große Friedhofareale zu reservieren wäh¬

rend es ursprünglich möglich war, die Flächen für die Friedhöfe im Speziellen (wie für die öffentlichen Anlagen
im Allgemeinen) jederzeit entsprechend den momentanen Bedürfnissen zu vergrößern, zeigte sich je länger je
mehr die Notwendigkeit, die verbleibenden Landreserven der stark gewachsenen Städte sorgfältig und recht¬

zeitig für die verschiedenen Nutzungen aufzuteilen. Die immer höher steigenden Bodenpreise einerseits und die

Rücksicht auf die Zustände des kommenden Vollausbaues anderseits zwangen zu vorausschauender Bestim¬

mung der Bodennutzung. Die Reservierung der nötigen Flächen wurde mit der fortschreitenden Überbauung
immer dringender, wenn die Gemeinde nicht Gefahr laufen sollte, durch eine unwirtschaftliche, zufällige
Verwendung des Bodens finanziell übermäßig belastet zu werden.

Friedhöfe sind örtlich so zu planen, daß sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wie BahneD, Tram, Trolleybus
usw. bequem erreichbar sind. Zudem werden Friedhöfe mit Vorteil in das geplante Freiflächennetz eingeglie¬
dert, um im Zusammenspiel mit den übrigen Anlagen als optisches Erholungsgrün in Erscheinung zu treten.

Die Ausbildung der Friedhöfe als Schmuckanlagen gibt auch die Möglichkeit, einzelne von ihnen nach voller

Belegung und Ablauf der üblichen Ruhefrist von 20 Jahren ohne eingreifende Veränderungen zu Parks umzu¬

gestalten und der Bevölkerung als Erholungsflächen zu überlassen.

Die Maße der erforderlichen Friedhofflächen richten sich nach der im Einzugsgebiet zu erwartenden Bevöl¬

kerungszunahme bis zum Vollbesetzungszustand. (Im Grunde genommen gehören die folgenden Bemerkungen
über Dichte- und Bevölkerungszahlen zu den Ausführungen über die Bevölkerungszunahme, Seite 87 nach¬

stehend. Sie müssen aber zum bessern Verständnis des Friedhofproblems schon an dieser Stelle eingefügt
werden.) Durch Grundstückregister und Arealstatistik lassen sich Bevölkerungsbestand und dazugehörendes
Siedlungsgebiet ermitteln, die beide zur Berechnung der Wohndichte dienen:

„T , ,. ,
Einwohner E

Wohndichte = oder =

Siedlungsgebiet PFLT

Durch den Nutzungsplan wird das für die künftige Überbauung noch verfügbare Bauland, die Bauland¬

reserve, festgelegt. Im Zonenplan ist die projektierte Wohndichte bestimmt. Die maximale Aufnahmefähig¬
keit läßt sich somit durch Multiplikation der Fläche des Siedlungsgebietes mit der Wohndichte finden :

E max. = PFLT X WD

Aus der Bevölkerungsstatistik ergibt sich die durchschnittliche jährliche Bevölkerungszunahme. In Zürich
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beträgt sie, berechnet nach dem letzten Dezennium 1,07% pro Jahr. Aus ihr ergibt sich die Anzahl der Jahre

bis zur Erreichung des Vollbesetzungszustandes. Die Gleichung lautet, analog der Zinseszinsberechnung :

S = a (1 -f- 0,01 p)n wobei S = maximale Bevölkerungszahl, a = momentaner Bevölkerungsbestand,
p = jährliche, prozentuale Zunahme, n= erforderliche Anzahl Jahre.

Gestützt auf diese Gleichung läßt sich die Zahl der Jahre wie folgt berechnen :

log S — log a

ïo7(i + o,oi p)
In der Stadt Zürich werden somit bei einer maximalen Bevölkerungszahl von S = 500 000 E, einem Bevöl¬

kerungsbestand 1944 von a = 351 444 E und einer jährlichen prozentualen Zunahme von p = 1,07 voraus¬

sichtlich

log 500 000 — log 351 444
00 ,, T ,

n = --

5 = 33,14 Jahre

log 1,0107

bis zum Erreichen des Vollbesetzungszustandes verstreichen. Demnach wird die Stadt Zürich im Jahre 1977

theoretisch 500 000 Einwohner zählen.

Wenn zur Erreichung der maximalen Einwohnerzahl n Jahre benötigt werden, so lassen sich die innerhalb

dieser n Jahre zu erwartenden Bestattungen bei einer durchschnittlichen Sterblichkeit von 9,5°/00 oder rund

10°/oo nach folgender Gleichung ermitteln :

10°/oo von S = X (a-J-t); wobei S = maximale Einwohnerzahl, n = notwendige Anzahl Jahre, a ==

Li

Bevölkerungsbestand im momentanen Zeitpunkt, t = Endglied im n-ten Jahre.

Erfahrungsgemäß beträgt die durchschnittlich notwendige Fläche pro Grab 5—6,5 m2
,
Anteil an Wegen,

Ruheplätzen, Grünanlagen, Abdankungshalle, Gärtnerhaus usw. inbegriffen. Die Multiplikation dieser durch¬

schnittlichen Fläche pro Grab mit der Anzahl der Bestattungen ergibt die gesuchte Friedhoffläche, berechnet

für den Vollausbau des Einzugsgebietes. In den früheren Zeiten war die Flächenberechnung verhältnismäßig
einfach, da es nur eine Bestattungsart gab, nämlich die Erdbestattung. Die Gräberfläche umfaßte 0,90 m

Breite und 2,40 m Länge, wobei am Fußende 70 cm der Länge für den Weg beansprucht wurde. Die Familien¬

gräber hatten eine Größe von 2 x 1,10 = 2,20 m Breite und 3,00 m Länge. Durch die Einführung der Feuer¬

bestattung gelangen aber heute in vermehrtem Maße Urnen -und Privaturnengräber zur Anwendung. Die

Maße betragen für die Ersteren 0,80 X 1,60 m, für die Letzteren 2 X 0,8 = 1,6 Breite und 2,00 m Länge (83).

Erdbestattung

Reihengräber Minimales Familiengrab
• 1,M,1 •

Weg o

Größeres Familiengrab
. 1,11,11,1.

© ©

C5

Weg ©

m

• 2,2 3,3

Feuerbestattung

Reihenurnengräber
•0,8-0,8-0,8.

Privaturnengräber
•0,8-0,8-

Größeres Privaturnengrab
-0,8-0,8-0,8 •

Weg © Weg ©* Weg ©*

2,4 1.6 • 2,4

Die Feuerbestattung wurde in Zürich 1887 eingeführt. Diese Bestattungsart ist somit noch verhältnismäßig
jung und setzt sich nur allmählich durch. Die Gräberbelegungsarten verteilen sich heute in Prozenten der

Totalbestattungen wie folgt:

Reihengräber (Erdbestattung)
Privatgräber (Erdbestattung)
Urnenreihengräber

Privaturnengräber

Kindergräber

Diese Flächen machen aber insgesamt nur etwa 37% der gesamten Friedhofflächen aus, indem etwa 63%
für Wege, Rasenflächen, Baumpflanzungen usw. reserviert bleiben müssen. Bei der Anlage der Friedhöfe spie-

55 —60 %
1,7— 1,9%

29 —37 %
2 %

3 -4 %

mit 2,16 m2 Fläche

mit 6,60 m2 Fläche

mit 1,28 m2 Fläche

mit 3,20 m2 Fläche

mit 0,98 m2 Fläche
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len die Bodenbeschaffenheit und die Neigung des Terrains eine wesentliche Rolle. Es sind daher folgende geo¬

logisch-hydrologischen Vorbedingungen zu beachten:

a) Damit die Verwesung der Leichen normal vor sich gehen kann, muß der Boden so beschaffen sein, daß die

für die Oxydation erforderliche Luft zutreten kann. Lehmige Bodenschichten sind deshalb ungeeignet.

b) Der Grundwasserspiegel soll sich unter der Sohle der Gräber befinden.

c) Felsschichten und große Felsblöcke erschweren den Grabaushub und können Sprengungen notwendig
machen, was in einem Friedhof besonders unerwünscht ist.

d) Rutschgefährdetes Gebiet erschwert die Terrassierung der Grabfelder und die Fundation der zum Friedhof

gehörenden Bauten.

e) Die Friedhofanlage muß auf allfällige bestehende und durch Art. 702 ZGB geschützte Wasserfassungen
Rücksicht nehmen.

In der folgenden Tabelle habe ich die für die Stadt Zürich im Vollbesetzungszustand mit 500 000 Einwoh¬

nern 1977 erforderlichen Friedhofflächen nach Stadtkreisen und Quartieren geordnet berechnet.

Christliche Friedhöfe

Einzugsgebiete
Stadtkreis, Quartier

1 Altstadt
....

3 Wiedikon
....

4 Außersihl ....

5 Industriequartier .

Einwohner

1941

20 091

46 140

43 436

16 729

1977

18 000

82 000

58 000

17 000

Friedhoffläche Aren

1941

Hohe Promenade 32,00

Sihlfeld A-D 2 288,70

Fläche für

Vollausbau

445,67

1 449,24

1186,80

394,63

für den Voll¬

ausbau

fehlen noch

1 155,64

126 396 175 000

2 Wollishofen
. . .

13 849 20 000

2 Enge 13 840 18 000

Manegg

2 320,70 3 476,34 1155,64

974,50 396,04

372,53 —

2 Leimbach . .

27 689

1180

38 000

3 000 Leimbach

974,50*

16,60

768,57

48,91 32,31

6

6

10

11

Unterstraß. .

Oberstraß . .

Wipkingen
Oerlikon . .

.
26 865

15 010

. 21472

. . 16 809

34 000

18 000

23 000

23 000

Nordheim

Oerlikon

1 071,40

74,60

712,12

386,22

520,32

465,77

938,43

80156 98 000 1146,00 2 084,43 938,43

7 Fluntern . .
8 252 11000 Fluntern 149,10 225,23 76,13

7 Hottingen . . . . 15 389 17 000 Rehalp 316,00 378,95

7 Hirslanden. . . .
10 712 15 000 Enzenbühl 407,60 300,83

8 Seefeld . . . . . 19 150 20 000 Außerhalb 458,06

8 Riesbach . .
5 706 8 000 Stadt + 519,10 160,36 55,50

59 209 71000 1 391,80 1 523,43 131,63

7 1 111 8 000 Witikon 11,70 106,60 94,90

9 Albisrieden
.

5 929 16 000 Albisrieden 100,90 256,57 155,67

9 Altstetten . . 13 635 25 000 Altstetten 162,30 452,03 289,73

10 Höngg . . .
7 261 19 000 Höngg 61,60 461,60** 400,00

11 Affoltern . .
3 341 12 000 Affoltern 25,20 179,49 154,29

11 Schwamendingen . 3 256 17 000 Schwamendingen 24,50 237,00 212,50

11 7 232 18 000 Seebach 101,90 295,22 193,32

Ganze Stadt 336 395 500 000

6 Unterstraß. . . . aufgehoben

* Der Überschuß soll als Reserve beibehalten werden.
** (86).

Steinkluppe

6 337,70

17,50

9 785,82 3 758,42

72



Israelitische Friedhöfe

Fläche 1941

Friedhof Aren

Adass Jeschurun .... 47,23

Agudas Achim 45,50

Friesenberg 175,00
Binz-Witikon 70,30

Total 338,03

Zusammenstellung

Christliche Friedhöfe

Israelitische Friedhöfe

Zusammen

ür Vollausbau für den Vollausbat

Aren fehlen noch Aren

47,23 —

45,50 —

432,00 257,00

70,30 —

595,03 257,00

9 785,82 Aren

595,03 Aren

10 380,85 Aren

12. Die Krankenhäuser und Pflegeanstalten (89)

In Deutschland waren im Jahre 1930 pro 1000 E rund sechs Krankenbetten für körperlich Kranke und

2,6 Betten für Geisteskranke vorhanden; in Hamburg, Köln und München standen sogar 100 Betten für

körperlich Kranke zur Verfügung (85). Demgegenüber wies die Stadt Zürich Ende 1946 pro 1000 E 9,8 Betten

für körperlich Kranke und drei Betten für Geisteskranke auf (eigene Erhebungen beim stadtärztlichen

Dienste).

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über den Bestand an Krankenbetten für körperlich Kranke pro

1000 E für einige deutsche Städte (81):

1929 1937 1939
1929

1937

Stadt Bettenzahl Bettenzahl Bettenzahl Stadt
Bettenzahl

Bettenzahl

pro 1000 E pro 1000 E pro 1000 E pro1000E pro 1000 E

.... 7,3 6,9 6,4
Hannover6,1

10,00

.... 9,8

Berlin . . .

Aachen
. . .

Augsburg . .

Bochum . .

Braunschweig
Chemnitz . .

Darmstadt

Dortmund

Dresden . .

Duisburg . .

Essen ....

Elberfeld . .

Erfurt. . . .

Frankfurt a. M.

Gelsenkirchen

Halle
....

Hamburg . .

7,7

11,6

9,0

6,3

10,2

9,1

9,4

9,8

7,7

8,5

8,0

9,5

13,7

9,9

10,79

9,74

10,87

9,73

9,48

10,13

14,25

15,74

Hannover

Kassel . .

Karslruhe

Kiel
. . .

Koblenz
.

Köln . . .

Königsberg
Krefeld

.

Leipzig . .

Lübeck . .

Magdeburg
Mainz

. .

Mannheim

München .

Nürnberg
Stuttgart
Trier

. . .

1929Bettenzahlpro1000E6,1

9,0

9,5

4

19,9

9,4

6,1

5,7

7,0

6,4

15,6

8,0

10,2

5,3

11,5

18,9

4,65

9,82

8,42

10,30

6,00

11,39

Die entsprechenden Zahlen lauten für die Schweiz (87) :

Bettenzahl pro 1000 E

Stadt im Jahre 1942

Zürich 8,7

Lausanne 18,0
Luzern 17,7

St. Gallen 16,7

Bern 16,4

Bettenzahl pro 1000 E

im Jahre 1942Stadt

Basel 17,1

Genf 13,6

La Chaux-de-Fonds . . . 8,6

Biel 8,4

Winterthur 8,3

Seit der Einführung der Krankenkassen stieg der Bedarf an Krankenbetten erheblich; umgekehrt erfuhr

die durchschnittliche Dauer des Spitalaufenthaltes der einzelnen Kranken eine merkliche Kürzung. In Deutsch¬

land betrug sie im Jahre 1902 durchschnittlich 30,6 Tage pro Patient, 1928 aber nur noch 27,4 Tage (85). In

den Tuberkuloseheilstätten wurde in Deutschland mit einer Belegzeit von drei Monaten pro Patient gerech¬
net (88).
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Neuzeitlich und vollwertig ausgestaltete Krankenhäuser müssen mit Rücksicht auf die Wirtschaftlichkeit

ihres Betriebes mindestens 150 Betten aufweisen. In Großstädten werden Krankenhäuser mit allen Sonder¬

abteilungen und Anlagen erst bei 600—800 Krankenbetten wirtschaftlich tragbar; diejenigen mit mehr als

1200 Betten weisen dagegen bereits einen unpersönlichen Massenbetrieb auf. Trotzdem ist in Södersjukluset

(Schweden) 1947 ein neues Krankenhaus mit 1600 Betten gebaut worden.

In Zürich bestanden Ende 1946 nach eigenen Erhebungen, nach der Arealstatistik und dem Grundstück¬

register insgesamt 25 Krankenhäuser, Heil- und PflegeaDstalten mit total 4618 Krankenbetten. Sie beanspruch¬
ten eine total Bodenfläche von 7149,97 Aren. Auf ein Krankenhaus entfallen somit durchschnittlich 185 Betten

und 286,0 Aren Land, also rund 154,8 m2 Parzellenfläche pro Krankenbett. Die 23 Anstalten für körperlich
Kranke wiesen Durchschnittswerte von 207,22 Aren Land, 160 Betten und 129,2 m2 Land pro Krankenbett

auf. Für die beiden Heil- und Pflegeanstalten (Kantonale Heilanstalt Burghölzli und Anstalt für Epileptische)

betrugen die Werte 1192,0 Aren Land, 465 Betten und 256,6 m2 Land pro Bett.

Für die Planung schlage ich die folgenden Werte vor (wobei die Bettenzahl von Schumacher übernommen

ist; 89, Seite 98):

pro Krankenhaus 180—200 Betten,

pro Krankenbett 100 ma Landanteil und 180—200 Aren Parzellenfläche.

Die deutschen Normen (85) bezeichnen :

Krankenhäuser mit bis zu 200 Betten als klein,

Krankenhäuser mit bis zu 600 Betten als mittler,

Krankenhäuser mit mehr als 600 aber maximal 1500 Betten als groß.
Preussische Vorschriften verlangen einen Landanteil von 75 m2 pro Bett (85).

Organisatorisch werden die Verteilungen von Krankenhäusern nach folgenden Richtlinien planmäßig

festgelegt :

Kleinkrankenhäuser sind nach den Bevölkerungszahlen unter Berücksichtigung der Zunahme und des

errechneten Vollbesetzungszustandes über die Landschaft zu verteilen, unter eventueller Zusammenfassung
mehrerer Gemeinden. Die größeren Anstalten sind in der Stadt selber zu erstellen und als Gesundheitszentren

auszugestalten (Kantonsspital, Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke, Polikliniken). Den großen Anstalten

können weitere, kleinere Krankenhäuser zugeteilt werden. Bezüglich der Lage (89) ist eine möglichst freie

Situation innerhalb ausgedehnter Grünanlagen mit bequemen Anschlüssen an das öffentliche Verkehrsnetz,

insbesondere an die Straßenbahn anzustreben. Dabei sollen die Gebäulichkeiten aber so weit vom Verkehr

abliegen, daß die größtmögliche Ruhe gewährleistet ist. Im Übrigen sind alle jene Gegenden zu meiden, die

dem Wind, der unreinen Industrieluft, dem Nebel oder der Feuchtigkeit besonders ausgesetzt sind. Lange
Südfronten auf leicht nach Süden geneigtem Gelände gewährleisten die optimale Besonnung. Große Parzellen¬

flächen ermöglichen eine genügend weiträumige Bebauung sowie allfällig nötig werdende Erweiterungen.
In seiner Untersuchung über das Krankenhauswesen in der Stadt Zürich gelangte Schumacher (89) zu

folgendem Resultat:

Kantonsspital: Kernzonenprojekt mit 779 Betten;

«Zwillingsspitäler» (kombiniertes Krankenhaus für Akut- und Chronischkranke) :

Total Betten Akutkranken-Pflege-Betten

a) Wollishofen, PFL = 84 645 m2 236 140+96

b) Uetikon am Uetliberg, PFL = 280 000 m2 232 160 + 72

c) Asyl Neumünster (bestehend) 200 (+34 Reservebetten)
d) Rütihof bei Höngg, PFL = 100 000 m2 274 175+99

Pflegeheim Seebach (aus Schulhaus umzubauen) 96 Betten für Alterserkrankte und

gebrechliche Alte

6 Betten Unfallstation.

Für die Ausscheidung der klinisch zu behandelnden Patienten schlägt Schumacher die Errichtung von

«Siebstationen» vor:

Siebstation I: Situation: Mühlebach-Kreuzstraße, PFL = 600 m2, für etwa 83 800 E;

Siebstation II: Situation: Sihlquai-Limmatstraße-Gasometerstraße, PFL = 1200 mz, für etwa 128 900 E;
Siebstation III: Situation: Gegend Botanischer Garten, PFL = 600 m2, für etwa 78 000 E.

13. Kultur, Vergnügen und Zerstreuungen

Jedes Land, jede Stadt hat kulturell und soziologisch ein eigenes Gepräge. Nicht an allen Orten haben die

vorhandenen Kulturstätte dieselbe Bedeutung. In einzelnen Städten treten gewisse Kulturzweige ausgespro¬

chen in den Vordergrund; so sind z. B. Florenz und München typische Kunststädte, Heidelberg, Pavia,
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Oxford, Cambridge u. a. Hochschulstädte, Salzburg, Bayreuth, Glyndbourne u. a. Musikstädte usw. Städte

mit besonders ausgeprägten Erholungs- und Zerstreuungszentren (großen Parkanlagen) sind z. B. Kopen¬

hagen (Sommer-Tivoli), Stockholm (Skansen), Göteborg (Liseberg, Furnwicks) usw. In der Schweiz und ins¬

besondere in Zürich zeigt die historische Entwicklung, gewiß nicht zufällig, daß jedes Quartier gerne ein

eigenes Kultur- oder Vergnügungszentrum besitzen möchte. Aus wirtschaftlichen Gründen sind jedoch die

eigentlichen Kulturstätten wie höhere Schulen, Universität, Eidgenössische Technische Hochschule, Museen,

Theater, Konzert- und Kongreßsäle usw. in der Nähe des Stadtzentrums mehr oder weniger zentral angeord¬
net. Außerhalb des Zentrums liegen dagegen der Zoologische Garten, der Wildpark Langenberg im Sihltal,

das Wellenbad, Kunsteisbahn, Rollschuhbahnen, Vereinssäle in großer Zahl usw. Neben diesen ständigen

Gelegenheiten gibt es eine große Menge von vorübergehenden Veranstaltungen wie Sechseläuten, Knaben¬

schießen, Zirkus, Lunapark, Quartieranlässe, Kirchweihen, Umzüge usw., ferner die zahlreichen, periodisch
wechselnden Ausstellungen künstlerischer und anderer Art.

Für die zentrale oder dezentralisierte Anordnung der Erholungs- und Vergnügungsstätten spielen unter

Umständen sowohl topographische Verhältnisse als auch die Ausdehnung der noch zur Verfügung stehenden

freien Flächen eine Rolle. Im Stadtzentrum von Zürich ist der Boden durch die Citybildung und deren volks¬

wirtschaftliche und bauliche Auswirkungen dermaßen ausgenutzt, daß die Anlage eines zentralen Vergnü¬

gungsviertels infolge Platzmangels überhaupt nicht mehr möglich wäre. Als größte zentrale Erholungsanlage
darf wohl die neuprojektierte Seeufergestaltung bezeichnet werden, die u. a. Parks-, Spiel-, Sport- und Bade¬

gelegenheiten, Promenaden, Restaurants und Erfrischungsräume vorsieht.

Nach eigenen Erhebungen befanden sich in Zürich

Ende des Einwohner Total Cafés, Restaurants 1 Lokal für

Jahres Bars und Dancings wieviele E

1941 336 395 1269 265,1

1945 360 000 1250 288

1948 382 940 1286 297,8

Für Bildung, Unterhaltung und Erholung des Publikums bieten namentlich das Stadthteater, das Schau¬

spielhaus, das Kongreßhaus, die in der Nähe der Seeufer befindlichen Kinos u. a. m. manches Wesentliche.

Im Einzelnen vermitteln die folgenden Angaben ein Bild über diese Anstalten:

A. Theater und Konzertsäle

1946 gab es in Zürich 11 Hauptunternehmungen dieser Art mit insgesamt 8272 Sitzplätzen (d. h. ein Sitzplatz
für 44,33 E):

Anzahl Plätze Anzahl Plätze

Stadttheater 1 100 Kammermusiksaal 248

Schauspielhaus 1015 Kaufleuten, großer Saal 800

Corso 800 Konzertsaal 550

Kongreßhaus mit Kongreßsaal ... 1000 Bernhardtheater 395

Tonhalle (Konzertsaal) 1500 Cornichon-Cabaret 208

Kleiner Saal 656

Pro Theater oder Konzertsaal ergeben sich durchschnittlich 750 Sitzplätze.

B. Kino (90)

Im Jahre 1946 bestanden in Zürich total 29 Kinos mit total 17 183 Plätzen, was einem Sitzplatz auf 21,34 E

entspricht. Pro Kino waren durchschnittlich 593 Plätze vorhanden. Das größte Kino war das «Apollo-Theater»
mit 1700 Sitzplätzen, das kleinste das «Sihlbrücke-Kino» mit 99 Sitzplätzen. Im Ganzen wiesen sechs Kinos

über 1000 Sitzplätze, 12 Kinos 400—1000 und 11 Kinos weniger als 400 Sitzplätze auf. In Zürich besteht ein

Kino auf etwa 12 500 E.

C. Andere Lokale mit Attraktionen, Unterhaltung und Tanz

Auf dem Gebiete der Stadt Zürich sind 51 derartige Lokale mit total 9964 Plätzen verteilt, mit andern Worten

ein Lokal auf 7191 E. Sie weisen durchschnittlich 195 Plätze pro Lokal auf. An der Spitze steht das Kongreß¬
haus mit 1000, am Schlüsse die «Rüden-Bar» mit 35 Plätzen. Die Platzzahl dieser Lokale variiert allerdings
sehr stark, da je nach der Veranstaltung dichter oder lockerer gestuhlt wird.
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14. Der Verkehr

A. Die Straßen und ihr Verkehr

In den Städten früherer Jahrhunderte genügten schmale Gassen und Straßen für die Aufnahme des spärlichen
Verkehrs, der vorwiegend aus Fußgängern und pferdebespannten Karren und Wagen bestand. Plätze wurden

hauptsächlich aus wirtschaftlichen, politischen, architektonischen und ästhetischen Gründen geschaffen, als

Raum für den Markt, für öffentliche Versammlungen, Paraden usw., nicht aber für eine flüssige Verkehrs¬

führung an den Straßenknotenpunkten. Im Laufe der Zeit hat sich der Verkehr aber gewaltig entwickelt und

zwar in den letzten Jahrzehnten so rapid, daß die Schaffung des nötigen Verkehrsraumes, durch die bestehende

Bebauung gehemmt, mit den vorhandenen und sich stets neu zeigenden Bedürfnissen nicht mehr Schritt halten

konnte. Dadurch entstand das Verkehrsproblem, mit dem sich alle größer gewordenen Städte auseinander¬

zusetzen haben. Da die Straßen zwischen den Häusern verlaufen, kann die Erweiterung des Verkehrsraumes

nur durch den mühsamen Prozeß der Baulinienzurücklegung, der Expropriation und der Niederlegung der¬

jenigen Objekte erzielt werden, die den genügenden Straßenausbau verhindern. Auch in diesem Falle muß die

Wirtschaftlichkeit der Projekte wegen ihrer finanziellen Auswirkungen genau überprüft werden.

Die Zunahme des Straßenverkehrs wird ersichtlich aus den statistischen Erhebungen über den Fahrzeug¬
bestand, vor allem im Vergleich mit dem Anteil der Bevölkerung pro Fahrzeug. In den USA (7, Band IV,
Seite 435) gab es:

1 Automobil auf 1 Automobil auf

Jahr wieviele E Jahr wieviele E

1910 265 1928 6

1917 22 1931 3,8

1919 16 1947(91) 4

In Stockholm kamen 1939 auf ein Auto 24 Einwohner (37).
In der Stadt Zürich waren die Verhältnisse folgende (17) :

Zahl der 1 Auto auf 1 Motorrad auf

Jahr Autos wievile E wievile E

1905 114 1460 2 780

1910 342 550 2 890

1915 581 340 1160

1920 1 127 184 746

1925 2 930 71 260

1930 7 632 33 110

1935 10 357 31 147

1939 11488 29 171

1945 4 676 (Kriegsende) 76 1776

1947 13 560 28 150

1948 (91) 16 223 24 108

Das Verkehrsproblem in der angehenden Großstadt gliedere ich in drei Teilprobleme :

a) Fern-, Durchgangs- und Ausfallverkehr

b) Lokalverkehr

c) Arbeitspendlerverkehr

a) Der Fernverkehr

Das Charakteristikum dieser Verkehrsart liegt im schnellen, direkten Fahren auf größere Distanzen. Die für

den raschen Verkehr bestimmten Straßenzüge erfordern deshalb eine möglichst kreuzungsfreie Führung; sie

sollen vom untergeordneten Verkehr nicht benützt werden.

Die Führung der Fernverkehrsstraßen ist durch Bundesratsbeschluß vom 3. Dezember 1943 (92) und für das

Gebiet der Stadt Zürich im speziellen durch StRB Nr. 236/4.2.1944 (93) bestimmt worden. Das Projekt für

ein Netz internationaler Fernverkehrsstraßen umfaßt auf Schweizer Gebiet folgende Straßenzüge (94,
Seite 259):

1. St. Julien—Lausanne—Bern—Zürich—St. Margrethen;
2. Basel—Luzern—Gotthard—Chiasso;
3. Bargen—Schaffhausen—Zürich—Arth;

4. Vallorbe—Lausanne—Simplon—Gondo.
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Die in das internationale Netz aufgenommenen schweizerischen Straßenzüge weisen eine Gesamtlänge von

968 km auf. Dabei handelt es sich bei 89% dieser Länge um zweispurige Straßen von 6 bis 7 m Breite. Rad¬

wege bestehen für 33 km oder 4% der erwähnten Länge. Die internationalen Straßen kreuzen auf Schweizer

Gebiet Bahnlinien in 52 Niveauübergängen, wovon 13 nicht einmal mit Barrieren versehen sind. Die zum

internationalen Netz zusammengeschlossenen europäischen Straßen haben eine Totallänge vonrund 50 000 km.

Die technischen Merkmale dieser Straßen sind :

aa) Straßenbreite. Die internationalen Straßen werden in drei Kategorien gegliedert :

Kategorie Fahrbahnbreite Fahrspuren Übriges

I 7 m 2 X 3,5 m in Berggegenden Breite 6 m

II min. 15 m 2 X (2x3,5 m) plus trennender Grünstreifen

III 10,5 m 3 X 3,5 m ausnahmsweise nur 9 m Breite

Vermag die 7 m breite zweispurige Straße den Verkehr nicht mehr aufzunehmen, so sollte grundsätzlich zur

vierspurigen Straße übergegangen werden. Die III. Kategorie soll nur ausnahmsweise und nur provisorisch zur

Anwendung gelangen und zwar dort wo topographische oder wirtschaftliche Verhältnisse eine andere Lösung
einstweilen nicht zulassen.

bb) Kapazität der Straße. Die Straßen sind nach Maßgabe des Verkehrsvolumens auszubauen. Aus den Normen

der VSS (Vereinigung Schweizer Straßenfachmänner) ergibt sich theoretisch eine maximale Leistungsfähig¬
keit zweispuriger Straßen von 2800 Automobilen pro Stunde bei der günstigsten Geschwindigkeit von 25 km/h,
oder von 2200 Automobilen pro Stunde bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Nach R. Ruckli (118) lautet

die Leistungsformel:

c = (Automobile pro Stunde und Spur)

wobei c = theoretische Kapazität, v = Geschwindigkeit in m/sec, L = Fahrzeugabstandvon Spitze zu Spitze

gemessen.

Die Expertenkommission des Eidgenössischen Oberbauinspektorates hat folgende Kapazitäten angenom¬

men, nach denen die schweizerischen Hauptstraßen dimensioniert werden sollen:

Zweispurige Straße : 700 Automobile für einheitlichen Verkehr

600 Automobile für gemischten Lastwagen und Personenwagenverkehr

Dreispurige Straße: 900—1000 Automobile

Vierspurige Straße: über 1000 Automobile

Nach den in den USA angewandten Normen kann die zweispurige Straße im Tagesdurchschnitt 2000—3000

Fahrzeuge aufnehmen ; liegt die Zahl zwischen 3000 und 15 000, so geht man zur vierspurigen Straße über.

cc) Radwege. Der Ausbau von Radwegen wird befürwortet für alle jene Fälle, wo die tägliche Verkehrsmenge
700 Fahrräder übersteigt. Die Breite der Radwege wird auf 1,75 m Breite in jeder Richtung festgesetzt.

dd) Umfahrung von Städten und Ortschaften, Bauten längs der Straßen. Die Straßen des internationalen Netzes

sollen die überbauten Zonen im allgemeinen umfahren. Längs der Umfahrungsstraßen dürfen Bauten mit

direkten Ausfahrten auf die Straße nicht geduldet werden. Allfällige Ausfahrten sollen nur an hierzu besonders

ausgebauten Stellen erfolgen.

ee) Kreuzungen und Straßengabelungen. Kreuzungen und Abzweigungen sind, wo nicht absolut notwendig,

grundsätzlich zu vermeiden. Beim Bau neuer Straßen ist es angezeigt, Kreuzungen mit anderen wichtigen
Straßen als zweistöckige Übergänge ohne direkte Überschneidung der in den querliegenden Fahrrichtungen
verlaufenden Fahrbahnen auszugestalten, sobald das Produkt aus dem mittleren Tagesverkehr der beiden

Straßen die Zahl von drei Millionen übersteigt.

Vor Niveaukreuzungen außerorts wird die Anlage von sogenannten Verzögerungsstreifen empfohlen. Es

handelt sich dabei um gut markierte, 3 m breite und 50—100 m lange Streifen, die dem Fahrzeugführer gestat¬

ten, die Hauptfahrbahn ohne vorheriges Verlangsamen des Fahrzeuges zu verlassen und diese dem raschen

Verkehr freizugeben. Damit wird auch die Gefahr von Zusammenstößen vermindert.

Außerdem sollen bei Niveaukreuzungen sogenannte Sichtdreiecke mit minimalen Seitenlängen von 150 m

längs der Hauptstraße und 50 m längs der Nebenstraße freigehalten werden.

ff) Steigungen. Den schweizerischen Normen entsprechen Steigungen von maximal 5 bis 6%, bei Talstraßen

und von 8 bis 10% bei Bergstraßen.

77



gg) Linienführung. Im Hinblick auf die Linienführung sind drei Fälle zu unterscheiden :

Klasse 1 Linienführung in leichtem Gelände,

Klasse 2 Linienführung in hügeligem Gebiet,

Klasse 3 Linienführung in besonders schwieriger Gegend.

Reisegeschwindigkeit Kurvenradius im Grundriß Sichtweite auf Kuppen* Ausrundung auf der Kuppe,
Klasse in km/h normal min. normal min. Radius des Längenprofils

normal min.

mm m m m m

1 100—-120 500 300 230 150 5 000 2 500

2 80 300 200 150 110 2 500 1200

3 60 200 100 110 60 1000 400

* Für einen Fahrzeugführer, dessen Auge sich 1,35 m über der Fahrbahn befindet, und mit Bezug auf ein Hindernis von

0,1 m Höhe über Fahrbahn.

Nach den Normen der VSS können auch Kurvenradien von 300 m, resp. 100 m für Hauptstraßen und

30 m für Bergstraßen hingenommen werden.

hh) Querprofile. In Geraden soll das Querprofil der Straße aus zwei Ebenen mit einem Quergefälle von je
höchstens 3% bestehen.

ii) Kurvenüberhöhung. Kurven mit Radien von unter 1500 bis 1000 m sollen einseitig mit einer Maximal¬

neigung von 10% überhöht werden.

Wenn auch der Durchgangsverkehr in der Stadt Zürich nicht dasselbe Ausmaß annimmt wie der Fern¬

verkehr mit dem Endziel Zürich, resp. der Ausfallverkehr aus der Stadt in die Region und die andern Landes¬

teile, so ist doch die Bedeutung der Fernverkehrsstraßen auch für Zürich nicht zu unterschätzen. Der Bericht

des Eidgenössischen Oberbauinspektorates (94) stellt im IV. Kapitel unter «B. Die Dimensionierung» fest, daß

die Fernverkehrsstraße Nr. 1 (Genf—Bern—Ölten—Zürich—Winterthur) eine Frequenz von 990 bis 1350

Autos pro Stunde aufweist und daß diese Straße hinsichtlich des Fassungsvermögens und des Betriebes unter

allen Fernverkehrsstraßen der Schweiz an zweiter Stelle steht. Da mit einer dauernden Verkehrszunahme von

1 : 5 (95) resp. 1 : 3 (94) gerechnet wird, kann die Bedeutung der Fernverkehrsstraße sicherlich nicht bestrit¬

ten werden.

Der Fernverkehr kann seiner Eigenart wegen gesondert geplant, projektiert und festgelegt werden, wie dies

durch den erwähnten Bundesratsbeschluß (92) auch tatsächlich geschehen ist.

b) Der Lokalverkehr

Ende 1947 waren nach eigenen Erhebungen in der Stadt Zürich total 1772 benannte Straßen vorhanden. Diese

Straßen, größtenteils gut ausgebaut, mit Kanalisationen, Leitungen für Wasser, Gas und Elektrizität sowie

mit Telephonkabeln, teilweise sogar mit Straßenbahn- und Bundesbahngeleiseanlagen (Industriegeleise) usw.

versehen, stellen einen beträchtlichen Teil des Volksvermögens dar. Verkehrstechnisch und wohnungspolitisch

gesehen leidet die Stadt Zürich nicht an einem Mangel, sondern eher an einem Überfluß an Straßenland, der

jedoch zum Teil nicht richtig verteilt ist. Wo wir Verkehrsflächen brauchen — an den Hauptverkehrsadern —

haben wir sie nicht oder nicht in der richtigen Form; wo wir sie nicht in so großem Maße brauchen — zwischen

den Wohnungen, in den reinen Wohnquartieren — belasten sie durch ihr Übermaß unnötigerweise den Woh¬

nungsbau.

Aus allen Berichten über den Wiederaufbau der kriegsgeschädigten Städte Deutschlands, Polens und Eng¬
lands, insbesondere von Berlin, Krakau, Warschau u. a. m., geht hervor, daß das bestehende oder frühere

Straßennetz eine teure Anlage bildet, die sich, einmal ausgebaut, kaum mehr verlegen läßt und im Wieder¬

aufbau mit wenigen Ausnahmen erneut Verwendung findet. Das bestehende Straßennetz besitzt also ein großes

Beharrungsvermögen; es übersteht sogar Katastrophen größten Ausmaßes. Die früheren Straßen werden aber

nicht nur wegen des zum Teil noch intakten, teuren Ausbaues (Werkleitungen usw.) beibehalten. Vielfach ist

es auch der Wille und die Beharrlichkeit der Grundeigentümer, deren Liegenschaften an die Straße stoßen,

ihre zerstörten Heimstätten am früheren Orte, vielleicht in etwas anderer Form, wieder aufzubauen. Der Um¬

stand, daß viele Grundeigentümer verschollen sind und dadurch anfänglich Baulücken offen bleiben, ändert

hieran nur wenig. Es scheint demnach schon in zerstörten Städten, die wieder aufgebaut werden sollen, außer¬

ordentlich schwer, andere, zweckmäßigere Straßenführungen durchzusetzen. Wie ungleich schwieriger wird

die Abänderung der Straßenführung in eng bebauten Gebieten mit voll intakt gebliebener, verhältnismäßig
noch nicht alter Überbauung sein, wie z. B. in Zürich!

Es ist daher gerechtfertigt, das bestehende Straßennetz samt seinen Baulinien einmal gründlich zu unter¬

suchen und die Straßen nach ihrer Bedeutung zu ordnen (96). Eine derartige Klassifizierung bildet nach meiner
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Auffassung eine Hauptgrundlage für die geordnete Führung und flüssige Abwicklung des Verkehrs. Zwar stellt

schon das BG (§§ 8, 9 und 11, vgl. auch Kommentar Maag und Müller) (97) vier verschiedene Straßengat¬
tungen auf, nämlich :

Hauptverkehrsstraßen,
Andere öffentliche Straßen von untergeordneter Bedeutung,
Quartierstraßen,

Privatstraßen,

während das Gesetz betreffend das Straßenwesen drei Klassen von Straßen ausscheidet :

I. Hauptverkehrsstraßen.
II. Lokalverkehrsstraßen (von einer Gemeinde zur andern oder zwischen zwei Gemeindeteilen).

III. Alle übrigen Straßen und öffentlichen Fußwege.

Diese Einteilungen sind aber vorwiegend rechtlicher Natur und genügen höchstens für die Verkehrsbedürf¬

nisse kleinerer Städte. Für die ständig noch weiter wachsende Stadt Zürich dagegen erweist sich eine klarere,
feinere Abstufung nach technischen Verkehrsgesichtspunkten, vor allem aber eine saubere Trennung der

Verkehrsarten als notwendig. Die Klassifizierung der Straßen ist erforderlich, weil der Verkehr in der Stadt

Zürich heute unklar oder mangelhaft geführt wird und sich daher nur mühsam abwickelt. Die bestehenden

Straßen sind zu wenig differenziert geplant und gebaut worden. Die Kategorisierung der Straßen bildet die

unerläßliche Grundlage für einen Ausbau- und Verkehrsverbesserungsplan der kommenden Jahre.

Eine organische Lenkung des Lokalverkehrs setzt zunächst den zweckmäßigen Ausbau einzelner bestehen¬

der Straßen und Plätze, sodann die Ausscheidung bestimmter Straßenzüge für besondere Zwecke voraus, wo¬

bei alle Hilfsmittel der Verkehrslenkung in Frage kommen (Wegweiser, farbige Straßenbeläge, Führung durch

farbige Pfeile auf der Fahrbahn, Sonderfahrvorschriften, Stopstraßen, Einbahnstraßen, Fahrverbote, z.B.

temporäres Fahrverbot auf der Bahnhofstraße).
Die Straßen sind nicht nur nach einer bestimmten Reihenfolge zu klassifizieren, sondern nach der ihnen

zugedachten Verkehrsgattung wertmäßig einzuteilen. Ich schlage deshalb folgende Kategorisierung der

Straßen vor:

aa) Fernverkehrsstraßen (vgl. Seite 76 vorstehend),
bb) Ausfall- oder Radialstraßen (7),
cc) Ringstraßen,

dd) Hauptstraßen, vornehmlich Geschäftsstraßen mit eingebauten Tramlinien,

ee) Entlastungsstraßen,
ff) Aufschließungs- oder Wohnstraßen (7),
gg) Promenaden und Spazierwege.

bb) Die Ausfall- oder Radialstraßen dienen dem direkten Verkehr zwischen dem Stadtzentrum und den benach¬

barten Städten oder Ortschaften von größerer Bedeutung. Dieser Verkehr darf den Lokalverkehr im Stadtkern

jedoch nicht zusätzlich belasten. Er soll durch eine breite, mit den nötigen Parkierungsstreifen und angeglie¬
derten Parkplätzen versehene Ringstraße abgefangen werden. Von dieser Ringstraße aus sollen die Ausfall¬

straßen den Verkehr in möglichst direkter Richtung und mit einem Minimum von Querverbindungen rasch

und reibungslos über die Stadtgrenzen hinaus führen. Sie sollen eine zweispurige Fahrbahn von mindestens

2 X 3,5 = 7m, beidseitige Radfahrerstreifenvon 1,75 m, sowie allenfalls Gehwege von 2,5 m Mindestbreite auf¬

weisen, was bei je 4,25 m breiten Vorgärten einen minimalen Baulinienabstand von 24,0 m erfordert.

cc) Ringstraßen. Die Verbindung der einzelnen Quartierzentren untereinander soll durch die Ringstraßen her¬

gestellt werden. Diese führen den Verkehr unter Umgehung des Stadtkernes, den sie dadurch verkehrsmäßig
entlasten, von Quartierkern zu Quartierkern. Je nach der radialen Distanz dieser Quartierzentren vom Stadt¬

kern ergibt sich eine Mehrzahl von Ringstraßen. Die inneren Ringstraßen sollen Fahrbahnbreiten von 7 m

(zweispurig), beidseitige Parkierungsstreifen von je 2,5 m und zwei Trottoire von je 5 m Breite als minimale

Abmessungen aufweisen. Daneben sind längs der innersten Ringstraße, die um den Stadtkern führt, wo nötig
Großparkierungsplätze oder Großgaragen vorzusehen. Für äußere Ringstraßen mögen 7 m Fahrbahn und ein

einseitiges Trottoir von 3,0 m genügen. Der Baulinienabstand beträgt mindestens 22,0 m.

dd) Hauptstraßen. Diese sollen vor allem den direkten Verkehr der Quartierzentren zum Stadtkern überneh¬

men. Es sind breite Geschäftsstraßen, d. h. Straßenzüge, an denen Geschäftslokale liegen. In ihnen ist die

Straßenbahn als geeignetstes Massenbeförderungsmittel eingelegt. Hauptstraßen sollen eine Fahrbahnbreite

von 12,0 m, zwei Parkierungsstreifen von je 2,5 m und beidseitige Trottoire von 3,5 bis 6,0 m Breite haben,

je nach Lage und Bedeutung. Ein solcher Ausbau erfordert einen minimalen Baulinienabstand von 24,0 m.
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ee) Die Entlastungsstraßen verlaufen mehr oder weniger parallel zu Fernverkehrs-, Ausfall- oder Hauptstraßen.
Sie dienen jenem nicht durchgehenden, mehr lokalen Verkehr, der ohne sie auf die oben genannten wichtigeren
Straßen angewiesen wäre. Überdies kann einer Entlastungsstraße auch der Charakter einer Sammelstraße

für den Verkehr eines ganzen Wohnquartiers zukommen. Ein Ausbau mit 7 m Fahrbahn und (je nach Bedeu¬

tung) mit Parkierungsstreifen von 2,5 m Breite, einem oder zwei Trottoiren von 2,5 m Breite sowie Vorgärten
von bis zu je 5 m Breite setzen einen minimalen Baulinienabstand von 22 m voraus.

Alle diese unter lit. aa) bis ee) genannten Straßengattungen haben ausschließlich öffentlichen Charakter und

sind deshalb gemäß den § § 57 und 58 des Gesetzes betreffend das Straßenwesen durch die Gemeinde zu erstel¬

len. Soweit jedoch die Straßen für den durchgehenden Verkehr bestimmt sind, größere Stadtteile unter sich

oder mit Eisenbahnstationen verbinden oder den Verkehr mit den eidgenössischen oder kantonalen Anstalten

wesentlich erleichtern, leistet der Staat einen Beitrag bis auf die Hälfte desjenigen Teiles der Baukosten, der

nicht zu Lasten von Privaten fällt.

ff) Die Aufschließungs- oder Wohnstraßen. Gemäß § 46 BG darf ein Gebäude nur auf einem Grundstück

gebaut werden, das eine hinreichende Zufahrt hat. Die einzelnen Bauten eines Quartiers werden deshalb durch

den Bau der Aufschließungs- oder Wohnstraßen erschlossen. Da die Benützung von Wohnstraßen hauptsäch¬
lich durch und für Anwohner erfolgt (Zubringerdienst) sind sie durch die Privaten selbst zu erstellen und zu

bezahlen. Ein gegenwärtig in Beratung stehender Entwurf zu einer neuen Verordnung über die Privatstraßen

sieht folgende Mindestbreiten vor:

Höchst zahl der Maximale Minimale Minimale Breite

erschlossenen Wohnungen Straßenlänge Fahrbahnbreite der Trottoire und Schutzstreifen

(Garagen) mm m

36 (18) 160 5 je 1,0

72 (36) 260 5 2,5+1,0
oder 6 je 1,0

108 (54) 360 6 je 1,0

216 (108) — 6 2,5+1,0

mehr als 216 — 6 2,5+2,5

In den Kurven ist die Fahrbahn zweckmäßig zu verbreitern. Nach § 8 BG sollen die Straßen durchgehend

angelegt werden. Erfolgt der Ausbau einer als durchgehend vorgesehenen Straße in Etappen, so sind in Ab¬

ständen von je 150 m Kehrplätze anzulegen. Eine Straße, die nicht mehr als 120 Wohnungen erschließt und

im endgültigen Ausbau nicht länger als 150 m wird, kann dauernd durch einen Kehrplatz abgeschlossen wer¬

den. Die Kehrplätze sind so zu bemessen, daß auch Lastwagen (Möbelwagen, Automobile der Kehrichtabfuhr)
in maximal drei Fahrphasen wenden können. In Tafel 7 sind die Mindestabmessungen für Kehrplätze dar¬

gestellt.
Wohnhäuser gelten als durch eine bestimmte Straße erschlossen, wenn der Zugangsweg zwischen Straße und

Haustüre bei EF nicht mehr als 70 m und bei MF nicht mehr als 60 m mißt. Zugangswege, an die mehr als

sechs Wohnungen angeschlossen sind, müssen eine Breite von mindestens 1,2 m haben.

Die vom Regierungsrat am 18. Februar 1909 genehmigte BO von Höngg schreibt in den Artikeln 7, 16, 24

und 29 vor, daß zwischen zwei Straßen nur zwei Reihen von Häusern erstellt werden dürfen. Diese Erschlies-

sungsart erwies sich in der städtebaulichen Entwicklung bald als zu eintönig und zu unwirtschaftlich, indem

die Erschließungskosten pro Gebäude zu hoch wurden. Mit der neuen Verordnung über die Privatstraßen wird

für die Lösung des Erschließungsproblems viel mehr Spielraum gelassen. In Tafel 8 habe ich die maximalen

Erschließungsmöglichkeiten für EF schematisch dargestellt. Diese Schemen wollen jedoch nicht als ästhetisch¬

architektonisch vorbildliche Vorschläge gewertet werden, sondern nur die theoretische Höchstausnützung und

damit die wirtschaftlichste Lösung aufweisen. Grundlage für die Kostenberechnung war die quartierplan¬

mäßige Verteilung der Gestehungskosten unter Annahme eines Erstellungspreises von Fr. 130.— pro m2

Straßenfläche inklusive Werkleitungen und von Fr. 60.— für Trottoire und Fußwege. Theoretisch ist nach

dieser Berechnung für EF die Stichstraße mit Zugangswegen, für dreigeschoßige MF mit je zwei Wohnungen

pro Geschoß die 360 m lange, 6 m breite durchgehende Straße mit Zugangswegen die wirtschaftlichste Er¬

schließungsform.
Die Bedeutung des erwähnten Verordnungsentwurfes wird erst im Quartierplanverfahren voll ersichtlich

(vgl. Seite 116 nachstehend), indem dadurch die im BG und in der Quartierplanverordnung fehlenden tech¬

nischen Grundlagen für die Projektierung der Straßen und die Lösung des Erschließungsproblems gegeben
werden.

Der Baulinienabstand sollte bei der Neufestsetzung von Straßen innerhalb oder außerhalb des Quartierplan¬
verfahrens 16 m nicht unterschreiten. In denjenigen Fällen, in denen die ganze Straße in einem Zuge erstellt

und sämtliche durch die Straße zu erschließenden Wohngebäude gleichzeitig gebaut werden, kann auf das
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Ziehen von Baulinien verzichtet werden, wenn an deren Stelle im Grundbuch Reverse über die Freihaltung des

Vorgartengebietes, wie wenn Baulinien vorhanden wären (§ 36 BG) angemerkt werden.

gg) Promenaden und Spazierwege. Jeder Mensch, vor allem aber der in der Stadt lebende, bedarf der Ruhe und

Erholung. Dem Wasser entlang und durch Grünanlagen, Wälder und Gegenden mit lohnender Aussicht führen

spezielle Spazierwege den Menschen abseits von Staub und Lärm in die Erholungsgebiete. Je nach Bedürfnis

sind auch für den Reitsport besondere Wege auszuscheiden. Einer neueren Tendenz in der Stadtplanung fol¬

gend, wird heute bisweilen durch die Trennung der Gehwege von der Fahrbahn mittels Grünstreifen versucht,

den Trottoiren eher den Charakter von Promenaden zu verleihen. Solange dadurch keine Vergrößerung des

Baulinienabstandes erforderlich wird, ist dies absolut zu begrüßen, weil ja dadurch bei einer späteren allfäl¬

ligen Verbreiterung der Fahrbahn die Trottoire nicht neu erstellt zu werden brauchen. Wo durch diese Maß¬

nahme jedoch größere Baulinienabstände resultieren, sind die Gehwege aus wirtschaftlichen Gründen besser

vollständig gesondert zu führen.

c) Der Arbeits-Pendlerverkehr

Während sich in früheren Zeiten Wohnort und Arbeitsstelle größtenteils im gleichen Gebäude befanden, ist

durch die Loslösung des Arbeitsplatzes von der Wohnung ein neues Problem entstanden : dasjenige des Arbeits¬

weges und des damit verbundenen Zeitaufwandes. Maßgebend ist dabei die Verteilung der Arbeitszeit ins¬

besondere die Dauer der Mittagszeit. Diese beträgt in kaufmännischen-, in Büro- und Kleingewerbebetrieben
normalerweise zwei Stunden, in Fabrikbetrieben dagegen nur eine Stunde. Bei einstündiger Mittagszeit kön¬

nen aber nur noch die dem Betrieb am allernächsten Wohnenden das Mittagessen zu Hause einnehmen.

Größere Fabrikbetriebe unterhalten jedoch meist Kantinen, die in Ausschaltung eines großen Arbeitsweges an

Ort und Stelle für die Mittagsverpflegung der Beschäftigten sorgen. Demgegenüber gibt eine zweistündige Mit¬

tagszeit dem Beschäftigten, selbst wenn sein Arbeitsort und seine Wohnung relativ weit voneinander entfernt

sind, die Möglichkeit, das Mittagessen im Familienkreis einzunehmen. Immerhin sollte der Beschäftigte nach

meiner Auffassung für den einmaligen Arbeitsweg nicht mehr als 20 Minuten Zeit aufwenden müssen; eine

Stunde und 20 Minuten erscheinen mir für Mahlzeit und Erholung als Minimum (98). Die Arbeitszeiten können

durch die Benützung irgend eines Verkehrsmittels, wie Velo, Auto, Trolleybus, Autobus, Vorortsbahn, Unter¬

grundbahn, Schnellbahn oder Eisenbahn verkürzt werden.

Jede Untersuchung des Pendelverkehrs setzt die Bestimmung der einzelnen städtischen Beschäftigungs¬
zentren (Häufung von Arbeitsplätzen) voraus, ferner die Erfassung der reinen Wohnquartiere und die Berech¬

nung der im Vollausbau für die verschiedenen Quartiere zu gewärtigenden Bevölkerungszahlen.
Die Ausscheidung der Beschäftigungszentren erfolgte für die Stadt Zürich, gestützt auf die Ergebnisse der

Betriebszählung von 1939, durch den Vergleich zwischen den beiden vom Bebauungs- und Quartierplanbureau
erstellten Dichteplänen, nämlich der Darstellung der reinen Wohndichte und derjenigen der kombinierten

Wohn- und Beschäftigungsdichte. So ergaben sich in der Stadt Zürich 19 größere Zentren, die als Haupt¬
arbeitsquartiere in Betracht fallen:

ungefähre Zahl der geschätzte Zahl der Beschäf-

Zentrum Beschäftigten 1941 tigten im Vollausbau (500 000 E)

1. City 80 000 100 000

2. Escher-Wyß-Platz 6 300 9 000

3. Oerlikon 5 500 10 000

4. Gießhübel 2 000 3 000

5. Bahnhof Enge 1600 2 500

6. Limmatplatz 1 500 2 000

7. Tiefenbrunnen 1500 2 200

8. Hardplatz 1300 2 000

9. Utogrund 1200 3 000

10. Bellevue 1000 1800

11. Zweierplatz 1000 2 000

12. Wollishofen 900 1 500

13. Berninaplatz 800 1000

14. Altstetten 750 1500

15. Wiedikon 700 2 000

16. Manesseplatz 700 1800

17. Schaffhauserplatz 500 1000

18. Seebach 350 3 000

19. Affoltern 160 2 000
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Nach der eidgenössischen Betriebszählung vom 24. August 1939 gab es in der Stadt Zürich total 148 150

Beschäftigte = 44,36% von 333 984 Einwohnern; 15 877 dieser Beschäftigten wohnten jedoch auswärts

(Pendelwanderer, welche die SBB benutzten). Für den Vollbesetzungszustand mit 500 000 E wäre demnach

mit etwa 225 000 Beschäftigten (ebenfalls 45%) zu rechnen, wovon schätzungsweise 20 000 Pendelwanderer.

Die Lage der Wohngebiete ist aus dem Nutzungsplan ersichtlich. Die Zahl der Bewohner ergibt sich aus den

Ergebnissen der Volkszählung von 1941. Ihre Verteilung auf die verschiedenen Wohngebiete kann anhand der

Dichtezahlen dieser einzelnen Gebiete rekonstruiert werden. Analog können die Bewohnerzahlen der einzelnen

Wohnquartiere im Vollbesetzungszustand gestützt auf die Dichtezahlen der betreffenden Zonen und gestützt
auf die noch zu r Verfügung stehenden Baulandreserven errechnet werden (vgl. hierzu die Tabelle auf Seite 81

vorstehend).
Gestützt auf diese Grundlagen können die Arbeitswegmöglichkeiten mit den verschiedenen Verkehrsmit¬

teln nun für die 19 Beschäftigungszentren der Stadt Zürich durch Isochronen graphisch dargestellt werden.

Eine erschöpfende Übersicht ist damit allerdings noch nicht gegeben, indem genaue Frequenzzählungen für

die einzelnen Routen noch fehlen und erst noch durchgeführt werden müssen.

Die 20-Minuten-Isochrone ist der geometrische Ort aller Punkte, die im Arbeitspendlerverkehr in maximal

20 Minuten von der Arbeitsstelle oder generell vom Beschäftigungszentrum aus erreicht werden können. Es

ist möglich, für jede Verkehrsart getrennt eine eigene Isochrone zu konstruieren; dabei müssen aber verschie¬

dene Belange miteingerechnet werden, wie beispielsweise das Holen des zu verwendenden Verkehrsmittels

(Velo, Auto), der Weg von der Arbeitsstelle zur Abfahrtsstation des öffentlichen Verkehrsmittels, die Wartezeit

bis zur Abfahrt, der Fahrplan, der Weg von Ankunftstation bis zur Wohnung, usw.

Werden nun die einzelnen Isochronen ineinander gezeichnet und dabeinur die j eweils größtmöglichen Distan¬

zen berücksichtigt, so ergibt sich eine kombinierte 20-Minuten-Isochrone, welche gleichzeitig das vorteilhaf¬

teste Verkehrsmittel angibt. Aus diesen Optimal-Isochronen (wie sie im Bebauungs- und Quartierplanbureau
konstruiert worden sind) ergibt sich für die Stadt Zürich das wichtige Resultat, daß unter Verwendung der

heute bestehenden Verkehrsmittel das Glattal mit den heute noch ausgedehntesten Baulandreserven als Wohn¬

gebiet für die im Limmattal gelegenen Beschäftigungszentren außer Betracht fällt. Umgekehrt sind die Wohn¬

gebiete des Limmattales für die Beschäftigungszentren des Glattales zu weit abgelegen.

B. Die Massenbeförderungsmittel

Als solche Verkehrsmittel werden die folgenden angesprochen:

1. Straßenbahn, Autobus, und Trolleybus,
2. Vorortsbahnen,
3. Eisenbahnen,

4. Schnellbahnen, Hoch- und Tiefbahnen.

d) Die Straßenbahn

Das Problem der Verkehrsbedienung einer Siedlung gliedert sich einerseits in ein verkehrstechnisches, ander¬

seits in ein wirtschaftliches Teilproblem. Meistens liegen die Schwierigkeiten der Lösung nicht im verkehrs¬

technischen, sondern fast ausschließlich im wirtschaftlichen Bereich (54, Seite 124). Dem Siedler ist es näm¬

lich gleichgültig, ob er mit der Eisenbahn, mit einer privaten Schmalspurbahn, mit der Straßenbahn oder dem

Bus an sein Reiseziel gelangt, wenn nur die Verbindung eine genügende Frequenz aufweist und die Kosten

niedrig sind. Über die Linienführung führt der verstorbene Direktor J. Züger (54) aus : «Die Idealnetzform für

Nahverkehrsbetriebe wird gebildet mit der Anlage von Durchmesserlinien durch den Schwerpunkt der Innen¬

stadt. Der Schwerpunkt ist aber nicht der geographische, sondern der verkehrstechnische Knotenpunkt. Für

den Tangentialverkehr der Außenquartiere untereinander werden Ringlinien eingebaut. Damit wird der Ver¬

kehr über die Innenstadt entlastet. Diese Ringverbindungen können in der Regel mit Autobus oder Trolleybus
bedient werden.»

«Das Radial- und Durchmessernetz ist die leistungsfähigste und wirtschaftlichste Netzform. Es ermöglicht
die zunehmende Zusammenfassung der Durchmesserlinien gegen den Stadtkern hin. Damit ergeben sich auch

für die Fahrplangestaltung außerordentlich zweckmäßige und einfache Bedingungen. Es wird damit auch dem

gegen das Stadtzentrum zunehmenden Verkehrsbedürfnis entsprochen. Die größte Verkehrsdichte wird durch

das Zusammenlaufen mehrerer Radiallinien in wichtigen Straßenzügen der Innenstadt zu Hauptverkehrs¬
flüssen erreicht, so in Zürich in der Bahnhofstraße und in Basel vom Barfüßerplatz bis zur Post.»

«Die wirtschaftliche Bedeutung der Linienführung beruht darin, daß von ihr die Reisedauer abhängt. Die

Reisedauer ist aber der wichtigste unter den Gesichtspunkten, die für die Wahl des Beförderungsmittels im
Großstadtverkehr maßgebend sind. Von der richtigen Linienführung hängen demnach die Verkehrsgröße und

damit die Höhe der Einnahmen eines Unternehmens ab. In der unbegrenzten oder vollkommenen Stadt-
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anläge bedarf es eines vollständigen Liniennetzes, das sich möglichst gleichmäßig über das ganze Stadtgebiet
ausdehnt. Es kommt natürlich in erster Linie auf die geographische Lage einer Stadt, auf das Vorhandensein

eines oder mehrerer Stadtzentren an, wie die Linienführung zu gestalten ist. Obenan steht die Erkenntnis, daß

das Verkehrsliniennetz den Ausgangspunkt großstädtischer Bebauungsordnungen zu bilden hat, soweit das

Fernbahnnetz, die örtlichen Schnellbahnen, die Stadt- und Vorortsbahnen durch das Straßennetz bestimmt

werden.»

Der Verkehr einer größeren Stadt wächst nicht im linearen Verhältnis mit der Zunahme der Bevölkerung,
sondern die Zahl der beförderten Personen hat in allen Ländern ohne Ausnahme viel stärker zugenommen.

Eindrücklich zeigen dies die folgenden Tabellen (54) :

Einwohnerzahl und Betriebslänge
Einwohnerzahl Betriebslänge in Bahn-km

Stadt 1920 1941 1943 1920 1941 1943

Basel 178 800 211400 221300 55,63 69,93 68,05
Bern 100 070 144 868 146 925 14,61 39,37 39,37
St. Gallen 70 450 62 500 63 000 11,94 11,82 11,82
Winterthur 50 126 58 915 60 138 7,61 14,15 14,15
Zürich 205 229 342 397 345 648 40,21 84,25 84,23

Intensität des Verkehrsangebotes, Verkehrsdichtigkeit

Wagenkilometer Wagenkilometer pro E

1920 1941 1943 1920 1941 1943

Basel 8 083 726 13 424 601 12 874 405 45,21 63,50 60,64
Bern 3 710 735 4 377 253 4 498 921 37,08 30,20 30,62
St. Gallen 1619 482 1409 392 1344 051 22,99 22,55 21,33
Winterthur 557 450 915 654 783 707 11,12 15,54 13,03

Zürich 11772189 19 275 914 17 964 345 57,36 56,30 51,97

Intensität der Nachfrage
Beförderte Personen pro Wagenkilometer Fahrten pro Einwohner

1920 1941 1943 1920 1941 1943

Basel 3,97 2,78 3,37 179,6 176,4 204,1
Bern 5,56 6,86 7,81 206,1 207,4 239,1
St. Gallen 4,97 5,13 6,01 114,2 115,7 128,24
Winterthur 6,41 4,62 6,89 71,2 71,8 89,9
Zürich 4,04 4,85 6,04 231,0 273,2 312,5

Über die Leistungsfähigkeit der Straßenbahn ist folgendes zu sagen : Für die Straßenbahn kann mit einer

maximalen Durchschnittsgeschwindigkeit von 22,3 km/h gerechnet werden; hieraus ergibt sich nach Lehner

(99, Seite 1374) ein Angebot von 36 000 Plätzen/h bei 515 alleinfahrenden Motorwagen, 58 000 bei 415 Zwei¬

wagen- und 72 000 bei 342 Dreiwagenzügen. Bei gleicher Geschwindigkeit erreicht der Einzelautobus mit

740 Wagen/h ein Platzangebot von 56 000. Blum (100, Seite 451) rechnet bei 440 Zügen/h zu 150 Plätzen

66 000 Reisende gegenüber 48—60 000 in 800 Autobussen/h zu 60—75 Plätzen. Dabei wird angenommen, daß

der Straßenraum in je 3 m Breite dem betreffenden Massenverkehrsmittel allein zur Verfügung steht. (Übri¬
gens beträgt die Verkehrskapazität eines solchen 3 m breiten Streifens, ohne öffentliches Verkehrsmittel, pro

Stunde 10 000 Fußgänger oder 5700 Radfahrer oder 4500 Automobilbenützer in 1280 Personenautos zu

3,5 Plätzen). Praktisch kann aber für ein öffentliches Verkehrsmittel höchstens mit einer Ausnützung der

Fahrspur von 60% gerechnet werden, was für die Zweiwagenzüge der Straßenbahn eine stündliche Leistung
von 39 500, für Autobusse eine solche von 29 000—36 000 Passagieren ergibt (die entsprechende Zahl für

Privatautomobile beträgt 2700 Personen pro Stunde, wobei überdies noch die Hälfte dieser Zahl wegen des

Querverkehrs abgerechnet werden muß). Daraus geht hervor, daß die öffentlichen Verkehrsmittel nicht zu

Gunsten der Einzelfahrzeuge behindert werden dürfen; die Beförderung der gewaltigen Massen von Verkehrs¬

teilnehmern ist ohne öffentliche Verkehrsmittel völlig ausgeschlossen, da auch bei doppelter Fahrspur in jeder

Richtung nur wenig mehr als % des gesamten Verkehrs durch private Fahrzeuge bewältigt werden kann. Die

größere Beweglichkeit der Privatfahrzeuge, ihre Freiheit von der Schiene, bringt keine höhere Ausnützung des

Verkehrsraumes mit sich, sondern einzig eine Erhöhung der Unsicherheit aller Verkehrsteilnehmer, da nur die

Schiene dem Fahrzeug einen bestimmten Weg weist. Verkehrsverbesserungen können deshalb nach meiner

Ansicht nur auf dem Wege der Verkehrsmitteltrennung in den einzelnen Straßen und nach den verschiedenen

Verkehrsbedeutungen, vor allem durch die Kategorisierung der Straßen erzielt werden, sicher aber nicht durch

den Verzicht auf öffentliche Verkehrsmittel im allgemeinen und auf die Straßenbahn im besonderen.
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Die Beanspruchung der Straßenfläche ergibt sich bei einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h für alle

Fahrzeuge aus der Wagen- bzw. Zugslänge und der Anhaltestrecke. Der Reaktionsweg beträgt für alle Ver¬

kehrsmittel in der Sekunde = 8,33 m, der Bremsweg

_

V2 (km/h)
26 p (Verzögerung in m/sek2)

Dabei wird für den Straßenbahnzug mit einer Verzögerung von 3 m/sek2, für Trolley- und Autobus von

5 m/sek2 und für die Personenautos von 4,5 m/sek2 gerechnet. Auf diesen Grundlagen beruhen die folgenden
Zahlen über die Beanspruchung der Straßenfläche:

Neuer Zweiwagenzug 28 +20 = 48 m

Trolley-und Autobus 10,7+15,3 = 26 m

Vierplätziger Personenwagen .
3 +16 = 19 m

Der Zweiwagenzug bietet 200 Plätze und benötigt bei 3 m Fahrbahnbreite, (die Straßenbahn benötigt aber

nur eine Fahrbahnbreite von 2,70 m!) 144 m2 Straßenfläche. Für das gleiche Platzangebot sind 2,6 Trolley-
oder Autobusse zu 75 Plätzen im Abstand von 15,3 m erforderlich, diese benötigen 208 m2 Straßenfläche. End¬

lich verlangen die für den Transport von 200 Personen notwendigen 50 Personenautomobile mit Abständen

von 16 m 2850 m2 Straßenfläche. Umgerechnet auf einen Reisenden, ergibt sich folgende Beanspruchung des

Straßenraumes :

0,72 m2 für die Straßenbahn,

1,04 m2 für die Trolley- oder Autobusse,

14,25 m2 für den vierplätzigen Personenwagen.

Mit anderen Worten benötigt der gleislose Massenverkehr die eineinzweitelfache Straßenfläche, der Einzel¬

verkehr sogar den zwanzigfachen Straßenraum der Straßenbahn.

Der Einsatz der verschiedenen öffentlichen Verkehrsmittel richtet sich nach der Wirtschaftlichkeit des Be¬

triebes. Die Betriebskosten sind folgende (Städtische Straßenbahn Zürich):
Zweiachs- Mittelschwerer Leichter Vierachs- Zweiachs-

Wagen: motorwagen Vierachsmotorwagen motorwagen Anhänger Trolleybus

Plätze 50 100 100 60 80

Kosten in Rp./Wagenkilometer 92 100 98 52 89

Bei Errichtung neuer Verbindungen in schwach oder weiträumig besiedelten Gebieten ist der Autobus das

beste Verkehrsmittel, schon zur Abklärung der Verkehrsbedürfnisse. Er kann bei steigender Benützung durch

den Trolleybus abgelöst werden. Steht zum Voraus eine starke Beanspruchung der Verbindung fest oder ver¬

langt die Steigerung des Verkehrs eine vermehrte Leistung in der Innenstadt, so wird richtigerweise gleich von

Anfang an eine Straßenbahnlinie gebaut.

e) Vorortsbahnen

In der aufgelockerten Großstadt bewältigen nicht nur die städtischen Nahverkehrsbetriebe den Verkehr, son¬

dern auch besondere Vororts- und Überlandbahnen, in Zürich beispielsweise die Sihltal-, die Uetliberg- und

die Forchbahn. Die meisten dieser Normal- und Schmalspurbahnen kämen neben der Straßenbahn für den

Berufspendlerverkehr eigentlich nur für mehr als 10 km von der Stadt entfernte Orte in Frage. Da sie jedoch

verhältnismäßig billige, teilweise sogar erheblich unter den Selbstkosten liegende Verkehrstarife aufweisen,

werden sie auch durch die innerstädtische Bevölkerung benützt und zwar selbst auf kürzeste Strecken (54,
Seite 121). Die bessern Verkehrsverbindungen der städtischen Verkehrsbetriebe werden ignoriert; die durch

die Anmarsch- und Wartezeiten verursachten Zeitverluste und die andern Unzukömmlichkeiten werden in

Kauf genommen, alles, um von den billigen Tarifen profitieren zu können.

Sihltalbahn, Uetliberg- und Forchbahn wurden einst als ausschließliche Ausflugsbahnen erstellt. Ihre Bedeu¬

tung hat sich aber im Verlaufe der Jahre gänzlich geändert; sie sind alle zu mehr oder weniger wichtigen Vor¬

ortsverbindungsmitteln geworden. Sie haben für gewisse zürcherische Quartiere und Vororte geradezu die

Rolle der Straßenbahn übernommen (101). Die Umwandlung der Verkehrsaufgabe bedingte Fahrplanände¬

rungen und -Verbesserungen, höhere Geschwindigkeiten und sogar unter Umständen anderes Wagenmaterial.

aa) Die Sihltalbahn. Dem Personenverkehr der Sihltalbahn stehen sechs Personentriebwagen mit insgesamt
302 Sitzplätzen und 31 Personenwagen mit total 1844 Plätzen zur Verfügung. Die Sihltalbahn hat einen gewis¬
sen Höhepunkt erreicht, indem mit dem heute zur Verfügung stehenden Rollmaterial eine weitere Fahrplan¬
verdichtung nicht mehr möglich ist.

bb) Die Uetlibergbahn gehört einer eigenen Gesellschaft, steht aber unter der gleichen Direktion wie die Sihl¬

talbahn. An der Uetlibergbahn läßt sich am deutlichsten die Wandlung von der reinen Ausflugsbahn zur Vor¬

ortsbahn feststellen. Bis in die dreißiger Jahre hinein hatte die Uetlibergbahn am sogenannten Stundenplan

84



festgehalten, d. h. alle Stunden fuhr ein Zug. Dieser Fahrplan war absolut nicht auf die in der Waldegg
(Uitikon) wohnenden, aber in der Stadt arbeitenden Leute zugeschnitten; er sollte ausschließlich Uetliberg-
besuchern dienen. Erst 1932 wurde von diesem starren System abgegangen; es wurden die Haltestellen Frie¬

senberg, Triemli und Schweighofstraße eingerichtet. Sofort stieg die Frequenz der Bahn durch den neuen

Abonnentenverkehr. Heute ist die Uetlibergbahn in der Lage, einer verstärkten Siedlungstätigkeit gerecht
zu werden.

cc) Die Forchbahn. Sie gehört wie die Uetlibergbahn einer besonderen Gesellschaft; sie wird aber von der

städtischen Straßenbahn mitbetrieben. Die Forchbahn soll in nächster Zeit wesentlich ausgebaut werden. Zwei

neue Motorwagen mit größerer Fahrgeschwindigkeit und höherem Fahrkomfort sind bereits eingeführt; vor

allem steht aber der Einbau eines zweiten Geleises von der Rehalp weg vorläufig bis nach dem Zollikerberg in

Aussicht. Dadurch wird natürlich eine wesentliche Fahrplanverdichtung möglich. Zwischen Rehalp und Zol¬

likerberg verkehrt in Stoßzeiten heute alle 15 Minuten ein Zug. Nach Einbau der Doppelspur wird es theo¬

retisch möglich sein, alle % Minuten einen Zug fahren zu lassen. Praktisch ist für die Stoßzeiten eine Zugsfolge
von sechs oder allenfalls drei Minuten vorgesehen (Angabe des Bahningenieurs der Verkehrsbetriebe der

Stadt Zürich).

f) Die Eisenbahnen

Für die Stadtplanung ist vor allem der Pendelvekehr der Eisenbahnen von Bedeutung (98). Unter den

Ursachen der Pendelwanderung als Dauererscheinung steht das wirtschaftliche Motiv durchaus im Vorder¬

grund. Es beherrscht vor allem den Teil der Pendler, denen die ländliche Gemeinde keine oder nur ungenügende
Erwerbsmöglichkeiten zu bieten vermag und die sich daher gezwungen sehen, auswärts Arbeit zu suchen, d. h.

regelmäßig in die Stadt oder in eine benachbarte Industriegemeinde zu reisen. Aber auch da, wo der einhei¬

mische Grund und Boden schlecht und recht zur Ernährung ausreichen würde, kann mancher der Verlockung
nicht widerstehen, von den ihm mehr zusagenden städtischen und industriellen Arbeits- und Lohnverhält¬

nissen zu profitieren. Solchen Motiven stehen als zweite Voraussetzung alle die Beweggründe gegenüber, die

davon abhalten, den bisherigen Wohnsitz aufzugeben und in die Arbeitsgemeinde umzuziehen (Besitz eines

eigenen Hauses oder eigenen Bodens, Bindungen an das Elternhaus, Wohnungsmangel, rasche und billige
Verkehrsmittel u. a. m.). Dem besprochenen Typus der sogenannten unfreiwilligen Pendelwanderung steht

als freiwillige eine zweite, in ihren Voraussetzungen grundsätzlich verschiedene gegenüber: jene, die ausgelöst
wird durch den Wunsch nach Verbesserung der Wohnverhältnisse. Das Bedürfnis, dem engen Zusammenleben

in der Stadt zu entfliehen und die Mietskaserne mit einer geräumigeren Wohnung in ländlicher Umgebung zu

vertauschen, veranlaßt viele der in der Stadt Tätigen, sich in der näheren und selbst in der weiteren Umgebung
niederzulassen. Neben diesen zwei Hauptarten gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Pendelwanderungs¬

gründe, wobei vor allem an den Einfluß von Konjunkturschwankungen der Wirtschaft zu denken ist (102).
In den folgenden Zahlen über die Pendelwanderung sind die Nichtberufstätigen nicht inbegriffen, d. h. vor

allem die vielen Schüler und Studenten, die täglich zwischen Wohn- und Schulgemeinde hin- und herreisen

und dadurch die Spitzenbelastung der Verkehrsmittel vergrößern. Zur Zeit der Volkszählung 1941 wanderten

täglich 36 326 berufstätige Einwohner des Kantons Zürich zwischen getrennten Arbeits- und Wohngemeinden
hin und her (102). Die mit der Pendelwanderung verbundene Arbeit ernährt insgesamt 10,5% der Kantons¬

bevölkerung, wobei der Zuzug von 2130 Pendlern aus den Nachbarkantonen eingerechnet ist. Die Pendel¬

wanderung ist in Wirklichkeit nicht eine Gesamterscheinung; der Pendlerstrom löst sich in tausend größere
und kleinere Ströme auf, die kreuz und quer den Kanton durchfließen und seine Gemeinden verflechten. 60%
dieser Hauptströme mit 36 Relationen laufen im Mittelpunkt, in der Stadt Zürich zusammen. Hier münden

die neun breitesten Ströme des Kantons, an ihrer Spitze jener aus dem benachbarten Zollikon mit 945 Zuwan-

derern. Hier endet aber auch die Strecke, die in bezug auf die Summe der Pendler beider Richtungen am besten

besetzt ist: Zürich-Schlieren mit 563 Wanderern von und 626 nach der Kantonshauptstadt (102).
Unter den Gemeinden, die einen Pendelgewinn aufzuweisen haben steht Zürich mit 11 952 auswärts wohn¬

haften Berufstätigen natürlich an der Spitze. Volle 47,5% aller Pendelwanderer entfallen mit ihrem Ausgangs¬

punkt und vor allem mit ihrem Ziel auf die Stadt Zürich, nämlich 3925 Berufstätige mit Wohnsitz und 15 877

mit Arbeitsstätte in der Stadt Zürich, welche 7,3% mehr Leute ernährt, als sie in ihren Grenzen beherbergt

(102).
Wenn 1847 die erste schweizerische Einsenbahn einspurig von Zürich nach Baden, mit einem kleinen Kopf¬

bahnhof außerhalb des alten Stadtkernes, gebaut wurde, so haben sich die Verhältnisse seither derart gewan¬

delt, daß heute an derselben Stelle ein großes Aufnahmegebäude mit 16 Perrons (die Zahl soll nach dem Bahn¬

hoferweiterungsprojekt der SBB von 1946 sogar auf 22 erhöht werden) inmitten des derzeitigen Stadtzentrums

steht. Dem Hauptbahnhof angegliedert sind noch zehn weitere Bahnhöfe auf Stadtgebiet. Ferner ist das Bahn¬

gebiet heute allseitig bis über die Stadtgrenzen hinaus mit Bauten so umstellt, daß eine entwicklungsbedingte
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Ausdehnung des Bahngebietes nur noch mit großen finanziellen Aufwendungen realisiert werden kann. Da die

Möglichkeit einer Breitenausdehnung nicht mehr besteht, zeigt das Erweiterungsprojekt der SBB die Über¬

führung der Geleise mit Viadukten, also eine zweistöckige Anlage, gleichsam als Hochbahn.

Kopfbahnhöfe als Aufnahmegebäude, wie sie in Zürich und Luzern sowie in den meisten europäischen
Großstädten wie in Paris, Mailand u. a. m. existieren, erweisen sich betriebstechnisch als ungünstig, weil

angekommene Züge auf Abstellgeleise ausgezogen werden müssen um die Perrons für neuankommende Züge
nicht zu blockieren. Der Durchgangsbahnhof, sei er mit seitlich angeordnetem Aufnahmegebäude oder mit

einem Reitergebäude ausgerüstet, weist diese betriebstechnischen Schwierigkeiten nicht auf.

g) Schnellbahnen, Hoch- und Tiefbahnen
Als Schnellbahnen werden solche bezeichnet, die innerhalb des Bebauungsgebietes der Großstadt und ihrer

Vororte liegen, einen eigenen Bahnkörper besitzen und in ihren Verkehrs- und Betriebseinrichtungen auf die

besonderen Ansprüche des städtischen Personenverkehrs zugeschnitten sind, indem Züge in dichter Folge an

zahlreichen Haltepunkten die Fahrgäste für geringen Preis aufnehmen (98). Diese Bahnart entwickelte sich

aus der Eisenbahn, die anfänglich wegen der entstandenen Überfüllung ihrer Züge und der zahlreichen Auf¬

enthalte besondere Vorortszüge einschaltete, die ständig vermehrt wurden und an einer immer wachsenden

Zahl von Stationen halten mußten. Die SBB lehnten bisher die Übernahme des Vorortsverkehrs aus wirt¬

schaftlichen wie auch aus betriebstechnischen Gründen ab.

Bei den Stadtschnellbahnen unterscheidet man Hoch- und Tiefbahnen; die Hochbahnen verkehren auf

eisernem Unterbau über den Straßen, die Tiefbahnen gliedern sich in Unterpflasterbahnen (direkt unter der

Straße gelegen) und in Untergrundbahnen, die tief unter dem Boden meist als Röhrenbahnen verlegt sind

(wie z. B. die «Tubes» in London). Die Stadtschnellbahnen sind das beste großstädtische Verkehrsmittel, denn

sie nehmen keinen Straßenraum in Anspruch, besitzen nahezu «absolute» Sicherheit, können hohe Reise¬

geschwindigkeiten entwickeln und sind durch hohe Leistungsfähigkeit ausgezeichnet. Die Anlagekosten sind

jedoch sehr hoch, und wenn daher nicht eine genügend große Zahl von Fahrgästen garantiert ist, kann der

Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen nicht aufrecht erhalten werden. 0. Blum (98, Seite 751) rechnet mit

einer minimalen Bevölkerungszahl von 700 000 um die Wirtschaftlichkeit einer Untergrundbahn zu gewähr¬
leisten. Die Richtigkeit dieser These ist beim Bau der Untergrundbahn in Stockholm (37) bestätigt worden.

C. Der Flugverkehr

Die Erfindung des Flugzeuges und sein heutiger technischer Stand bringen neue Verkehrsprobleme mit sich.

Die Post- und Personenbeförderung auf große Strecken wird mehr und mehr durch Flugzeuge übernommen.

Die Erhöhung der Fluggeschwindigkeit und die Zunahme des Fluggewichtes erfordern immer größere Lande-

und Startplätze; Blindlandungen benötigen noch größere Pistenausmaße. Heute sind für die Anlage eines

modernen Flugplatzes folgende Hauptpunkte zu berücksichtigen :

1. Situation in der Nähe von wichtigen Städten mit rascher Verbindungsmöglichkeit zum Stadtzentrum.

2. Topographische Verhältnisse welche die Anlage hindernisfreier Flugschneisen zulassen; in der Haupt¬
flugrichtung soll eine Strecke von 5 km, in der Breite eine solche von 400 va. von Hindernissen frei sein. Für

Blindlandepisten ist sogar ein Flugschneisensektor von 50 km Länge erforderlich.

3. Um Flugzeuge von 80 Tonnen Fluggewicht landen und starten lassen zu können, sind folgende Pisten¬

maße nötig:

a) eine Hauptpiste von 3 000 m Länge, 700 m Breite,

b) zwei Nebenpisten von 2 000 m Länge, 700 m Breite,

c) eine Blindlandepiste von 4 000 m Länge, 700 m Breite.

Diese Maße entsprechen den Anforderungen eines interkontinentalen Flughafens. Für den Flughafen in

Kloten sind vorläufig folgende Pisten erstellt worden :

a) eine Hauptpiste von 1 700 m Länge, 350 m Breite,

b) zwei Nebenpisten von 1 000 m Länge, 350 m Breite,

c) eine Blindlandepiste von 2 800 m Länge, 400 m Breite.

Die Fläche für den Maximalausbau beträgt 678 ha. Neben den erforderlichen Hochbauten am Rande des

Flugplatzes, wie Verwaltungsgebäude, Hangars, Reparaturenhallen, Funkanlagen u. a. m., ist zur reibungs¬
losen Abwicklung des Flugdienstes die Erstellung eines Flugbahnhofes, eines sogenannten Air-Terminals im

Stadtzentrum in nächster Nähe des Hauptbahnhofes, der Hauptpost und des Zollamtes nötig. Dabei ist auf

eine günstige Verkehrslage mit dem nötigen Raum für Autoparkplätze Bedacht zu nehmen.
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D. Zusammenfassung und Postulate für die Zukunft

Die Probleme des Verkehrs machen in einer angehenden Großstadt eine eigentliche Verkehrsplanung not¬

wendig. Der zunehmende Schaden an Menschenleben und Sachen zwingt zu einer Regelung, welche eine ein¬

wandfreie, flüssige Abwicklung der verschiedenen Verkehrsarten, — Schnellverkehr, Arbeitspendler- oder

Massenverkehr, Zubringer- oder Anliegerverkehr usw. gewährleistet.
Generell kann gesagt werden, daß für die Stadt Zürich mit einem künftigen Vollausbau für 500 000 oder

selbst 600 000 E aus wirtschaftlichen Gründen niemals eine Untergrundbahn in Frage kommen wird. Hiebei

sind weniger die Anlagekosten maßgebend als die Gewißheit, daß die zu erwartenden Frequenzen für den

Betrieb einer Untergrundbahn nicht genügen werden.

Bezüglich des Stadtkernes sind folgende Postulate aufzustellen:

a) Der Stadtkreis 1 — Altstadt, City — ist vom Durchgangsverkehr vollständig zu entlasten.

b) Der Massenbeförderung durch die öffentlichen Verkehrsmittel ist in den Hauptgeschäftsstraßen wie

Bahnhofstraße und Limmatquai gegenüber den gummibereiften Einzelverkehrsmitteln unbedingt der Vorrang
zu geben.

c) Aus diesem Grunde ist auch der Erlaß eines temporären Fahrverbotes während der Stoßzeiten für gummi¬
bereifte Fahrzeuge in der Bahnhofstraße zu erwägen.

d) Durch die Aufstellung eines Straßenkategorisierungsplanes wird der Verkehr nach den verschiedenen

Gattungen ausgeschieden und kann dann mit einfachen Mitteln — farbigen Belägen, farbigen Richtungs¬

pfeilen auf den Fahrbahnen — polizeilich einwandfrei gelenkt werden.

e) Der Ausbau verschiedener Straßen nach dem Kategorisierungsplan hat sukzessive nach einem der Dring¬
lichkeit angepaßten Mehrjahresprogramm zu erfolgen.

f) In wichtigen — heute noch nicht vollausgebauten — zu schmalen Straßen ist ein striktes Stationierungs¬
verbot (Kennzeichnung durch farbige Randsteine) zu erlassen.

g) Es kann nach meiner Auffassung nicht Pflicht des Gemeinwesens sein, in jedem Stadtteil die nötigen

Parkierungsflächen für die wenigen direkt daran interessierten Fahrzeugbesitzer mittels allgemeiner Steuer¬

gelder zu beschaffen.

h) Dagegen ist die Anlage stadteigener oder die Förderung privater Großparkierungsplätze oder Garagen
in nächster Nähe des Stadtkernes unbedingt notwendig.

i) Für die Benützung der öffentlichen Parkplätze sind (am einfachsten durch Parkierungsuhren) angemessene

Gebühren zu erheben.

k) Zur reibungslosen Abwicklung des Stadtverkehrs ist der großzügige Ausbau einer den Stadtkern um¬

schließenden Ringstraße mit zahlenmäßig ausreichenden Parkierungsgelegenheiten vordringlich.

Bezüglich des übrigen Stadtgebietes mögen die folgenden Richtlinien berücksichtigt werden :

a) Die Fernverkehrsstraßen sind möglichst kreuzungsfrei zu führen und hinreichend auszubauen. Das Par¬

kieren auf diesen Straßen sollte auf Stadtgebiet strikte verboten werden.

b) Der Stadtverkehr ist in einigen wenigen, dafür gut ausgebauten Straßenzügen zusammenzufassen; der

Wohn- und Anliegerverkehr ist in Wohnstraßen mit minimal zu bemessendem Ausbau zu konzentrieren.

c) Der Zubringerverkehr in die Überlandstraßen aus dem Stadtkern hat sich durch gut markierte Ausfall¬

straßen abzuwickeln.

15. Die Bevölkerungszunahme

«Die gesamte Volksmasse ist das summarische Schaubild der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kapazität
des Volkes» (98). Infolge der industriellen Revolution und der Befreiung von feudalen und zünftischen Bin¬

dungen seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts haben sich die Völker mit einer früher unbekannten Schnellig¬
keit vermehrt. Zur Illustration mögen folgende drei Werte dienen :

Jahr 1800 1910 Vergrößerung

Europa 187 000 000 447 000 000 2,39mal (56, Seite 140)
Deutsches Reich . . .

24 500 000 64 930 000 2,65mal

1850 1930

Schweiz 2 000 000 4 000 000 l,35mal (74)

Die Daten des Bevölkerungsstandes erfassen die Volksmassen in einem bestimmten Zeitpunkt (Zähltag) und

lassen durch Vergleich zeitlich aufeinanderfolgender Ergebnisse indirekte Schlüsse auf die Entwicklung der
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Bevölkerung zu. Die dynamische Veränderung des Bevölkerungsbestandes setzt sich aus folgenden Faktoren

zusammen (17, 98 u. a. m.):

Eheschließungen,
Geburten und Sterbefälle, Geburtenüberschuß,

Wanderungsbewegung, Wanderungsbilanz.
Die Hauptursachen, die zur Stadtvergrößerung führen, sind die Zunahme der Bevölkerung, das Wachstum

der Industrie, das Steigen des Wohlstandes, die verbesserte öflFentliche Gesundheitspflege, die soziale Fürsorge,
und endlich die Abnahme der Bevölkerung im Stadtkern (1, Seite 307).

Die Bevölkerung verteilte sich in Prozenten wie folgt (7, Band I, Seite 515):
in Städten Land

Jahr Staat über 2000 E % %

1919 Deutschland 62,9
'

37,1

1925 Deutschland 64,4 35,6

1911 England 78,0 22,0

Österreich 60,2 39,8 (in Wien allein 30,4%)
1800 Amerika 28,6 71,4

1920 Amerika 51,4 48,6

1850 Rußland 7,8 92,2 (7, Anhang, Seite 530)
1914 Rußland 15,0 85,0

1928 Rußland 18,4 81,6

1850 Schweiz 6,4 93,6 (Stat. Amt)
1900 Schweiz 22,0 78,0

1920 Schweiz 27,6 72,4

1941 Schweiz 32,9 67,1

Die Bevölkerungszunahme in den Städten wird auch aus der Zusammenstellung der Großstädte mit über

100 000 E klar ersichtlich (7, Band I, Seite 515):

1900 1910 1920

Land Zahl % der Gesamt- Zahl % der Gesamt- Zahl % der Gesamt-

der Städte bevölkerung Bevölkerung bevölkerung

Deutschland 29 — 41 24,2 46 26,6
Frankreich 16 — 16 14,4 16 15,2

England 34 37,6 43 39,1 46 39,2

Italien 12 — 14 11,4 18 14,2

Niederlande 4 22,3 4 23,5 4 24,2
Österreich 2 — 2 32,8 3 32,4

Rußland 12 — — — 24 6,8
Schweden 2 8,4 2 9,3 3 12,4
Schweiz 3 11,1 3 11,9 4 15,0

Spanien 6 9,0 7 9,4 9 12,0
Tschechoslowakei 2 — 2 — 4 8,2

Ungarn 2 — 2 13,3 3 14,4

Japan 10 10,4 10 11,2 22 • 14,8
USA 36 18,6 50 22,1 68 25,9

Kanada 2 10,0 4 15,4 6 18,9

Argentinien 2 18,4 3 20,3 5 27,5
Brasilien 4 7,9 — — 13 11,8
Australien 4 33,4 5 37,5 5 43,4

Die Stadt Zlin in der Tschechoslowakei beherbergt die Schuhindustrie «Bata»; dieser Umstandergab einen

Bevölkerungszuwachs von 361,4% innerhalb von 10 Jahren. In Deutschland vervielfachten sich die Ein¬

wohnerzahlen in 100 Jahren (1815—1915) wie folgt (3):
Berlin

.... 21mal Breslau
.... 7mal München .... 13mal

Köln 14mal Leipzig .... 20mal Hamburg .... 8mal

Dresden
. . . 12%mal

In den Niederlanden vervielfachten sich die Einwohnerzahlen in 100 Jahren (1830—1930):
Rotterdam. . .

8mal Haarlem
. . . 5%mal Groningen . . . 3%mal

den Haag . . . 8mal Utrecht . . . S^mal
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In der Tafel 9 habe ich die Bevölkerungszunahme in der Stadt Zürich graphisch vom Jahre 1600 bis zum

VoUbesetzungszustand von 500 000 E dargestellt (17).
Diese maximale Bevölkerungszahl ergibt sich aus den heutigen Dichteverhältnissen einerseits und dem vor¬

handenen, zur Besiedlung vorgesehenen Stadtgebiet anderseits. Wird die Zahl von 500 000 überschritten, so

könnten die Verhältnisse bezüglich Hygiene, Ernährung, Finanzpolitik, soziale Aufwendungen, Verwaltung,
Verkehrbpolitik, Militärpolitik u. a. m., bald einmal untragbar werden.

Die Veränderung der die Bevölkerungszunahme bestimmenden Faktoren ist für die Stadt Zürich in den

nachstehenden Tabellen zusammengestellt (17):
Die Geburten und die Sterbefälle betrugen im Durchschnitt, in Prozenten der Gesamtbevölkerungszahl

ausgedrückt :

Jahre Geburten % Sterbefälle % Jahre Geburten % Sterbefälle%

1893—1900 3,17 1,73 1921—1930 1,36 1,00

1901—1910 2,57 1,37 1931—1940 1,27 0,95

1911—1920 1,61 1,12 1941—1945 1,61 0,95

Daraus resultieren folgende Geburtenüberschüsse :

Jahre % Jahre % Jahre %

1893—1900 1,44 1911—1920 0,49 1931—1940 0,32

1901—1910 1,20 1921—1930 0,36 1941—1945 0,66

Viel schwankender ist der Wanderungsgewinn; deshalb ist die Wanderungsbilanz der einflußreichste, gleich¬
zeitig aber auch derjenige Faktor, der für die Prognose am schwersten bestimmbar ist. Er betrug:

1893—1900 2,52% 1911—1920 0,31% 1931—1940 1,08%
1901—1910 1,15% 1921—1930 1,62% 1941—1945 0,69%

Die gesamte Bevölkerungszunahme in der Stadt Zürich betrug:

1893—1900 3,96% 1931—1940 1,40% 1936—1946 1,47%
1901—1910 2,35% 1941—1945 1,35% 1937—1947 1,47%
1911—1920 0,80% 1934—1944 1,07% 1938—1948 1,39%
1921—1930 1,98% 1935—1945 1,19%

Bevölkerungszunahme und Bevölkerungsbestand bilden die Grundlage für die gesamte Planung. Die Pro¬

gnose für den VoUbesetzungszustand, die Anzahl der Jahre, die bis zur Erreichung dieses Zustandes nötig
sind, bilden das unumgänglich erforderliche Fundament für die Berechnung der verschiedensten Nutzungs¬
bedürfnisse. Nicht nur die Planung, sondern auch das gesamte Versicherungswesen, das Steuerwesen, die

Ernährungspolitik, das Wehrwesen u. a. m. basieren auf einer sorgfältigen Prognose der Bevölkerungs¬
zunahme. Es werden denn auch Statistiker und Mathematiker eingesetzt, um eine möglichst wahrscheinliche

Prognose auf wissenschaftlichem Wege zu erhalten.

Für die Stadtplanung mag die Anwendung einer geometrischen Progression genügen (98, Seite 675). Es ist

vorgängig generell mit einer maximalen Siedlungsfläche von ungefähr einem Viertel des gesamten Gemeinde¬

gebietes zu rechnen, (71) und mit der durchschnittlichen Wohndichte die maximale Bevölkerungszahl zu

ermitteln.

WD X Sied. Geb. = E-Maximum

Für die Stadt Zürich ergibt sich nach dieser Formel bei einer WD = 203,83 und einem maximalen Sied. Geb.

von 2452,98 ha (26,69% des ganzen Gemeindegebietes) folgendes:

203,83 X 2 452,98 = 500 000 E-Maximum

Für die Bestimmung des Zeitpunktes, in welchem die Vollbesetzung erreicht werden soll, gilt die Gleichung :

E = A X (1 + -?-) n oder E = A X qu
v

100
^

wobei

E = Endwert (maximale Bevölkerungszahl),
A = Anfangswert (z. B. E 1941),

p = prozentualer jährlicher Zuwachs,

n = Anzahl der Jahre, die zur Erreichung des Vollbesetzungszustandes nötig sind,

q
=

Quotient der Zunahme = (1+ ).
H

V v
ioo;

Aus dieser Gleichung läßt sich die Zahl n wie folgt ermitteln :

qn = (1 + 0,01 p) n
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folglich qn = - oder n log q = log E — log A

. . log E — log A
somit ist n =

loqg
In Tafel 10 habe ich die Bestimmung des Zeitpunktes für die Erreichung der maximalen Bevölkerungszahl

von 500 000 E für die Stadt Zürich unter Voraussetzung einer jährlichen Zunahme von 0,5 bis 4,0% graphisch
aufgetragen. Aus diesem Diagramm (Hyperbel) ist es ohne weiteres möglich, für jede wahrscheinliche Zunahme

der Bevölkerung die erforderliche Anzahl der Jahre herauszulesen.

Für die Berechnung sind nach meiner Auffassung die auf Seite 89 vorstehend tabellarisch dargestellten
Dezenniumswerte maßgebend. Nach meiner Berechnung wird der Vollbesetzungszustand der Stadt Zürich

daher ungefähr im Jahr 1970 erreicht sein.

16. Der ästhetische Faktor

Die Umgebung ist weitgehend für die psychische Verfassung des Stadtmenschen bestimmt. Aus diesem

Grunde ist die Umgebung des Menschen nach Möglichkeit ästhetisch befriedigend zu gestalten. Die Berück¬

sichtigung der Ästhetik in der Planung und beim Bauen ist schon aus dem Grund notwendig, weil Planung
und Bauwerk auf die Erdoberfläche eine dauernde Einwirkung ausüben und nicht bloß von ephemerem Be¬

stand sind. Die ästhetische Formgebung beruht auf Natürlichkeit und innerer Notwendigkeit : sie sind die

Grundlagen wahrer Schönheit. Die Verkörperung des Zweckmäßigen ist eines der Kennzeichen guter Bau¬

kunst, deren Schönheit auf vernünftiger Überlegung, auf Phantasie und auf richtiger Wahl des Materials in

seiner natürlichen Eigenschaft beruht. Nicht äußerliche Gesetze wie z. B. die Symmetrie sollen die Form¬

gebung beeinflussen, sondern innere Vorschriften der Zweckmäßigkeit. Architektur ist weder nackte Konstruk¬

tion und Technik, noch bloße äußerliche Proportionengebung, sondern ein Gleichgewicht beider Seiten.

Es ist aber umgekehrt sicher nicht richtig, die Ästhetik als einzige Richtlinie in der Planung zu betrachten.

Planung hat nämlich nur dann einen Sinn, wenn sie verwirklicht werden kann, und dies ist nur möglich,
wenn sie auf wirtschaftliche Überlegungen abstellt. Die Hauptsorge eines Grundeigentümers ist nun leider

nicht durchwegs die, ob sein Werk schön sei und sich in eine beabsichtigte ästhetische Gesamtwirkung harmo¬

nisch einfüge, sondern die, daß er für seine Aufwendungen einen möglichst großen Gegenwert erhalte. Dazu

kommt, daß es überhaupt keine allgemein anerkannte Norm über die Ästhetik gibt. Ästhetik ist eine Frage
des persönlichen Geschmackes, über den es bekanntlich ebenso viele Meinungen wie Personen gibt.

Ästhetische Überlegungen sind übrigens dort zugleich wirtschaftliche, wie Ästhetik eine Forderung der

psychischen Hygiene erfüllt.

90



tu ..:-;

Beshmmunq
ra/m.vj^.ii: :.mic ,_r Uéiïï*. j : ..,'. _j „; i',"."..

:T-";|;r;Ti;r"" '

chung der Bevölkerungszahl
^'^iil;!"""''"'

:*i»*!|»K-'.L;;Éii»;iiliiJi;

IM

II
fffljlilfpl

iifElinnüiiiiiiäflipM

TTTTtSH

|||iH|j|ä[Hiig^

g^frgfijjogfel^

:!äi'ülT'i:jii* ^ :l:u-l^yi __,_.«-

fht:î*:.ï,t:

? .^j* "-Lc^r-li.i.t ;• j t ?t.tÎ î*'^ c^"F i~*:: jL*T~Î î ?î f.'M^-T ' '•^•*"~ •Tf'r^" "' ~' ^ 7 ^^ '^ ": ^-r"'"'--^^^^4::?
n



Leer - Vide - Empty



ZWEITES KAPITEL

DER WEG DER PLANUNG

Die moderne Stadt ist meistens Zentrum und organischer Bestandteil einer industriell und kommerziell hoch

entwickelten regionalen Wirtschaft. Die große Stadt ist auch, wo auf das Konviktsystem verzichtet werden

will, der einzige Platz, wo hohe Bildungs- und Kunstinstitute ihren Zweck befriedigend erfüllen können. Das

Wachstum einer Stadt beruht meistens auf der Steigerung der Produktion im betreflfenden Gebiet. «Ein

Kollektiv von zwanzig Gemeinden, wie es die Stadt Zürich aufweist, entwickelt eine starke Betriebsenergie zur

nachhaltigen Förderung zum Wohle des gesamten Gemeindewesens.» (103)
Das wirtschaftliche und kulturelle Leben bedingt für jede Stadt eine bestimmte Aufbaustruktur, die von

Ort zu Ort wechselt. Deshalb ist die Stadtplanung nie etwas Starres. Sie muß sich den ständig ändernden

Bedürfnissen immer wieder neu anpassen.

Um die Wesenszüge eines Organismus erfassen und daraus seine Bedürfnisse ableiten zu können, muß vor¬

erst sein Bestand festgestellt werden.

I. Bestand

1. Die Erfassung des Bestandes bewiht in erster Linie auf

a) der Inventarisierung,

b) dem Grundstückregister,
c) der Arealstatistik.

2. Die Erhebungen statistischer Art führen in ihren Resultaten zur Erkenntnis von

3. gewissen Entwicklungstendenzen, die unter Umständen mittlere Grundwerte verändern können.

4. Aus Bestand, Statistik und Entwicklungstendenzen lassen sich wechselseitige Beziehungen einzelner

Begriffe und Gesetzmäßigkeiten ableiten.

II. Berechnung

5. Die Koordination aller dieser unter 1—4 genannten Elemente führt endlich zur Aufstellung des Nutzungs-

programmes. Es umschreibt in zahlenmäßiger und flächenmäßiger Darstellung die Bedürfnisse, die in der

Stadtplanung berücksichtigt werden sollen.

III. Eigentliche Planung

Unter Berücksichtigung der Beziehungen verschiedener Art (vgl. Seite 29 vorstehend) und der Form des

Organismus der modernen Stadt entsteht nun

6. der Nutzungsplan für die Zukunft. In ihm ist das zahlenmäßig umrissene Nutzungsprogramm sinnvoll

ausgewertet. Anderseits bildet der Nutzungsplan die Grundlage für

7. den Verkehrslinienplan,
8. den Freiflächenplan und

9. die Teilbebauungs- und Quartierpläne, die ihrerseits die Grundlage für

10. den Bauzonenplan bilden.

11. Der Nutzungsplan kann auch zur Aufstellung des Baulandreserveplanes und der Besiedlungsetappenpläne
dienen.

Die unter 8—11 genannten Pläne werden im

12. Gesamtbebauungsplan zusammengefaßt.
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Im folgenden Schema habe ich versucht, diesen Weg der Planung graphisch darzustellen.

Der Weg der Planung

I. Bestand

J. Bestandesaufnahme
a) Inventarisation

b) Grundstückregister
c) Arealstatistik

2. Statistik

3. Entwicklungstendenz

6. Beziehungen verschiedener Art

4. Innere Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten

Koordination von 1. bis 4.

IL Berechnung

5. Nutzungsprogramm

III. Eigentliche Planung

8. Nutzungsplan

7. Organismus der modernen Stadt

9. Verkehrslinienplan

10. Freiflächenpian

11. Bebauungspläne und Quartierpläne

12. Bauzonenplan.

13. Baulandreserveplan

14. Gesamtbebauungsplan

IV. Realisierung

a) Finanzpolitik
b) Bodenpolitik

c) Verkehrspolitik
d) Gesetzes- und Verordnungsgrundlagen
e) Rechtsmittel wie

aa) Bau- und Niveaulinien

bb) Quartierplan
cc) Expropriation

Volksaufklärung
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I. Der Bestand

1. Die Inventarpläne
Unter Inventarisation wird die Aufnahme von Beständen durch statistische, photographische, plastische,
planliche und weitere Darstellungen verstanden. Die Inventarisation umfaßt vor allem folgende für die Pla¬

nung unumgänglichen Grundlagen :

A. Natur a) Der Boden aa) Der Baugrund
bb) Der Nährgrund

b) Die Gewässer

c) Das Klima

d) Die Vegetation

e) Die Fauna (insoweit sie auf die Planung einen Einfluß ausüben kann)

B. Die Kultur f) Die Bevölkerung
g) Die Siedlung

h) Die Wirtschaft

i) Der Verkehr

k) Die Verwaltung
Insbesondere sind folgende Belange abzuklären:

a) Die Eigentumsverhältnisse.
In einem Plane werden die bebauten oder unbebauten Grundstücke, soweit es sich nicht um Privatgrund¬
stücke handelt, je nach dem Eigentümer farbig dargestellt. Die Unterscheidung erfolgt nach Staat,

Kanton, Stadt, Stiftung oder speziellen Unternehmungen. In diesem Plane sollen auch die öffentlich-

rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, wie Bauverbote oder Baubeschränkungen, eingetragen werden.

b) Bestehende, noch rechtsgültige Zonenpläne.
Der Zonenplan einer Stadt kann bei Eingemeindungen durch andere rechtsgültige Zonenpläne, die sich

allenfalls im Aufbau vom Zonenplan der Stadt unterscheiden, ergänzt werden. So weist die Stadt Zürich

seit 1934 insgesamt 34 verschiedene, rechtsgültige Bauzonen auf, von denen 25 auf den Bauordnungen
eingemeindeter Vororte beruhen (14).

c) Bestandesaufnahme über die Nutzung des Gemeindegebietes.
Diese erfaßt die Grundstücke nach den drei Hauptkategorien der Nutzung (Siedlungsgebiet; Freiflächen;

Industriegebiete und Verkehrsflächen) mit den auf ihnen errichteten Bauten (EF, MF, WG, GW, GOW,

Gebäude öffentlichen Charakters, Industrieanlagen, gewerbliche Betriebe usw.) oder mit allfälliger ander¬

weitiger Nutzung (Anlagen, Parks, Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe, Landwirtschaft, Familiengärten,
Berufsgärtnereien, Bahnanlagen, Flugplätze usw.).

d) Die Übersichtspläne über die verschiedenen Leitungsnetze, wie Wasserversorgung, Kanalisation, Gas- und

Elektrizitätsversorgung, Telephonkabel usw.

e) Die bauliche Entwicklung der Stadt.

In einem hierüber aufzustellenden Plane wird das Baualter der einzelnen Gebäude durch farbige Alters¬

stufen dargestellt.

f) Der Geschoßplan.
Auch die Geschoßzahlen der einzelnen Gebäude werden durch farbige Abstufung dargestellt.

g) Der Bodenpreisplan.
Dieser verwaltungsinterne Plan zeigt, in farbigen Preisstufen dargestellt, die Bodenpreise pro m2 Land.

Die Bodenwerte werden anhand der Beschlüsse der amtlichen Schätzungskommissionen und nach den bei

Handänderungen wirklich bezahlten Preisen festgestellt. Diese Plangrundlage ist von allen die wichtigste
Bestandesaufnahme, weil sie für die Realisierung der Planung die größte Rolle spielt.

2. Das Grundstückregister

Das Grundstückregister ist eine Kartothek von Grundstückskarten, die für jede einzelne Liegenschaft erstellt

werden und auf rund 90 verschiedene Fragen Antwort geben müssen. Die Eintragungen betreffen die Verhält¬

nisse der Bewohner, die Art und Zahl der Gebäude, die Geschoßzahl, Wohnungszahl und -große, Zimmerzahl,

Nutzungsart nach Geschossen, das Baualter, die Parzellengröße, die Bauzone, die Mietpreise u. a. m. Dieses

reiche Material — beim Bebauungs- und Quartierplanbureau der Stadt Zürich wurden für das Jahr 1941 total

rund 44 000 Karten erstellt — liefert die Unterlage für die Bearbeitung verschiedenster Probleme und Fragen
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(vgl. Seiten 12, 13, 27, 29 vorstehend). Zur Herstellung dieser Grundstückregisterkarten waren insgesamt
neun Arbeitsgänge erforderlich; es waren Angaben der Eidgenössischen Volkszählung, des Statistischen

Amtes der Stadt Zürich, des städtischen Vermessungsamtes sowie anderer Amtsstellen zusammenzutragen,
daneben aber an Ort und Stelle Erhebungen durchzuführen (vgl. Tafel 11, Muster einer Grundstückregister¬
karte, wie sie 1941 in der Stadt Zürich verwendet wurde).

3. Die Arealstatistik

Der Nutzungsbestand wird nach dem Bestandesaufnahmeplan der Flurkartothek zahlenmäßig nach statisti¬

schen Bezirken, Stadtkreisen und nach der ganzen Stadt geordnet und zusammengesteUt. Die Arealstatistik

bildet den Rahmen, innerhalb dessen das Nutzungsprogramm aufgestellt werden muß. Zum Begriff der Areal¬

statistik gehören auch die geologischen Karten über das Gemeindegebiet sowie die Karten über den Baugrund,
und über die Bodenbonität für die agrarische Nutzung (104). Ebenso sind die klimatologischen Untersuchun¬

gen in Karten einzutragen; dazu gehören Niederschlagsmengen, Temperatur- und Windverhältnisse, Beson-

nungsdauer usw. (36).

II. Die Statistik

Statistik ist die zahlenmäßige Zusammenstellung gleichartiger Dinge und Vorgänge, nach Jahren geordnet.
Die nötigen Daten werden durch die statistischen Amter geliefert. Nicht jeder Planer anerkennt den Wert der

Statistik, einmal weil diese schon an sich fragwürdig sei und zum andern, weil sie verschieden ausgelegt wer¬

den könne, je nachdem, welchem Zweck sie dienstbar gemacht werden solle. Festzuhalten ist demgegenüber,
daß die Statistik, wenn sie richtig gehandhabt wird, das einzige Mittel zur Erfassung von Grundlagen und

Tatsachen, Gesetzmäßigkeiten darstellt. Die moderne Auffassung über den Weg der Planung ist ohne die Mit¬

verwendung der Statistik überhaupt nicht mehr denkbar.

Für die Stadtplanung sind vor allem folgende Erhebungen von Bedeutung (104) :

1. Bevölkerung

Zunahme und Struktur der Bevölkerung,
Veränderung der Bevölkerungszahl nach Geburten und Sterbefällen (Geburtenüberschuß), Zu-, Weg- und

Umzug (Wanderungsbilanz),
Zusammensetzung der Bevölkerung nach Beruf und Konfession,

Vorschulpflichtige Kinder und deren quartiermäßiger Wohnort,
Altersaufbau der Bevölkerung usw.

2. Gebäude

Bautätigkeit, Neubauten, Gebäudeabbrüche, Gebäudebestand,

Wohnungen und Neubauwohnungen,
Eigentumsverhältnisse an den Gebäuden, Ersteller,
öffentliche Bauten,

Grundstückgrößen usw.

3. Boden

Flächeninhalt der statistischen Bezirke, Stadtkreise und der ganzen Stadt,

Liegenschaftenbesitzverhältnisse,
Flächen der Friedhöfe, Anlagen, Spiel- und Sportplätze, Flächen der Straßen usw.

4. Wirtschaft
Betriebs- und Erwerbsverhältnisse, Fabriken, Gewerbebetriebe,

Versorung und hygienische Anlagen, Kanalisation, Wasser, Gas, Elektrizität usw.,

Arbeitspendler usw.

Die Auswertung dieser statistischen Erhebungen führt zu vorläufigen Mittelwerten, die jedoch noch nicht

als Grundlagen zur Planungsberechnung verwendet werden können.
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Kreis : | Strasse: Pol Nr : Ass.-Nr. Kat.-Nr.

1 Art der Bebauung: Name des Besitzers:

Adresse:

2 Bauzone:

3 Parzellenfläche, m2:

4 Zugehörige Strassenfläche, m2:

5 Zahl der Haushaltunaen

1941

Hauptgebäude
1930 1910 1896 1941

Nebengebäude
1930 1910 1896

Haupt- u. Nebengeb

1941 I 1930 1910

äude

1896

6 Zahl der Bewohner

7 davon Untermieter

8 Zahl der aewerbl. Betriebe ]

9 Zahl der Beschäftigten
i

"

10 Überbaute Fläche, m2

11 Überbaute Fläche, in % der Parzellenfl.

12 Umbauter Raum, m3

13 Zahl der Geschosse

14 Nutzunasfläche Keller, m2 Bruttofläche

15 Erdaeschoss. m2

16 Obergeschosse, m2
„

17 Dachoesthoss, m2
„

18 im Ganzen. m2

19 ohne Keller, m2

20 Benützte Flachdächer, m2

21 Nutzung ohne Strassenfläche

22 Nutzung mit Strassenfläche

23 Wohnungen zu 1 Zimmer |

!

24 „ „
2 Zimmer I !

25 „' „
3 Zimmer

26 „ „
4 Zimmer

1

27 „ „
5 Zimmer

i

28 „ „
6 Zimmer i

29 „ „
7 und mehr Zimmer

30 Wohnungen insgesamt
1

1

31 Wohnungen ohne eigenes Bad 1
!

32
„

ohne eigenes W. C. !

33 Waschküche i i

34 Küche

35 Garagen für Anzahl Wagen

36 Mietpreise Keller

37
„ Erdgeschoss

38
„ Obergeschosse

39
„ Dachgeschoss

40
„ Garagen

41 Mietpreise insgesamt

42 Untermieten für Zimmer (pro Zi.) im Erdg.

43
„ „ „ Oberg.

44
,, i, ., ., „ ,, Oberg.

45
„ „ „ „ „ „ Dachg.

IA ÏE1 ||



46 Assekuranzwert Fr

Hauptgebäud j Nebengebäude Haupt- u. Nebengebäude

47 Steuerwert
„

48 Letzter Verkaufspreis „

49 Assekuranzwert / m2 Parzellenfläche
„

50 Steuerwert / m2 Parzellenfläche
„

51 Letzter Verkaufspreis / m2 Parzellenfläche
„

52 Assekuranzwert / m2 Nutzungsfläche ,,

53 Steuerwert / m2 Nutzungsfläche

54 Letzter Verkaufspreis / m2 Nutzungsfläche „

55 Hypotheken I.

56 II.

57 Rest

58 Handänderungen

59 Baujahr

60 Grössere Umbauten

61 Bauzustand

62 Erhaltunqs- oder schutzwürdig

63 Städtebaulich:

64

Nutzungsart
alle Nutzungsflächen in m2 inklusive allen Mauern,

Treppen, Korridoren, zugehörigen W. C. und

andern Nebenräumen

Luftschutzkeller für Personen

Hauptgebäude Nebengebäude Haupt- und

Nebengeb.

Keller

m2
Erdg.
m2

Oberg.
m2

Dachg.
m2

Keller

m2
Erdg.
m2

Oberg.
m2

alle Gesch.

m2

65 Keltarr. zu Wohnungen, Heizung, Kohlenr., Waschküche

66 Wohnung mit zugehörigen Räumen

67 Lebensmittelladen

68 Anderer Laden

69 Laden und zugleich Gewerbe

70 Werkstatt, Atelier

71 Fabrik

72 Baugesch., Zementwarenfab., Steinhauerei, Zimmerei

73 Büro, Geschäftsraum

74 Praxis (für Arzt, Zahnarzt etc.)

75 Archiv, Lagerraum

76 Lagerhaus, Magazin, Depot, Schopf, Silogebäude

77 Garage, Veloraum, Wagenschopf

78 Gärtnerei, Treibhaus, Schopf

79 Landw. Gewerbe, Stall, Scheune, Schopf, Hühnerfarm

80

81

82 Öffentl. Verwaltung, Büro, Archiv, Sitzungssaal

83 „ „ Dienstwohnung

84
„ „ Polizeipost., Feuerw., Gefängnis

85 Öffentl. Betrieb, Werkstatt, Lager, Garage etc.

86 Schule, wissenschaftl. Institut, Bibliothek, Museum

87 Spital, Klinik, Alters-, Kinder-, Erholungsheim (m. Zubeh.)

88 Raum für Zwecke des Militärs (mit zugeh. Nebenr.)

89 Kirche, Kapelle, Kirchgemeinde-, Sektensaal (m. Nebenr.)

90 Theater, Kino, Saal (mit Nebenräumen)

91 Restaurant, Bar mit Office, Küche, Garderobe etc.

92 Alkoholfr. Restaurant, Tearoom, Kantine m. Office etc.

93 Hotel, Appartementh. (ohne alle Räume unt. Ziff. 91,92)

94 Raum Tür Zwecke eines Sportes (mit zugeh. Nebenr.)

95 Raum fUr Zwecke einer Bahn, Strassenbahn, Verkehrs-i

9rt
lunternehmung, Post, Telegraf, Telefon 1
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DI. Die Entwicklungstendenz

Je nach Wirtschaftslage, Preisschwankungen, gewandelten Ansprüchen, Veränderung der Bevölkerungszahl
und -Zusammensetzung usw. können sich die Verhältnisse im Verlaufe der Jahre ändern. Die Statistik liefert

die Grundlagen für die Erkenntnis einer gewissen Richtungstendenz. So steigen beispielsweise bei vermehrter

Nachfrage nach Bauland die Bodenpreise ; folglich ist mit einer Abnahme der Grundstücksgrößen zu rechnen.

Es können auch Veränderungen in der Bauweise z.B. Wandlung vom Hoch- zum Flachbau, Abnahme der

Zimmerzahl pro Wohnung usw. festgestellt werden. In der folgenden Tabelle habe ich die Veränderung der

Gebäudebestände nach den verschiedenen Hausgattungen in Prozenten nach Jahren zusammengestellt (17) :

Jahr EF MF WG GW Jahr EF MF WG GW

1934 25,34 37,92 31,93 4,81 1942 26,68 38,69 30,12 4,51

1935 25,58 38,05 31,61 4,76 1943 27,25 38,59 29,72 4,44

1936 25,74 38,03 31,48 4,75 1944 26,11 38,29 26,69 5,91

1937 26,03 38,05 31,22 4,70 1945 27,03 38,13 29,06 5,78

1938 26,37 38,08 30,92 4,63 1946 28,26 37,77 28,33 5,62

1939 26,48 38,34 30,61 4,57 1947 29,21 37,48 27,76 5,55

1940 26,59 38,42 30,44 4,54 1948 29,87 37,62 27,04 5,47

1941 26,75 38,46 30,27 4,52

Total bewohnte Gebäude = 100 %

Aus diesem Beispiel geht deutlich hervor, daß die Bautätigkeit in Zürich vornehmlich im Bau von MF und

EF für den Wohnungsbau besteht, daß aber der Anteil der MF etwas zurückgeht und dafür mehr EF erstellt

werden, und zwar ist die Zunahme der EF beträchtlich größer als die Abnahme der MF. Es vollzieht sich also

ganz allmählich in Zürich eine strukturmäßige Umwandlung in der Bebauungsart vom Hochbau zum Flachbau.

Ganz allgemein spielen die erkannten Entwicklungstendenzen eine große Rolle bei der Aufstellung des

Nutzungsprogrammes. Die Bereinigung der vorerwähnten statistisch gefundenen vorläufigen Mittelwerte

nach der Entwicklungstendenz ergibt die endgültigen Berechnungsgrundlagen. Dabei haben schon gering¬
fügige Veränderungen der als Berechnungsgrundlage verwendeten Mittelwerte große Auswirkungen auf das

Gesamtresultat. Ob man beispielsweise bei 500 000 Einwohnern mit einer Siedlungsdichte von 120 oder 130

rechnet, ergibt folgende Differenz der Flächenbedürfnisse : bei Sied. D von 120 = 4 166,67 ha

130 = 3 846,15 ha.

Die sich ergebende Flächendifferenz von rund 320,5 ha kann sich bei der Realisierung der Planung sehr

unangenehm auswirken.

Naturereignisse wie Erdbeben, Bergstürze u. a. m. sowie andere Katastrophen wie Krieg, Großbrände,

Überschwemmungen, Epidemien usw. können selbstverständlich die ganze Entwicklungstendenz sehr stark

beeinflussen. Da solche Ereignisse auf höhere Gewalt zurückzuführen sind und von Menschen nicht voraus¬

gesehen werden können, besitzt die einmal erkannte Entwicklungstendenz immer nur sehr relative Richtig¬
keit. Auch aus diesem Grunde kann die Planung nie etwas Starres werden.
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DRITTES KAPITEL

DAS NUTZUNGSPROGRAMM

I. Im Allgemeinen

Jede Projektierung erfordert als Basis ein Programm. Unter dem Nutzungsprogramm für die Stadtplanung
verstehe ich die flächenmäßige Berechnung der einzelnen Nutzungsbedürfnisse für das ganze Stadtgebiet, die

einzelnen Stadtkreise, die statistischen Bezirke und endlich die verschiedenen organischen Quartierzellen

(vgl. Seite 113 nachstehend).

Ausgangspunkt für die Berechnung bildet die Gesamtheit der Bevölkerung innerhalb eines besimmten

Gebietes, unter Berücksichtigung des im Vollausbau des betreffenden Gebietes zu gewärtigenden Standes.

Der bestehende Nutzungsstand, erfaßt in Struktur (Durchschnittswerten) und Gesamtgrößen (Arealsta¬
tistik), wird entsprechend den statistisch erfaßten Bedürfnissen verändert, indem die sich aus der fortschrei¬

benden Statistik ergebenden Entwicklungstendenzen und die inneren Beziehungen zwischen den Bedürfnissen

berücksichtigt werden. Diese Veränderung der Nutzungsgrößen erfolgt durch Ausscheidung von Siedlungs¬
gebiet (Altbestand und Baulandreserve), Freiflächen (Bestand und Reserve für Grünanlagen, Spiel- und

Sportplätze usw.) sowie Industrie- und Verkehrsflächen (gegenwärtiger Bestand und Neubedarf für den Voll-

besetzungszustand), wobei als Bodenreserven namentlich die landwirtschaftlich genutzten Flächen zu dienen

haben. Diese müssen folglich im Laufe der Zeit immer weiter verkleinert werden.

Nach den Grundsätzen von 0. Blum, G. Schimpffund W. Schmidt sollen 50% des Gebietes einer Stadt für

Freiflächen, 25% für Siedlungsgebiet und 25% für Industrie- und Verkehrsflächen vorbehalten werden (71).
Die Dichteverhältnisse sollen für die Gesamtfläche 50 E/ha und für das Siedlungsgebiet 200 E/ha betragen.
Diese Auffassung wird heute als zu schematisch abgelehnt, indem die erfahrungsgemäß örtlich sehr verschie¬

denen Bedürfnisse jeder Stadt einzeln untersucht werden sollen, bevor irgendwelche Dichtepostulate aufge¬
stellt werden. Die Verwirklichung einer solchen Aufteilung dürfte übrigens auf große Schwierigkeiten stoßen,
wo nicht durch die Naturanlage selber gewisse Bedingungen erfüllt sind: so beispielsweise in Zürich, wo

2126,33 ha oder 23,14% des Stadtgebietes aus "Wald und 404,7 ha oder 4,4% aus Seefläche bestehen. Diese

natürlichen Anlagen bilden einen beträchtlichen Anteil an den zu schaffenden Freiflächen, der künstlich wohl

nie zustande gekommen wäre.

Nur aus den Resultaten der Inventarisation, der Statistik und des Grundstückregisters lassen sich die

Grundwerte, die zur Aufstellung des Nutzungsprogrammes dienen, ermitteln. Bei der Berechnung der ein¬

zelnen Größen führen verschiedene Methoden zum Ziele, vor allem aber diejenigen mit

den Durchschnittswerten,
den prozentualen Anteilen,
den Anteilen pro Kopf der Bevölkerung (Kopfquoten).

Das generelle Nutzungsprogramm für die Stadt Zürich ist in der folgenden Tabelle zusammengefaßt. Es

stützt sich auf die bisher erwähnten Untersuchungen und Berechnungsmethoden. Ausgangspunkte bilden die

Bevölkerung von 336 395 E im Jahre 1941 mit der für den damaligen Zeitpunkt erhobenen Arealstatistik und

die für den Vollausbau festgesetzte Bevölkerungszahl von 500 000 E.
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II. Das Nutzungsprogramm für die Stadt Zürich

Fläche
in Aren

Bestand 1941

% des Gesamt¬

gebietes
Gattung

J. Siedlungsgebiet
178 831,5 19,46

Berechnung:
a) E max. X KQ = Sied. Geb.

500 000 X 49,06 =

b) E max. : Beh. Zif. = Geb. Zahl X PFL =

500 000 : 12,9 = 38 760 X 632,86 =

c) detailliert nach Gebäudeart und mittlerer PFL

EF = 28% = 10 852 X 630 = 68 368 Aren

MF = 38% = 14 729 X 600 = 88 374 Aren

WG = 28% = 10 852 X 550 = 59 686 Aren

GW = 6% = 2 327 X 1240 = 28 870 Aren

KQ
ma/E

54,43

Fläche

in Aren

245 298

245 298 Aren

Sied. Geb.

245 298 Aren

a) mit KQ = 8,784 m2/£
500 000 X 8,784 = 43 920 Aren

b) mit prozentualem Anteil 4,78%
918,9117 X 4,78 = 43 924 Aren

B. Bahngebiet (Privatbahnen und SBB, Projekt 1946)

Berechnung :

a) mit KQ = 6,489 m2/£
500 000 X 6,489 = 32 437,58 Aren

b) mit prozentualem Anteil 3,53%
918,9117 X 3,53 = 32 445 Aren

C. Straßen

Berechnung :

a) mit KQ = 16,54 m*jE
500 000 X 16,54 = 82 700 Aren

b) mit prozentualem Anteil 9,00%
918,9117 X 9 =82 702 Aren

3. Freiflächen
A. Gewässer 55 472,2

B. Wald 212 632,8
C. Übrige Freiflächen

365 399,7

6,04

23,14

39,76

16,88

64,71

111,21

55 472,2

212 632,8

246 441,7

Vollausbau

% des Gesamt- KQ
gebietes m2/E

26,69

6,04

23,14

26,82

49,06

Total = 38 760 x 632,86 = 245 298 Aren

d) mit der WD; E : WD = Sied. Geb

500 000 : 203,83 = 245 298 Aren

e) mit prozentualem Anteil 26,69%
918,9117 X 26,69 = 245 298 Aren

2. Industrie und Verkehr

A.Industrie: 16 647,3 1,81 5,07 43 920,0 4,78 8,784

B.Bahngebiet: 21381,0 2,33 6,51 32 445,0 3,53 6,489
C. Straßenflächen: 68 547,2 7,46 20,86 82 702,0 9,00 16,54

Total Industrie und Verkehr

106 575,5 11,60 21,315 159 067,0 17,31 31,813

A. Industrie

Berechnung :

11,094

42,527

49,288

Total der Freiflächen

633 504,7 68,94 188,32 514 546,7 56,00 102,909
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Gattung Fläche

in Aren

Bestand 1941

% des Gesamt-

gebietes
KQ
m2/E

Fläche

in Aren

Vollausbau

% des Gesamt-

gebietes
KQ
m2/E

Ca Landwirtschaft
258 836,7 28,17 76,94 155 560,85 16,929 31,112

Berechnung :

a) mit KQ = 31,112 ro2/E
500 000 X 31,112 = 155 560 Aren

b) mit prozentualem Anteil 16,929%
918,9117 X 16,929 = 155 562,56 Aren

Cb Berufsgärtnereien
22 200,0 2,41 6,60 15 000,0 1,63 3,00

Berechnung :

a) mit KQ = 3,00 m*jE
500 000 X 3,00 = 15 000 Aren

b) mit prozentualem Anteil 1,63%
918,9117 X 1,63 = 14 978,26 Aren

Cc Familiengärten
45 705,7 4,97 13,587 20 000,0 2,176 4,00

Berechnung :

a) mit KQ = 4,0 m2/E
500 000 X 4,00 = 20 000 Aren

b) mit prozentualem Anteil 2,167%
918,9117 X 2,167 = 19 995,18 Aren

c) mit der Gartenquote, ein Garten = 205 m2, für 51,25 E oder für je 15,53 Wohnungen ein Garten

500 000 : 51,25 = 9 756 X 205 = 19 999,8 Aren

500 000 : 3,3 = 151 510,68 : 15,53 = 9 756 x 205 = 19 999,8 Aren

Cd Spiel-, Turn- und Sportanlagen, Allmenden

21515,2 2,34 4,303 25 000,0 2,72 5,00

Berechnung :

a) mit KQ = 5,0 m2/£
500 000 X 5,00 = 25 000,00 Aren

b) mit prozentualem Anteil 2,72%
918,9117 X 2,72 = 24 994,398 Aren

Ce Badeplätze, Luft- und Sonnenbäder

1478,8 0,161 0,4396 2 500,0 0,272 0,50

Berechnung:

a) mit KQ = 0,50 m2/E
500 000 X 0,50 = 2 500,00 Aren

b) mit prozentualem Anteil 0,272%
918,9117 X 0,272 = 2 499,439 Aren

Cf Promenaden, Anlagen und Parks

6 704,4 0,73 2,04 10 000,0 1,09 2,0

Berechnung :

a) mit KQ = 2,0 m2/£
500 000 X 2,00 = 10 000,00 Aren

b) mit prozentualem Anteil 1,09%
918,9117 X 1,09 = 10 016,13 Aren

Cg Friedhöfe (inklusive israelitische)
6 109,4 0,66 1,82 10 380,85 1,129 2,076

Berechnung: (vgl. Seite 72 vorstehend)

Ch Schulhäuser (inklusive höhere und Privatschulen)
6 883,8 0,75 2,05 28144,33 3,063 5,629
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Berechnung: (ohne höhere und Privatschulen) (Vgl. Seite 51 vorstehend mit der Schülerzahl, Klassenzahl

und Schulhäuserzahl)

a) mit Normalschulhäusern

Kindergarten :

5 000 X 2,7% = 13 500 : 34 = 397 Klassen : 2 = 199 Schulhäuser x 10 Aren = 1 990 Aren

Primarschulen :

5 000 X 7,5% = 37 500 : 36 = 1 042 Klassen : 12 = 87 Schulhäuser x 200 Aren = 17 400 Aren

Oberstufen :

5 000 X 2,5% = 12 500 : 27 = 463 Klassen : 18 = 26 Schulhäuser x 350 Aren = 9 100 Aren

Total = 28 490 Aren

b) mit Kleinschulhäusern

Kindergarten :

5 000 X 2,7% = 13 500 : 34 = 397 Klassen : 2 = 121 Schulhäuser

78 Kleinschulhäuser X 10 Aren = 1 210 Aren

Elementarstufe

5 000 X 1,875% = 9 375 : 40 = 234 Klassen : 3 = 78 Schulhäuser X 45 Aren = 3 510 Aren

Primarstufe

5 000 X 5,625% = 28 125 : 36 = 781 Klassen : 12 = 65 Schulhäuser X 200 Aren =13 000 Aren

Oberstufe

5 000 X 2,5% = 12 500 : 27 = 463 Klassen : 18 = 26 Schulhäuser x 350 Aren = 9 100 Aren

Total = 26 820 Aren

In Rechnung gesetzt 27 500 Aren und 644,33 Aren von Privat- und höheren Schulen; diese Zahlen sind

im Siedlungsgebiet enthalten.

Bestand 1941

Gattung Fläche % des Gesamt-

in Aren gebietes

Ci Kirchen 1 725,53 0,188

Berechnung: (vgl. Seite 56 vorstehend)

KQ
m»/E

0,51

2,125Ck Krankenhäuser 7149,97 0,78

Berechnung: (49)

Cl Unproduktive Flächen 8146,30 0,886 2,42

Die Zahlen von Ch, Ci und Ck sind im Siedlungsgebiet enthalten.

Fläche

in Aren

Vollausbau

% des Gesamt¬

gebietes
KQ
m2/E

2 588,26 0,28 0,518

8 364,97 0,91 1,673

8 000,0 0,87 1,6

Zusammenstellung

1. Siedlungsgebiet 178 831,5

2. Industrie und Verkehr 106 575,5

3. Freiflächen 633 504,7

19,46 54,43 245 298,0 26,69 49,06

11,60 21,315 159 067,0 17,31 31,813

68,94 188,32 514 546,7 56,00 102,909

Ganze Stadt 918 911,7 100,00 273,164 918 911,7 100,00 183,782

Das Nutzungsprogramm für die ganze Stadt ist nun nach den vorhandenen Verhältnissen auf die einzelnen

Stadtkreise und endlich auf die verschiedenen Quartierzellen aufzugliedern. Die verschiedenen Quartiere sind

innerhalb des Gesamtnutzungsprogrammes zu koordinieren, wobei je nach der geographischen Lage und dem

vorhandenen Bestand Kompensationen in andern Quartieren geschaffen werden müssen.

Es ginge zu weit, an dieser Stelle die speziellen Nutzungsprogramme der einzelnen Quartierzellen in der

Stadt Zürich aufzuführen. Statt dessen habe ich als allgemeine Richtlinie für die Planung das Nutzungs¬

programm für vier typische Quartierzellen zusammengestellt :
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Grundzahlen für das Nutzungsprogramm der

Idealquartierzellen

Bevölkerung',: * Idealzelle 20 000 E

B Ländliche Zelle 15 000 E

C Halbstädtiische Zelle 18 000 E

D Städtische Zelle 30 000 E

Wohndichte

WD bezüglich WD bezüglich Sied. WD bezüglich totaler

Sied. Geb. E/ha Geb. und Straßen E/ha ZeUenfläche E/ha

A 200 150,38 50

B 110 101,10 22

C 160 110,31 38,4

D 250 171,43 65

1[. Das Siedlungsgebiet

Zone WD GZ UE% GFL PFL NZ PFLP WFLP

1 600 4,5 48,0 161,4 336,25 2,1600 16,69 36,00

2 345 3,5 29,0 148,0 510,35 1,0150 29,14 29,42

3 240 3,3 27,5 150,7 548,00 0,9075 41,47 37,81

4 193 3,0 20,7 116,3 561,85 0,6210 51,94 32,18

5 147 2,5 18,1 103,6 572,40 0,4525 67,95 30,78

6 100 2,3 16,5 123,3 747,30 0,3795 100,76 37,95

7 71 2,0 12,8 115,3 900,80 0,2560 142,35 36,06

Durch¬

schnitt 243 3,5 26,0 140,7 541,15 0,9100 41,14 37,45

Zonendurchschnitt nach den Quartierzelkn:
Beh. Zif.

A 200 3,3 21,55 140,0 649,77 0,71115 50,00 13 35,56

B 110 2,3 13,20 120,0 909,10 0,3036 90,91 10 27,60

C 160 3,0 14,16 115,0 812,30 0,4248 62,50 13 26,55

D 250 4,0 20,83 150,0 719,85 0,8332 40,00 18 33,33

1. Berechnung des Siedlungsgebietes

A

B

C

D

E X PFLP = Sied. Geb.

20 000 X 50,00 = 10 000,0 Aren

15 000 X 90,91 = 13 636,5 Aren

18 000 X 62,50 = 11 250,0 Aren

30 000 x 40,00 = 12 000,0 Aren

a) Gebäude und Wohnungen
E:Bew. Zif. =

E: Beh. Z = Geb. Z. Wohnungszahl

13 = 1 539 : 3,25 = 6 154

10 == 1 500 : 3,25 = 4 616

13 = 1 385 : 3,25 = 5 539

18 = 1 667 : 3,25 = 9 231

E

Beh. Zif.

20 000

15 000

18 000

30 000

A 20 000

B 15 000

C 18 000

D 30 000

/o

20,00

29,43

26,78

17,96

Geb. Z X PFL = Sied. Geb.

:13 = 1539X 649,77 = 9 999,996 Aren

: 10 = 1 500 X 909,10 = 13 636,5 Aren

: 13 = 1 385 X 812,30 = 11 250,3 Aren

: 18 = 1 667 X 719,85 = 11 999,99 Aren

EF

308

441

371

299

Gebäudeverteiler

/o

30,00

19,70

27,66

32,22

MF

462

295

383

539

/o

22,00

6,90

11,83

23,64

WG

338

104

164

394

/o

28,00

43,97

33,73

26,08

GW

431

660

467

435

b) Zentrum historisch gegeben mit Marktplatz oder möglichst zentral an Verkehrsknotenpunkt
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c) Verkaufslokale für Lebensbedarf

Gattung

Müch
. . .

Brot ....

Fleisch
. . .

Kolonialwaren

Post ....

Apotheke,

Drogerie . .

1 Laden

pro E

1314

606

1030

565

KQ Ladengröße
ma/E m2

0,024

0,05

0,073

0,19

0,047

28,0

35,0

67,0

82,0

Zahl

A

16—17

33

19—20

35—36

Nutz.

FLm3

480

1000

1460

3 800

940

Zahl

B

11—12

25

14—15

26—27

Nutz.

FLm2

360

750

1095

2 850

705

Zahl

C

14

30

17—18

32

Nutz.

FLm2 Zahl

Nutz.

FLm2

D

432

900

1314

3 420

846

1846 0,051 73,5 11 1 020 765 9—10 918

23

49—50

29

53

15

720

1500

2190

5 700

1410

1530

d) Flächenprozente des Siedlungsgebietes bezüglich der totalen Quartierzellenfläche
A B C D Total Stadt

25,0% 20,0% 24,0% 26,0% 2 452,98 ha = 26,694%

IL Industrie und Verkehr

1. Industrie KQ =8,8 m2/E
Zuteilung möglichst außerhalb des Siedlungsgebietes, für mehrere QuartierzeUen zusammengefaßt,

windabseits, an guter Verkehrslage, Bahnanschluß.

A B C D

1760 Aren 1320 Aren 1584 Aren 2 640 Aren

Total Stadt:

440,0 ha =-4,79%
2. Bahnen KQ = 6,489 m2/E. Möglichst in Grünzügen oder Freiflächen.

1 300 Aren 975 Aren 1170 Aren 1 950 Aren 324,45 ha = 3,53°'o

3. Straßen KQ = 16,54 m*/E 827,02 ha = 9,00°/0

Zel

Straßen total:

le KQ %
m2/E

Fläche
Aren

KQ
m2/E

Straßen zum Sied. Geb.

/o
bez. total

gehörendl

Flächen

Straßen

Aren

A 16,50 9,0 3 300 11,58 70,0 2 316

B 8,00 3,7 1200 2,00 24,0 300

C 28,15 5,3 5 067 13,90 50,0 3 502

D 17,0—22,76 11,0—14,0 5 100—6 828 12,88—13,17 79,2—81,0 3 864—3 951

III. Freiflächen

1.

a) Verwaltungsgebäude für 16 000 E = ein Verwaltungsgebäude mit Quartierbureau, Stadtammannamt

Grundbuchamt, Polizeiposten, Stimmlokal, im Zentrum gelegen.

b) Schulhäuser

mit Normalschulhäusern :

1 Kindergartengebäude à 2 Klassen à 34 Kinder

Kinder = 2,7% E PFL 1000 m2 Weg 300 m Radius

1 Primarschulhaus à 12 Klassen à 36 Schüler

Schüler = 7,5% E PFL 20 000 m2 Weg 800 m Radius

1 Oberstufenschulhaus à 18 Klassen à 27 Schüler umfassend: 7. und 8. Klasse, 1.—3. Sekundarklasse

Schüler = 2,5% E PFL 35 000 m2 Weg etwa 1 400 m Radius

Zelle

A

B

C

D

Zahl Fläche

Kindergartengeb.
Aren

Zahl Fläche

Primarschulhaus

Aren

8

6

7

12

80

60

70

120

3

2—3

3

5

600

500

600

1000

Zahl Fläche Fläche

Oberstufenschulhaus Total

Aren Aren

1 350 1 030

etwa y2 175 735

350 1020

525 1645

1

iy2

2. mit Kleinschulhaus:

1 Kindergartengebäude à 2 Klassen à 34 Kinder

Kinder = 2,7% E (jedoch nur Rest was nicht im Kleinschulhaus untergebracht werden kann)
PFL 1000 m2 Weg 300 m Radius
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1 Kleinschulhaus à 5 Klassenzimmer und Kleinturnhalle

nämlich 2 Klassen Kindergarten à 34 Kinder

3 Klassen Elementarstufe à 40 Schüler

Schüler = 1,875% E PFL 4 500 m2 Weg 500 m Radius

1 Primarschulhaus à 12 Klassen à 36 Schüler

Schüler = 5,625% E PFL 20 000 m2 Weg 800 m Radius

mit allenfalls Reservezimmer für Oberstufe

1 Oberstufenschulhaus à 18 Klassen à 27 Schüler

Schüler = 2,5'% E PFL 35 000 m2 Weg etwa 1 400 m Radius

Zelle Zahl Fläche

Kindergarten
Aren

Zahl Fläche

Kleinschulhaus

Aren

Zahl Fläche Zahl Fläche

Primarschulhaus Oberstufenschulhaus

Aren Aren

Total

Fläche

Aren

A 5 50 3 135 3 600 1 350 1135

B 3 30 2i/2 112,5 2 400 1/2 175 717,5

C 4 40 3 135 2 400 1/2—I 230 805,0

D 7 70 41/2 202,5 4 800 li/2 525 1 597,5

c) Kirchen

1. Protestantische Kirche für 6 000—9 000 Gläubige, 1 Kirche à 700 max. Plätze

2 Pfarrstellen à 3 000 Gläubige PFL = 3 000 m2

2. Römisch-katholische Kirche für 6 000—9 000 Gläubige, 1 Kirche à 800 max. Plätze

Pfarr- und Vikarstellen à 3 000 Gläubige PFL = 3 000 m2

3. Christ-katholische Kirche für 2 000—3 000 Gläubige, 1 Kirche à 600 max. Plätze, PFL =: etwa 800 m2

Gläubige

98% E % Prot. /o R. Kath.

Chr.

% Kath. Prot.

Kirchen

Rom. Chr.

Kath. Kath.

für Zellen

1 Kirche

Fläche

m2

A 19 600 66,7 13 073 27,8 5 449 1,4 274 2

x

lU 6 6 000—7 000

B 14 700 71,5 10 510 23,5 3 455 1,0 174 1—2
V* V10 9—10 6 500

C 17 640 67,5 11907 25,0 4 410 1,5 265 1—2 x/*-i V. 6 6 800

D 29 400 60,0 17 640 34,0 9 996 1,8 529 2—3 1 V« 4 11000

d) Grünanlagen und Parks zur Erholung und Quartiertrennung

Zelle KQ
m2/E

Fläche Total

Aren

A 3,0 600

B 1,0 150

C 1,5 270

D 3,5 1050

e) Familiengärten 1. nach K Q
2. pro 12 Familien ein Gartien à 200—300 m2

Weglänge 30 Min. max. 2,5 km Radius

Zelle KQ
m2/E

Fläche Total

Aren

A 7,5 1500

B 5,0 750

C 8,0 1440

D 6,0 1800

f) Volksvergnügungsplätze pro Quartierzelle ein Platz,

g) Schießplätze pro Quartierzelle möglichst ein Platz.

Zelle

A

B

C

D

PFL etwa 50 Aren, zentral gelegen.

Fläche Fläche Total

m Aren

80x350 280

60x350 210

70x350 245

.20x450 540 Diese Anlage dient

für mehrere Quartierzellen
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h) Friedhöfe 10°/00 Sterblichkeit von E
n Jahre

(E 1941 -f- E max.) = Zahl der Bestattungen.
n — Anzahl Jahre bis zum Vollbesetzungszustand für Zürich = 36 Jahre ab 1941.

Friedhoffläche = Bestattungszahl X 6,0 — 6,5 m2 Grabfläche inkl. Anteile an Wegen, Anl

Zelle

A

B

C

D

Bestattungen

6 500

3 800

4 900

9 900

X

X

X

X

Grabfläche *

m2

6,0

6,5

6,2

6,0

Fläche Total

Aren

390

247

304

594

* Mit eingerechnet Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen.

i) KleinkinderSpielplätze 3 150—5 400 m2 PFL Weglänge 5 Minuten max. 300 m Radius

Zelle KQ Fläche Total

m2/E Aren

A 1,2 240

B 0,6 90

C 1,0 180

D 1,5 450

k) Spiel- und Sportplätze inklusive Schulspielwiesen

KQ =6,0 m2/E Weg 20 Minuten oder 2 km Radius

für Schulspielwiesen Weg 10 Minuten oder 800 m Radius.

Wettkampfanlage 68 X105 = 7 140 m2 mit 400 m Aschenlaufbahn um den Platz

Trainingsplätze 60 X100 =6 000 m2

Längsachse des Spielplatzes N—S mit etwa 7,5° Abdrehung nach 0—W

Zelle Fläche Aren

A 1200

B 900

C 1080

D 1800

l) dien 14,2 x 25,0 m = 355 m2 reine Spielfläche

Zelle Zahl pro 3 000 E eine Halle

A 5 (7)
B 5

C 5 (6)
D 6 (10)

.lagen KQ = 0,15 m2/E

Zelle Fläche Becken

Aren m

A 30,0 2x15x50

B 22,5 1x15x50

C 27,0 2x15x50

D 45,0 3x15x50

lätze für Straßeninspektorat

Zelle Fläche

Aren

A 50

B 30

C 45

D 60



Zusammenstellung

Gattung A B C D

Bevölkerung 20 000 15 000 18 000 30 00Cl

Fläche in 0/
/o

Fläche in % Fläche in % Fläche in %
Aren Aren Aren Aren

1. Siedlungsgebiet 10 000 25,00 13 636,5 20,00 11 250,0 24,00 12 000,0 26,00

2. Industrie und

Verkehr

a) Industrie . . . 1760 4,4 1 320,0 1,94 1 584,0 3,38 2 640,0 5,72

b) Bahn ....
1 300 3,25 975,0 1,43 1170,0 2,50 1 950,0 4,32

c) Straßen . . .
3 300 8,25 1 200,0 1,76 5 067,0 10,80 6 000,0 13,00

Total 6 360 15,9 3 495,0 5,13 7 821,0 16,68 10 590,0 22,95

3. Freiflächen

a) Schulhäuser . . 1030 2,575 717,5 1,052 805,0 1,717 1 597,5 3,461

b) Kirchen. . . .
70 0,175 65,0 0,095 68,0 0,145 110,0 0,238

c) Grünanlagen . 600 1,500 150,0 0,220 270,0 0,576 1 050,0 2,275

d) Familiengärten 1 500 3,750 750,0 1,100 1 440,0 3,072 1 800,0 3,900

e) Volksvergnü¬

gungsplätze 50 0,125 40,0 0,059 50,0 0,107 60,0 0,130

f) Schießplätze. .
280 0,700 210,0 0,308 245,0 0,523 540,0 1,170

g) Lagerplätze 50 0,125 30,0 0,044 45,0 0,096 60,0 0,130

h) Friedhöfe
. . .

390 0,975 247,0 0,362 304,0 0,649 594,0 1,287

i) Kleinkinder¬

spielplätze . .
240 0,600 90,0 0,132 180,0 0,384 450,0 0,975

k) Spiel- und

Sportplätze . .
1200 3,000 900,0 1,320 1 080,0 2,304 1 800,0 3,900

1) Badeanlagen .
30 0,075 22,5 0,033 27,0 0,058 45,0 0,098

m) übrige Freiflä¬

chen, Landwirt¬

schaft, Wald,

Gewässer,

unproduktives
Land usw. . . 18 200 45,500 47 826,02 70,144 23 292,25 49,690 15 455,01 33,385

Freiflächen total . . 23 640 59,1 51 048,02 74,87 27 806,25 59,32 23 561,51 51,05

Quartierzelle total . . 40 000 100,0 68 182,5 100,0 46 875,0 100,0 46 153,8 100,0

400 ha 681,83 ha 468,75 ha 461,54 ha
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VIERTES KAPITEL

GRUNDZÜGE DER PLANUNG

Da Neugründungen von Städten in unserer Zeit selten sind, spielen heute in der Planung jedenfalls für die

Schweiz, die Stadterweiterungen unter Einbezug der umgebenden Region, vor allem aber die Landesplanung
wichtigere Rollen. In der Planung von Ortserweiterungen sind diejenigen Städte am zahlreichsten und

bedeutungsvollsten, die, in der Römerzeit oder im Mittelalter gegründet, eine besondere städtebauliche Ent¬

wicklung durchgemacht haben. Diese Städte sind heute vielerorts in ihrem Kerne noch fast rein erhalten. Um

ein Zentrum, einen alten Markt- oder Gerichtsplatz, teilweise auch um eine Monumentalbaute (Kirche,
Schloß, Rathaus oder ähnliches) scharen sich die Häuserkomplexe, denen früher auf der Rückseite Gewerbe¬

lokalitäten, Stallungen oder auch bloße Gärten angegliedert waren. Die ganze Zusammenballung von Häusern

war ursprünglich zum Schutze gegen kriegerische Angriffe von natürlichen oder künstlichen Hindernissen

(Flußläufen, Stadtmauern oder Schanzen, die durch Tor- und Turmanlagen gegliedert waren) umschlossen.

Diese natürlichen oder künstlichen Hindernisse bildeten zugleich eine saubere Trennung zwischen Stadt und

Landschaft. Während vieler Jahre genügten die nach heutigen Begriffen spärlich ausgeschiedenen Bauland¬

reserven. Die Vergrößerung der Stadt vollzog sich auch viel langsamer als heute, was in der wirtschaftlichen

Struktur der damaligen Zeiten begründet lag (2).
Einen ersten Aufschwung erfuhren die Städte im 12. und 13. Jahrhundert, woran die gewerbliche Entwick¬

lung und die Bildung des Bürgerstandes maßgebend beteiligt waren (1, 12). Die zwischen den Gebäuden ver¬

bleibenden Freiflächen (Hausgärten, Rebberge u. a. m.) wurden nach und nach immer mehr überbaut, bis die

Festungsmauern schließlich zur Beschaffung neuen Baulandes zentrifugal nach außen verschoben werden

mußten. Die Neubefestigung hatte, einmal beschlossen, auf einen Schlag zu erfolgen, sollte die Stadt nicht

durch Jahrhunderte ihrer Sicherheitswerke entblößt bleiben. Die Tatsache aber, daß solche Erweiterungen
dann wieder für Jahrhunderte der fortschreitenden Überbauung genügen konnten, spricht für die Großzügig¬
keit der damaligen Planungen. Paris, Köln, Magdeburg, Worms, Straßburg, Basel, Bern und Zürich sind Bei¬

spiele von Städten, die ein oder mehrere Male Erweiterungen ihrer Stadtmauern vornahmen. In Magdeburg
wurde 1100 ein Gebiet von Mauern umschlossen, das bis ins Jahr 1870 nicht mehr erweitert werden mußte.

Straßburg hingegen wurde zwischen 1200 und 1450 viermal erweitert. Köln erfuhr 1180 eine Stadterweiterung,
deren Mauern bis 1882 nicht gesprengt wurden (1,12, 7). Bern mußte dreimal erweitert werden.

Die Entwicklung der Technik, das Aufblühen des Handels und das dadurch bedingte Anwachsen des Ver¬

kehrs speziell im 19. Jahrhundert brachten fast plötzlich einen ungestümen Aufschwung der Städte. Innert

kurzer Zeit gelangten die meisten Städte innerhalb ihrer Mauern oder Schanzen zum Vollausbau. Kultur- und

wirtschaftsgeschichtlich brach eine neue Zeitepoche an, die sich ganz anderen Interessen zuwandte. Während

ehedem die Planung der Stadt durch strategische Momente, durch günstige Verkehrs- und Handelslage beein¬

flußt war, wies jetzt die aufkommende Spekulation dem Städtebau neue Richtungen. Die Mauern und Schan¬

zen wurden geschleift, und die Vergrößerung der Stadt konnte sich nun ungehemmt, ungezügelt und ungere¬

gelt vollziehen. Vorerst entstanden Häuser längs den Ausfallstraßen und überall dort, wo billiges Bauland an

auch nur einigermaßen günstiger Lage zu haben war. Die in der Stadtnähe liegenden Weiler und Bauern¬

siedlungen wurden mit Spekulationsobjekten durchsetzt. Das Territorium der Stadt erwies sich als zu klein;

die anliegenden Gemeinden wurden der Stadt angegliedert und eingemeindet. So vollzog sich der Prozeß der

Vergrößerung, den niemand mehr mit wirksamen Mitteln aufzuhalten in der Lage war.

Über die Entwicklung der Stadt Zürich im besonderen ist folgendes zu bemerken :

Am Standort der heutigen Stadt am untern Ende des Zürichsees bestand ursprünglich ein keltisches Dorf.

Durch Julius Cäsar wurde eine kleine Römersiedlung gegründet, die mit einem Castell und um etwa 800 pen

105



mit einem Castrum versehen wurde. Ungefähr im Jahre 1100 wurde die bestehende Befestigung so erweitert,

daß sie die beiden Gotteshäuser, das Großmünsterstift und die Fraumünsterabtei einschloß (117, 105). Mit

der Wiederaufrichtung des Herzogtums Alemannien erlebte Zürich einen großen Aufschwung, erhielt das

Marktrecht, wurde zum ständigen Gerichtsort, zur Münz- und Zollstätte und erhielt auch erstmals die Bezeich¬

nung civitas, Stadt. Auf dem Lindenhof entstand die kaiserliche Pfalz. Die dritte Erweiterung der Stadt¬

befestigung wurde bereits im 12. Jahrhundert begonnen und 1336 zur Zeit der Brun'schen Umwälzung voll¬

endet. Am 2. April 1642 wurde der Bau einer vierten Stadtmauer mit zugehörigen Schanzen und Gräben

beschlossen. Diese Anlagen wurden 1675 fertiggestellt. Am 30. Januar 1833 beschloß der Rat jedoch, die

Schanzenanlagen wieder zu schleifen. Der Regierungsrat ließ das Schanzenland versteigern, um aus dem

Erlös die Schleifungsarbeiten zu bezahlen. An der St. Leonhards-Weinberg-Straße (heute Kaspar-Escher-

Haus) wurden z. B. 22 100 Quadratfuß Land zu 10 Rappen zugeschlagen, was umgerechnet einen Quadrat¬

meterpreis von Fr. 1.11 ergibt. 1850 wurde am Bleicherweg Schanzenland zu Fr. 0,71 und zu Fr. 7.55 per m2

versteigert. Wenn man bedenkt, daß die Stadt heute, wenn sie in dieser Gegend für öffentliche Zwecke Land

expropriieren muß, mit Landpreisen von Fr. 700.— pro ma und mehr rechnen muß, so wird einem die Sinn¬

losigkeit diese Verkaufes von öffentlichem Land vor knapp 100 Jahren klar.

Das Stadtgebiet von Zürich umfaßte im Jahre 1800 183,7 ha; die Stadt zählte etwa 10 000 Einwohner (17)

(vgl. auch Tafeln 12 und 13). Die Schleifung der Schanzen war 1850 vollzogen, und 1893, also bereits nach

43 Jahren, erfolgte die erste Eingemeindung mit einer Gebietsvergrößerung von 4723,837 ha, d. h. um das

25,715fache. Die Bevölkerung zählte 1894 in der Altstadt 28 099 Seelen; durch die Eingemeindung kamen

92 958 Personen neu hinzu. Damit ergab sich durch die Eingemeindung eine Bevölkerungszahl, die rund

3,3mal größer war als vorher.

1934 erfolgte eine zweite Eingemeindung, die einen Gebietszuwachs von 4281,49 ha oder eine nochmalige

Gebietsvergrößerung auf das l,95fache, bezüglich des ursprünglichen Stadtgebietes von 1800 auf das 50fache

mit sich brachte. Die Stadt Zürich umfaßt heute eine Fläche von 9189,117 ha (17). Im Jahre 1934 wurden

folgende Bevölkerungszahlen registriert :

Altstadt 20 828

1893 eingemeindete Vororte 244 143

264 971

Durch die zweite Eingemeindung kamen hinzu
.... 48 323

Damit zählte die Bevölkerung im Gesamten 313 294 Seelen

Heute zeigt sich deutlich, wie planlos und willkürlich diese Ausdehnung war. Sie hat dazu geführt, daß ein

schwer zu behebender Mangel an vernünftig nutzbaren Boden- und Baulandreserven herrscht (49). Bauliche

Willkür und Spekulation, denen die Stadtplanung im letzten Jahrhundert nicht gewachsen war, haben jedoch
ein neues Bedürfnis nach logischem Aufbau und zweckmäßiger Organisation der Städte entstehen lassen. Heute

erkennen wir, daß man während des industriellen Aufschwunges und der damit verbundenen Wachstums¬

perioden mit denselben materiellen Mitteln Ortschaften und Siedlungen von ganz anderem Gepräge hätte

gestalten können. An deren Stelle müssen wir uns nun mit Wohnvierteln voller Lärm und Betrieb abfinden,

die mit Industrieanlagen durchsetzt sind und kreuz und quer von undifferenzierten VerkehrsStraßen durch¬

schnitten werden.

Der Baugrund eines Volkes ist ein einmaliger Besitz, und die Bauten der Städte stellen einen großen Bestand¬

teil des Volksvermögens dar. Die vernünftige Regelung der künftigen Bodennutzung und die damit verbun¬

dene Planung sind daher von größter volkswirtschaftlicher Bedeutung. Im größeren Zusammenhang gesehen,
kann nur die allersorgfältigste Verwaltung des Baugrundes und der in den Bauten zu investierenden finan¬

ziellen Mittel gegenüber der Allgemeinheit überhaupt verantwortet werden. Je nach Bauart hat jede Baute

eine bestimmte Nutzungsdauer. Es ist also vor allem eine wirtschaftliche Frage, in welchem Baualter ein

Gebäude abgerissen werden soll. Spekulation und Planlosigkeit begünstigen ungeordnete, zufällige und will¬

kürliche Stellung und Erstellung von Bauten, was aber für lange Zeiten eine schwere und unabänderliche

Schädigung der Interessen der Allgemeinheit mit sich bringen kann. Eine ganze Reihe von Generationen wird

sich mit den unerfreulichen Bauten und Quartieren abzufinden haben; auf Jahrzehnte oder Jahrhunderte

hinaus wird das natürliche Streben nach einer gesunden, sinnvollen städtebaulichen Entwicklung gehemmt.
Denn die Behebung aller Fehler und die Beseitigung aller störenden Bauten würde finanzielle Anforderungen
voraussetzen, welche der Allgemeinheit schlechterdings nicht zugemutet werden können.

Aus diesen Gründen kann eine vernünftige und planmäßige Altstadtsanierung erst dann eingeleitet werden,

wenn die für die Amortisation der Mehrzahl aller sanierungsbedürftigen Bauten notwendige Zeitspanne ver¬

strichen ist. Eine Sanierung «junger», heute als unerfreulich und schlecht bezeichneter Quartiere ist erst recht

ausgeschlossen (51). Die Hygiene stellt heute für die neu zu überbauenden oder als Grünflächen freizuhalten-
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den Gebiete schon so weitgehende Forderungen, daß ihre Verwirklichung nur durch einen großen finanziellen

Aufwand erreicht werden kann. Die meisten bebauten oder unbebauten Liegenschaften stehen im Privat¬

eigentum und müßten, wenn sie vorzeitig einer neuen Zweckbestimmung zugeführt werden sollten, durch die

öffentliche Hand erworben werden. Trotzdem käme die neue Zweckbestimmung oft nur einem kleinen Teil

der Allgemeinheit zu Gute. Eine durchgehende Sanierung setzt voraus, daß die Bevölkerung in ihrer Gesamt¬

heit über die Ausscheidung der Bedürfnisse nach privatem und öffentlichem Charakter und über die sich daraus

ergebende Pflicht zur Kostentragung eingehend aufgeklärt wird. Gleichzeitig muß die Realisierung rechtlich

und wirtschaftlich sichergestellt werden. Doch wird es nur in den seltensten Fällen möglich sein, Sanierungen,
welche den Erwerb ganzer Gebäudekomplexe voraussetzen, durch private Mittel allein zu bewerkstelligen

(49, 51). Die kommunale Bodenpolitik (vgl. Seite 43 vorstehend) hat heute daher vor allem die Aufgabe, den

Aus- und Aufbau des Gemeinwesens durch Vermehrung des öffentlichen Landeigentums und durch dessen

sinnvolle Auswertung in städtebaulich, wirtschaftlich und kulturell günstigem Sinne zu beeinflussen.

«Am Anfang jeder Ordnung steht der Plan» (55). Geplant wurde schon zu allen Zeiten; so gründete sich

bereits die altägyptische Stadt Kahun, welche 2500 acn gebaut wurde, auf eine bewunderungswürdige Pla¬

nung (7,106). Seither ist fortwährend mehr oder weniger sachlich geplant worden. Diese Gesamtplanungen
sind jedoch nicht immer und überall verwertet und verwirklicht worden; die Realisierung war oft weniger groß¬

zügig als die Planung. Man konnte sich einerseits über die Aufstellung und Formulierung der veränderten

Bedürfnisse nicht einigen; anderseits wollte man die Verantwortung für die Durchführung des Geplanten aus

Unsicherheit oder aus finanziellen und rechtlichen Gründen nicht übernehmen (55).

I. Der Organismus der modernen Stadt

Jede Stadt ist einem Lebewesen, einem Organismus vergleichbar (1, 2, 7, 12); sie ist eine besondere Gemein¬

schaft von Menschen (49). Die Stadt ist nicht tot; sie ist bestimmt, zu dauern; sie soll wachsen und sich ent¬

wickeln können. Nur in ganz wenigen Fällen sind Planungen, die hierauf keine Rücksicht nahmen in die Wirk¬

lichkeit umgesetzt worden, so bezüglich der Idealstädte der Renaissance.

Die Stadt kann in verschiedene Hauptelemente aufgegliedert werden, die ihrerseits zueinander in einem

engen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Zu ihrer Erfassung dienen die Bestandesaufnahmepläne, wie sie auf

Seite 91 vorstehend beschrieben sind. Auf der einen Seite zeigen sich Zusammenballungen von Geschäfts¬

häusern, Banken, Verwaltungs- und Versicherungsgebäuden, zu denen sich unter Umständen auch Vergnü¬

gungsstätten gesellen. Diese Gebiete umfassen das wirtschaftliche Zentrum einer Stadt: den Stadtkern, die

City. An andern Orten finden wir Industrie- und Gewerbebauten zu eigentlichen Industriegebieten konzen¬

triert. Daneben gibt es Quartiere, meist außerhalb der alten Stadtbefestigungen, vielleicht auch auf dem

Gebiet ehemaliger benachbarter Bauerndörfer gelegen, in denen Gewerbe- oder Industriebetriebe und Wohn¬

häuser unmittelbar nebeneinander stehen und ineinander verschachtelt sind. Die Betriebe belästigen zwar die

Anwohner mit Lärm, Rauch und erhöhtem Anliegerverkehr; doch sind diese Mißstände aus erklärlichen

Gründen entstanden. Oft wurde vor Generationen ein Gewerbebetrieb, damals schon außerhalb der Stadt¬

befestigung eingerichtet, in Ermangelung der notwendigen Erweiterungsmöglichkeiten am bisherigen Standort

weitab vom Stadtkern neu aufgebaut; doch schon nach wenigen Jahrzehnten sah er sich erneut von der sich

immer rascher ausbreitenden Wohnbebauung vollständig eingeschlossen und damit wiederum der Weiter¬

entwicklungsmöglichkeit beraubt. Derartige Zonen werden Gemischtgebiete von Wohn- und Gewerbebauten

genannt. Schließlich gibt es auch Gebiete, die über große Flächen reine Wohnbebauung aufweisen; sie bilden

die Wohn- oder Siedlungsgebiete. Endlich bestimmen die mehr oder weniger zusammenhängenden grünen

Punkte und Flächen im Bestandesaufnahmeplan die Bereiche der Frei- oder Grünflächen, die sich zu einem

geschlossenen System sollen zusammenfügen lassen. Die Geleiseanlagen der Bahnen, die Bahnhöfe, die ver¬

schiedenen Straßen und Plätze sowie die Hafenplätze werden als Verkehrsgebiete bezeichnet. Zusammenfas¬

send ergeben sich fünf Hauptelemente des Stadtorganismus :

A. Der Stadtkern oder die City,
B. Die Industriegebiete,
C. Die Wohn- und Siedlungsgebiete,
D. Die (genutzten oder ungenutzten) Freiflächen,

E. Die Verkehrsflächen.

Diese Hauptelemente lassen verschiedene Kombinationen zu, die je nach der topographischen Lage einer

Stadt sowie nach verkehrspolitischen, klimatischen, ernährungstechnischen, allenfalls militärpolitischen und

anderen ausschlaggebenden Momenten die Struktur der Stadt bestimmen.
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Vor allem sind diesen Elementen folgende Probleme eigen:

a) Die Landfrage; die gegenwärtige Nutzung und deren Umwandlung nach den menschlichen Bedürfnissen;
die Einteilung des Bodens und die daraus erwachsenden wirtschaftlichen Fragen.

b) Die Bevölkerungsfrage, mit den daraus resultierenden demographischen Beziehungen. Jede städtebauliche

Maßnahme muß auf einer möglichst gewissenhaften Prognose der Lebensvoraussetzungen basieren.

c) Die Industrie und die Notwendigkeit ihrer Konzentration in besonderen, von der Wohnbebauung abgele¬

genen Gebieten.

d) Die Verkehrsprobleme zu Land und Wasser; die Eisenbahnen, der Straßenverkehr, die Schiffahrt und der

Flugverkehr.

e) Das Wohnungsproblem mit seinen Forderungen hygienischer und ästhetischer Art und mit den Postulaten

der gleichmäßigen Besonnung und des gerecht verteilten Lebensraumes.

f) Die Frage der Freiflächen mit Erholungs- und Sportanlagen. Die Großstadt erfordert eine moderne Grün¬

flächenpolitik um die allzugroße Ausdehnung des geschlossen bebauten Gebietes durch mehr oder weniger
künstliche, oft auch sehr kostspielige Hilfsmittel auszugleichen. Während sich Größe und Lage von Sport¬

plätzen, Friedhöfen und Gärtnereien ohne weiteres nach Metern und Quadratmetern aus der Zahl der

Bewohner und aus der Lage der Wohnungen errechnen lassen, hängen die Dimensionen der Parkanlagen
und Familiengärten, die man nun einmal in den vorhandenen großen Städten braucht, nur von den Ver¬

hältnissen ab, die sie ausgleichen sollen — also vom städtebaulichen Erbe. Je schlechter die Wohnverhält¬

nisse, je dichter die Bebauung, umso größer müssen jene Areale sein (66).

g) Die Ernährungsfrage. Jede Stadt bedarf eines Hinterlandes das sie beherrscht und durch das sie ernährt

wird. Umgekehrt hängt die landwirtschaftliche Produktion von den Absatzverhältnissen ab; sie ist umso

rentabler und darum intensiver, je näher sie den Märkten liegt, umso extensiver, je weiter sie von ihnen

entfernt ist. Je enger die Verbindung von Stadt und Land, desto günstiger entwickeln sich die wirtschaft¬

lichen Verhältnisse für beide (66).

h) Das Zeitproblem. Der Weg der Kinder zur Schule, der Weg der Hausfrau zu den Läden des täglichen
Bedarfs, der Weg der Erwerbstätigen zur Arbeit, sie alle machen eine möglichst rationelle Situation der

betreffenden Institutionen erforderlich.

Alle diese Elemente und Probleme lassen sich graphisch in Plänen (Stadtplanungsschemen) darstellen.

Einige der aktuelleren Schemen seien nachfolgend erwähnt :

J. Die Trabanten- oder Satellitenstadt (7, 13, 48)

Die Gedanken, welche der Trabantenstadt zugrunde liegen, stammen von E. Howard 1898. Seine Gartenstadt

läßt sich durch folgende Grundsätze charakterisieren:

a) Die Gartenstadt ist selbst einzige Eigentümerin ihres Bodens.

b) Um alle Spekulation auszuschalten, wird sie durch einen Grüngürtel umgeben, auf dem ein absolutes Bau¬

verbot errichtet ist.

c) Die organische Weiterentwicklung der Stadt erfolgt durch Gründung einer von der bestehenden völlig
unabhängigen Satellitengartenstadt.

Aus diesen Grundgedanken Howards entwickelten Raymond Unwin 1922 und Robert Whitten 1923 (48),
endlich Armin Meili 1944 (13) die Idee der Satellliten- oder Trabantenstadt. Rings um einen bestehenden

Stadtkörper sollen in etwa 15 km Distanz (Meili, 4—9 km ab Hauptbahnhof Zürich) bestehende Dörfer oder

neu zu gründende Siedlungen für je 3000—10 000 E (13) ausgebaut werden und als Tochterstädte neben die

«Hauptstadt» treten. Die Hauptverwaltung, Großbetriebe und Industrie bleiben in der Mutterstadt. Durch

nicht zu überbauende Grün- und Freiflächen soll die absolute bauliche Trennung der einzelnen Stadtkörper
voneinander sowie von der «Hauptstadt» gewährleistet werden. Die Idee der Satellitenstadt hat die Dezen¬

tralisation verschiedener Funktionen, wie z. B. Wohnen, Arbeiten, Erholung u. a. m. zur Folge (vgl.
Tafel 14, a).

Dieses Städtebauschema bedingt den kostspieligen Ausbau eines weit ausgedehnten VorortsVerkehrs¬

netzes für Massenbeförderungsmittel. Abgesehen von der dadurch bedingten wirtschaftlichen Belastung
erscheint mir die Verwirklichung der Trabantenstädte heute aus rechtlichen Gründen fragwürdig. Für die

Stadt Zürich im besonderen ergäben sich auch noch große Schwierigkeiten wegen der verschiedenen Versor¬

gungsfaktoren, wie Ernährung, Wasser, Gas, Elektrizität, Abwasser- und Abfallbeseitigung, um nur einige der

wichtigsten zu nennen.
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2. Die Bandstadt (2, 7, 48, 66)

Die Bandstadt wurde 1882 von einem Spanier, Soria y Mata, erdacht (7, Ergänzungsband, Seite 56). Er hielt

diese Stadtform in folgenden Zügen fest : «Eine einzige Straße von 50 m Breite und der notwendigen Länge,
man verstehe recht, von der Länge, die nötig wäre : so wird die Stadt der Zukunft sein, deren Endpunkte Cadix

und Petersburg, Peking und Brüssel sein könnten. Legt in die Mitte dieses ungeheuren Bandes Eisenbahnen

und Straßenbahnen, Rohrleitungen für Wasser, Gas und Elektrizität, Teiche und Gärten und in bestimmten

Zwischenräumen kleine Gebäude für die verschiedenen städtischen Dienststellen der Feuerwehr, Gesundheits¬

behörden, der Polizei usw., so werden auf einmal fast alle Komplexe und Probleme, die das Leben von großen
Menschenmassen in der Stadt hervorbringt, gelöst sein. Unser Stadtprojekt vereinigt alle Vorteile des Lebens

der Großstädte mit dem gesunden Leben auf dem Lande.» Im weitern können die Prinzipien Matas wie folgt

zusammengefaßt werden:

a) gerechte Verteilung der Besonnung;

b) jede Familie verfügt über ein Haus mit Gemüsegarten;

c) ein Fünftel der Oberfläche der Stadt ist für die Siedlung, vier Fünftel für die Landwirtschaft und die Frei¬

flächen ausgeschieden;

d) die kleinste Parzellenfläche mißt 400 m2 ;

e) die Stadt gleicht einer Wirbelsäule von 50 bis 100 m Breite ;

f) jedes Haus mit seinem Garten bildet einen der «Wirbel»;

g) das «Mark» dieser «Wirbelsäule» ist der Schienenstrang einer Überlandbahn (vgl. Tafeln 14b, 15a).

In Spanien sind tatsächlich einige Linienstädte nach diesen Grundsätzen gebaut worden. Die Ciudad Lineal

(Erweiterungsplan von Madrid) besteht heute aus einem ersten Bauviertel von etwa 6 km Länge, das an der

Landstraße zwischen Aragon und Chamartin liegt; sie umfaßt mehr als 1000 Wohnhäuser mit über 6000 Ein¬

wohnern. Ein zweites, 4 km langes Bauviertel liegt an der Landstraße von Aragon nach Vilcalvaro.

Neue Bedeutung bekam die Bandstadt anläßlich des Ausbaues neuer Industriestädte in Rußland. Es han¬

delte sich hier um die Schaffung einer Industriebasis, die eine Stadtentwicklung bis zu einer Einwohnergrenze
von 150 000 bis 200 000 Einwohner verlangte. Die konzentrierte Stadt sollte in randbebaute Überlandstraßen

aufgelöst werden, und so wurde neben der Trabantenstadt die aufgelockerte Bandstadt geplant.

Miljutin beschreibt als erster die russische Bandstadt. Er gliedert sie in folgende Zonen (7, Ergänzungsband,
Seite 56; Tafel 14b):

1. Zone des Verkehrs.

2. Zone der Industrie und Verwaltung, der Lager-, Bahnhofgebäude und der damit verbundenen wissenschaft¬

lichen und technischen Anstalten. Grünstreifen als Schutzzone.

3. Grünzone.

4. Hauptstraße.

5. Wohnstraße, wobei die anstoßende Bebauung zerfällt in

a) das Band der öffentlichen Gebäude, wie Speisehäuser, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude usw.

b) das Band der Kindergärten, Krippen und Erziehungsheime,

c) das Band der eigentlichen Wohnhäuser.

6. Parkzone mit Einrichtungen zur Erholung, Anlagen für Leibesübungen, Schwimmbäder usw.

7. Zone der Milch-, Garten- und Gemüsewirtschaft, Rieselfelder und landwirtschaftlichen Betriebe.

Martin Wagner (66) gliederte 1934 seine 1000 Schritt breite, «fußläufige» Stadt-Land-Stadt in je fünf Stadt¬

schaften von 5000 E, die ihrerseits zu Stadtratsschaften zusammengefaßt werden.

3. Die Kammstadt (48, 66)

Das Schema der Kammstadt ist eine Weiterentwicklung der Bandstadt, indem senkrecht an die eigentliche

Bandstadt, die vornehmlich die Beschäftigungs- und Industriezone umfaßt, Wohnbauzonen angegliedert

sind, die wiederum bandförmig ausgebildet werden (vgl. Tafel 14c). Die zwischen den einzelnen Wohnbändern

gelegenen Gebiete dienen als Ernährungs- und Erholungsflächen. Dieses Schema wurde von einer Studien¬

gruppe als Variante zum Greater London Plan von Patrick Abercrombie vorgeschlagen (66, Seite 61). Ange¬
lehnt an ein Mittelband mit City, Geschäftsviertel, Kulturzentrum, Industriezone waren Querrippen als

Wohndistrikte mit je 600 000 Einwohnern geplant. Dieses Stadtschema erscheint mir reichlich starr und ist in

stark gegliedertem Gelände sicher nicht anwendbar.
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4. Die Kreuzstadt

Eine weitere Abart der Bandstadt, eigentlich eine Kombination von mehreren, rings um einen Stadtkern (mit
City, Handels- und Verwaltungszentrum) gekreuzt oder sternförmig angeordneten Bandstädten ist die Kreuz¬

stadt. Zwischen den Kreuzarmen der Wohn-Stadtgruppen liegen die Freiflächen. Nachteilig ist die Anlage der

Industriebänder, die ohne genügende Berücksichtigung des Hauptwindanfalls angeordnet werden müssen

(vgl. Tafel 14d).

5. Die Molekülstadt (48)

Dieser Stadttypus gleicht dem Schema der Satellitenstadt, mit dem Unterschied, daß sein Verfasser, Eric

Gloeden, im Gegensatz zu Raymond Unwins Satellitenstadt auf einen Hauptstadtkörper aus Gründen der

Gleichschaltung verzichtet. Statt eines einzelnen Brennpunktes der Gesamtstadt erhält jede Teilstadt ein

gleichwertiges Einzelzentrum; das ganze System wird zur Bundesstadt. Die von Gloeden vorgeschlagenen
Elemente haben einen Durchmesser von 2 km und sollen im Maximum 100 000 Einwohner beherbergen. Der

Rand der Einzelstadt wird also vom Zentrum aus in 15 Gehminuten erreicht werden können. Der Kern

besteht aus dem Verwaltungszentrum, den Geschäfts-, Industrie- oder Gewerbekonzentrationen. Zwischen

den einzelnen Stadtkörpern finden wir die Verkehrsanlagen, die Sport- und Erholungsgebiete, die landwirt¬

schaftlich genutzten Flächen, die Friedhöfe u. a. m. (vgl. Tafel 15b).
Die Vergrößerung des Stadtgefüges hat nach einem vorbestimmten Verteiler zu erfolgen, da jede übermäs¬

sige Vergrößerung eines Einzelgliedes Schwierigkeiten im Verkehrssystem, in der Versorgung usw. auslösen

würde.

Auch dieses Stadtschema erscheint mir zu starr, zu «unpersönlich», es läßt ebenfalls keine Anpassung an die

Geländeformation zu. Im weiteren sind die Industriebetriebe, die in den Kern verwiesen werden, wiederum

ohne Rücksichtnahme auf die Hauptwindrichtung angeordnet.

6. Die Zellenstadt (48, 66)

Im Unterschied zum Satelliten- oder Trabantensystem, das aus einer Hauptstadt mit zentraler Hauptver¬
waltung und untergeordneten Tochterstädten mit weitgehend autonomen Verwaltungen besteht, stellt die

Zellenstadt ein Gefüge von Stadtteilen, nicht aber ganzen Städten dar, die in ihrer Zweckbestimmung ver¬

schieden sein können und teilweise keine eigenen Verwaltungen aufweisen. Die Zellenstadt gliedert sich in eine

Kernzelle mit Verwaltungs- und Geschäftszentrum usw., in verschiedene Wohnzellen oder Quartiere mit

unterschiedlichen Einwohnerzahlen, und endlich in Industrie- oder Gewerbezellen. Eine gewisse Auflockerung
des Stadtbildes wird erreicht durch die zwischen den Zellen verbleibenden, nicht zu überbauenden Grün¬

züge und Freiflächen. Als Beispiel kann in gewisser Beziehung der Greater London Plan von Patrick Aber-

crombie (9) angesehen werden. Die Zellen «neighbourhood units» benannt, fassen 6000 bis 10 000 Einwohner.

Der Hauptstadt London sind Tochterstädte mit maximal 60 000 Einwohnern angegliedert. Clarence Perry
(66) sieht in seinem Plan für Groß-New-York «neighbourhoods» für 5000 Einwohner vor, während Scharoun

(66) Berlin in 3 km lange und 1,5 km breite Gevierte für maximal 80 000 Einwohner einteilt (vgl. Tafel 15c).

7. Die Traubenstadt (48)

Gaston Bardet gelangt auf Grund seiner Analysen der bestehenden Besiedlung, auf Grund der Statistik sowie

auf Grund sozial-topographischer Forschungen zu einer Erneuerung der Methoden in der Stadtplanung. Er

kommt zum Schluß, daß es sich in der Planung nicht nur um das Entwerfen mehr oder weniger harmonischer

Zusammenstellungen von Linien oder Flächen für Grün- und Freigebiete handeln könne. Es sind nicht die

Linien, die Straßen und die ihnen anliegenden Häuser, die das Wesen einer Stadt ausmachen; vielmehr sind es

die Verteilung der Siedlungsgruppen, ihre Akzente, ihre Bestandteile, ihre Auflockerung oder Zusammenbal¬

lung, die das Gedeihen eines Gemeinwesens in gutem oder schlechtem Sinne bestimmen. Jedes Quartier, jede
Siedlung hat ihr Eigenleben, das zur Einteilung nach Rangordnungen führen soll.

Die Traubenstadt, so benannt wegen ihrer Vielfalt bezüglich Größe, Einwohner, Funktion usw., wird durch

die verschiedenen festgestellten Bedürfnisse und Elemente (vgl. Seite 107 vorstehend), nach Zonen- und Nut¬

zungsgebieten geplant. Hiebei können sich einzelne Zonen überschneiden, da die menschlichen Bedürfnisse

sich oft auch überschneiden. Tafel 15c enthält die schematische Darstellung der normalen, historischen Ent¬

wicklung einer Stadt. Gleich Jahrringen eines Baumes bilden sich von Epoche zu Epoche immer wieder

konzentrische Krusten neuer Bebauungen. Dem entgegen soll nach Tafel 15 d die freie Entwicklungsmöglich¬
keit jedes einzelnen Unterkerns im Stadtgebilde gesichert sein. Planung und Ausscheidung der verschiedenen

Quartiere oder Stadtgruppen erfolgt nicht nach architektonischen und ästhetischen Gesichtspunkten, sondern

nach der funktionellen Bedeutung (allerdings ohne die erstgenannten Momente zu vernachlässigen).
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II. Der Organismus der Stadt Zürich

Wenn die Stadt Zürich nach ihrer historischen Entwicklung, nach ihrem heutigen baulichen Bestand, nach

ihrer Struktur bezüglich der Bedürfnisse ihrer Bewohner, nach der Demographie usw. anaylsiert wird, so

stellt sich die Frage, als was für ein städtebauliches Gefüge die Planung aufgebaut werden soll.

Die Schleifung der Schanzen öffnete der baulichen Entwicklung der Stadt Zürich Türen und Tore. Bereits

1893 wurde eine erste Gruppe von 11 Gemeinden mit der Stadt vereinigt (vgl. Tafel 12).

1894 wiesen die Altstadt und die neu eingemeindeten Vororte folgende Einwohnerzahlen auf (17) :

Altstadt 28 099 E Stadtkreis 1

Wolhshofen 2 413 E ) , „ • j OJ,o
_ ,. . , , . „ zusammengerätst in den Stadtkreis z

Enge, Leimbach 6 994 E j
B

Wiedikon 8 929 E Stadtkreis 3

Außersihl 30 248 E aufgeteilt in die Stadtkreise 4 und 5

Wipkingen 3 432 E |
Unterstraß 5 381 E I zusammengefaßt in den Stadtkreis 6

Oberstraß 4 951 E |
Fluntern 3 585 E

Hottingen 8 375 E | zusammengefaßt in den Stadtkreis 7

Hirslanden 4 548 E J
Riesbach 14102 E Stadtkreis 8

Am 1. Januar 1934 wurden acht weitere Gemeinden angeschlossen, die damals folgende Einwohnerzahlen

hatten :

Albisrieden 3 935 E ] c „ . , 0 , , . n

zusammengefaßt in den Stadtkreis 9

Altstetten 11 027 E

Höngg 5 885 E mit Wipkingen zum Stadtkreis 10 zusammengefaßt
Witikon 790 E mit dem Stadtkreis 7 vereinigt
Affoltern 2 808 E

^
Oerlikon 14 789 E

, „ . , „,...,
_

, ,. „ „_„ _,
> zusammengetalit in den Stadtkreis 11

Schwamendingen .... 2 828 E I

Seebach 6 261 E i

Somit ist Zürich heute in seinem strukturellen Gebilde eine Vereinigung von 20 ehemals selbständigen
Gemeinden; die heutige Stadt umfaßt den alten befestigten Stadtkern und 19 frühere Bauerndörfer. Sie ist in

11 Stadtkreise und 22 Quartiere eingeteilt, die alle ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Eigenleben füh¬

ren, welches sich u. a. in den Quartiervereinen und in den vor relativ kurzer Zeit gegründeten Quartier¬
zünften äußert.

Nach meiner Auffassung muß die Planung in der Stadt Zürich auf diese historischen Gegebenheiten Rück¬

sicht nehmen und das quartiereigene Leben zu fördern versuchen. Dadurch wird dem etwas eigenwilligen
Charakter des Durchschnittszürchers Rechnung getragen. Die funktionelle Bedeutung der einzelnen Quartiere
ist durch die geschichtliche Entwicklung schon weitgehend bestimmt. Jede alte Gemeinde hat ihren ganz

bestimmten Charakter; dieser soll in der Planung klar zum Ausdruck kommen, ja sogar betont werden.

Der Gesamtplan der Stadt Zürich wird demgemäß entsprechend dem System der Traubenstadt (vgl.
Seite 110 vorstehend) ein Gefüge von Quartierzellen vorsehen. Diese Zellen werden in ihrer Lage mit den

alten historischen Bauerndörfern übereinstimmen, dabeijedoch verschieden große Einwohnerzahlen aufweisen,

und sich konzentrisch um eine Haupt-Stadtzelle, den Stadtkern mit City, scharen. Zwischen den einzelnen

Quartierzellen werden wiederum durch die Entwicklung bedingt, die Industriezellen liegen, denn die bestehen¬

den Hauptstandorte und Zusammenballungen von Industrie- und Gewerbebetrieben befinden sich größten¬
teils außerhalb der frühern Siedlungsgebiete. Sie sind durch zentrifugale Verlagerungen aus dem Rande des

Stadtkernes oder durch Neugründungen in der Nähe von Vorortsbahnhöfen, an wichtigen Ausfallstraßen oder

an Straßenkommunikationen entstanden.

Der Baualterplan (vgl. Seite 93 vorstehend) veranschaulicht eindrücklich, wie rasch sich die Bebauung der

Stadt Zürich in den letzten 100 Jahren ausdehnte. Nur schwer und mühsam konnte an einigen wenigen
Stellen das bauliche Zusammenwachsen der einzelnen Quartiere verhindert werden. Für die Verwaltung ist es

daher eine besonders wichtige Aufgabe, die wenigen Freigebiete zwischen den Quartierzellen zu erhalten.

Gleichzeitig müssen neue Freiflächen dieser Art durch freihändigen Erwerb von Liegenschaften oder durch

Expropriation gestützt auf Baulinien geschaffen werden. Diese Freiflächen sollen primär den Bedürfnissen der
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Versorgung, des Verkehrs, der Körperkultur, der Erholung usw. und sekundär dem ästhetisch-städtebaulichen

Postulat der Trennung der Bebauung gerechnet werden.

Wenn durch das Nutzungsprogramm (vgl. Seite 96 vorstehend) — gestützt auf die (aus dem Grundstück¬

register ersichtliche) momentane Siedlungsfläche, auf die momentane Einwohnerzahl sowie auf die resultie¬

rende Siedlungs- oder Wohndichte und die noch zur Verfügung stehende Baulandreserve — die Bewohnerzahl

und das Gesamtsiedlungsgebiet für den Vollausbau gefunden sind (vgl. auch Seite 72 vorstehend), so ergibt
sich daraus die Größe der einzelnen Quartierzellen und endlich der gesamten Stadt (vgl. Tafel 16).
Über die einzelnen Elemente im Gesamtgefüge der Stadt ist folgendes zu bemerken :

1. Der Stadtkern und die City
Im Laufe der Zeit vollzog sich in der Altstadt mit ihren idyllischen Häusern eine Umwandlung der ursprüng¬
lichen Zweckbestimmung. Die ehemals für reine Wohnzwecke erstellten Bauten, denen allenfalls noch Lokali¬

täten für Kleingewerbe angegliedert waren, wurden ihrer vorzüglichen zentralen Lage wegen zu Geschäfts¬

häusern umgebaut. Ganze Wohnviertel verwandelten sich so in reine Geschäftszentren.

Die starke Abhängigkeit vom Innerortsverkehr prädestinierte auch die zentrale Lage einiger Hauptinstitu¬
tionen an den Hauptverkehrsplätzen, insbesondere der Verwaltungs-, Rats- und Gerichtsgebäude, sodann

aber auch der Hauptversorgungsgeschäfte, Großbanken, Warenhäuser, Versicherungsbauten, der Haupt¬

post u. a. m., kurz aller jener Zweckbauten, in denen einerseits eine rasche Erledigung des Geschäftsverkehrs

gefordert wird und die anderseits einen großen Warenumschlag aufweisen. Da aber die zahlreichen nur zwei-

bis dreigeschossigen Wohn- und Kleingewerbebauten in der Altstadt erst nach und nach durch Neubauten

ersetzt werden, müssen die Handels- und Verwaltungsunternehmungen teilweise auch in neuen Geschäfts- und

Bürohaus- Quartieren untergebracht werden, die dem alten Stadtkern angegliedert sind. Dies ist umso natür¬

licher, als die heutige Altstadt ohnehin zu klein ist, um jemals allen Citybedürfnissen genügen zu können. So

können unter Umständen neue Geschäftszentren entstehen, die ihrerseits eine gute Verkehrslage bedingen
oder erzeugen. In der Nähe des Stadtkerns befindet sich auch das Hochschulviertel, dem ein Spitalzentrum
angegliedert ist (Polikliniken).
Da die alte Bauweise im Stadtkern bezüglich der Grenz- und Gebäudeabstände (nach den damaligen bau¬

polizeilichen Vorschriften) sowie bezüglich des Innenausbaues den heutigen hygienischen, feuerpolizeilichen
und andern Anforderungen nicht mehr entspricht, erscheint die Forderung nach Auflockerung und Schaffung
von Freiflächen in der Altstadt an sich sehr berechtigt. Einer bloßen Trennung der einzelnen Baukörper durch

größere Grenz- und Gebäudeabstände (welche durch höhere Geschoßzahlen kompensiert werden können)
steht aber vielleicht der Wunsch nach Erhaltung nicht ersetzbarer architektonischer und historischer Werte

gegenüber; auch kann die Durchsetzung derartiger Postulate-aus finanziellen Gründen scheitern.

2. Die Industriegebiete

Industriezonen müssen so festgelegt werden, daß der Anschluß an das Verkehrsnetz, vor allem an die Bahnen,

gesichert ist, daß sie von der Hauptwindrichtung abliegen und über genügend Landreserven für die zukünf¬

tige Entwicklung verfügen. Es ist schwer, die Größe der Industriezone zu bestimmen, umsomehr als eine

genügend große Fläche mitausgeschieden werden muß, welche für die Aufnahme der aus der Wohnzone zu

verlagernden Betriebe dienen soll. Der Bedarf an Industrieland ist einerseits abhängig von der allgemeinen
Wirtschaftslage, anderseits aber auch vom Charakter der einzelnen Betriebe. Den einen ist nämlich eine Aus¬

dehnung nur in horizontaler Richtung möglich, während andere eine Erweiterung auch in vertikaler Richtung
vornehmen können. Ob sich alle diese Momente je statistisch erfassen lassen und ob eine genaue Berechnung
des Flächenbedarfes jemals möglich sein wird, erscheint mir fraglich. Sicher ist aber, daß heute so und so viele

Fabrikbetriebe, die einst auf freiem Felde standen, infolge der ungeheuren Ausbreitung der Wohnbebauung
heute vollständig eingeschlossen und von jeder weitern Entwicklungsmöglichkeit abgeschnitten sind. Leider

lassen sich diese Anlagen, die ihre heutige Umgebung durch Rauch, Lärm und Staub stören, nur unter großen
Schwierigkeiten in die neu ausgeschiedenen Industriezonen verlagern. Wer soll die großen Kosten, die durch

eine solche Betriebsverlagerung verursacht werden, übernehmen? Der Fabrikbesitzer wird sich darauf beru¬

fen, daß die Verwaltung seinerzeit die Baubewilligung erteilt und damit wenigstens in städtebaulicher Bezie¬

hung eine gewisse Mitverantwortung übernommen habe. Daß für die künftige Entwicklung des Fabrikbetrie¬

bes nicht genügend Landreserven beschafft worden seien, könne ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden, da

ja niemand über die künftige wirtschaftliche Entwicklung seines Betriebes etwas Bestimmtes aussagen könne.

Ohne eine auf klaren gesetzlichen Grundlagen basierende Planung wird die Verwaltung weder das Bauen an

ungeeigneter Stelle verhindern noch die Verlegung eines Betriebes an einen andern zweckmäßigen Ort ver¬

langen können. Der beste Weg zur Realisierung des Nutzungsgedankens ist die Beschaffung genügender Boden-
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reserven in den Industriezonen durch die Gemeinde selbst, die durch Landabgabe im Baurecht die Lösung
dieser Aufgabe erleichtern und im Laufe der Zeit schließlich doch eine weitgehende Konzentration der Indu¬

striebetriebe auf dem für sie reservierten Gebiet erwirken kann.

3. Die Wohnzelle

Der Stadtkern mit den Geschäftsvierteln und die Industriezonen bilden die Beschäftigungsorte der arbeiten¬

den Bevölkerung. In direkter Beziehung zu diesen stehen die Wohngebiete, die zu Wohn- oder Siedlungszellen
zusammengefügt werden sollen. Die günstigste Wohnlage bieten bezüglich der Besonnung die nach Süd¬

westen geneigten Hänge. Wenn nun noch die Beziehungen zwischen Arbeitsstelle und Wohnort (vgl. Seite 40

vorstehend) berücksichtigt werden, so ist generell die Lage der Wohnzellen bestimmt. Für die gegenwärtigen
Nutzungsverhältnisse und den heutigen baulichen Bestand der verschiedenen Beschäftigungszentren lassen

sich 20-Minuten-Isochronen konstruieren (vgl. Seite 82 vorstehend). Der so ermittelte Zeitzonenplan dient in

Verbindung mit dem Nutzungsprogramm als Grundlage für die Planung der Wohnzellen. Das Zentrum der

Wohnzellen liegt im Schwerpunkt der aus sich allfällig überschneidenden Isochronen resultierenden Fläche.

Diese rein theoretische Methode kann selbstverständlich nur als ganz generelles Hilfsmittel angewendet
werden; denn natürlicherweise bilden die bestehenden alten Dorfplätze in erster Linie Wohnzellenzentren.

Wenn auch oft die architektonische Gestalt der alten, den Dorfplatz umgebenden Gebäude zu wünschen

übrig läßt, so kann ihnen doch eine interessante Geschichte anhaften, die respektiert zu werden verdient. Ein

solcher alter Dorfplatz oder ein neugebildetes Zentrum bildet den Kern einer normalen Quartierzelle für

15 000—30 000 Einwohner. Was für die gesamte Stadt an Verwaltung, Hauptgeschäften, Großbanken, Haupt¬
post usw. im Stadtkerne vereinigt ist, das wird in verkleinertem Maße auch für den Quartierkern der Wohnzelle

geplant. Hier sollen sich die Quartierverwaltungen in den Gemeindehäusern, die Filialen der Post, Banken,

Warenhäuser, Versicherungen u. a. m. sowie diejenigen Verkaufsläden, die nicht täglich besucht werden, wie

Haushaltungsgeschäfte, Papeterien, Apotheken usw. befinden.

Aus wirtschaftlichen wie auch aus architektonischen Gründen wird die baukörperliche Verteilung im Quar¬
tierzentrum am besten und am wirkungsvollsten durch die geschlossene Bauweise erreicht (vgl. Tafel 17). Die

Kirche wurde schon in früherer Zeit meistens in der Nähe des Dorfplatzes errichtet, oft sogar ihm architek¬

tonisch eingegliedert. Heute werden öffentliche Gebäude, wie Kirchen, Schulen, Verwaltungsbauten, Museen

u. a. m. am zweckmäßigsten in die den Quartierkern umfassende Grünanlage verwiesen. Diese den Kern um¬

schließende Grünzone dient der Erholung, der Einrichtung von Spielplätzen und als Landreserve für die Neu¬

anlage von Oberstufenschulhäusern, weitern Kirchen usw., die nach den Berechnungen für den VoUbesetzungs¬
zustand nötig sein werden. Alle Bedürfnisse richten sich grundsätzlich nach den Verhältnissen des Vollaus¬

baues. Wenn sich der Quartierplatz für Markt, Kirchweih oder andere Festanlässe als zu klein oder als verkehrs¬

technisch ungünstig erweist, so muß im Grüngürtel auch für diese Zwecke Land ausgeschieden werden

(vgl. Tafel 18).
Außerhalb des den Quartierkern umfassenden Grüngürtels schließen sich die Wohnsiedlungen an, die ihrer¬

seits durch schmale, radial verlaufende Grünzüge, oft auch durch bloße Baumalleen getrennt werden. Inner¬

halb dieser Wohnsiedlungen werden wieder kleinere Unterzentren geplant, in denen sich die Verkaufsläden für

die Bedürfnisse des täglichen Lebens, wie Milch, Brot, Fleisch, Gemüse usw. befinden. Da der Einkaufsweg
für eine Hausfrau, nach verschiedenen Befragungen nicht mehr als 7—10 Minuten Gehzeit erfordern darf und

ein Laden je nach Gattung durchschnittlich für 600—1000 Einwohner dienen soll, sind die Berechnungsgrund¬
lagen für die Plazierung dieser Unterzentren gegeben. Sodann werden die für den VoUbesetzungszustand
notwendigen Kleinkinderspielplätze, Kindergärten, Primarschulhäuser, Spielwiesen und Anlagen berechnet

(Nutzungsprogramm). Die Reservierung des für sie erforderlichen Landes ist örtlich durch die Einzugsgebiete
bestimmt. Planlich sind derartige Bauten und Freianlagen so zu projektieren, daß sie untereinander nach

Möglichkeit durch kleinere Grünzüge verbunden werden können. Die baukörperliche ZusammenbaUung der

Siedlungen soU sich zentrifugal nach außen durch Beschränkung der Bauhöhe und Vergrößerung der Grenz-

und Gebäudeabstände auflockern (Bauordnung). Die Bildung der organisch konzentrierten Wohnzellen basiert

nicht nur auf der Idee einer Unterteilung der sich ad infinitum ausdehnenden Bebauung und der baulichen

Ordnung, sondern auch auf dem Grundsatz, die alten Quartiergemeinden wieder herzustellen, die sich unter

einer übergeordneten Zentralverwaltung bis zu einem gewissen Grade selbständig sollen verwalten können.

Die wachsende, zur Großstadt gewordene Gemeinde stumpft den Menschen ab ; er wird zur bloßen Nummer,

zum Bestandteil einer Menschenmasse. Verschiedene Quartiervereine sind denn auch gerade deswegen gegrün¬
det worden, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Die neu zusammengefaßte Quartier- oder WohnzeUe

soU eine individuelle Lebensgestaltung der einzelnen Bürger gewährleisten, indem dieser im funktioneU

bestimmten und klar umgrenzten Quartier seine persönliche Bedeutung erhalten kann (vgl. Tafel 19).
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FÜNFTES KAPITEL

DIE VERSCHIEDENEN TEILPLÄNE

I. Der Nutzungsplan

Im Gegensatz zum Bestandesaufnahmeplan, der die vorhandene Nutzung darstellt, verstehe ich unter dem

Nutzungsplan die zeichnerische Darstellung der für die Zukunft bestimmten Nutzung. Das auf Seite 96 ff

vorstehend beschriebene Nutzungsprogramm wird (unter Berücksichtigung der auf Seiten 14, 27 und 29 vor¬

stehend erwähnten Beziehungen) in einen Plan umgearbeitet ; dieser bildet den Nutzungsplan. Es kommt ihm

zwar keinerlei rechtliche oder gesetzliche Wirkung zu; trotzdem ist er einer der wichtigsten Bestandteile der

Planung und ihrer Realisierung überhaupt. Der Nutzungsplan ist ein Richtplan; er stellt — flächenmäßig und
örtlich ausgeschieden — die verschiedenen Zweckbestimmungen des Bodens für Wohnzellen, Industriezonen

usw., vor allem aber auch generell für die Freiflächen des Vollausbauzustandes dar. Die für den Vollbesetzungs-
zustand der Stadt erforderlichen Wohnzonen ergeben sich aus den Berechnungen zum Nutzungsprogramm.
Der Nutzungsplan berücksichtigt somit die privaten Interessen. Die Erhaltung und Schaffung der nötigen
Freiflächen für Erholungsgebiete und Parkanlagen, die Ausscheidung von Bauplätzen für Schulhäuser, Spi¬
täler, Heime aller Art, Kirchen, Verwaltungsgebäude usw., die Reservierung von Arealen für Familiengärten,

Volksvergnügungsplätze, Sportplätze usw., die Vorsorge für die Bedürfnisse der Werke wie Gas, Elektrizität,

Wasser, Straßeninspektorat u. a. m. bilden die öffentlichen Interessen, die in einem Nutzungsplane gebührend

berücksichtigt werden müssen. Anhand dieses Richtplanes kann die Liegenschaftenverwaltung der Stadt das

zur Realisierung erforderliche Land bereits in einem Zeitpunkt erwerben, bevor die Bodenpreise durch Boden¬

spekulation in die Höhe getrieben worden sind. Der Nutzungsplan ist ein Gebilde, vergleichbar einem Zusam¬

mensetzspiel, dessen Teilchen all die vielfältigen Bedürfnisse darstellen. Seine Aufstellung erfordert gründliche

Vorbesprechungen mit den verschiedensten Interessegruppen. Es ist ohne Zweifel ratsam, die Bedeutung des

Nutzungsplanes dadurch zu unterstreichen, daß er dem Gemeinderat als dem Vertreter der Allgemeinheit zur

Genehmigung vorgelegt wird.

Bei der ersten Betrachtung erscheint der Nutzungsplan wohl als eine Einengung, als eine Beschränkung der

vielgestaltigen Planungsmöglichkeiten. Die heutige Gestalt der Stadt beweist jedoch das Gegenteil. Das

Resultat der Stadtplanung und des Städtebaues alter Art ist ein wirres Durcheinander, reich an verpaßten

Gelegenheiten und Mängeln, aber arm an Logik und Konsequenz. Offensichtlich gilt aber ein Verfahren, das zu

solchen Ergebnissen führt, zu Unrecht als ideal. Niemand bestreitet, daß die heutige Stadt sich unorganisch und
oft willkürlich zu ihrer jetzigen Gestalt entwickelt hat. Nur eine klare Einteilung des Bodens, dieses wert¬

vollsten Gutes der Allgemeinheit, verschafft dem Städtebau wirkliche Freiheit. Der Nutzungsplan trägt allen

Bedürfnissen und somit dem Willen der Gesamtheit Rechnung. Er will die Freiheit in der Ordnung, — Unord¬

nung, Willkür und Planlosigkeit dagegen bedeuten Unfreiheit.

II. Der Freiflächenplan

Die im Nutzungsprogramm ausgeschiedenen generellen Freiflächen (vgl. Seite 96 ff vorstehend) sind in

einem separaten Plane, unterteilt nach den auf Seite 63 vorstehend beschriebenen Kategorien, darzustellen.

Der Freiflächenplan ist eine Verfeinerung des Nutzungsplanes.
Der Gegensatz zwischen früherer und heutiger Auffassung über Notwendigkeit, Zweck, Umfang und

Anordnung der Frei- oder Grünflächen läßt sich am besten durch zwei Gegenüberstellungen ausdrücken:
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Ziergrün — Nutzgrün und Grünfleck — Grünnetz. Früher kam den kleinen, in die Steinmassen der geschlos¬
senen städtischen Bebauung verstreuten Grünflecken von geringem Gesamtumfang die Hauptaufgabe des

Schmücken» zu. Heute soll ein zusammenhängendes, geräumiges Netz von Grünflächen und Grünadern mit

vielen breitausgedehnten Knotenpunkten und mannigfachen Nutzzwecken geplant und ausgeschieden wer¬

den, die sich dem Begriff «Gesundheit und Erholung» unterordnen. Damit wird gleichzeitig der städtebaulich¬

ästhetischen Forderung nach Auflockerung und baulicher Trennung des Stadtgefüges nachgelebt. Die Stadt

und das Landgebiet sollen sich in radialer Richtung gegenseitig so durchdringen, daß in der Nähe des Stadt¬

kernes die Stadt, nach außen dagegen immer mehr das Landgebiet überwiegt. Diese Überlegungen führen zu

einem System von Freiflächen, das möglichst nah dem Stadtzentrum beginnend in immer breiter werdenden

radialen Grünzügen schließlich ins freie Land übergeht. Vor allem waren es Eberstadt, Möhring und Petersen

(7, Band II, Seite 544), die dieses keilförmige Freiflächensystem befürworteten.

Gestützt auf die Feststellung, daß der Stadtkörper sich früher entsprechend dem Wachstum eines Baum¬

stammes peripher erweiterte (vgl. Tafel 15c) versuchte Henard (7, Band II, Seite 544), eine Auflockerung der

Stadt durch die Festlegung von ringförmigen Grünbändern herbeizuführen. P. Wolf (7, Band II, Seite 544)
endlich postulierte die Kombination der beiden erwähnten Systeme und gelangte so zu einem engmaschigen
Freiflächennetz, das der Stadtbevölkerung ermögliche, ungestört von Wagenverkehr nach jeder Richtung auf

grünen Pfaden aus der engen Stadtmitte in die freien Randgebiete der Stadt und endlich ganz ins freie Land

hinaus zu wandern.

Das System des Freiflächennetzes hängt in jedem Falle von örtlichen Eigentümlichkeiten und Gegeben¬
heiten ab. Es muß sich grundsätzlich aus vorhandenen Grünflächen entwickeln; die von der Natur für die

Zwecke des Freiflächennetzes vorausbestimmten Grünflächen müssen erhalten bleiben, insbesondere land¬

schaftlich reizvolle, aber auch naturgeschichtlich wertvolle Land- und Wasserflächen, Bachläufe usw.

Für den Organismus der Stadt Zürich ist das Freiflächensystem durch die Ausscheidung der verschiedenen

Zellen weitgehend bestimmt (vgl. Seite 111 ff vorstehend). Es kann aber nicht starr und schematisch durch¬

geführt werden, da hiezu zahlreiche überbaute Liegenschaften erworben und die auf ihnen stehenden

Gebäude beseitigt werden müßten. Immerhin ist das Prinzip der die ringförmig angelegten Grünzüge mitein¬

ander verknüpfenden radialen, keilförmigen Freiflächen nach meiner Auffassung auch für Zürich weitgehend
zu übernehmen.

III. Der Verkehrslinienplan

Die Verkehrsplanung ist weitgehend unabhängig von der Industrieentwicklung durchzuführen. Sie folgt ihren

eigenen Gesetzen, dem der fortschreitenden Motorisierung des Straßenverkehrs und dem der zunehmenden

Konzentration der öffentlichen und privaten Geschäfts- und Verwaltungsstellen. Der Verkehrsraum ist nur

teilweise von wirtschaftlichen Momenten abhängig; die strukturellen Änderungen des Verkehrs (Verkehrs¬
mittel) erfolgen unabhängig von denjenigen der allgemeinen Wirtschaft (81). In Anbetracht der steigenden
Unfallziffern ist eine klare Trennung von Durchgangs- und Anliegerverkehr zu fordern (81).

Während im Nutzungsplan die Zweckbestimmung des Bodens im allgemeinen festgelegt wird, zeigt der

Verkehrslinienplan das Netz der Straßen und vor allem der Hauptverkehrsadern für den Vollausbau einer

Stadt. Wie dem Nutzungsplan kommt auch dem Verkehrslinienplan weder gesetzliche noch sonstige recht¬

liche Wirkung zu.

Die auf Seite 79 vorstehend beschriebene Kategorisierung der Straßenzüge bildet, planlich dargestellt, die

Bestandesaufnahme des Straßennetzes, die als Grundlage für den Verkehrslinienplan dient. Aus diesem Plane

werden die noch fehlenden Verkehrsbeziehungen ersichtlich; ihre Linienführung ist es nun, die es zu projek¬
tieren gilt. Der Verkehrslinienplan hat vor allem drei Aufgaben, nämlich die klare Ausscheidung

1. des Fern-, Durchgangs- und Ausfallverkehrs,

2. des Lokalverkehrs,
3. des Arbeitspendlerverkehrs.

Der Verkehrslinienplan bildet das Gerippe für den Bebauungsplan gemäß § 7 des zürcherischen Baugeset¬
zes. Werden aber die Straßenzüge nicht vorausgeplant, sondern ohne Rücksicht auf die großen Zusammen¬

hänge einzeln, gestützt auf momentane Bedürfnisse festgesetzt und mit den nötigen Bau- und Niveaulinien

versehen, so besteht die Gefahr, daß im Verlaufe einer verhältnismäßig kurzen Zeit der Stadtentwicklung ein

Straßennetz gebaut wird, welches wegen der Gleichwertigkeit aller Einzelstraßen keine klare Verkehrsführung
mehr zuläßt. Der Fahrzeuglenker soll schon visuell durch eine bewußt einfache Straßenführung, durch zweck-
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entsprechenden Ausbau, durch eine Fahrbahnbreite, welche der betreffenden Verkehrskategorie entspricht,
und durch einwandfreie Ausbildung der Kreuzungen über ganz bestimmte Straßenzüge geleitet werden.

Viele durch Kriegsereignisse schwer geschädigte Städte sind heute in der Lage, beim Wiederaufbau den

modernen Anschauungen über die Straßenführung Rechnung zu tragen und neue, breitere Straßen zu erstel¬

len, die eine sinnvolle Lenkung des immer noch anwachsenden Verkehrs ermöglichen.
In einem Entwurf für den Verkehrslinienplan der Stadt Zürich (Tafel 20) habe ich die wichtigsten Straßen¬

züge aufgezeichnet.

IV. Der Bebauungsplan

Das zürcherische Baugesetz vom 23. April 1893 wurde, wie die Weisung an den Großen Rat ausführt, wegen
der mannigfachen Übelstände nötig, die sich ergeben hatten infolge jahrhundertelanger, planloser baulicher

Entwicklung, infolge des Mangels an genügenden, hinlänglich großen öffentlichen Plätzen und des Überflußes

an steilen, krummen Straßen. Das Baugesetz ist vor allem als gesetzliche Grundlage für die Stadterweiterung
geschaffen worden (107). So wird denn auch bereits eingangs bestimmt (§5 BG), daß zur Stadterweiterung
zuerst das Straßennetz geplant und festgelegt werden müsse ; auf diese Weise soll dem Übelstand des Wild¬

baues begegnet werden. Als Baugrundlage ist eine genügende Zufahrt (§46 BG) erforderlich, die grundsätz¬
lich durch Bau- und Niveaulinien gesichert sein muß. Das zusammenhängende Straßennetz ist im Bebauungs¬
plan festzusetzen (§ 7 BG) und durch den Regierungsrat zu genehmigen (§5 BG). Das Studium der Straßen¬

führung kann sich aber unter Umständen nicht auf das Gebiet einer einzigen Gemeinde beschränken (§ 8, 8b,

BG). In solchen Fällen stellt der Regierungsrat einen Gesamtplan (Regionalplan) auf, in dem das Verkehrs¬

straßennetz, die Grundlagen für die Wasserversorgung und für die Ableitung der Abwasser festgelegt werden

(§ 8b BG). Der Bebauungsplan gibt die gesetzliche Möglichkeit zur Verwirklichung des Verkehrslinienplanes.
Bis zum Jahr 1943 hatte der Bebauungsplan überhaupt nur die Bedürfnisse des Verkehrs und der öffentlichen

Anlagen zu berücksichtigen. Durch die in der Volksabstimmung vom 16. Mai 1943 angenommene Baugesetz¬
novelle wurde der Begriff des Bebauungsplanes jedoch erweitert. Gemäß § 8b des revidierten Baugesetzes soll

der Bebauungsplan künftig, entsprechend den Ausscheidungen des Gesamtplanes (Regionalplanes), zusätzlich

auch die erforderlichen Areale für die Industrie, für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Gebiete und

für die Wohngebiete festlegen.
Durch die Baugesetznovelle von 1943 ist für den Kanton Zürich die bis heute weitgehendste Beschränkung

der Nutzung des Grundeigentums ausgesprochen worden. Der Bebauungsplan erhält dadurch die weitere

Bedeutung, daß bis zu einem gewissen Grade auch die Nutzung des Bodens gesetzlich verankert wird. Damit

ist ein erster, allerdings noch sehr kleiner Schritt in der Richtung auf die Rechtsverbindlicherklärung des

Nutzungsplanes getan (vgl. Seite 114 vorstehend). Auch findet der Freiflächenplan in der Ausscheidung der

öffentlichen Anlagen einen teilweisen Niederschlag.
Der Bebauungsplan bildet auch die maßgebende Richtlinie für die Schaffung der rechtlichen Baugrundlagen

und für die Sicherstellung der geplanten Einzelstraßenzüge durch die Aufstellung von Bau- und Niveaulinien

(§ 9 BG). Diese sind wiederum durch den Regierungsrat zu genehmigen (§ 15 BG). Damit erhält die Gemeinde

ohne weiteres das Recht, das für den Bau der Straßen benötigte Land zu expropriieren (§17 BG). Ebenso

können die für öffentliche Anlagen erforderlichen Landflächen nach Genehmigung der Baulinien expropriiert
werden (§9 BG). Während die Baulinien ursprünglich die Stellung und Richtung der Bauten, die Niveau¬

linien die Höhenlage der Bauten bestimmten (§9 BG), ermöglicht die Baugesetznovelle von 1943 bezüglich
der Situation der Bauten größere Freiheiten, indem die Gebäude auch hinter die Baulinie gestellt werden

können und, wenn es die Besonnung oder andere Verhältnisse rechtfertigen, mit ihrer Front nicht mehr paral¬
lel zur Baulinie verlaufen müssen.

V. Der Quartierplan

Die Grundeigentümer des Gebietes zwischen öffentlichen Straßen oder zwischen genehmigten Baulinien

öffentlicher Straßen (die Begrenzung kann auch durch Gewässer, Grünzüge oder Wald erfolgen) haben zum

Zwecke der Überbauung und für die Anlegung von Quartierstraßen einen Quartierplan aufzustellen ( § 19 BG).
Um den Wildbau zu verhindern, ist der Gemeinderat berechtigt, Bauvorhaben solange zu verweigern, bis ein

genehmigter Quartierplan vorliegt ( § 20 B G) (108). Der Quartierplan umfaßt die Festsetzung der zur Erschlies¬

sung des Landes notwendigen Straßen und der Kanalisation, die zur Sicherstellung erforderlichen Bau- und
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Niveaulinien, ferner die nötigen Landumlegungen und Grenzbereinigungen. Daneben werden die voraussicht¬

lichen Kosten der Realisierung und ihre Verlegung auf die Beteiligten aufgestellt und vertraglich geregelt. Der

Gemeinderat hat den Quartierplan zu prüfen (§ 19 BG) und dem Regierungsrat zur Genehmigung vorzulegen.
Kommt unter den Grundeigentümern über die Einteilung des Quartierplangebietes im privaten Verfahren

keine Einigung zustande, so ist jeder einzelne Quartierplangenosse berechtigt, zu verlangen, daß der Quar¬

tierplan durch den Gemeinderat (in Zürich durch den Stadtrat gestützt auf die Anträge des Bebauungs- und

Quartierplanbureaus), im amtlichen Verfahren aufgestellt werde (§22 BG). Trotz seiner nachbarrechtlichen

Bestimmungen ist der zürcherische Quartierplan seiner Natur nach ein eindeutig offentlichrechtlicb.es

Rechtsinstitut. Der Regierungsrat hat erkannt, daß sich bei der baulichen Entwicklung, insbesondere bei der

Stadterweiterung, Vorgänge von eminent wichtiger öffentlicher Bedeutung abspielen und daß die Beschaffung
des notwendigen Baulandes nicht nur dem privaten Belieben anheimgestellt werden kann. So ist denn außer

den beteiligten Grundeigentümern auch der Gemeinderat von sich aus zur Aufstellung von Quartierplänen
befugt (§1 Quartierplanverordnung). Die Initiative zur Aufstellung eines Quartierplanes kann also von drei

Stellen ausgehen: entweder von der Gesamtheit der am Quartierplan interessierten Grundeigentümer, von

einem einzelnen Quartierplangenossen allein oder vom Gemeinderat. Die Aufstellung des Quartierplanes
selbst erfolgt im ersten Fall im privaten Verfahren, in den beiden andern dagegen im amtlichen Verfahren.

Das Quartierplanverfahren umfaßt zwei völlig voneinander getrennte Stadien: die Aufstellung des Projek¬
tes ( das durch den Regierungsrat genehmigt werden muß) und dessen Durchführung.

Die Aufstellung des Quartierplanes erfolgt nach folgenden Grundzügen (§ 24 BG): Sämtliche Grundstücke

innerhalb des begrenzten Gebietes werden zusammengelegt. Die für die Straßen benötigte Fläche wird von der

Gesamtfläche abgezogen. Der Rest des Gebietes wird in neue Parzellen eingeteilt, sodaß jeder Beteiligte für das

von ihm eingeworfene Land eine neue, an Vor- und Nachteilen möglichst gleichwertige Bauparzelle erhält. Ein

Beteiligter, der ein nach den Gesetzesvorschriften nicht überbaubares Grundstück einwirft, kann gegen volle

Entschädigung ausgekauft werden (§25 BG). Die Verfahrensvorschriften sind in der «Verordnung betreffend

das Verfahren bei Prüfung von Quartierplänen und Grenzregulierungen vom 24. Februar 1894» enthalten. Das

Baugesetz selbst weist nur wenige Bestimmungen auf über die Grundsätze und technischen Richtlinien für

das Aufstellen von Quartierplänen (§19 BG). Die bereits erwähnte, im Entwurf gegenwärtig beim Bauamt I

liegende Verordnung über die Privatstraßen wird nun eine ganze Reihe wesentlicher Richtlinien und Norma¬

lien für die Verhältnisse in der Stadt Zürich aufstellen, die in künftigen Quartierplanverfahren anzuwenden

sein werden. In diesem Verordnungsentwurf wird u. a. der Begriff der gesetzlichen Zufahrt ( § 46 BG) d. h. die

Erschließung des Baugeländes näher umschrieben. Die Längen und Breiten, das Längs- und Quergefälle, die

Kurven und ihre notwendigen Ausweitungen, die Kreuzungen, Einmündungen und Kehrplätze der Straßen

werden normalisiert. Ebenso finden sich Bestimmungen und Normen über die Trottoire, Schutzstreifen,

Zugangswege und die vermarkten Fußwege sowie über die Kanalisation und die Werkleitungen.

Die Praxis kennt folgende Abarten des Quartierplanverfahrens:

Gattung Genehmigung durch

1. Eigentliches Quartierplanverfahren, Festsetzung Regierungsrat
2. Eigentliches Quartierplanverfahren, Durchführung Vorstand des Bauamtes I

3. Grenzbereinigungsverfahren, Landumlegung ohne Straßenbau

Festsetzung Stadtrat

4. Grenzbereinigungsverfahren

Durchführung Vorstand des Bauamtes I

5. Bauplanverfahren
a) amtlich durchgeführter Straßenbau Vorstand des Bauamtes I

b) privat durchgeführter Straßenbau Vorstand des Bauamtes I

6. Öffentlicherklärung von Privatstraßen Stadtrat

Über den Umfang und die Bedeutung der Quartierplanunternehmungen geben die folgenden Zahlen Auf¬

schluß :

Quartierplanfestsetzungen Revisionen genehmig-
Zeitepoche eingeleitet vom Regierungs- ter Quartierpläne

rat genehmigt :

1893—1899 157 82 —

1900—1910 115 146 21

1911—1920 25 84 48

1921—1930 16 90 41

1931—1940 18 63 43

1941—1949 10 26 16
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Im Sommer 1949 bestanden für die Stadt Zürich insgesamt 414 numerierte Quartierpläne. Davon waren :

183 vom Regierungsrat genehmigt und vollständig durchgeführt,
25 vom Regierungsrat genehmigt, aber noch nicht durchgeführt,
12 im Verfahren,

32 revidiert und vom Regierungsrat genehmigt,
18 in Revision,
31 eingeleitet, aber nicht weiterbearbeitet,

43 vorbereitet, aber noch nicht eingeleitet,
20 aufgehoben,
5 eingeleitet aber nachträglich sistiert.

In der heutigen Baupraxis wird das langwierige Quartierplanverfahren dadurch verkürzt und vereinfacht,
daß ein einzelner Bauherr innerhalb eines Quartierplangebietes möglichst viele Grundstücke zusammenkauft.

Dadurch wird die Vielzahl von Grundeigentümern reduziert; im günstigsten Falle ist sogar nur noch ein ein¬

ziger Grundeigentümer vorhanden, der ohne Einwände seitens anderer Beteiligter eine Gesamtüberbauung
durchführen und deshalb auf die Festsetzung und Genehmigung von Bau- und Niveaulinien und von Grenz¬

bereinigungen verzichten kann. Bei größeren Siedlungsbauvorhaben ist dieser Fall heute bereits fast zur

Regel geworden.

VI. Der Zonenplan und die Bauordnung

Nach dem beleuchteten Bericht des Regierungsrates zum Baugesetz vom 16. Februar 1893 baut sich dieses auf

dem Grundsatz auf, daß die Überbauung denjenigen Beschränkungen unterliegen soll, welche aus Gründen des

öffentlichen Wohles (allgemeiner Verkehr, wirtschaftliche Interessen usw.) gefordert werden müssen. Während

sich das Baugesetz vor allem auf Bestimmungen bezüglich des einzelnen Bauwerkes beschränkt, verpflichtet es

die Gemeinden, für das dem Baugesetz in vollem Umfange unterstellte Gebiet Bauordnungen aufzustellen

(§§ 68, 67, 79a BG). Die Bauordnung ist vor allem für das Bauen in den Gebieten von großer Wichtigkeit in

denen eine rege Bautätigkeit herrscht oder in denen bessere bauliche Zustände durch schärfere Trennungen

entsprechend dem Nutzungsplan herbeigeführt werden sollen; ihre Bedeutung kann auch in der Erzielung
einer stärkeren Unterteilung, abgestuft nach dem Grade der Ausnutzung (Geschoßzahlen, Überbauungspro¬
zente, Nutzungsziffern), liegen. Die so erreichte bauliche Gruppierung soll gleichzeitig das Bild der Quartiere
vereinheitlichen. Aus diesen Gründen ist die frühzeitige Aufstellung der nötigen Bauordnungen unerläßlich;
die Bautätigkeit wird durch sie äußerst wirksam beeinflußt. Die Bauordnung soll einen vermehrten Ausgleich
zwischen öffentlichen, städtebaulichen und privaten Interessen schaffen. Sie soll nicht mehr, wie bisher, ein¬

seitig auf den Nutzen der Grundeigentümer und Unternehmer, sondern auf die Wohlfahrt aller abzielen. Die

große volkswirtschaftliche Bedeutung der Bauordnungen geht aus dem Umstand hervor, daß die Bau- und

Zonenordnung den zunehmenden Verbrauch landwirtschaftlich genutzten Anbaulandes durch Bauflächen und

damit auch das der Ausnutzungsmöglichkeit und der Verknappung der Baulandreserven entsprechende An¬

steigen der Baulandpreise verhindern kann (109).
Die einer zürcherischen Bauordnung zu Grunde liegenden Gesetze und Vorschriften sind insbesondere :

1. Baugesetz vom 23. April 1893, mit Abänderungen vom 28. Juli 1907 und vom 16. Mai 1943.

2. Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 9. Mai 1912.

3. Einführungsgesetz zum ZGB vom 2. April 1911.

4. Verordnung betreffend die Feuerpolizei vom 31. Dezember 1910.

5. Gesetz betreffend die öffentliche Gesundheitspflege vom 10. Dezember 1876.

6. Verordnung über den Bezug neuerstellter Wohnungen vom 17. Dezember 1927.

7. Gesetz betreffend die Abtretung von Privatrechten vom 30. November 1879.

8. Gesetz betreffend das Straßenwesen vom 20. August 1893.

Um die einheitliche Überbauung einzelner Gebiete nach einem Gesamtüberbauungsprojekt ohne übermäs¬

sige Vermehrung der Wohndichte zu erleichtern, können die Abstandsvorschriften der Bauordnung durch

Bestimmungen über das Maß der baulichen Ausnutzung ergänzt werden. Die Wahrung bestimmter Wohn¬

dichten in den einzelnen Zonen, von 70 E/ha in den eingeschoßigen Zonen bis zu 600 E/ha bei fünfgeschoßiger
geschlossener Bauweise, führt zu logischen Abmessungen der Grenz- und Gebäudeabstände. Diese Abstände

sollen mit der Gebäudegröße ändern; deshalb sind für größere Bauten innerhalb der gleichen Zone Zuschläge
zu den normalen Abständen vorzuschreiben (Mehrlängen). Da die Nutzungsziffer nach der Geschoßzahl

berechnet wird, ist es naheliegend, sie durch Festlegung der Geschoßzahl zu beschränken.
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Eine Hauptaufgabe des Baugesetzes und der Bauordnungen besteht darin, Bauten nur dort zuzulassen, wo

die notwendigen städtebaulieben Vorbereitungen wie Bebauungspläne, Bau- und Niveaulinien und Quartier¬

pläne schon vorhanden sind (§§ 46, 20, 129 BG).

Einen integrierenden Bestandteil der Bauordnung bildet der Zonenplan, in welchem der Geltungsbereich
der einzelnen Zonen dargestellt ist. Voraussetzungen für die Erstellung eines Zonenplanes sind der Nutzungs¬
und der Freiflächenplan, in denen die Gebiete für das Wohnen, das Arbeiten und die Erholung an der im

Hinblick auf das allgemeine Wohl besten Situation ausgeschieden sind. Denn die Bauordnung soll nicht nur

baurechtliche Bestimmungen, sondern auch solche hygienischer und ästhetischer Natur enthalten (109). Dabei
sollten aber auch die wirtschaftlichen Belange berücksichtigt werden. Aus all diesen Gründen gelange ich zur

Auffassung, daß die Vorschriften betr. UE%, Grenz- und Gebäudeabstände und NZ nicht nur allgemein nach

den verschiedenen Bauzonen, sondern auch innerhalb derselben nach den einzelnen Häusergattungen abzu¬

stufen sind. Die üblichen Bedingungen in den Bauordnungen weisen nämlich für die einzelnen Bauvorhaben je
nach ihrer Gattung zu wenig Spielraum auf und gewährleisten deshalb nicht für alle Bauten dieselbe Wirt¬

schaftlichkeit.

Gestützt auf das Ergebnis meiner Untersuchungen gelange ich zu folgendem Vorschlag für eine Bauordnung
der Stadt Zürich:

Grenz¬ Gebäude¬

Zone Typ GZ WZ UE% NZ PFLWFL abstand abstand

WW li/3 EF 1 8,00 0,08 12,50 5,00 18,00

EF i1/. 6,00 0,08 12,50 6,00 18,00

WW 2Va EF 1 17,00 0,17 5,85 5,00 18,00

EF 2V. 6,86 0,16 6,20 6,00 18,00

Doppel EF 2V. 7,30 0,17 5,85 6,00 20,00

MF 2V. 14,75 0,345 2,90 5,00 18,00

w 11/, EF IV. 14,25 0,19 5,25 5,00 18,00

Doppel EF IV. 14,63 0,195 5,10 6,00 19,00

Reihen EF IV. 18,75 0,25 4,00 6,00 26,00

w 2y, EF 2V. 9,00 0,21 4,75 6,00 17,00

Doppel EF 2V. 10,71 0,25 4,00 6,00 20,00

Reihen EF 2V. 16,18 0,378 2,65 6,00 26,00

MF 2V. 4 21,63 0,505 1,97 6,00 17,00

Doppel MF 21/, 4 23,38 0,546 1,82 6,00 20,00

Reihen MF 2V. 4 24,42 0,775 1,29 6,00 26,00

W 3 MF 3 5 23,26 0,698 1,43 5,00 15,50

Doppel MF 3 5 24,88 0,747 1,34 5,00 22,00

Reihen MF 3 5 25,82 0,775 1,29 5,00 27,50

w 31/3 MF 3V. 6 24,21 0,807 1,24 5,00 16,00

Doppel MF 3V. 6 25,72 0,858 1,16 5,00 23,00

Reihen MF 3V. 6,5 26,60 0,887 1,11 5,00 28,00

W 4 MF 4 7 25,76 1,0304 0,97 5,00 18,00

Doppel MF 4 7 25,36 1,015 0,98 5,00 24,00

Reihen MF 4 7 24,73 0,989 1,01 5,00 28,50

W 5 MF 5 8 23,20 1,16 0,86 5,00 19,00

Doppel MF 5 8 23,15 1,158 0,86 5,00 25,00

Reihen MF 5 8,5 26,92 1,346 0,74 5,00 29,00

Diesem Bauordnungsvorschlag sind folgende Werte zu Grunde gelegt:
Zone Typ Bew. Zif. Beh. Zif. WFLP PFL WD

WW 1»/, EF 4,32 31,00 1 674,00 25,8

EF 4,32 31,00 1 674,00 25,8

WW 21/3 EF 4,32 31,00 787,76 54,84

EF 4,32 30,00 810,00 53,33

Doppel EF 4,32 30,00 762,36 56,67

MF 4,00 8,00 32,35 760,71 106,71
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Zone Typ Bew. Zif. Ben. Zif. WFLP PFL WD

w iv, EF 4,32 31,00 704,84 61,29

Doppel EF 4,32 28,40 629,59 68,66

Reihen EF 4,32 28,40 491,08 88,03

W 2V, EF 4,32 31,00 637,71 67,74

Doppel EF 4,32 30,00 518,40 83,33

Reihen EF 4,32 28,40 325,00 133,10

MF 4,114 16,46 32,35 1 054,42 156,11

Doppel MF 4,114 16,46 30,60 992,50 179,00

Reihen MF 4,114 16,46 25,90 747,91 220,50

W 3 MF 3,8 19,00 32,35 880,59 216,00

Doppel MF 3,95 19,75 30,60 809,04 246,50

Reihen MF 4,114 20,50 25,90 685,10 299,50

W 3V3 MF 3,57 21,40 32,35 875,86 250,00

Doppel MF 3,57 21,40 30,60 727,55 280,50

Reihen MF 3,96 21,80 25,90 636,55 342,50

W 4 MF 3,57 25,00 32,35 784,89 318,52

Doppel MF 3,57 25,00 30,60 754,00 331,56

Reihen MF 3,86 25,90 25,90 707,00 381,85

W 5 MF 3,55 28,40 32,35 792,00 358,58

Doppel MF 3,55 28,40 30,60 750,75 378,29

Reihen MF 3,65 31,00 25,90 596,53 519,67

VII. Der Baulandreserveplan

Die zukünftige Entwicklung einer Stadt sollte nach einem bestimmten Programm erfolgen. Dieses mit dem

Nutzungsprogramm nicht identische Planungsprogramm muß sich außer mit den Neuansiedlungen auch mit

den Um- und Aufbauten befassen. Grund und Boden sind in der ganzen Schweiz, insbesondere aber in der

Gegend von Zürich, durch die bisherige bauliche Entwicklung derart rar geworden, daß den sich daraus erge¬

benden außerordentlichen Verhältnissen durch entsprechende Maßnahmen begegnet werden muß, im Speziel¬
len für das Siedlungswesen und für den Schutz der Landwirtschaft. Die Allgemeinheit trägt zur Sicherstellung
ihrer Belange, weil mit dem Ankauf und der Reservierung des dafür erforderlichen Bodens zu lange zugewar¬

tet wurde, eine ständig zunehmende Last, die sich im gleichen Verhältnis wie die stets wachsenden Boden¬

preise erhöht. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Realisierung der Planungsbestrebungen ist daher

die Eindämmung der Bodenspekulation (vgl. Seite 43 vorstehend).

Um die Nachfrage nach Land und Boden zu genügen und die erforderlichen Wirtschaftlichkeitsberechnun¬

gen zum Voraus durchführen zu können, ist ein Baulandreserveplan aufzustellen. In ihm sollen die Gebiete

dargestellt werden, die sofort überbaubar sind, ferner jene, für deren Überbauung vorerst die Aufstellung eines

Quartierplanes erforderlich ist, und endlich auch diejenigen Liegenschaften, die baulich saniert werden können

und sollen.

Der Baulandreserveplan bildet somit ein Instrument, das zur Realisierung der aus der Planung, insbesondere

aus dem Nutzungsplan sich ergebenden Neubau- oder Umbaumöglichkeiten dient. Anhand des Zonen- und

des Nutzungsplanes sowie der Quartierplanübersicht lassen sich die sofort überbaubaren Parzellen ermitteln.

Die übrigen, gemäß Zonen- und Nutzungsplan verbleibenden, noch nicht überbauten Gebiete bilden die Bau¬

landreserve, für deren Überbaubarkeit vorerst noch die Aufstellung eines Quartierplanes erforderlich ist.

Was schließlich die baulich sanierungsbedürftigen Reservegebiete anbelangt, so beträgt nach Hägi (57), die

Existenzdauer eines Gebäudes, je nach seiner Bauart, 150—200 Jahre. Diese Feststellung zeigt, daß die Rege¬
neration einer Stadt nur sehr langsam möglich ist, besonders wenn der größte Teil der Bauten wie in der Stadt

Zürich jüngeren Erstellungsdatums ist (vgl. Baualterplan).

In Amerika und vor allem in England wird einerseits durch die Bauart, anderseits durch das Baurecht

bewirkt, daß der größte Teil des Baugebietes im Eigentum der Öffentlichkeit verbleibt und nur auf die Dauer

von 99 Jahren in Pacht gegeben wird (110). Auf diese Weise wird die bauliche Regenerationszeit einer Stadt

bewußt gelenkt und verkürzt. Dadurch wird die Lebensdauer der einzelnen Gebäude verkleinert und eine
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raschere Erneuerung einer Stadt gewährleistet, die sich den laufend wandelnden Bedürfnissen eher anpassen

kann. Das Baurecht ermöglicht der Planung eine größere Beweglichkeit. Hingegen erscheint die Schaffung
oder Erhaltung von Bauten, die Zeugnis einer Epoche guter Baukultur ablegen, etwas in Frage gestellt. Bis¬

weilen mag auch der ästhetische Wert der «kurzfristigen» Gebäude unter der Mentalität gewisser Architekten

leiden, denen eine Lebensdauer des Baues von «nur» 99 Jahren für eine große Anstrengung bezüglich der

Ästhetik zu wenig ist. Es bleibe daher der Kritik späterer Generationen überlassen, zu entscheiden, welches

System des Städtebaues die wertvolleren Ergebnisse zeitigt. Im übrigen kommt das Baurechtssystem nach

meiner Auffassung praktisch nur für Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten in Frage. Es kommt sicher nicht

von ungefähr, daß Städte wie Born oder Paris das Baurechtssystem nicht kennen. Wären die bewunderungs¬
würdigen Bauten, Straßen und Plätze dieser Städte nur für eine Lebensdauer von 99 Jahren gebaut worden,

so wäre wohl nie ein derart eindrucksvolles Stadtbild zustandegekommen, wie es heute noch größtenteils
besteht.

Für die Stadt Zürich ist aus dem Baualterplan ersichtlich, daß der weitaus größte Teil aller Bauten erst in

den letzten 75 Jahren entstanden ist. Es müssen daher bei der Aufstellung des Programmes über die sanie¬

rungsfähigen Liegenschaften außer rein wirtschaftlichen Überlegungen auch noch andere Gesichtspunkte —

ästhetischer oder siedlungstechnischer Natur — berücksichtigt werden. Bauernhäuser oder Bauten, die indu¬

striellen oder gewerblichen Zwecken dienten und durch die Entwicklung der Stadt heute in der falschen Um¬

gebung stehen, müssen in das Umbauprogramm aufgenommen werden, auch wenn ihr Zustand nach der

Altersentwertung oder nach dem Stand der Amortisation noch keine Sanierung bedingen würde. In den mei¬

sten Fällen wird ja auch durch Baugesetz und Bauordnung für eine Neuüberbauung an solcher Stelle eine

größere Ausnutzung des Baugrundes als bisher gewährleistet, so daß für Kompensation des wirtschaftlichen

Verlustes weitgehend gesorgt ist.

Heute ist die durch den Zonenplan ausgeschiedene Baulandreserve in der Stadt Zürich nur noch klein; sie

betrug Ende 1945 noch ganze 554,17 ha. Hiebei sind die Flächen der sanierungsbedürftigen Liegenschaften

jedoch nicht miteinbezogen. Diese Areale sind indessen relativ sehr klein; sie liegen fast ausschließlich in den

Zonen mit höherer Bebauungsmöglichkeit. Praktisch müssen sie vernachlässigt werden. Sie besitzen aber

immerhin eine größere Ausnützungsmöglichkeit als die Gebiete, die der Neubaulandreserve zugeteilt sind, da

diese größtenteils als Bauzonen mit geringerer Geschoßzahl ausgeschieden sind. Aus der Statistik der Sied¬

lungsneubauten ergibt sich im langjährigen Durchschnitt ein jährlicher Baulandverbrauch, d. h. eine jährliche

Verminderung der Baulandreserve, von 3000 Aren (17). In den verflossenen Jahren nahm dieser Verbrauch

sogar noch zu; er betrug 1944 3465 Aren, 1945 3827 Aren, 1946 4060 Aren. Bei einem jährlichen Verbrauch

von 3000 Aren wird das heute vorgesehene Siedlungsgebiet in 18% Jahren, bei 3500 Aren in 16 Jahren, bei

4000 Aren in 14 Jahren und bei 4500 Aren schon in 12^3 Jahren voll überbaut sein.
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SECHSTES KAPITEL

DIE ENTWICKLUNG DER STADT ZÜRICH NACH ERREICHUNG

DES VOLLBESETZUNGSZUSTANDES

I. Grundsätzliches

Wenn die Stadt Zürich einmal entsprechend den heutigen Planungsgrundsätzen voll besiedelt und ausgebaut

ist) was, wie auf Seite 90 vorstehend dargelegt wurde, in rund 20 Jahren eintreffen dürfte), dann stellt sich

die Frage : Was nun ? Wie gestaltet sich die weitere Entwicklung der Stadt ? Die Stadt selbst wird aus Mangel
an Land, trotz ihrer bedeutenden finanziellen Mittel, nicht im Stande sein, dieses Problem allein zu lösen; sie

wird auf die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden angewiesen sein. Zürich scheint sich nämlich nicht

nur zum wirtschaftlichen Zentrum des Kantons, sondern zu einem solchen der ganzen Schweiz zu entwickeln.

Den natürlichen Prozeß der Bevölkerungszunahme und die damit zusammenhängende Vergrößerung der

Stadt kann niemand aufhalten. Zahllose Beispiele im Ausland beweisen, daß auch durch Kriegsereignisse zer¬

störte Städte, deren Einwohnerzahl während des Krieges bis auf die Hälfte gefallen war, heute wieder die

Bevölkerung an sich ziehen, sodaß sie bereits den Vorkriegsbestand wieder erreichen. Diese Erscheinung wird

sich auch durch künstliche Maßnahmen nicht ändern lassen. Die Eisenbahn, die Industrie, die Fortschritte der

Technik bringen immer neue Arbeitsgelegenheiten mit sich. Arbeit bedeutet aber Brot, und so zieht die Hoff¬

nung auf Beschäftigungsmöglichkeiten die Bevölkerung in die Städte. Mit dem Wachstum der Städte steigern
sich aber wiederum die Bedürfnisse und damit erneut die Arbeitsmöglichkeiten. Die Industrie mit ihren Werk¬

plätzen wird immer möglichst nahe an den städtischen Arbeitskraftreservoiren bleiben wollen. Allgemein
weisen die einzelnen Betriebe bezüglich ihrer Beschäftigungsmöglichkeiten sehr große Schwankungen auf;

diese gleichen sich jedoch bei einer großen Zahl von Betrieben wieder aus, was einen weiteren Grund für die

Anziehungskraft der Stadt auf die Bevölkerung darstellt. Neuansiedlungen oder Vergrößerungen schon beste¬

hender Industriebetriebe verhindern zu wollen, ist nutzlos. Derartige Maßnahmen würden schon an der durch

die Verfassung garantierten Freizügigkeit scheitern. Die Aufgabe der Stadtplanung umfaßt daher auch die

Erweiterung der Baugebiete in die Region.

Eine sinnvolle Lenkung der Freizügigkeit ist nur möglich, wenn alle Richtlinien und Grundsätze jeder Pla¬

nung auf dem geltenden Recht, allenfalls unter Erweiterung einzelner Rechtsnormen, basieren. Nur so ist die

Möglichkeit zu einer harmonischen baulichen Entwicklung geboten (55, 111).

Für die Weiterentwicklung einer voll ausgebauten Stadt ist es am naheliegendsten, Eingemeindungen vor¬

zunehmen, das heißt, die der Stadt umliegenden Gemeinden mit dem bestehenden Stadtgebiet in eine erwei¬

terte Stadtgemeinde zu vereinigen. Die Stadt Zürich hat unter zwei Malen Eingemeindungen getätigt, in den

Jahren 1893 und 1934 (vgl. Tafel 12) (112). Dieses Verfahren kann aber nicht ad infinitum wiederholt werden.

Vor allem sprechen, jedenfalls in Zürich, politische Gründe gegen eine übermäßige Stadtvergrößerung und

insbesondere gegen eine zu weitgehende Bevölkerungszunahme. Die Gefahr der Bevölkerungsvermassung wird

immer größer. Sie kann nur mit siedlungstechnischen Auflockerungsmaßnahmen behoben werden, die aber

viel agrarisch genutztes Land in Anspruch nehmen und deshalb unwirtschaftlich und kostspielig sind. Eine

zu weit gehende räumliche Einschränkung der Landwirtschaft hätte eine empfindliche Verkleinerung des

Nährraumes zur Folge und würde die Versorgung der Bevölkerung gefährden. Das System der zentralen Ver¬

waltung vermag, wenn eine Stadt zu groß wird, nicht mehr allen Anforderungen zu genügen. Die Verkehrs¬

probleme werden immer vielfältiger, komplizierter und schwieriger. Der Straßenbahnbetrieb ist bereits heute

an der oberen Grenze der Verkehrs- und Betriebskapazität angelangt. Die Straßen sind zu eng; der Raum

genügt bereits dem heutigen Verkehr nicht mehr. Erfolgen im Zusammenhang mit der Bevölkerungszunahme
noch weitere Gebietsvergrößerungen, so wird eine noch größere Belastung des jetzt schon dringend entlastungs¬
bedürftigen Lokalverkehrs eintreten. Endlich zeigen sich noch Probleme der Versorgung (vgl. Seite 31 vor-
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stehend). Wenn die Stadt Zürich ihr Territorium nämlich ad libitum vergrößert, so wird der das Stadtgebiet
umfassende Gemüseproduktionsgürtel noch weiter ausgedehnt und zentrifugal verlagert ; im Extremfalle wird

er sich mit demjenigen der Stadt Winterthur, die ja ebenfalls wächst, auf großer Fläche überdecken. Dadurch

vermindert sich aber die Anlieferung von Gemüse, Obst und Milch auf Kosten der einen oder auch beider

Städte. Eine Eingemeindung kann daher nur als vorübergehend wirksame Planungsmaßnahme für die Erwei¬

terung einer Stadt betrachtet werden. Der Grundgedanke des Planes Meili (13) liegt darin, die Planung für

Groß-Zürich auf die Region auszudehnen, und zwar auf folgende 21 Gemeinden: Kilchberg, Adliswil, Stalli-

kon, Bonstetten, Wettswil, Asch, Birmensdorf, Uitikon, Urdorf, Schlieren, Geroldswil, Weiningen, Unter- und

Oberengstringen, Regensdorf, Opfikon, Wallisellen, Dübendorf, Schwerzenbach, Fällanden und Zollikon. Diese

Vorortsgemeinden Zürichs sollen als Satellitenorte zu geschlossenen Siedlungen zu 3000—10 000 Einwohnern

mit mehr oder weniger autonomer Verwaltung umgestaltet werden, wobei ein angemessener Finanzausgleich
erfolgen soll. Zweimal weist Meili in seinem Artikel darauf hin, daß sein Plan mit einer Eingemeindung nichts

zu tun habe. Wenn man aber die bauliche Entwicklung einer Stadt betrachtet, so zeigt sich immer ein Wachs¬

tum in zentrifugaler Richtung, besonders den Ausfallstraßen entlang, während die zwischen den Straßen

gelegenen Gebiete langsamer überbaut werden. Wird nun außerhalb des Stadtgebietes auf die beschriebene

Weise Land bereitgestellt, so wird dieser Wachstumsprozeß auch noch zentripetal gefördert. Ich kann mich

daher des Eindrucks nicht erwehren, daß gerade der Plan Meili die klarste Voraussetzung für eine weitere Ein¬

gemeindung bildet. Wenn die Gemeinden auch vorläufig autonom bleiben, werden sie sich schließlich doch

zwangsläufig eingemeinden lassen müssen. Das System der Satelliten- oder Trabantenstädte ist zwar ein geeig¬
netes Mittel zur Auflockerung eines Stadtgebietes; es erfordert aber den Einsatz äußerst leistungsfähiger Vor¬

ortsverkehrsmittel, deren Wirtschaftlichkeit wegen des nur kurzen periodischen Stoßverkehrs fragwürdig ist.

Als dauernd wirksame Erweiterungsmaßnahme scheint mir dieses System dagegen nicht geeignet.
Die Planung einer Bandstadt kommt nach meiner Auflassung für die Zürcher Verhältnisse wegen der Topo¬

graphie nicht in Frage; zudem glaube ich, daß dieses System infolge seiner zu starren Schematisierung der

charakteristisch schweizerischen und insbesondere der zürcherischen Mentalität zu wenig Rechnung trägt.

Aus den gleichen Gründen, insbesondere auch der topographischen Gegebenheiten wegen, erscheint mir

auch die Anwendung des Kammstadtsystemes für Zürich ungeeignet.
Die Molekül-, die Zellen- und die Traubenstädte endlich bilden in ihren Systemen wohl geeignete Grund¬

lagen, um den Organismus einer Stadt sinnfällig zu gliedern, aber keine von ihnen taugt als Instrument für

eine bewußte, in ihrem Ausmaß klar zu begrenzende Stadterweiterung.
Die Stadtplanung zerfällt in zwei große, sehr verschiedene Gattungen, nämlich die Neuplanung und die

Erweiterungsplanung einer schon bestehenden Siedlung. Die Erweiterungsplanung für eine Stadt, die nicht

nach einem einheitlichen Plane, resp. nur nach momentanen Teilplänen, entstanden ist und sich daher unge¬

regelt entwickelt hat, umfaßt neben den städtebaulichen Hauptproblemen die Feststellung des Bestandes

(Inventarisierung, Grundstückregister und Auswertung der Grundelemente) und die Überwindung der sich

aus dem Bestände unter Umständen ergebenden Schwierigkeiten und Hindernisse (nachträgliche bauliche und

organisatorische Ordnung der verschiedenen Quartiere, Schaffung von Zentren, Realisierung von trennenden

Grünzügen, Verbreiterung wichtiger Straßen, Anpassungen, Koordinierung der baugesetzlichen Unterlagen
usw. um nur einige Punkte zu nennen). Die nachträgliche Planung einer bereits bestehenden Stadt ist also vor

allem eine Sanierung, die meistens nur durch Kompromißlösungen noch einigermaßen zum Ziele führen kann.

— Je nach der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung wird aber auch die neugeplante Stadt einmal den

vorgesehenen Vollausbau erreichen. Dann werden sich auch für sie die Probleme der weiteren Entwicklung
stellen.

II. Der Städtekonzern

Wenn eine Stadt wie Zürich sich nicht weiter ausdehnen soll, weil sie sonst zu einem unförmigen wirtschaft¬

lich, verwaltungstechnisch und finanziell untragbaren Auswuchs ausarten würde, so muß für die Unterbrin¬

gung des Bevölkerungszuwachses ein anderer Weg gefunden werden. Die Zuwanderung in die Stadt Zürich

wird durch verschiedene Faktoren bestimmt: gute Verdienst- und Arbeitsmöglichkeiten, günstige Lebens¬

haltungskosten, florierende Wirtschaft, vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten, weitgehende soziale Wohlfahrts¬

einrichtungen usw.

Direkte Maßnahmen zur Abschnürung des Zustromes, wie Beschränkung der Freizügigkeit, Nichterteilung
von Niederlassungs- und Arbeitsbewilligungen u. a. m., vermögen den Bevölkerungszuwachs, wie die Verhält¬

nisse in den vergangenen Jahren zur Genüge bewiesen haben, nicht aufzuhalten. So stellt sich die Frage nach
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indirekten Maßnahmen, wie z. B. Ablenkung der Zuwanderer auf andere Städte, die durch gleich günstige

Bedingungen eine ähnliche Anziehungskraft auszuüben im Stande wären. Zur Schaffung dieser gleich günsti¬

gen Bedingungen sind aber verschiedene Maßnahmen erforderlich, vor allem eine sehr weitgehende Rechts¬

koordination, der Finanzausgleich zwischen den beteiligten Gemeinden und ein möglichst weitgehender Aus¬

gleich der Lebenshaltungskosten im weitesten Sinne (Steuern, Gebühren, Boden- und Warenpreise usw.).
Sodann wird die Schaffung gleicher kultureller, sozialer und hygienischer sowie anderer Einrichtungen
geplant und realisiert werden müssen. Schließlich muß auch überall für gleichwertige Verkehrsverbindungen

gesorgt werden. Aus solchen Überlegungen ist das Projekt des Städtekonzerns, der Vereinigung von drei oder

vier gleichzuschaltenden Städten entstanden. Eine der Hauptvoraussetzungen für die aktive Entwicklung
eines solchen Städtekonzerns ist die Erstellung einer optimalen Verbindungsmöglichkeit zwischen den im

Konzern vereinigten Städten durch eine Städteschnellbahn. Das Maximum der aufzuwendenden Reisezeit

dürfte dabei aber im Falle Zürichs nie höher sein als die Fahrzeit der Straßenbahn von der Stadtgrenze bis

ins Zentrum. Mit andern Worten ausgedrückt müßte die Arbeitswegzeit von 18 Minuten gewährleistet sein

(vgl. Seite 81 vorstehend). Hiebei hat es keinen Einfluß, ob die effektive Weglänge verdoppelt oder noch weiter

vervielfacht wird, wenn nur die Zeit nicht überschritten wird. Technisch ist die Forderung nach einer sehr

hohen Reisegeschwindigkeit unzweifelhaft zu lösen. An der Eisenbahnmesse in Chicago wurde 1948 ein Modell¬

zug einer Leichtschnellbahn vorgeführt, der eine Stundengeschgeschwindigkeit von 240 km aufwies (113).
Ebenso beweist die von Prof. K. Wiesinger erfundene Ultraschnellbahn (114), daß entgleisungssichere Ver¬

kehrsmittel mit Geschwindigkeiten bis zu 400 km/h gebaut werden können. Eine weitere Voraussetzung für

den Betrieb einer solchen Städteschnellbahn ist allerdings, daß der Fahrpreis die maximalen Taxen der in den

Konzernstädten bestehenden Massenbeförderungsmittel (Straßenbahn, Trolleybus, Autobus) nicht übersteigt.
Wenn die durchschnittliche Distanz der Städte voneinander etwa 30 km beträgt, so kann die Verbindung bei

einer mittleren Reisegeschwindigkeit von 180 km/h in 10 Minuten hergestellt werden. Eine Schnellbahn setzt

ein eigenes, größtenteils an der Oberfläche geführtes Trasse voraus, das stationenfrei, d. h. ohne Zwischenhalte

von finer Stadt zur andern, geführt wird. So wird es gleichgültig, in welcher der dem Konzern angeschlossenen
Städte jemand wohnt und in welcher er arbeitet. Denn die Wohn-, Arbeits-, Steuer- und anderen Lebens¬

bedingungen sind in allen Konzernstädten mehr oder weniger die gleichen.
Ein Blick auf die Karte der Schweiz läßt die günstige Lage der Städte Zürich (408 m ü. M.), Winterthur

(448 m ü. M.), Baden (381 m ü. M.) und allenfalls Bülach (428 m ü. M.) zueinander erkennen. Als besonders

glücklicher Zufall erweist sich im Projekt für den Städtekonzern Zürich-Winterthur-Baden die zentrale Lage
des neuen interkontinentalen Flughafens Kloten und die Situation des projektierten Rheinhafens in Eglisau.
Diese lagemäßig sehr vorteilhaften Anlagen gewährleisten eine durchaus gleichwertige Benutzbarkeit für jede
einzelne im Konzern einbezogene Stadt.

Zürich, Winterthur und Baden beherbergen heute schon eine ansehnliche Zahl von bedeutenden Industrien

und Betrieben. Die Maschinenindustrie weist beispielsweise folgende Gesellschaften von internationaler

Bedeutung auf

In Zürich Escher-Wyß Maschinenfabriken AG

Maschinenfabrik Oerlikon

Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, Bührle & Co.

Kugellagerwerke S. R. O., J. Schmid-Roost AG

Maag Zahnräder AG

In Winterthur
.... Maschinenfabrik Gebrüder Sulzer

AG Lokomotiv- und Maschinenfabrik

In Baden Brown-Boveri & Cie., Allgemeine Maschinenfabrik

Da die heutige Stadt Baden zu wenig eigene Landfläche hat, um für einen Bevölkerungsausgleich und für

die Ausdehnung der bestehenden und die allfällige Aufnahme neuer Industriebetriebe genügende Bauland¬

reserven bereitstellen zu können, wäre für Baden durch die Eingemeindung der benachbarten Gemeinden

Wettingen, Ennetbaden, Turgi, Unter- und Obersiggental eine minimal bemessene Gebietsvergrößerung
herbeizuführen.

Dem statistischen Quellenwerk der Schweiz, insbesondere den Resultaten der eidgenössischen Volkszählung
vom 1. Dezember 1941 (116) und den statistischen Mitteilungen des schweizerischen Städteverbandes (115)
sind folgende Angaben über Einwohnerzahl, Totalfläche, Siedlungsgebiet und resultierende Wohndichte zu

entnehmen :
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Stadt E Fläche total

in ha

Sied. Geb. % von der

Totalfläche

WD

Zürich
.... 336 395 9 189,117 1 788,315 19,46 188,1

Winterthur . . 58 883 6 780,800 490,69 7,09 120,0
Baden 10 388 1 041,1

Ennetbaden . . 2 305 209,1

Wettingen . . . 9 225 1112,5

Turgi .... 1468 156,2

Untersiggenthal 1644 834,4

Obersiggenthal . 2 340 842,2

«Groß-Baden» . 27 370 4 168,500 273,70 6,57 100,0

Städtekonzern . 422 648 20 138,417 2 552,705 12,76 165,5

Die Prognose für den Vollausbau läßt folgendes Bild entstehen :

Stadt

E

1941

E

Vollaubau

zusätzliche

Aufnahme¬

fähigkeit

Sied. Geb.

Vollausbau

in ha

% von der

Totalfläche WD

Zürich ....
336 395 500 000 163 605 2 452,98 26,69 203,8

Winterthur . .
58 883 254 280 195 397 1 695,20 25,00 150,0

«Groß-Baden» . 27 370 130 000 102 630 1 084,25 25,00 120,0

Konzern . . .
422 648 884 280 461 632 5 232,43 25,98 169,0

Diese Berechnung zeigt zweierlei: erstens wird ein Bevölkerungsausgleich gewährleistet durch die Auf¬

nahmefähigkeit der Städte die bezüglich des Bevölkerungsstandes von 1941 für Zürich 48,63%, für Winter¬

thur 331,84% und für Baden 374,97% beträgt; zweitens macht die resultierende Endbevölkerungszahl mehr

als das Doppelte der Einwohnerzahl von 1941 aus. Es vergeht somit ein sehr großer Zeitraum (mindestens,
50 Jahre) bis der Vollbesetzungszustand des Städtekonzerns erreicht ist, während für die Stadt Zürich allein

eine viel kürzere Dauer zu gewärtigen ist (gemäß dem aus dem letzten Dezenniumsdurchschnitt der Bevölke¬

rungszunahme errechneten jährlichen Zuwachs von 1,47% werden hiefür ungefähr 20 Jahre erforderlich sein).

Es wird dann immer noch möglich sein, Bülach als neue, vierte Stadt dem Konzern einzuverleiben, wenn die

Bevölkerungszunahme weiterhin anhalten sollte.

In diesem Zusammenhang interessiert auch die Struktur der Berufstätigen nach der eidgenössischen Volks¬

zählung von 1941 :

Stadt

Erwer-

Erwer- bende

bende % der

total Total¬

bevölkerung

Indu¬

strie
/o

Handel

und

Verkehr
/o

Land¬

wirt¬

schaft

0/
/o

Übrige
und un¬

bekannt

°/
/o

Zürich . . .
190 809 56,72 73 340 38,44 59 753 31,32 910 0,48 56 806 29,76

Winterthur .
30 603 51,97 16 486 53,87 6 094 19,78 729 2,38 7 334 23,97

«Groß-Baden» 13 857 50,63 8 364 60,36 2 125 15,34 458 3,31 2 910 20,99

Konzern 235 269 55,67 98 190 41,74 67 932 28,87 2 097 0,89 67 050 28,50

Der Vergleich bezüglich der Wohnverhältnisse und der städtebaulichen Beziehungen wird in folgender
Tabelle ersichtlich:

Stadt E

Bewohnte

Häuser

Haus¬

haltungen Beh. Zif. Bew. Zif.
Haushaltungen

pro Haus

Zürich . . . . 336 395 25 779 101 478 13,05 3,31 3,94

Winterthur . . 58 883 8 059 17 203 7,31 3,42 2,13

«Groß-Baden» . 27 370 3 731 7 101 7,34 3,81 1,93

Konzern 422 648 37 569 125 872 11,25 3,36 3,35

Wie diese Vergleiche zeigen, sind die Verhältnisse in den drei heute noch nicht zusammengeschlossenen
Städten einander nicht so unähnlich, daß eine Koordinierung allzu große Schwierigkeiten bereiten würde. Die

Aufstellung des Nutzungsprogrammes und des Nutzungsplanes für jede einzelne Stadt des Konzerns müßte

gestützt auf die zu stellenden GrundStückregister und Arealstatistiken von einer zentralen Stelle aus koordi¬

niert werden. Unter Berücksichtigung des durch Bundesratsbeschluß (92) festgelegten Straßennetzes für die

Landesdurchgangs- und -Zufahrtsstraßen und gestützt auf den Bericht des eidgenössischen Oberbauinspek-
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torates (95) wäre alsdann der Verkehrslinienplan für das im Städtekonzern zusammenzuschließende Gebiet

aufzustellen.

Jede Stadt im Konzern wäre von einer Einflußzone umgeben, in der vor allem die Produktionsgebiete des

Gemüsegürtels lägen (vgl. Tafeln 21 und 22). Je mehr Einwohner für den Vollausbau angenommen werden,

umso größer und ausgedehnter müßten diese Gebiete vorgesehen werden.

Durch eine sinnvolle Siedlungsplanung und Siedlungspolitik und eine sorgfältige Planung der Industrie¬

gebiete könnte eine harmonische, organische Entwicklung des Städtekonzerns sichergestellt werden. Es wäre

deshalb nötig, von übergeordneter Stelle aus ein System des Vorteilsausgleiches zu schaffen, insbesondere

einen generellen Nutzungsplan für die künftige Zweckbestimmung des Bodens aufzustellen und die Planung
für gleichwertige soziale Institutionen an Hand zu nehmen. Außerdem müßten Maßnahmen gegen die Boden¬

spekulation ergriffen werden, ferner wäre die Koordinierung und Erweiterung der gesetzlichen Planungs¬

grundlagen vorzusehen usw. So würde die Planung einer einzelnen Stadt folgerichtig zu einer solchen für die

sie umgebende Region und endlich zur Planung für das ganze Land erweitert.
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SIEBENTES KAPITEL

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Es scheint mir Pflicht der Wissenschaft, der Technik, der Kunst zu sein, ihre Erfindungen, Erfahrungen und

Erfolge der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Bisher war der Städtebau kaum mehr als ein Tasten, ein

Versuch; statt auf soliden wissenschaftlichen Grundlagen aufzubauen, arbeitete man nur mit künstlerischer

Intuition. Die Fortschritte der Technik und das Aufblühen der Wirtschaft und des Handels verursachten eine

Bevölkerungsentwicklung und dadurch ein Anwachsen der Städte, mit dem die Planung nicht mehr Schritt

halten konnte. Der Städtebau wurde deshalb zum ungelenkten, ungeregelten und willkürlichen Anwachsen

eines Häusermeeres. Heute ist ein Nachholen des Versäumten nicht nur ein dringendes Bedürfnis, sondern

eine wichtige Pflicht, wenn die bis zum Endausbau einer Stadt, einer Landschaft, ja eines ganzen Landes ver¬

bleibende Zeitspanne nicht auch noch ungenutzt verstreichen soll.

Statt dem Volk die Planung mit unerfüllbaren Versprechungen und großem Propagandaaufwand möglichst
mundgerecht zu machen und ihm auf diese Weise verkappt einen fremden Willen aufzuzwingen, sollte der

Planer sein Vorgehen und seine Erkenntnisse der Öffentlichkeit ohne jede Verschleierung und ohne jede Irre¬

führung verständlich machen. Der Mensch, der in der Stadt lebt, hat ein Recht, über diese, sein ureigenes
Leben betreffenden Fragen, Zustände und Probleme aufgeklärt zu werden. Er wird sich der Mängel bewußt

werden und dazu kommen, den Blick nicht nur auf das Heute, sondern auch auf die Zukunft seiner Kinder,

ja kommender Generationen überhaupt zu richten. Und nun ist es Sache des Bürgers zu entscheiden, ob er

will, daß der vorgezeigte Weg beschritten wird oder nicht.

Für den Stadtplaner bedeutet dies die Verpflichtung, den Weg zu einem gesunden und frohen Leben zu

ebnen. Stadtplanung bedeutet, die Gestaltung des menschlichen Lebens der Gesellschaft räumlich so zu

organisieren und planlich so festzulegen, daß der gesündeste, zweckmäßigste und wirtschaftlichste Nutz¬

effekt, für den Menschen somit eine optimale Existenz ermöglicht.
Für die Planung ist grundlegend die klare Ausscheidung und gründliche Trennung zwischen den Bedürf¬

nissen der einzelnen Privaten und denen der gesamten Öffentlichkeit. Der Planer ist ein Treuhänder der All¬

gemeinheit. Ihre Interessen sind es, die er sich zur ausschließlichen Richtschnur seiner Tätigkeit wählen muß.

Handelt er gegen das Gemeinwohl, so hat dies viel weitergehende Folgen, als wenn ein Privater in Mißbrauch

seiner Freiheit etwas Unerwünschtes oder Unrichtiges tut. Besser keine Planung als eine falsche Planung !

Jede seriöse Planung setzt ein Planungs- oder Nutzungsprogramm voraus, worin die Bedürfnisse art- und

größenmäßig bestimmt sind. Ohne Statistik ist die Aufstellung des Programmes nicht möglich, weil sonst die

Wirtschaftlichkeit nicht erfaßt werden kann.

Den städtebaulichen Maßnahmen hat sodann immer eine gewissenhafte Prognose der Lebensvoraussetzun¬

gen voranzugehen. Eine solche Prognose ist ohne vorherige Kenntnis und Erfassung der vorhandenen Gege¬
benheiten unmöglich. Hilfsmittel hierfür ist die geographische Grundlagenforschung, d. h. die Erforschung der

Landschaft, deren weitere Ausgestaltung zu planen ist. Wenn auch der Forschung von gewissen Planern jede

Bedeutung abgesprochen wird, so vermag doch nur sie der Planung feste Anhaltspunkte für eine grundlegende

Ordnung zu bieten. Über Auffassungen kann man streiten, über Tatsachen jedoch nicht. Die Grundlagen der

Planung führen zu nur einer Lösungsmöglichkeit, nämlich der optimalen. Dabei ist freilich zu berücksichtigen,
daß die Grundlagen und ihre Beschaffung von Ort zu Ort je nach den Gegebenheiten sehr verschieden sein

können.

Ohne Grundlagenforschung bleibt die Planung immer dem Ermessen Einzelner anheimgestellt. Damit führt

sie zur Willkür, gegen die sich die Allgemeinheit immer wieder auflehnen wird.

Willkür in der Planung ist Unordnung; Unordnung aber führt zum Chaos und zum wirtschaftlichen Ruin.
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Wenn heute immer mehr von der Nervenzerrüttung der Stadtbevölkerung gesprochen, wenn ein Nachlassen

der menschlichen Spannkraft konstatiert wird, wenn sich die Verkehrsunfälle in der Stadt beängstigend meh¬

ren, wenn das Seelenleben des Menschen nicht mehr in hinreichendem Maße gepflegt werden kann, so sind dies

erste Anzeichen einer Degeneration und somit bereits Andeutungen des Zerfalls der Stadt.

In der Kette der technischen und wissenschaftlichen Planungsgrundlagen fehlen heute noch viele Glieder,

so beispielsweise vollständige Untersuchungen über die Böden bezüglich ihrer Eignung als Pflanzland oder als

Baugrund sowie Untersuchungen über die klimatischen Verhältnisse (Feuchtigkeit, Wind, Temperatur
u. a. m.) an exponierten Stellen des Gemeindegebietes als notwendige Grundlage für die Ausscheidung von

Freiflächen. Die Freiflächen bilden im gesamten Fragenkreis stets ein besonderes Problem. Solange sie aus¬

schließlich als notwendiges Übel oder gar nur als Eigentumsbeschränkung, als bloße ästhetische Zier- oder

Trennungsmaßnahme aufgefaßt werden, ist ihre Verwirklichung sehr fragwürdig. Die Begründung für die Not¬

wendigkeit der Freiflächen ist vielmehr in den Erfordernissen der Erholung, der Körperkultur, der Hygiene
und nicht zuletzt in der Sicherstellung des für Mangelzeiten nötigen Nährraumes zu suchen. Diese Sicherstel¬

lung ist in jeder Beziehung gleich wichtig wie die Ausscheidung für Bau-, Arbeits- und Verkehrszwecke usw.

Für die Verwirklichung der Planung sind neben allgemein verbindlichen Richtlinien und Normen vor allem

hinreichende Finanzmittel erforderlich. Die Bodenpolitik hört überhaupt nie auf. Je umfassender das Land¬

eigentum einer Gemeinde ist, desto wirksamer können die in der Planung aufgestellten Forderungen ver¬

wirklicht werden. Neben Kauf und Verkauf von Land gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten wie Tausch

und Pacht, die der Planungsrealisierung in noch Weit vermehrtem Maße dienstbar gemacht werden sollten. Vor

allem hat sich die Gemeinde überall dort vorsorglicherweise um den freihändigen Landerwerb zu bemühen,

wo bis heute die technischen und die rechtlichen Mittel fehlen, um eine private Bodennutzung, die den Inter¬

essen der Allgemeinheit zuwiderläuft, zu verhindern.

Jede Planung, insbesondere die Stadtplanung, ist erforderlich, gerechtfertigt, kann Bestand haben und hat

Aussicht auf Verwirklichung,
— wenn bei der Ausarbeitung der einzelnen Pläne und Projekte immer wieder das allgemeine Wohlergehen

des Menschen vorangestellt wird,

— wenn die Gemeinde gewillt ist, den Grund und Boden innerhalb ihrer Grenzen auf das Wirtschaftlichste

und Beste auszunützen,

— wenn die bestehenden Verhältnisse und Gegebenheiten gebührend erfaßt, untersucht, ausgewertet und in

die Berechnungen, Planungsprogramme und Projekte übertragen werden,

— wenn die Projekte auf einer objektiven Ausscheidung und Erfüllung der Bedürfnisse nach ihrer Wichtig¬
keit basieren,

— wenn die technischen Grundlagen und Projekte die finanziellen und rechtlichen Maßnahmen zur Verwirk¬

lichung der Planung zu rechtfertigen vermögen,

— wenn endlich die Allgemeinheit, zu deren Nutzen die Planung aufgestellt ist, aufgeklärt wird über den

Sinn und Zweck, über die finanziellen, zeitlichen sowie die rechtlichen Auswirkungen.

Solange in der Planung weitgehend nur mit großartigen subjektiven Gesamtkonzeptionen operiert wird,
ohne der Möglichkeit der Verwirklichung die gebührende Achtung zu schenken, wird sie eine kostspielige per¬

sönliche Liebhaberei bleiben. Sobald aber die Einsicht besteht, daß die objektive Planung nur aus unendlich

mühseliger, stiller Kleinarbeit zu einem großen Ganzen anwachsen muß, werden sich die Gesamtkonzeptionen
als zwingende Schlußfolgerungen ergeben. Diese werden dann für jedermann derart einleuchtend, verständlich

und notwendig erscheinen, daß sich große Propagandaaktionen über die objektive Aufklärung hinaus voll¬

ständig erübrigen werden.
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